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1.1. DIE GESCHICHTE DES
EUROPÄISCHEN AUFBAUWERKS
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1.1.1. DIE GRÜNDUNGSVERTRÄGE

Angesichts der verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und der ständig
drohenden Ost-West-Konfrontation war die deutsch-französische Aussöhnung das
Gebot der Stunde. Die im Vertrag von Paris 1951 beschlossene Zusammenlegung
der Kohle- und Stahlindustrie durch die sechs Gründerstaaten stellte den ersten
Schritt auf dem Weg zur europäischen Integration dar. Mit den Römischen Verträgen
von 1957 wurden die Grundlagen dieser Integration gestärkt und die Idee einer
gemeinsamen Zukunft der sechs Gründerstaaten gefördert.

RECHTSGRUNDLAGEN

— Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS), auch Vertrag von Paris genannt, wurde am 18. April 1951 unterzeichnet
und trat am 23. Juli 1952 in Kraft. Zum ersten Mal waren sechs europäische
Staaten dazu bereit, den Weg der Integration zu beschreiten. Dieser Vertrag
legte mit der Schaffung eines Exekutivorgans, der „Hohen Behörde“, einer
Parlamentarischen Versammlung, eines Ministerrates, eines Gerichtshofs sowie
eines Beratenden Ausschusses die Grundlagen für die Gemeinschaftsarchitektur.
Der EGKS-Vertrag war gemäß Artikel 97 auf 50 Jahre angelegt und lief am 23. Juli
2002 aus. Der Nettowert des Vermögens der EGKS wurde nach der Auflösung der
EGKS gemäß dem Protokoll Nr. 37 im Anhang zu den Verträgen (Vertrag über die
Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
dem Forschungsfonds für Kohle und Stahl zugewiesen, mit dem die Forschung der
Mitgliedstaaten im Bereich der Kohle- und Stahlindustrie finanziert werden sollte.

— Die Römischen Verträge, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG oder Euratom) gegründet
wurden, wurden am 25. März 1957 unterzeichnet und traten am 1. Januar 1958
in Kraft. Im Unterschied zum EGKS-Vertrag gelten die Römischen Verträge „auf
unbegrenzte Zeit“ (Artikel 240 EWG-Vertrag und 208 EAG-Vertrag), wodurch sie
nahezu Verfassungsrang erhielten.

— Die sechs Gründerstaaten waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien,
Luxemburg und die Niederlande.

ZIELE

— Die EGKS war nach dem erklärten Willen ihrer Gründer lediglich eine erste
Etappe auf dem Weg zu einer „Europäischen Föderation“. Der gemeinsame
Markt für Kohle und Stahl sollte die Möglichkeit bieten, ein Konzept zu erproben,
das schrittweise auf weitere wirtschaftliche Bereiche ausgedehnt werden und
schließlich in eine politische europäische Gemeinschaft münden könnte.

— Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft diente dem Ziel, einen gemeinsamen
Markt auf der Grundlage der vier Freiheiten – des freien Warenverkehrs, der
Freizügigkeit sowie des freien Kapital- und Dienstleistungsverkehrs – zu schaffen.

— Mit Euratom sollten die Lieferungen spaltbaren Materials und die
Forschungsprogramme koordiniert werden, die von den Staaten im Hinblick auf die
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friedliche Nutzung der Kernenergie bereits aufgelegt worden waren oder geplant
wurden.

— Aus den Präambeln der drei Verträge spricht der gemeinsame Geist, in dem die
Gemeinschaft errichtet wurde, nämlich die Überzeugung, dass die europäischen
Staaten ihr Schicksal gemeinschaftlich gestalten müssen, da sie die Zukunft nur
so würden meistern können.

GRUNDSÄTZE

Die Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EWG und Euratom) erwuchsen aus
einer langsam reifenden europäischen Idee, die untrennbar mit den erschütternden
Ereignissen auf dem Kontinent verbunden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten
die Grundstoffindustrien, insbesondere die Eisen- und Stahlindustrie, neu aufgestellt
werden. Die durch die Ost-West-Konfrontation gefährdete Zukunft Europas war nur mit
einer deutsch-französischen Aussöhnung zu sichern.
1. Der Appell des französischen Außenministers Robert Schuman vom 9. Mai 1950
kann als Beginn der Europäischen Gemeinschaft betrachtet werden. Dass die Wahl
gerade auf die Kohle- und Stahlwirtschaft fiel, war damals von hohem Symbolwert,
denn zu Beginn der 1950er-Jahre waren Kohle und Stahl noch grundlegende
Industriezweige, die die Macht eines Landes begründeten. Abgesehen von dem
offenkundigen wirtschaftlichen Interesse sollte die Zusammenlegung der Ressourcen
Frankreichs und Deutschlands das Ende der Feindschaft zwischen beiden Ländern
besiegeln. Am 9. Mai 1950 erklärte Robert Schuman: „Europa lässt sich nicht mit einem
Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird
durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“
Eingedenk dieses Grundsatzes unterzeichneten Frankreich, Italien, Deutschland und
die Benelux-Länder (Belgien, Niederlande, Luxemburg) den Vertrag von Paris, der im
Wesentlichen Folgendes vorsah:
— freien Warenverkehr und freien Zugang zu den Produktionsquellen,

— ständige Überwachung des Marktes zur Vermeidung von Funktionsstörungen, die
die Einführung von Produktionsquoten erforderlich machen können,

— Beachtung der Wettbewerbsregeln und der Preistransparenz,

— Unterstützung für die Modernisierung und die Umstellung der Branche.

2. Nach der Unterzeichnung des Vertrags von Paris widersetzte sich Frankreich
dem Aufbau einer neuen deutschen Streitmacht im nationalen Rahmen, und
René Pleven begann, Pläne für eine europäische Armee zu schmieden. Die
1952 ausgehandelte Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) sollte mit einer
politischen Gemeinschaft einhergehen. Beide Pläne wurden aufgegeben, als die
Französische Nationalversammlung die Ratifizierung des EGV-Vertrags am 30. August
1954 ablehnte.
3. Die Bemühungen um eine Neubelebung des europäischen Aufbauwerks nach
dem Scheitern der EVG finden in der Konferenz von Messina (Juni 1955) sowohl in
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Bezug auf eine Zollunion als auch die Atomenergie einen konkreten Ausdruck. Sie
führten nämlich zur Unterzeichnung des EWG- und des EAG-Vertrags.
a. Zu den Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag, Römischer Vertrag) zählten:
— Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten,

— Einführung eines gemeinsamen externen Zolltarifs,

— Einführung einer gemeinsamen Politik in den Bereichen Landwirtschaft und
Verkehr,

— Errichtung eines Europäischen Sozialfonds,

— Errichtung einer Europäischen Investitionsbank,

— Förderung engerer Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten.

Zum Erreichen dieser Ziele sind im EWG-Vertrag Leitgrundsätze und ein Rahmen für
die legislativen Tätigkeiten der Gemeinschaftsorgane festgelegt. Es geht dabei um die
gemeinsamen Politikbereiche, nämlich die Gemeinsame Agrarpolitik (Artikel 38-43),
die Verkehrspolitik (Artikel 74-75) und die gemeinsame Handelspolitik (Artikel 110-113).
Der gemeinsame Markt sollte den freien Warenverkehr und die Mobilität der
Produktionsfaktoren (Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Unternehmen, freier
Dienstleistungsverkehr, Liberalisierung des Kapitalverkehrs) ermöglichen.
b. Mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom-
Vertrag) wurden sehr ehrgeizige Ziele angestrebt, unter anderem die „schnelle
Bildung und Entwicklung von Kernindustrien“. De facto mussten die Ambitionen des
Vertrags wegen des komplexen und heiklen Charakters der Nuklearindustrie, die vitale
Interessen der Mitgliedstaaten (Verteidigung und nationale Unabhängigkeit) berührt,
jedoch zurückgeschraubt werden.
4. Das zeitgleich mit den Römischen Verträgen unterzeichnete und in Kraft
getretene Abkommen über gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften
sah eine gemeinsame Parlamentarische Versammlung und einen gemeinsamen
Gerichtshof vor. Dieses Abkommen lief am 1. Mai 1999 aus. Nun stand noch
die Zusammenführung der Exekutive aus. Mit dem Vertrag zur Einsetzung eines
gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen
Gemeinschaften vom 8. April 1965, auch „Fusionsvertrag“ genannt wurde der Aufbau
der einheitlichen Organe abgeschlossen.
Von diesem Zeitpunkt an hatte die EWG Vorrang vor den branchenbezogenen
Gemeinschaften EGKS und EAG. Damit hatte das umfassende Konzept der EWG den
Sieg über die Koexistenz parallel bestehender branchenorientierter Organisationen
davongetragen, und ihre Organe wurden eingerichtet.

Mariusz Maciejewski
10/2023
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1.1.2. ENTWICKLUNG BIS ZUR
EINHEITLICHEN EUROPÄISCHEN AKTE

Mit den wichtigsten Änderungen der Gründungsverträge wurden das System der
Eigenmittel der Gemeinschaft etabliert, die Haushaltsbefugnisse des Parlaments
gestärkt, die allgemeine unmittelbare Wahl zum Europäischen Parlament
eingeführt und das Europäische Währungssystem (EWS) errichtet. Die Einheitliche
Europäische Akte trat 1986 in Kraft und brachte wesentliche Änderungen des
Vertrags von Rom mit sich: Durch die Schaffung eines umfangreichen Binnenmarkts
wurde die Integration erheblich gestärkt.

WICHTIGE ERFOLGE IN DER ANFANGSPHASE DER INTEGRATION

Nach Artikel 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), auch bekannt als Vertrag von Rom, sollte ein gemeinsamer Markt geschaffen
werden. Dafür war ein zwölfjähriger Übergangszeitraum in drei Phasen bis zum
31. Dezember 1969 vorgesehen. Das erste Ziel, die Zollunion, wurde schneller
verwirklicht als geplant. Der Übergangszeitraum, in dem die Kontingente vergrößert
und die Binnenzölle schrittweise abgeschafft werden sollten, dauerte nur bis zum
1. Juli 1968. Doch bestanden danach immer noch große Hindernisse für den freien
Warenverkehr. Im gleichen Zeitraum führte die EWG einen gemeinsamen Außenzoll
auf die Einfuhren aus Drittländern ein.
Ein weiterer bedeutender Baustein im europäischen Aufbauwerk war die
Landwirtschaft. 1962 wurden die ersten Verordnungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) verabschiedet und der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft geschaffen.

ERSTE VERTRAGSÄNDERUNGEN

A. Institutionelle Verbesserungen
Die erste institutionelle Änderung bewirkte der sogenannte Fusionsvertrag vom
8. April 1965, der 1967 in Kraft trat und Bestimmungen über die Verschmelzung der
Exekutivorgane enthielt. Auf diesem Wege wurden ein gemeinsamer Rat und eine
gemeinsame Kommission für die Europäischen Gemeinschaften (die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EWG und die Europäische Atomgemeinschaft)
begründet und der Grundsatz der Einheit des Haushaltsplans eingeführt.
B. Eigenmittel und Haushaltsbefugnisse
Mit dem Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeträge
der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften wurde anstelle der
Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten ein Eigenmittelsystem für die Gemeinschaft
geschaffen (1.4.1).
— Im Vertrag von Luxemburg vom 22. April 1970 wurden dem Europäischen

Parlament bestimmte Haushaltsbefugnisse übertragen (1.3.1).

— Mit dem Vertrag zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften der Verträge
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und des Vertrages zur
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Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften (dem Vertrag von Brüssel) vom 22. Juli 1975
erhielt das Parlament schließlich das Recht, den Haushaltsplan abzulehnen
und die Kommission für den Haushaltsvollzug zu entlasten. Ferner wurde der
Rechnungshof als Organ für die Rechnungsprüfung und die Finanzverwaltung der
Gemeinschaft ins Leben gerufen (1.3.12).

C. Wahl
Der Akt vom 20. September 1976 verlieh dem Europäischen Parlament eine neue
Legitimität und Autorität, da es von nun an in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt
wurde (1.3.4). Bei einer Überarbeitung des Aktes im Jahr 2002 wurden der allgemeine
Grundsatz der Verhältniswahl und andere Rahmenbestimmungen für die nationalen
Rechtsvorschriften zur Europawahl eingeführt.
D. Erweiterungen
Am 1. Januar 1973 traten das Vereinigte Königreich, Dänemark und Irland der EWG
bei. Das norwegische Volk hatte zuvor in einem Referendum den Beitritt abgelehnt.
Griechenland wurde 1981 Mitglied; Spanien und Portugal folgten 1986.
E. Gemeinschaftshaushalt
Nach den ersten Erweiterungen wurden Forderungen nach mehr Haushaltsdisziplin
und einer Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik laut. 1979 einigte sich der
Europäische Rat auf mehrere Zusatzmaßnahmen. Mit den Verträgen von
Fontainebleau aus dem Jahr 1984 wurde eine tragfähige Lösung erreicht: Jeder
Mitgliedstaat, der gemessen an seinem relativen Wohlstand eine zu große
Haushaltslast trägt, konnte durch eine Korrektur seiner Beiträge entlastet werden.

PLÄNE FÜR EINE VERTIEFUNG DER INTEGRATION

Obwohl der Plan einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im August 1954
gescheitert war, kam nach den ersten Erfolgen der Wirtschaftsgemeinschaft kam
Anfang der 1960er-Jahre erneut der Wunsch auf, die Mitgliedstaaten auch politisch zu
einigen.
A. Gescheiterter Versuch einer politischen Union
Auf dem Gipfel von Bonn 1961 beauftragten die Staats- und Regierungschefs der sechs
Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft einen Regierungsausschuss
unter der Leitung des französischen Botschafters Christian Fouchet, Vorschläge für
ein politisches Statut einer Union der europäischen Völker auszuarbeiten. Dieser
Ausschuss unternahm zwischen 1960 und 1962 zwei Versuche, den Mitgliedstaaten
einen für alle annehmbaren Vertragsentwurf vorzuschlagen, jedoch ohne Erfolg,
beruhte der Plan Fouchets doch auf der strikten Wahrung der Identität der
Mitgliedstaaten und stand mithin einer föderalen Struktur entgegen.
Die fehlende politische Gemeinschaft sollte mit der Europäischen Politischen
Zusammenarbeit (EPZ) ausgeglichen werden. Auf dem Gipfel von Den Haag im
Dezember 1969 beschlossen die Staats- und Regierungschefs zu prüfen, wie sich
die besten Fortschritte bei der politischen Einigung erreichen ließen. Der von
den Außenministern im Oktober 1970 angenommene Davignon-Bericht, der später
durch weitere Berichte ergänzt wurde, bildete bis zum Inkrafttreten der Einheitlichen
Europäischen Akte (EEA) die Grundlage der EPZ.
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B. Die Krise von 1966
In der dritten Phase des Übergangszeitraums löste das Vorhaben, im Rat über
bestimmte Belange mit qualifizierter Mehrheit anstelle der Einstimmigkeit zu
beschließen, eine schwere Krise aus. Frankreich widersetzte sich einer Reihe von
Vorschlägen der Kommission, bei denen es unter anderem um die Finanzierung der
Gemeinsamen Agrarpolitik ging, und verweigerte die Teilnahme an den wichtigsten
Gemeinschaftssitzungen („Politik des leeren Stuhls“). Man einigte sich schließlich auf
die sogenannte Luxemburger Vereinbarung (1.3.7), der zufolge die Ratsmitglieder
bei Belangen, die wichtige Interessen eines oder mehrerer Länder berühren, nach
Lösungen suchen, die für alle unter Wahrung der gegenseitigen Interessen annehmbar
sind.
C. Durchsetzung der europäischen „Gipfel“
Obwohl die Konferenzen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
außerhalb des institutionellen Rahmens der Gemeinschaften stattfanden, ging man
dazu über, dort politische Leitlinien vorzugeben und Probleme zu lösen, die im
Ministerrat nicht bewältigt werden konnten. Nach ersten Sitzungen 1961 und 1967
gewannen diese Konferenzen mit dem Gipfel von Den Haag am 1. und 2. Dezember
1969 an Bedeutung. Dort wurde beschlossen, Verhandlungen über die Erweiterung
der Gemeinschaft aufzunehmen, und es wurde eine Einigung über das System der
Gemeinschaftsfinanzen erzielt. Auf dem Gipfel von Fontainebleau (Dezember 1974)
wurden weitere wichtige politische Entscheidungen getroffen, nämlich über die direkte
Wahl des Europäischen Parlaments und das Beschlussfassungsverfahren im Rat.
Außerdem beschlossen die Staats- und Regierungschefs, künftig dreimal jährlich im
„Europäischen Rat“ zusammenzukommen, um über Gemeinschaftsfragen und die
politische Zusammenarbeit zu beraten (1.3.6).
D. Institutionelle Reform und Währungspolitik
Ende der 1970er-Jahre unternahmen die Mitgliedstaaten verschiedene Versuche, ihre
Wirtschafts- und Haushaltspolitik abzustimmen. Auf den Tagungen des Europäischen
Rates von Bremen und Brüssel 1978 wurde das EWS eingeführt, das dem Problem
der Währungsinstabilität und den schädlichen Auswirkungen dieser Instabilität auf die
Gemeinsame Agrarpolitik und den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten abhelfen sollte.
Die Teilnahme war zwar freiwillig und zu unterschiedlichen Bedingungen möglich (das
Vereinigte Königreich beschloss, nicht am Wechselkursmechanismus teilzunehmen),
doch beruhte das EWS auf einer gemeinsamen Rechnungseinheit, dem ECU.
Die Außenminister Deutschlands und Italiens, Hans-Dietrich Genscher und Emilio
Colombo, stellten bei der Londoner Tagung des Europäischen Rates 1981 den
Entwurf einer „Europäischen Akte“ zu verschiedenen Themen vor: politische
Zusammenarbeit, Kultur, Grundrechte, Harmonisierung der Gesetzgebung über die
von den Gemeinschaftsverträgen abgedeckten Bereiche hinaus, Bekämpfung von
Gewalt, Terrorismus und Kriminalität. Die Akte wurde in dieser Form zwar nie
angenommen, doch einige Punkte daraus fanden sich in der „Feierlichen Erklärung
über die Europäische Union“ wieder, die am 19. Juni 1983 in Stuttgart verabschiedet
wurde.
E. Der Spinelli-Entwurf
Wenige Monate nach der ersten allgemeinen unmittelbaren Wahl zum Europäischen
Parlament 1979 kam es zwischen dem Parlament und dem Rat zu einer schweren
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Krise wegen des Haushaltsplans für 1980. Auf Initiative des Abgeordneten Altiero
Spinelli, Gründer der Europäischen Föderalistischen Bewegung und ehemaliges
Kommissionsmitglied, traf sich im Juli 1980 eine Gruppe aus neun Mitgliedern des
Parlaments, um über Möglichkeiten zur Verbesserung der Funktionsweise der Organe
zu beraten. Im Juli 1981 setzte das Parlament einen institutionellen Ausschuss ein,
dessen Berichterstatter und Koordinator Altiero Spinelli war und der Änderungen der
bestehenden Verträge ausarbeiten sollte. Der Ausschuss beschloss, einen Entwurf für
eine künftige Verfassung der Europäischen Union zu erarbeiten. Der Vertragsentwurf
wurde am 14. Februar 1984 mit großer Mehrheit angenommen. Die Legislative sollte
demnach in einem Zwei-Kammer-System nach dem Vorbild eines föderalen Staates
organisiert werden[1]. Damit sollte ein Gleichgewicht zwischen dem Europäischen
Parlament und dem Rat hergestellt werden. Der Entwurf wurde jedoch von den
Mitgliedstaaten abgelehnt.

DIE EINHEITLICHE EUROPÄISCHE AKTE

Der Europäische Rat setzte im Juni 1984 in Fontainebleau nach der Beilegung der
Streitigkeiten der frühen 1980er-Jahre um den Gemeinschaftshaushalt einen Ad-hoc-
Ausschuss aus persönlichen Vertretern der Staats- und Regierungschefs ein, der
nach seinem Vorsitzenden „Dooge-Ausschuss“ genannt wurde. Der Ausschuss sollte
Vorschläge zur Verbesserung der Funktionsweise des Gemeinschaftssystems sowie
der politischen Zusammenarbeit ausarbeiten. Im Juni 1985 beschloss der Europäische
Rat von Mailand jedoch in einem außerordentlichen Verfahren mehrheitlich (mit
sieben zu drei Stimmen), eine Regierungskonferenz einzuberufen, die sich mit den
Befugnissen der Organe, neuen Zuständigkeitsbereichen der Gemeinschaft und der
Schaffung eines wirklichen Binnenmarkts befassen sollte.
Am 17. Februar 1986 unterzeichneten neun Mitgliedstaaten die EEA, später folgten
Dänemark (nach einem Referendum), Italien und Griechenland am 28. Februar 1986.
Nachdem die EEA von den Mitgliedstaaten im Laufe des Jahres 1986 ratifiziert worden
war, trat sie am 1. Juli 1987 – mit sechsmonatiger Verspätung aufgrund der Klage einer
Privatperson vor einem irischen Gericht – in Kraft. Die EEA war die erste wesentliche
Änderung des Vertrags von Rom. Ihre wichtigsten Bestimmungen betrafen Folgendes:
A. Erweiterung der Zuständigkeiten der Union
1. Durch die Verwirklichung des Binnenmarktes
Bis zum 1. Januar 1993 sollte ein funktionsfähiger Binnenmarkt vollendet sein, womit
die Idee des bereits 1958 angeregten gemeinsamen Marktes wieder aufgegriffen und
weiter ausgebaut wurde (2.1.1).
2. Durch die Schaffung folgender neuer Zuständigkeitsbereiche:
— Währungspolitik,

— Sozialpolitik,

— wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt,

— Forschung und technologische Entwicklung,

— Umwelt und

[1]Amato, G., Bribosia, H., De Witte, B., Genesis and destiny of the European Constitution, Bruylant,
Brüssel, 2007, S. 14.
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— Zusammenarbeit in der Außenpolitik.

B. Verbesserung der Beschlussfähigkeit des Rates
In vier Zuständigkeitsbereichen der Gemeinschaft wurde die Einstimmigkeit
durch die qualifizierte Mehrheit ersetzt: Änderung des gemeinsamen Zolltarifs,
freier Dienstleistungsverkehr, freier Kapitalverkehr und gemeinsame See- und
Luftverkehrspolitik. Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit galt auch für die
neuen Zuständigkeitsbereiche Binnenmarkt, Sozialpolitik, wirtschaftlicher und sozialer
Zusammenhalt, Forschung und technologische Entwicklung sowie Umweltpolitik. Die
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit führte schließlich zu einer Anpassung
der Geschäftsordnung des Rates an eine Erklärung des Vorsitzes, wonach eine
Abstimmung im Rat nicht nur vom Ratsvorsitz, sondern auch von der Kommission
oder einem Mitgliedstaat beantragt werden konnte, wenn eine einfache Mehrheit der
Ratsmitglieder dem zustimmt.
C. Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments
Die Befugnisse des Parlaments wurden gestärkt:
— Zu Erweiterungs- und Assoziierungsabkommen der Gemeinschaft war nunmehr

seine Zustimmung erforderlich.

— Durch das Verfahren der Zusammenarbeit mit dem Rat (1.2.3) erhielt das
Parlament eine echte, wenn auch begrenzte Rechtsetzungsbefugnis. Das
Verfahren galt damals für etwa zehn Rechtsgrundlagen, stellte jedoch einen
entscheidenden Schritt bei der Entwicklung des Parlaments zum Mitgesetzgeber
dar.

Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

Mariusz Maciejewski
11/2023
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1.1.3. DIE VERTRÄGE VON
MAASTRICHT UND AMSTERDAM

Durch den Vertrag von Maastricht wurden die vorhergehenden europäischen
Verträge geändert, sodass eine Europäische Union geschaffen wurde, die auf drei
Säulen beruht: den Europäischen Gemeinschaften, der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) und der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und
Inneres (JI). Mit Blick auf die Erweiterung der Union wurden mit dem Vertrag
von Amsterdam Anpassungen vorgenommen, um die Funktionsweise der Union
effizienter und demokratischer zu gestalten.

I. DER VERTRAG VON MAASTRICHT

Der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnete Vertrag über die Europäische
Union[1] trat am 1. November 1993 in Kraft.
A. Die Strukturen der Union
Durch die Schaffung einer Europäischen Union stellte der Vertrag von Maastricht
eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer „immer engeren Union der Völker
Europas“ dar. Die Union basierte auf den Europäischen Gemeinschaften und wurde
durch die mit dem Vertrag über die Europäische Union eingeführten Maßnahmen und
Formen der Zusammenarbeit unterstützt. Die Union verfügte über einen einzigartigen
institutionellen Rahmen, der den Rat, das Europäische Parlament, die Europäische
Kommission, den Gerichtshof und den Rechnungshof umfasste; diese Einrichtungen
bildeten zu jener Zeit die einzigen Organe der Union und übten ihre Befugnisse
entsprechend den in den Verträgen festgelegten Bestimmungen aus. Durch den
Vertrag wurden ein Wirtschafts- und Sozialausschuss und ein Ausschuss der Regionen
geschaffen, die beide beratende Funktionen ausüben. Ein Europäisches System der
Zentralbanken und eine Europäische Zentralbank wurden entsprechend den vom
Vertrag vorgesehenen Verfahren eingerichtet und ergänzten die bereits bestehenden
Finanzinstitutionen der EIB-Gruppe, das heißt die Europäische Investitionsbank und
den Europäischen Investitionsfonds.
B. Befugnisse der Union
Die durch den Vertrag von Maastricht gegründete Union erhielt durch diesen Vertrag
Befugnisse, die in drei große, gemeinhin als „Säulen“ bezeichnete Kategorien eingeteilt
werden: Die erste Säule umfasste die Europäischen Gemeinschaften und schaffte
einen Rahmen, der es ermöglicht, dass die Gemeinschaftsorgane Befugnisse in den
im Vertrag genannten Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit
übertragen hatten, ausüben konnten. Die zweite Säule war die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik, wie in Titel V des Vertrags vorgesehen. Die dritte Säule
war die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gemäß Titel VI des
Vertrags. In den Bestimmungen der Titel V und VI war eine zwischenstaatliche
Zusammenarbeit vorgesehen, die sich auf die gemeinsamen Organe stützte und
bestimmte supranationale Elemente enthielt, beispielsweise die Einbeziehung der
Europäischen Kommission und die Anhörung des Europäischen Parlaments.

[1]ABl. C 191 vom 29.7.1992, S. 1-112.
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1. Die Europäische Gemeinschaft (erste Säule)
Aufgabe der Gemeinschaft war es, das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts
zu gewährleisten und unter anderem für eine harmonische, ausgewogene und
nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und
ein hohes Maß an sozialem Schutz sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern
zu sorgen. Die Gemeinschaft verfolgte diese Ziele innerhalb der Grenzen der ihr
übertragenen Befugnisse durch die Schaffung eines Binnenmarktes und die in Artikel 3
des EG-Vertrags vorgesehenen damit zusammenhängenden Maßnahmen sowie durch
die Einführung einer einheitlichen Wirtschafts- und Währungspolitik gemäß Artikel 4.
In den Maßnahmen der Gemeinschaft war dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
und in den Bereichen, die nicht in ihrer ausschließlichen Zuständigkeit lagen, dem
Subsidiaritätsprinzip Rechnung zu tragen (Artikel 5 EG-Vertrag).
2. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) (zweite Säule)
Die Union hatte die Aufgabe, mittels zwischenstaatlicher Zusammenarbeit eine
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik festzulegen und umzusetzen. Die
Mitgliedstaaten waren angehalten, diese Politik im Geiste der Loyalität und der
wechselseitigen Solidarität aktiv und vorbehaltlos zu unterstützen. Ihre Ziele waren die
Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen, der Unabhängigkeit
und der Integrität der Union gemäß den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen, die Stärkung der Sicherheit der Union in all ihren Formen, die Förderung
der internationalen Zusammenarbeit, die Entwicklung und Stärkung der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahrung der Menschenrechte und der
Grundfreiheiten.
3. Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (dritte Säule)
Das Ziel der Union bestand darin, mittels zwischenstaatlicher Zusammenarbeit
gemeinsame Maßnahmen in diesen Bereichen zu entwickeln, um den Bürgern ein
hohes Maß an Schutz in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu
bieten. Die Zusammenarbeit erstreckte sich auf folgende Bereiche:
— Vorschriften für das Überschreiten der Außengrenzen der Gemeinschaft und

diesbezügliche Kontrollen;

— Bekämpfung von Terrorismus, schwerer Kriminalität, Drogenhandel und
länderübergreifendem Betrug;

— justizielle Zusammenarbeit in Straf- und Zivilsachen;

— Schaffung eines Europäischen Polizeiamts (Europol), das über ein System zum
Austausch von Informationen zwischen den einzelstaatlichen Polizeibehörden
verfügt;

— Bekämpfung der illegalen Einwanderung;

— gemeinsame Asylpolitik.

II. DER VERTRAG VON AMSTERDAM

Der Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union
und der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und einiger
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damit zusammenhängender Rechtsakte[2], der am 2. Oktober 1997 in Amsterdam
unterzeichnet wurde, trat am 1. Mai 1999 in Kraft.
A. Erweiterung der Befugnisse der Union
1. Europäische Gemeinschaft
Auf der Ebene der Ziele wurde besonderer Wert auf eine ausgewogene und
nachhaltige Entwicklung sowie auf ein hohes Beschäftigungsniveau gelegt. Es wurde
ein Mechanismus zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten
geschaffen und die Möglichkeit vorgesehen, bestimmte Gemeinschaftsmaßnahmen
in diesem Bereich zu ergreifen. Das Abkommen über die Sozialpolitik wurde
mit einigen Verbesserungen (Abschaffung der „Opt-out“-Klausel) in den EG-
Vertrag integriert. Die Gemeinschaftsmethode fand seither auch auf wichtige
Bereiche Anwendung, die bisher der dritten Säule zugeordnet waren, wie
etwa Asyl, Einwanderung, Überschreiten der Außengrenzen, Betrugsbekämpfung,
Zusammenarbeit im Zollwesen und justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen sowie auf
einen Teil der Zusammenarbeit im Rahmen des Schengener Übereinkommens, das
von der Union und den Gemeinschaften in vollem Umfang unterstützt wurde.
2. Europäische Union
Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit in den Bereichen der polizeilichen und
justiziellen Zusammenarbeit wurde durch die Festlegung von Zielen und klar
definierten Aufgaben sowie durch die Schaffung eines einer Richtlinie ähnelnden
neuen Rechtsinstruments verstärkt. Die Instrumente der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik wurden später entwickelt, insbesondere durch die Schaffung
eines neuen Instruments, der gemeinsamen Strategie, des neuen Amts des
„Generalsekretärs des Rates mit Zuständigkeit für die GASP“ und einer neuen Struktur,
der „Strategieplanungs- und Frühwarneinheit“.
B. Stärkung des Europäischen Parlaments
1. Rechtsetzungsbefugnis
Im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens, das auf die fünfzehn im EG-
Vertrag bestehenden Rechtsgrundlagen ausgeweitet wurde, wurden das Europäische
Parlament und der Rat zu praktisch gleichberechtigten Mitgesetzgebern.
Mit Ausnahme der Landwirtschaft und der Wettbewerbspolitik fand das
Mitentscheidungsverfahren auf sämtliche Bereiche Anwendung, in denen der Rat
befugt war, Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit zu fassen. In vier Fällen (Artikel 18,
42 und 47 sowie Artikel 151 über die Kulturpolitik, der unverändert blieb) wurde das
Mitentscheidungsverfahren an das Erfordernis einer einstimmigen Beschlussfassung
im Rat geknüpft. Die übrigen legislativen Bereiche, bei denen Einstimmigkeit
vorgeschrieben war, fielen nicht unter das Mitentscheidungsverfahren.
2. Kontrollbefugnis
Neben der Kommission als Kollegium muss auch der designierte Präsident der
künftigen Kommission vom Parlament gebilligt werden (Artikel 214).
3. Wahl und Statut der Abgeordneten
Hinsichtlich des Verfahrens für die allgemeine unmittelbare Wahl des Europäischen
Parlaments (Artikel 190 EGV) wurde die bereits bestehende Befugnis der

[2]ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 115.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:11997D/AFI


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 15
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Gemeinschaft, ein einheitliches Verfahren zu beschließen, durch die Befugnis
ergänzt, gemeinsame Grundsätze festzulegen. In denselben Artikel wurde eine
Rechtsgrundlage aufgenommen, durch die die Verabschiedung eines einheitlichen
Statuts der Abgeordneten des Europäischen Parlaments ermöglicht wurde. An einer
Bestimmung, die es ermöglicht, Maßnahmen zur Entwicklung der politischen Parteien
auf europäischer Ebene zu ergreifen (siehe Artikel 191), fehlte es jedoch nach wie vor.
C. Verstärkte Zusammenarbeit
Zum ersten Mal enthielten die Verträge allgemeine Bestimmungen, durch die es
einer bestimmten Zahl von Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen ermöglicht
wurde, die Gemeinschaftsinstitutionen zu nutzen, um eine verstärkte Zusammenarbeit
untereinander zu begründen. Diese Möglichkeit ergänzte die Fälle der verstärkten
Zusammenarbeit, die durch spezifische Bestimmungen, wie etwa über die Wirtschafts-
und Währungsunion, die Schaffung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts und die Einbeziehung der Schengen-Bestimmungen, geregelt sind. Die
Bereiche, die für eine verstärkte Zusammenarbeit in Frage kamen, waren die dritte
Säule und – mit sehr starken Einschränkungen – die Angelegenheiten, die in
die nicht ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen. Die Bedingungen
für jegliche verstärkte Zusammenarbeit und die vorgesehenen Mechanismen der
Beschlussfassung boten von ihrer Anlage her die Gewähr, dass diese Sonderform
des Integrationsprozesses eine Ausnahme bleibt und nur dazu genutzt werden kann,
Fortschritte und keinesfalls Rückschritte im Integrationsprozess herbeizuführen.
D. Vereinfachung
Mit dem Vertrag von Amsterdam wurden aus dem europäischen Vertragswerk alle
im Laufe der Zeit hinfällig gewordenen oder veralteten Bestimmungen gestrichen,
ohne dass jedoch die rechtliche Wirkung, die sich in der Vergangenheit daraus ergab,
durch diese Streichung beeinträchtigt wurde. Außerdem wurden die Vertragsartikel neu
nummeriert. Aus rechtlichen und politischen Gründen wurde der Vertrag in Form einer
Abänderung der geltenden Verträge unterzeichnet und zur Ratifizierung vorgelegt.
E. Institutionelle Reformen mit Blick auf die Erweiterung
a. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde die Anzahl der Mitglieder des
Europäischen Parlaments, wie von diesem selbst gefordert, auf höchstens 700
festgelegt (Artikel 189).
b. Die Zusammensetzung der Kommission und die Frage der Stimmengewichtung
waren Gegenstand eines dem Vertrag beigefügten „Protokolls über die Organe“. Nach
den Bestimmungen dieses Protokolls sollte der Kommission in einer auf höchstens
20 Mitgliedstaaten erweiterten Union ein Staatsangehöriger jedes Mitgliedstaats
angehören, sofern zu diesem Zeitpunkt die Stimmengewichtung im Rat geändert
worden war. Auf jeden Fall sollte spätestens ein Jahr vor dem Beitritt eines
21. Mitgliedstaats eine neue Regierungskonferenz einberufen werden, um die
institutionellen Bestimmungen der Verträge umfassend zu überprüfen.
c. Die Beschlussfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit war zwar in einer
Reihe von durch den Vertrag von Amsterdam neu geschaffenen Rechtsgrundlagen
vorgesehen, unter den bereits bestehenden Politikbereichen der Gemeinschaft
fand die neue Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit jedoch nur in der
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Forschungspolitik Anwendung; für die übrigen Bereiche war weiterhin Einstimmigkeit
erforderlich.
F. Weitere Themen
Die Gemeinschaftsverfahren für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips wurden in
einem diesbezüglichen Protokoll festgeschrieben. Die Transparenz wurde durch neue
Bestimmungen über den Zugang zu Dokumenten (Artikel 255) und eine umfassendere
Offenlegung der legislativen Tätigkeit des Rates (Artikel 207 Absatz 3) verbessert.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament wurde vor der Einberufung von Regierungskonferenzen
angehört. Darüber hinaus wurde das Parlament auf Ad-hoc-Basis in die
Regierungskonferenzen einbezogen; bei den letzten drei Konferenzen war es je nach
Fall durch seinen Präsidenten oder zwei seiner Mitglieder vertreten.

Mariusz Maciejewski
10/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 17
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

1.1.4. DER VERTRAG VON NIZZA UND DER
KONVENT ÜBER DIE ZUKUNFT EUROPAS

Durch den Vertrag von Nizza wurde die Europäische Union nur teilweise auf
die bedeutende Ost- und Süderweiterung vom 1. Mai 2004 bzw. 1. Januar 2007
vorbereitet. Deshalb wurden im Konvent über die Zukunft Europas die Fragen, die in
der Erklärung von Laeken aufgeworfen wurden, aufgegriffen, und es wurde versucht,
eine neue Rechtsgrundlage für die Union in Form des Vertrags über eine Verfassung
für Europa zu schaffen. Infolge des negativen Ausgangs der Referenden in zwei
Mitgliedstaaten wurde dieser Vertrag jedoch nie ratifiziert.

DER VERTRAG VON NIZZA

Der Vertrag wurde am 26. Februar 2001 unterzeichnet und trat am 1. Februar 2003
in Kraft.
A. Ziele
Der Europäische Rat legte in seinen Schlussfolgerungen von Helsinki 1999 fest, dass
die EU in der Lage sein musste, ab Ende 2002 die Länder aufzunehmen, die für
den Beitritt zur EU bereit waren. Da nur zwei Bewerberländer mehr Einwohner hatten
als der Durchschnitt der damaligen Mitgliedstaaten, würde das politische Gewicht der
bevölkerungsschwächeren Staaten erheblich zunehmen. Daher sollte mit dem Vertrag
von Nizza die Effizienz und Legitimierung der Organe der EU erhöht und die Union auf
die nächste große Erweiterung vorbereitet werden.
B. Hintergrund
Mehrere institutionelle Probleme waren bereits bei den Regierungskonferenzen
von Maastricht und Amsterdam behandelt worden, ohne dass jedoch eine
zufriedenstellende Lösung für die „offenen Fragen von Amsterdam“ gefunden werden
konnte. Diese Fragen betrafen unter anderem die Größe und Zusammensetzung
der Kommission, die Stimmengewichtung im Rat und die Ausweitung der
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Auf der Grundlage eines Berichts des
finnischen Ratsvorsitzes beschloss der Europäische Rat in Helsinki Ende 1999, dass
sich eine Regierungskonferenz mit diesen offenen Fragen sowie allen sonstigen zur
Vorbereitung der Erweiterung erforderlichen Änderungen beschäftigen sollte.
C. Inhalt
Die Regierungskonferenz nahm ihre Arbeit am 14. Februar 2000 auf und schloss
sie am 10. Dezember 2000 in Nizza ab. Dabei wurde eine Einigung in den
genannten institutionellen Fragen und einigen weiteren Punkten erzielt, nämlich bei
der Neuverteilung der Sitze im Europäischen Parlament, einer flexibleren verstärkten
Zusammenarbeit, der Überwachung der Achtung der Grundrechte und Werte in der
Union und der Stärkung des Justizwesens der Union.
1. Stimmengewichtung im Rat
Die Regierungskonferenz sah das Abstimmungsverfahren im Rat, die
Zusammensetzung der Kommission und teilweise auch die Sitzverteilung im
Europäischen Parlament als zusammenhängende Themen an und erkannte daher,
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dass das Hauptanliegen darin bestand, die relative Gewichtung der Mitgliedstaaten
zu verändern. Dieses Thema war seit dem Vertrag von Rom in keiner anderen
Regierungskonferenz behandelt worden.
Zwei Verfahren zur Bestimmung der qualifizierten Mehrheit wurden in Betracht
gezogen: zum einen die Neugewichtung der Stimmen und somit die Änderung des
bestehenden Systems und zum anderen die von der Kommission vorgeschlagene
Einführung einer doppelten Mehrheit (nach Stimmen und Bevölkerungszahl), die auch
vom Parlament unterstützt wurde. Die Wahl fiel auf die erste Lösung. Die Zahl
der Stimmen aller Mitgliedstaaten erhöhte sich, doch zugleich verringerte sich der
Stimmenanteil der bevölkerungsreichen Mitgliedstaaten: Er ging nach dem Beitritt der
zehn neuen Mitgliedstaaten von 55 % auf 45 % und zum 1. Januar 2007 weiter auf
44,5 % der Stimmen zurück. Daher wurde als demografisches „Sicherheitsnetz“ die
Vorschrift eingeführt, dass jeder Mitgliedstaat bei Beschlüssen beantragen kann, dass
überprüft wird, ob die qualifizierte Mehrheit mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung
der Union entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt der Beschluss als nicht gefasst.
2. Die Europäische Kommission
a. Zusammensetzung
Seit 2005 stellt jeder Mitgliedstaat ein Kommissionsmitglied. Der Rat kann einstimmig
die Zahl der Kommissionsmitglieder beschließen, ebenso wie die Bedingungen eines
Rotationssystems, vorausgesetzt, dass jede Kommission das demografische Gewicht
und die geografische Größe der Mitgliedstaaten abbildet.
b. Interne Organisation
Nach dem Vertrag von Nizza ist der Präsident der Kommission befugt, die
Zuständigkeiten der Kommissionsmitglieder zuzuweisen und während seiner Amtszeit
umzuverteilen, die Vizepräsidenten zu bestimmen und ihre Zahl festzulegen.
3. Das Europäische Parlament
a. Zusammensetzung
Im Vertrag von Amsterdam wurde die Anzahl der Mitglieder des Europäischen
Parlaments auf höchstens 700 festgelegt. In Nizza erschien es dem Rat jedoch im
Hinblick auf die Erweiterung notwendig, die Zahl der Abgeordneten je Mitgliedstaat
neu festzulegen. Mit der neuen Zusammensetzung des Parlaments sollte auch ein
Gegengewicht zu der geänderten Stimmengewichtung im Rat geschaffen werden. Die
Höchstzahl der Parlamentsmitglieder wurde daher auf 732 festgelegt.
b. Befugnisse
Das Parlament erhielt nun das gleiche Recht wie der Rat, die Kommission
und die Mitgliedstaaten, gegen Maßnahmen des Rates, der Kommission oder
der Europäischen Zentralbank wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher
Formvorschriften, Verletzung des Vertrags oder einer bei seiner Durchführung
anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs zu klagen.
Auf Vorschlag der Kommission wurde Artikel 191 in eine operative Rechtsgrundlage
für die Verabschiedung eines Statuts der europäischen politischen Parteien und der
Bestimmungen über deren Finanzierung im Mitentscheidungsverfahren umgewandelt.
Die Gesetzgebungsbefugnisse des Parlaments wurden erweitert, indem der
Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens geringfügig erweitert und die
Regelung eingeführt wurde, dass die verstärkte Zusammenarbeit in Bereichen, in
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denen die Mitentscheidung gilt, der Zustimmung des Parlaments unterliegt. Darüber
hinaus wird das Parlament um eine Stellungnahme gebeten, wenn sich der Rat zu
der Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundrechte in einem Mitgliedstaat
äußert.
4. Die Reform des Justizwesens
a. Der Gerichtshof der Europäischen Union
Der Gerichtshof der EU wurde ermächtigt, in unterschiedlicher Form zu tagen: in
Kammern mit drei oder fünf Richtern, als Große Kammer mit elf Richtern oder als
Plenum. Die Zahl der Generalanwälte kann auf einstimmigen Beschluss des Rates
erhöht werden. Der Gerichtshof der EU ist weiterhin für Vorabentscheidungssachen
zuständig, kann jedoch gemäß seiner Satzung Rechtssachen – außer den in Artikel 225
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) angeführten – dem
Gericht erster Instanz übertragen.
b. Gericht
Die Zuständigkeiten des Gerichts (bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
am 1. Dezember 2009 Gericht erster Instanz) wurden auf bestimmte Kategorien von
Vorabentscheidungen erweitert. Auf einstimmigen Beschluss des Rates können neue
gerichtliche Kammern gebildet werden. All diese Vorschriften über die Arbeitsweise und
vor allem die Zuständigkeiten des Gerichts wurden seither im Vertrag selbst festgelegt.
5. Legislativverfahren
Trotz der beträchtlichen Anzahl (27) neuer Strategien und Maßnahmen, über die der
Rat mit qualifizierter Mehrheit abstimmen muss, wurde das Mitentscheidungsverfahren
nur auf einige unbedeutende Bereiche ausgedehnt (früherer Artikel 13, 62, 63, 65,
157, 159 und 191 EGV). Für die unter den früheren Artikel 161 fallenden Bereiche war
dagegen die Zustimmung des Parlaments erforderlich.
6. Verstärkte Zusammenarbeit
Der Vertrag von Nizza enthält wie der Vertrag von Amsterdam allgemeine
Bestimmungen, die für den gesamten Bereich der verstärkten Zusammenarbeit
gelten, sowie Sonderbestimmungen für die einzelnen Säulen. Während die verstärkte
Zusammenarbeit im Vertrag von Amsterdam der ersten und dritten Säule vorbehalten
war, ist im Vertrag von Nizza diese Möglichkeit für alle drei Säulen vorgesehen.
Im Vertrag von Nizza wurden die folgenden weiteren Änderungen vorgenommen:
Eine Verweisung an den Europäischen Rat war nicht mehr möglich, und der Begriff
des „vertretbaren Zeitraums“ wurde genauer bestimmt. Und schließlich wurde die
Zustimmung des Parlaments in allen Bereichen vorgeschrieben, in denen sich die
verstärkte Zusammenarbeit auf eine Frage bezieht, die der Mitentscheidung unterlag.
7. Schutz der Grundrechte
Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) wurde um einen Absatz
ergänzt, in dem auch der Fall, in dem die „eindeutige Gefahr“ einer Verletzung
der Grundrechte besteht, erfasst wurde. Der Rat kann mit der Mehrheit von vier
Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen Parlaments feststellen,
dass eine solche Gefahr besteht, und geeignete Empfehlungen an den betroffenen
Mitgliedstaat richten. Eine unverbindliche Charta der Grundrechte wurde verkündet.
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D. Rolle des Europäischen Parlaments
Das Parlament wirkte wie bei den vorigen Regierungskonferenzen aktiv an der
Vorbereitung der Regierungskonferenz im Jahr 2000 mit. Mit seinen Entschließungen
vom 18. November 1999 zur Vorbereitung der Reform der Verträge und der nächsten
Regierungskonferenz und vom 31. Mai 2001 zu dem Vertrag von Nizza und der
Zukunft der Europäischen Union äußerte es sich zur Tagesordnung sowie zum Ablauf
und zu den Zielen der Konferenz. Darüber hinaus brachte es seine Auffassung über
den Inhalt und die rechtliche Bedeutung der Charta der Grundrechte zum Ausdruck.
Das Parlament forderte vor allem, dass die nächste Regierungskonferenz in Form
eines transparenten Prozesses organisiert werden sollte, in den die Mitglieder des
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente sowie der Kommission
eingebunden und an dem auch die Bürger beteiligt werden sollten. Die Ergebnisse
sollten in einem Dokument mit Verfassungscharakter zusammengefasst werden.

DER KONVENT ÜBER DIE ZUKUNFT EUROPAS

A. Grundlage und Ziele
Gemäß der Erklärung Nr. 23 zum Vertrag von Nizza beschloss der Europäische
Rat von Laeken am 14. und 15. Dezember 2001, einen Konvent einzuberufen,
dem die Hauptakteure der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union
angehören sollten. Dieser Konvent sollte der möglichst transparenten Vorbereitung
der nächsten Regierungskonferenz und der Diskussion über die vier wesentlichen
Herausforderungen dienen, die sich bei der künftigen Entwicklung der Union stellten:
die bessere Aufteilung der Zuständigkeiten, die Vereinfachung der Instrumente der EU,
mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz sowie der Entwurf einer Verfassung für
die europäischen Bürger.
B. Organisation
Der Konvent bestand aus einem Vorsitzenden (Valéry Giscard d‘Estaing), zwei
stellvertretenden Vorsitzenden (Giuliano Amato und Jean-Luc Dehaene), 15 Staats-
oder Regierungschefs der Mitgliedstaaten, 30 Mitgliedern der nationalen Parlamente
(zwei aus jedem Mitgliedstaat), 16 Mitgliedern des Europäischen Parlaments und
zwei Vertretern der Kommission. Die Beitrittsländer konnten gleichberechtigt an den
Beratungen teilnehmen, durften einen zwischen den Mitgliedstaaten erzielten Konsens
jedoch nicht blockieren. Insgesamt zählte der Konvent somit 105 Mitglieder.
Neben dem Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden umfasste das
Präsidium neun Mitglieder des Konvents und einen von den Bewerberländern
benannten geladenen Vertreter. Dem Präsidium fiel die Aufgabe zu, Anstöße für den
Konvent zu geben und die Arbeitsgrundlage zu schaffen.
C. Ergebnisse
Die Arbeit des Konvents gliederte sich in eine Eruierungsphase, in der die Erwartungen
und Bedürfnisse der Mitgliedstaaten und der europäischen Bürger ermittelt werden
sollten, eine Reflexionsphase, in der die geäußerten Ideen geprüft werden sollten,
und eine Abschlussphase, in der auf der Grundlage der Diskussionen Empfehlungen
ausgearbeitet wurden. Ende 2002 unterbreiteten die elf Arbeitsgruppen dem Konvent
ihre Schlussfolgerungen. Im ersten Halbjahr 2003 wurde ein Text verfasst und
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diskutiert, der schließlich der Entwurf des Vertrags über eine Verfassung für Europa
wurde.
Die Teile I (Grundsätze und Organe, 59 Artikel) und II (Charta der Grundrechte,
54 Artikel) des Vertrags wurden dem Europäischen Rat von Thessaloniki am
20. Juni 2003 vorgelegt. Die Teile III (Politikbereiche, 338 Artikel) und IV
(Schlussbestimmungen, 10 Artikel) wurden dem italienischen Ratsvorsitz am
18. Juli 2003 vorgelegt. Dieser Text wurde am 18. Juni 2004 vom Europäischen
Rat angenommen. Trotz erheblicher Änderungen blieb die Struktur des Entwurfs des
Konvents dabei im Wesentlichen erhalten. Nach der Annahme durch das Europäische
Parlament wurde der Vertrag jedoch in den nationalen Referenden in Frankreich
(29. Mai 2005) und den Niederlanden (1. Juni 2005) abgelehnt. Da der Text in den
Referenden in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt worden war, konnte der
Vertrag über eine Verfassung für Europa nicht ratifiziert werden.
D. Rolle des Europäischen Parlaments
Nach Ansicht der meisten Beobachter wurde die Arbeit des Konvents von
den Mitgliedern des Europäischen Parlaments entscheidend mitgestaltet. Da sie
Verhandlungserfahrung in einem internationalen Umfeld mitbrachten und der Konvent
in den Parlamentsgebäuden tagte, konnten sie die Gespräche und Ergebnisse
des Konvents wesentlich mitbestimmen. Zudem trugen sie aktiv dazu bei, dass
sich Mitglieder des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente in
politischen Gruppierungen zusammenfanden. Das Parlament setzte demnach viele
seiner ursprünglichen Ziele durch, und die meisten wurden in den Vertrag von Lissabon
übernommen.

Mariusz Maciejewski
11/2023
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1.1.5. VERTRAG VON LISSABON

Im Folgenden werden Hintergrund und wichtige Bestimmungen des Vertrags von
Lissabon erläutert. Ziel ist es, die Entstehung dieses jüngsten Grundlagentextes
der EU in einen geschichtlichen Zusammenhang mit den vorangegangenen
Vertragstexten zu stellen. Die einzelnen Bestimmungen (mit Angabe der Artikel) und
ihre Auswirkungen auf die Politikbereiche der Europäischen Union werden in den
Kurzdarstellungen, die sich ausführlicher mit einzelnen Politikbereichen und Themen
beschäftigen, erläutert.

RECHTSGRUNDLAGE

Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (ABl. C 306 vom 17.12.2007),
der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat

HISTORISCHER RÜCKBLICK

Der Vertrag von Lissabon geht auf das Verfassungsprojekt zurück, das Ende 2001
ins Leben gerufen wurde (Erklärung des Europäischen Rates zur Zukunft der
Europäischen Union bzw. Erklärung von Laeken). 2002 und 2003 folgte dann der
Europäische Konvent, in dessen Rahmen der Vertrag über eine Verfassung für
Europa ausgearbeitet wurde (Verfassungsvertrag) (1.1.4). Der Vertrag von Lissabon
ist das Ergebnis eines Prozesses. An dessen Anfang stand der negative Ausgang
zweier Referenden zum Verfassungsvertrag, die im Mai und im Juni 2005 abgehalten
wurden. Als Reaktion auf die Ablehnung beschloss der Europäische Rat, eine
zweijährige „Bedenkzeit“ einzulegen. Auf der Grundlage der Berliner Erklärung vom
März 2007 nahm der Europäische Rat auf der Tagung vom 21. bis 23. Juni 2007
schließlich ein detailliertes Mandat für eine anschließende Regierungskonferenz unter
portugiesischem Vorsitz an. Die Regierungskonferenz schloss ihre Tätigkeit im Oktober
2007 ab. Der Vertrag wurde vom Europäischen Rat am 13. Dezember 2007 in Lissabon
unterzeichnet und von allen Mitgliedstaaten ratifiziert.

INHALT

A. Ziele und Rechtsgrundsätze
Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wird in „Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) umbenannt und der Begriff
„Gemeinschaft“ im gesamten Text durch „Union“ ersetzt. Die Union tritt an die Stelle
der Gemeinschaft und ist ihr Rechtsnachfolger. Der Vertrag von Lissabon verzichtet
auf staatstypische Symbole für die Union wie beispielsweise eine Flagge oder eine
Hymne. Obwohl der neue Text schon vom Namen her kein Verfassungsvertrag mehr
ist, sind doch dessen wesentliche Errungenschaften bewahrt worden.
Mit dem Vertrag von Lissabon werden der Union keine zusätzlichen ausschließlichen
Zuständigkeiten übertragen. Allerdings ändert er die Art und Weise, in der die
Union ihre bisherigen und einige neue (geteilte) Befugnisse wahrnimmt, indem er
die Beteiligung und den Schutz der Bürger ausweitet, einen neuen institutionellen
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Rahmen schafft und die Entscheidungsprozesse im Interesse einer höheren Effizienz
und Transparenz verändert. Dadurch wird für ein höheres Maß an parlamentarischer
Kontrolle und demokratischer Rechenschaftspflicht gesorgt.
Anders als der Verfassungsvertrag enthält der Vertrag von Lissabon keinen Artikel, der
den Vorrang des Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht förmlich festschreibt.
Dem Vertrag ist jedoch eine Erklärung (Erklärung Nr. 17) mit einem Hinweis auf ein
Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates beigefügt, in dem auf die ständige
Rechtsprechung des Gerichtshofs in dieser Frage verwiesen wird.
Im Vertrag von Lissabon werden die Zuständigkeiten der Union erstmals geklärt.
Es werden drei Arten von Zuständigkeiten unterschieden: die ausschließliche
Zuständigkeit, bei der nur die Union Rechtsakte erlassen kann, die dann von
den Mitgliedstaaten umgesetzt werden; die geteilte Zuständigkeit, bei der die
Mitgliedstaaten verbindliche Rechtsakte erlassen und verabschieden können, sofern
die Union dies nicht tut; sowie die unterstützende Zuständigkeit, bei der die EU
Maßnahmen zur Unterstützung oder Ergänzung der Politik der Mitgliedstaaten erlassen
kann. Unionszuständigkeiten können nunmehr im Rahmen einer Vertragsrevision auf
die Mitgliedstaaten zurückübertragen werden.
Mit dem Vertrag von Lissabon wird der EU uneingeschränkte Rechtspersönlichkeit
verliehen. Dadurch wird die Union in die Lage versetzt, im Bereich der
ihr zugewiesenen Befugnisse internationale Verträge zu unterzeichnen oder
internationalen Organisationen beizutreten. Die Mitgliedstaaten dürfen nur
internationale Übereinkünfte schließen, die mit dem EU-Recht vereinbar sind.
Mit dem Vertrag wird erstmals ein formales Verfahren für Mitgliedstaaten geschaffen,
die im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften aus der Europäischen
Union austreten möchten. Dabei handelt es sich um Artikel 50 des Vertrags über die
Europäische Union (EUV).
Mit dem Vertrag von Lissabon werden die verbleibenden Aspekte des
dritten Pfeilers aus dem Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht, d. h. die
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, in den ersten Pfeiler
eingegliedert. Die frühere intergouvernementale Struktur entfällt vollständig:
Die in diesem Bereich verabschiedeten Rechtsakte unterliegen nunmehr dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (qualifizierte Mehrheit und Mitentscheidung),
und es kommen die Rechtsinstrumente der Gemeinschaftsmethode (Verordnungen,
Richtlinien und Beschlüsse) zur Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon kann das Parlament ebenso
Änderungen der Verträge vorschlagen, wie zuvor schon der Rat, die Regierungen
der Mitgliedstaaten oder die Kommission. Eine solche Änderung erfordert
normalerweise die Einberufung eines Konvents, der eine Empfehlung bezüglich
der Änderungen an eine Regierungskonferenz richtet (wobei der Europäische Rat
nach Zustimmung des Parlaments jedoch auch beschließen kann, keinen Konvent
einzuberufen (Artikel 48 Absatz 3 zweiter Unterabsatz EUV)). Es würde dann
eine Regierungskonferenz einberufen, um im gegenseitigen Einvernehmen die an
den Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren. Die Verträge können
jedoch ohne Einberufung einer Regierungskonferenz geändert werden, und zwar
mittels vereinfachter Änderungsverfahren, sofern die Änderung interne Politikbereiche
und Maßnahmen der Union betrifft (Artikel 48 Absatz 6 und Absatz 7 EUV).
Eine solche Änderung wird dann im Wege eines Beschlusses des Europäischen
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Rates erlassen, wobei jedoch eine Ratifizierung entsprechend den einzelstaatlichen
Ratifizierungsvorschriften erforderlich sein könnte.
B. Ausbau der Demokratie und verbesserter Schutz der Grundrechte
Im Vertrag von Lissabon kommen die drei grundlegenden Prinzipien der
demokratischen Gleichheit, der repräsentativen Demokratie und der partizipativen
Demokratie zum Ausdruck. Die partizipative Demokratie erhält mit der Europäischen
Bürgerinitiative ein neues Instrument (4.1.5).
Die Charta der Grundrechte wurde nicht direkt in den Vertrag von Lissabon
aufgenommen, erhält aber durch Artikel 6 Absatz 1 EUV rechtsverbindlichen Charakter
und hat den gleichen rechtlichen Rang wie die Verträge (4.1.2).
Mit dem Inkrafttreten des 14. Protokolls der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) am 1. Juni 2010 wurde der Weg für den Beitritt der EU geebnet.
Mit dem Protokoll wurde die Möglichkeit geschaffen, dass nicht nur Staaten,
sondern auch internationale Organisationen wie die Europäische Union der EMRK
beitreten können. Für einen Beitritt ist es allerdings noch immer erforderlich,
dass alle Unterzeichnerstaaten und auch die EU selbst die EMRK ratifizieren.
Die Verhandlungen zwischen dem Europarat und den Vertretern der EU haben
dazu geführt, dass im April 2013 ein endgültiger Entwurf für eine Übereinkunft
vorgelegt wurde. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat jedoch in seinem
Gutachten 2/2013 festgestellt, dass der Entwurf nicht mit Artikel 6 EUV vereinbar ist.
Vor einem möglichen Beitritt sind daher weitere Verhandlungen erforderlich.
C. Ein neuer institutioneller Aufbau
1. Das Europäische Parlament
Gemäß Artikel 14 Absatz 2 EUV gilt nunmehr, dass das Parlament sich „aus Vertretern
der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger“ zusammensetzt, während zuvor von den
Vertretern der Völker der Staaten die Rede war.
Die Gesetzgebungsbefugnisse des Parlaments wurden durch das neue „ordentliche
Gesetzgebungsverfahren“, das das frühere Mitentscheidungsverfahren ersetzt,
erweitert. Dieses Verfahren gilt für mehr als 40 neue Politikbereiche, womit sich die
Gesamtzahl auf 85 erhöht. Das Verfahren der Zustimmung bleibt unter dem Stichwort
„Zustimmung“ erhalten, während sich am Konsultationsverfahren nichts ändert. Bei
dem neuen Haushaltsverfahren sind Parlament und Rat jetzt gleichgestellt, wenn
es um die Verabschiedung des jährlichen Haushaltsplans geht. Der mehrjährige
Finanzrahmen bedarf der Zustimmung des Parlaments.
Das Parlament wählt nunmehr den Präsidenten der Kommission mit der Mehrheit
seiner Mitglieder, und zwar auf Vorschlag des Europäischen Rates, der verpflichtet ist,
einen Kandidaten mit qualifizierter Mehrheit auszuwählen und dabei das Ergebnis der
Wahlen zum Europäischen Parlament zu berücksichtigen. Die Kommission muss sich
weiterhin als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Parlaments stellen.
Die Zahl der Mitglieder des Parlaments wurde auf maximal 751 festgelegt, wobei die
Bürger degressiv proportional vertreten sind. Die Höchstzahl der Sitze pro Mitgliedstaat
wurde auf 96 Sitze verringert und die Mindestanzahl auf sechs heraufgesetzt. Am
7. Februar 2018 stimmte das Parlament dafür, die Zahl seiner Sitze von 751 auf 705 zu
senken, wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, und einige der frei werdenden
Sitze unter den Ländern, die leicht unterrepräsentiert sind, neu zu verteilen (1.3.3).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_4.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_4.1.2.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0029
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.3.3.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 25
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Das Vereinigte Königreich ist am 1. Februar 2020 aus der EU ausgetreten. Seitdem
gilt die neue Mitgliederzahl von 705 MdEP. 27 der durch den Austritt des Vereinigten
Königreichs freigewordenen 73 Sitze wurden umverteilt, um dem Grundsatz der
degressiven Proportionalität besser Rechnung zu tragen: Die 27 Sitze wurden
Frankreich (+5), Spanien (+5), Italien (+3), den Niederlanden (+3), Irland (+2),
Schweden (+1), Österreich (+1), Dänemark (+1), Finnland (+1), der Slowakei (+1),
Kroatien (+1), Estland (+1), Polen (+1) und Rumänien (+1) zugeteilt. Kein Mitgliedstaat
hat Sitze verloren.
2. Der Europäische Rat
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde der Europäische Rat offiziell als Organ der
Europäischen Union anerkannt, dessen Hauptaufgabe darin besteht, der Union „die
für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse“ zu geben und die „allgemeinen politischen
Zielvorstellungen und Prioritäten“ hierfür festzulegen. Er wird nicht gesetzgeberisch
tätig. Eine sich über einen längeren Zeitraum erstreckende Ratspräsidentschaft
löste das zuvor bestehende sechsmonatige Rotationssystem ab. Der Präsident wird
vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit für eine verlängerbare Amtszeit
von 30 Monaten gewählt. Dadurch soll der Arbeit des Europäischen Rates mehr
Kontinuität und Kohärenz verliehen werden. Der Präsident nimmt darüber hinaus die
Außenvertretung der Union wahr, ohne dass dies die Pflichten des Hohen Vertreters
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (siehe unten) berührt.
3. Der Vizepräsident der Kommission und Hohe Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik (HR/VP)
Der HR/VP wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung
des Präsidenten der Kommission ernannt. Er ist für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union zuständig und hat das Recht, Vorschläge
zu unterbreiten. Der HR/VP führt den Vorsitz im Rat (Auswärtige Angelegenheiten)
und bekleidet darüber hinaus die Funktion eines Vizepräsidenten der Kommission.
Ihm steht der Europäische Auswärtige Dienst, der Mitarbeiter des Rates und der
Kommission sowie der diplomatischen Dienste der Mitgliedstaaten umfasst, zur Seite.
4. Der Rat
Der Grundsatz der doppelten Mehrheit (Bevölkerung und Mitgliedstaaten) wurde im
Vertrag von Lissabon beibehalten. Die vorherigen Abstimmungsregeln blieben bis
November 2014 in Kraft. Seit 1. November 2014 kommen die neuen Regeln zur
Anwendung.
Eine qualifizierte Mehrheit ist erreicht, wenn 55% der Mitglieder des Rates (in der
Praxis sind dies 15 der 27 Mitgliedstaaten), die mindestens 65% der Bevölkerung
repräsentieren, einen Vorschlag unterstützen (Artikel 16 Absatz 4 EUV). Beschließt
der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des HR/VP, erhöht sich die
erforderliche Mehrheit der Mitgliedstaaten auf 72% (Artikel 238 Absatz 2 AEUV).
Um ein Gesetzesvorhaben zu verhindern, müssen mindestens vier Mitgliedstaaten
gegen den Vorschlag stimmen. Ein neues, durch den „Kompromiss von Ioannina“
inspiriertes System ermöglicht es, dass 55% (bis 1. April 2017: 75%) der für eine
Sperrminorität erforderlichen Mitgliedstaaten eine Prüfung eines Vorschlags innerhalb
einer „angemessenen Zeit“ beantragen können (Erklärung Nr. 7).
Der Rat tagt öffentlich, wenn er über Entwürfe von Gesetzgebungsakten berät oder
abstimmt. Zu diesem Zweck wird jede Ratstagung in zwei Teile unterteilt, von denen
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der eine den Beratungen über die Gesetzgebungsakte der Union und der andere
den nicht die Gesetzgebung betreffenden Tätigkeiten gewidmet ist. Der Vorsitz des
Rates wechselt weiterhin nach dem Rotationsprinzip jeweils nach sechs Monaten.
Allerdings wird der Vorsitz im Rat von Gruppen von drei Mitgliedstaaten jeweils 18
Monate lang wahrgenommen, um eine größere Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten.
Aufgrund einer Ausnahmeregelung steht der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) unter
dem ständigen Vorsitz des HR/VP.
5. Die Kommission
Da der Präsident der Kommission unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Wahlen
zum Europäischen Parlament gewählt wird, erhöht sich die politische Legitimität des
Amtes. Der Präsident ist für die interne Organisation des Kollegiums (Ernennung von
Kommissionsmitgliedern, Verteilung der Aufgabenbereiche, Rücktrittsersuchen unter
besonderen Umständen) zuständig.
6. Der Gerichtshof der Europäischen Union
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle Tätigkeiten der Union
mit Ausnahme der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Die Bürger
können sich nun leichter an den Gerichtshof wenden.
D. Effizientere und demokratischere Politikgestaltung mit neuen Politik- und
Zuständigkeitsbereichen
Mehrere sogenannte Überleitungsklauseln ermöglichen den Übergang von der
einstimmigen Beschlussfassung zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und
vom Konsultationsverfahren zum Mitentscheidungsverfahren (Artikel 31 Absatz 3 EUV,
Artikel 81, 153, 192, 312 und 333 AEUV und mehrere Überleitungsverfahren für die
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen) (1.2.4). In seiner Rede zur Lage der Union
2017 kündigte der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker,
Initiativen an, die auf ein Abrücken von der Einstimmigkeitsregel in einer Reihe
von Bereichen ausgerichtet sind. Dabei sollten die Überleitungsklauseln Anwendung
finden. In der Folge nahm die Kommission vier Mitteilungen an, in denen sie vorschlug,
in den Bereichen GASP (2018), Steuerpolitik (Januar 2019), Energie und Klima
(April 2019) sowie Sozialpolitik (April 2019) statt Einstimmigkeit zunehmend die
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit anzuwenden. Ziel dieser Mitteilungen ist es,
die Beschlussfassung in den Bereichen, in denen die EU bereits über Zuständigkeiten
verfügt, zügiger, flexibler und effizienter zu gestalten.
In Bereichen, in denen die Union keine ausschließliche Zuständigkeit besitzt, können
mindestens neun Mitgliedstaaten untereinander vereinbaren, dass sie verstärkt
zusammenarbeiten. Eine verstärkte Zusammenarbeit erfordert eine Ermächtigung
durch den Rat, der diese nach Zustimmung des Parlaments erteilt. Im Bereich
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik muss der Rat eine verstärkte
Zusammenarbeit einstimmig billigen.
Mit dem Vertrag von Lissabon wird das Subsidiaritätsprinzip erheblich ausgeweitet,
indem die nationalen Parlamente in den Entscheidungsprozess der EU einbezogen
werden (1.2.2) (1.3.5).
In der Umweltpolitik wurden Politikbereiche erweitert bzw. einige neue Politikbereiche
aufgenommen, darunter auch die Bekämpfung des Klimawandels. Dies gilt
auch für die Energiepolitik, die sich nunmehr mit Fragen der Solidarität, der
Energieversorgungssicherheit und der entsprechenden Vernetzung beschäftigt.
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Darüber hinaus können die Rechte des geistigen Eigentums, Sport, Raumfahrt,
Tourismus, Katastrophenschutz und Verwaltungszusammenarbeit Gegenstand der
Rechtsetzung der EU werden.
Im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist in den Vertrag von Lissabon
(5.1.2) eine Klausel über gegenseitige Verteidigung aufgenommen worden, in der
festgelegt wird, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, einem Mitgliedstaat, der
angegriffen wird, zu helfen. Eine Solidaritätsklausel sieht vor, dass die Union und
alle ihre Mitgliedstaaten einem Mitgliedstaat, der von einer Naturkatastrophe, einer
von Menschen verursachten Katastrophe oder einem Terroranschlag betroffen wurde,
jede erdenkliche Hilfe leisten. Eine „ständige strukturierte Zusammenarbeit“ steht
allen Mitgliedstaaten offen, die sich an europäischen Militärausrüstungsprogrammen
beteiligen und Kampfeinheiten stellen wollen, die für den sofortigen Einsatz
bereitstehen. Für die Einrichtung einer solchen Zusammenarbeit ist eine qualifizierte
Mehrheit im Rat nach Anhörung des VP/HR erforderlich.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Siehe 1.1.4 über die Beiträge des Parlaments zum Europäischen Konvent und seine
Beteiligung an früheren Regierungskonferenzen. Zur Regierungskonferenz 2007, die
unter portugiesischem Ratsvorsitz stattfand und zur Unterzeichnung des Vertrags von
Lissabon führte, entsandte das Parlament zum ersten Mal drei Vertreter.
Fast ein Jahrzehnt nach der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon stellte das
Parlament fest, dass einige seiner Bestimmungen nicht voll ausgeschöpft werden.
Daraufhin nahm es am 16. Februar 2017 eine Entschließung zur Verbesserung der
Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des
Vertrags von Lissabon an. Diese Entschließung umfasst eine Reihe von Empfehlungen
dazu, wie dieses Potenzial genutzt werden kann, um die Fähigkeit der Union zur
Bewältigung der globalen Herausforderungen von heute zu stärken.
Am gleichen Tag nahm das Parlament eine weitere Entschließung zu möglichen
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der
Europäischen Union an, die konkrete Vorschläge für Vertragsreformen enthält.
Die EU ist zuletzt mit mehreren Krisen, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Brexit, der Rechtsstaatlichkeit, dem mehrjährigen Finanzrahmen, der COVID-19-
Pandemie und dem Überfall Russlands auf die Ukraine konfrontiert gewesen
bzw. immer noch konfrontiert. Der Umgang mit diesen Krisen ließ erneut Mängel
im derzeitigen Verwaltungssystem zutage treten, und die mangelnde Effizienz
der Entscheidungsprozesse ist einer der Gründe dafür, dass die Unterstützung
der Öffentlichkeit für das europäische Projekt schwindet. Als Reaktion auf die
aktuellen Herausforderungen riefen die EU-Organe am 10. März 2021 die Konferenz
zur Zukunft Europas ins Leben, die den Bürgern ein Mitspracherecht bei der
Umgestaltung der EU und der Steigerung der Wirksamkeit und Transparenz ihrer
Beschlussfassungsverfahren geben sollte. Am 9. Mai 2022 hat die Konferenz ihre
Arbeit abgeschlossen, aus der 49 Vorschläge hervorgegangen sind, von denen einige
Änderungen der EU-Verträge erfordern. Folglich nahm das Parlament am 9. Juni 2022
eine Entschließung zu der Forderung nach einem Konvent zur Überarbeitung der
Verträge und am 11. Juli 2023 eine Entschließung zur Umsetzung von Passerelle-
Klauseln in den EU-Verträgen an. Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen hat
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außerdem mit der Ausarbeitung eines Initiativberichts über die Vorschläge des
Europäischen Parlaments zur Änderung der Verträge begonnen.

Eeva Pavy
10/2023
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1.2. DAS RECHTSSYSTEM UND DIE
BESCHLUSSFASSUNGSVERFAHREN

DER EUROPÄISCHEN UNION
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1.2.1. QUELLEN UND GELTUNGSBEREICH
DES RECHTS DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Europäische Union besitzt Rechtspersönlichkeit und verfügt über eine
eigenständige Rechtsordnung, die sich vom Völkerrecht unterscheidet. Des
Weiteren wirkt sich das EU-Recht direkt oder indirekt auf die Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten aus und wird Teil der Rechtsordnung der Mitgliedstaaten. Die
Europäische Union ist selbst rechtsetzend tätig. Die Rechtsordnung der EU wird
gewöhnlich in das Primärrecht (Verträge und allgemeine Rechtsgrundsätze), das
Sekundärrecht (aus den Verträgen abgeleitetes Recht) und das Komplementärrecht
unterteilt.

QUELLEN UND HIERARCHIE DES UNIONSRECHTS

— Der Vertrag über die Europäische Union (EUV), der Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) und die dazugehörigen Protokolle (es gibt
37 Protokolle, 2 Anhänge und 65 Erklärungen, die den Verträgen beigefügt sind,
um Einzelheiten zu ergänzen, ohne Bestandteil des Rechtstextes zu sein) 1.1.5;

— Charta der Grundrechte der Europäischen Union 4.1.2;

— Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), der
weiterhin als ein gesonderter Vertrag in Kraft ist;

— Internationale Übereinkünfte 5.2.1;

— Allgemeine Grundsätze des Unionsrechts;

— Sekundärrecht.

Die Europäische Union beruht auf der Rechtsstaatlichkeit und hat ein vollständiges
System an Rechtsbehelfen und Verfahren geschaffen, die so konzipiert sind, dass der
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Rechtmäßigkeit der Rechtsakte der
Organe der EU überprüfen kann (Artikel 263 AEUV). Die Verträge und allgemeinen
Grundsätze stehen auf der höchsten Stufe der Normenhierarchie und werden
als Primärrecht bezeichnet. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am
1. Dezember 2009 zählt auch die Charta der Grundrechte zum Primärrecht. Die von der
Europäischen Union geschlossenen internationalen Übereinkünfte stehen unter dem
Primärrecht. Unterhalb dieser Ebene steht das Sekundärrecht. Dieses ist nur dann
gültig, wenn es mit den höherrangigen Rechtsakten und Übereinkünften vereinbar
ist. Die Doktrin des Vorrangs des EU-Rechts ist ein Grundpfeiler der Rechtsordnung
der EU, mit dem die Einheit und Kohärenz des EU-Rechts sichergestellt werden
sollen. Der EuGH hat förmlich bekräftigt, dass das EU-Recht absoluten Vorrang
vor den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten hat und dass dies
von den nationalen Gerichten bei ihren Entscheidungen berücksichtigt werden
muss. Er hat bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Unionsrecht
und dem innerstaatlichen Recht stets die oberste Autorität beansprucht. In den
wegweisenden Rechtssachen van Gend en Loos/Nederlandse Administratie der
Belastingen und Costa/ENEL hat der EuGH die Grunddoktrinen der unmittelbaren
Wirkung und des Vorrangs des EU-Rechts entwickelt. Der EuGH hat diese Doktrinen in
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späteren Rechtssachen beibehalten. Insbesondere in der Rechtssache Internationale
Handelsgesellschaft machte er geltend, dass das EU-Recht auch gegenüber den in
nationalen Verfassungen garantierten Grundrechten Vorrang genießt.

ZIELE

Schaffung einer Rechtsordnung der Union als Grundlage für die Verwirklichung der in
den Verträgen verankerten Ziele.

RECHTSQUELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

A. Primärrecht der Europäischen Union 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 4.1.2
B. Sekundärrecht der Europäischen Union
1. Allgemeines
Die Rechtsakte der Union werden in Artikel 288 AEUV aufgeführt. Dabei handelt es
sich um Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen.
Die EU-Organe können derartige Rechtsakte nur erlassen, wenn sie durch die
Verträge dazu ermächtigt sind. Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung,
der für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt, ist in Artikel 5 Absatz 1
EUV verankert. Der Umfang der Zuständigkeiten der Union ist im AEUV festgelegt,
in dem zwischen drei Arten von Zuständigkeiten unterschieden wird, und zwar
der ausschließlichen Zuständigkeit (Artikel 3), der geteilten Zuständigkeit (Artikel 4)
und der unterstützenden Zuständigkeit (Artikel 6), bei der die EU Maßnahmen zur
Unterstützung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten erlässt. Die
Bereiche, auf die sich diese drei Arten von Zuständigkeiten erstrecken, sind in den
Artikeln 3, 4 und 6 AEUV aufgeführt. Verfügen die Organe nicht über die erforderlichen
Befugnisse, um eines der in den Verträgen festgelegten Ziele zu verwirklichen, so
können sie die Bestimmungen von Artikel 352 AEUV anwenden und die „geeigneten
Vorschriften“ erlassen.
Die Organe nehmen nur die in Artikel 288 AEUV aufgezählten Rechtsinstrumente
an. Einzige Ausnahme bleibt der Bereich der gemeinsamen Außen-, Sicherheits-
und Verteidigungspolitik, der noch der Regierungszusammenarbeit unterliegt. In
diesem Bereich wurden die gemeinsamen Strategien, die gemeinsamen Aktionen
und die gemeinsamen Standpunkte von „allgemeinen Leitlinien“ und „Beschlüsse[n]
[...] zur Festlegung“ der von der Union durchzuführenden Aktionen, der von der
Union einzunehmenden Standpunkte und der Einzelheiten der Durchführung dieser
Beschlüsse abgelöst (Artikel 25 EUV).
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Empfehlungen und Mitteilungen
herauszugeben sowie Rechtsakte anzunehmen, die sich auf die Organisation
und die Arbeitsweise der Organe beziehen (einschließlich interinstitutioneller
Vereinbarungen), deren Bezeichnung, Struktur und Rechtswirkungen sich aus den
einzelnen Bestimmungen der Verträge oder den gemäß den Verträgen erlassenen
Vorschriften ergeben.
2. Hierarchie des Sekundärrechts der EU
Durch die Artikel 289, 290 und 291 AEUV wurde eine Hierarchie des Sekundärrechts
geschaffen, indem eine genaue Abgrenzung zwischen Gesetzgebungsakten,
delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten eingeführt wurde. Als
Gesetzgebungsakte werden Rechtsakte bezeichnet, die im ordentlichen
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Gesetzgebungsverfahren oder einem besonderen Gesetzgebungsverfahren
verabschiedet werden. Dagegen handelt es sich bei delegierten Rechtsakten um
nichtlegislative Rechtsakte mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung
bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines Gesetzgebungsakts. Die Befugnis,
delegierte Rechtsakte zu erlassen, kann der Kommission durch den Gesetzgeber
(Parlament und Rat) übertragen werden. Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer
der Befugnisübertragung sowie gegebenenfalls Dringlichkeitsverfahren werden im
Gesetzgebungsakt festgelegt. Ferner legt der Gesetzgeber die Bedingungen fest, nach
denen die Übertragung erfolgt, so zum Beispiel das Recht auf Widerruf der Übertragung
und das Recht, Einwände zu erheben.
Durchführungsrechtsakte werden in der Regel von der Kommission erlassen, die hierzu
befugt ist, wenn es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen
Rechtsakte bedarf. Nur in begründeten Ausnahmefällen und in Bereichen der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik werden Durchführungsrechtsakte vom
Rat erlassen. Wird ein Basisrechtsakt nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
erlassen, so können das Europäische Parlament oder der Rat die Kommission jederzeit
darauf hinweisen, dass der Entwurf des betreffenden Durchführungsrechtsakts
ihres Erachtens über die im Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse
hinausgeht. In diesem Fall muss die Kommission den betreffenden Entwurf eines
Rechtsakts überarbeiten.
3. Die verschiedenen Arten des EU-Sekundärrechts
a. Verordnungen
Die Verordnung hat allgemeine Geltung, ist in allen ihren Teilen verbindlich und
gilt unmittelbar. Sie ist in vollem Umfang von ihren Adressaten (Einzelpersonen,
Mitgliedstaaten, EU-Organen) zu befolgen. Die Verordnung gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat ab Inkrafttreten (zum festgelegten Zeitpunkt oder, in Ermangelung
eines solchen, am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union), ohne dass es eines nationalen Umsetzungsakts bedarf.
Die Verordnung dient der Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des
Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten. Zugleich verdrängt sie einzelstaatliche Normen,
die mit den in ihr enthaltenen materiellrechtlichen Bestimmungen unvereinbar sind.
b. Richtlinien
Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet ist (d. h. einen,
mehrere oder alle Mitgliedstaaten), hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich,
überlässt diesem jedoch die Wahl der Form und der Mittel. Für eine Richtlinie ist
ein Umsetzungsrechtsakt (auch als „nationale Umsetzungsmaßnahme“ bezeichnet)
durch den nationalen Gesetzgeber erforderlich, mit dem die Richtlinie umgesetzt
und das nationale Recht an die in der Richtlinie festgelegten Ziele angepasst
wird. Die Übertragung von Rechten und Pflichten auf den einzelnen Bürger erfolgt
erst durch Annahme des Umsetzungsrechtsakts. Die Mitgliedstaaten verfügen bei
der Umsetzung von Richtlinien über einen gewissen Ermessensspielraum, um den
jeweiligen nationalen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Die Umsetzung muss
innerhalb der in der Richtlinie festgesetzten Frist erfolgen. Bei der Umsetzung
von Richtlinien müssen die Mitgliedstaaten gemäß dem in Artikel 4 Absatz 3
EUV niedergelegten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit die Wirksamkeit des
Unionsrechts sicherstellen.
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Richtlinien sind in der Regel nicht unmittelbar anwendbar. Der EuGH hat jedoch
entschieden, dass auch einzelne Bestimmungen einer Richtlinie ausnahmsweise
in einem Mitgliedstaat direkte Wirkung haben können, ohne dass es zuvor eines
Umsetzungsakts dieses Mitgliedstaats bedarf, sofern folgende Bedingungen erfüllt
sind: a) die Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht hat nicht stattgefunden
oder wurde nicht ordnungsgemäß vollzogen, b) die Bestimmungen der Richtlinie sind
zwingend und hinreichend klar und genau und c) die Bestimmungen der Richtlinie
verleihen dem Einzelnen Rechte.
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann sich der Einzelne demnach gegenüber
dem Staat auf die Richtlinienbestimmung berufen. Auch dann, wenn die Bestimmung
dem Einzelnen keine Rechte verleiht und somit nur die erste und zweite Voraussetzung
erfüllt sind, haben die Behörden der Mitgliedstaaten die Pflicht, der nicht umgesetzten
Richtlinie Rechnung zu tragen. Dabei stützt sich die Rechtsprechung hauptsächlich
auf die Grundsätze der Wirksamkeit, der Vermeidung von Vertragsverletzungen und
des Rechtsschutzes. Hingegen kann sich ein Bürger zulasten eines anderen Bürgers
(sogenannte „horizontale“ Wirkung) nicht auf die unmittelbare Wirkung einer nicht
umgesetzten Richtlinie berufen, Faccini Dori, Rechtssache C-91/92, Rn. 25.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs (verbundene Rechtssachen C-6/90 und
C-9/90, Francovich und Bonifaci) können einzelne Bürger von einem Mitgliedstaat, der
gegen das Unionsrecht verstoßen hat, Schadensersatz verlangen. Handelt es sich um
eine Richtlinie, die nicht oder nicht ausreichend umgesetzt wurde, so ist es möglich, ein
entsprechendes Rechtsmittel einzulegen, wenn a) die Richtlinie auf die Verleihung von
Rechten an Einzelne abzielt, b) der Inhalt der Rechte auf der Grundlage der Richtlinie
bestimmt werden kann und c) ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß gegen
die Umsetzungspflicht und dem bei dem Einzelnen eingetretenen Schaden besteht.
Die Haftung des Mitgliedstaats kann dann in Anspruch genommen werden, ohne dass
ein Verschulden nachgewiesen werden muss.
c. Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen
Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Ist ein Beschluss an bestimmte
Adressaten (Mitgliedstaaten, natürliche oder juristische Personen) gerichtet, so ist
er nur für diese verbindlich und dient der Regelung konkreter Sachverhalte, die
diese Adressaten betreffen. Ein Einzelner kann nur dann Rechte einklagen, die durch
einen an den jeweiligen Mitgliedstaat gerichteten Beschluss eingeräumt wurden, wenn
dieser einen Umsetzungsakt angenommen hat. Beschlüsse können unter den gleichen
Voraussetzungen wie Richtlinien unmittelbar anwendbar sein.
Empfehlungen und Stellungnahmen begründen für den Adressaten keine Rechte und
Pflichten, können aber Hinweise zur Auslegung und zum Inhalt des Unionsrechts
geben.
Da Klagen, die gemäß Artikel 263 AEUV gegen Mitgliedstaaten erhoben werden,
Rechtsakte betreffen müssen, die von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen
der EU angenommen wurden, ist der EuGH nicht für Entscheidungen der Vertreter
von Mitgliedstaaten zuständig, etwa im Hinblick auf die Festlegung der Standorte
der Agenturen der EU. Rechtsakte, die von Vertretern der Mitgliedstaaten nicht in
ihrer Funktion als Mitglieder des Rates, sondern als Vertreter ihrer Regierungen
angenommen wurden, wobei sie kollektiv die Befugnisse der Mitgliedstaaten ausüben,
unterliegen gemäß einem Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juli 2022 zur Verlegung
des Sitzes der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) keiner gerichtlichen Prüfung
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durch die Gerichte der EU[1]. Der Gerichtshof stellte fest, dass Artikel 341 AEUV nicht
für die Festlegung des Sitzes von Einrichtungen, Agenturen und sonstigen Stellen
der Union, sondern nur für EU-Organe gilt. Die Zuständigkeit für die Festlegung
des Sitzes einer EU-Agentur liegt beim Unionsgesetzgeber, der hierbei im Einklang
mit den in den sachlich einschlägigen Bestimmungen der Verträge vorgesehenen
Verfahren handeln muss. Bei der fraglichen Entscheidung handelte es sich um
eine nicht verbindliche Maßnahme politischer Zusammenarbeit, die das Ermessen
des Unionsgesetzgebers nicht einzuschränken vermag. In diesem Sinne wird das
Ermessen des Unionsgesetzgebers oder des Europäischen Parlaments durch diese
Entscheidung nicht eingeschränkt.
4. Bestimmungen über Zuständigkeiten und Verfahren und die Umsetzung und
Durchführung der Rechtsakte
a. Gesetzgebungskompetenz, Initiativrecht und Gesetzgebungsverfahren: 1.3.2,
1.3.6, 1.3.8 und 1.2.3
Das Parlament, der Rat und die Kommission sind je nach Rechtsgrundlage
in unterschiedlichem Maße an der Annahme der Rechtsvorschriften der Union
beteiligt. Das Parlament kann die Kommission auffordern, ihm selbst oder dem Rat
Legislativvorschläge vorzulegen.
b. Durchführung des Unionsrechts
Da die EU nach ihrem Primärrecht nur über begrenzte Durchführungsbefugnisse
verfügt, sind in der Regel die Mitgliedstaaten für die Durchführung des Unionsrechts
zuständig. Ferner heißt es in Artikel 291 Absatz 1 AEUV, dass die Mitgliedstaaten
„alle zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union erforderlichen
Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht“ ergreifen. Bedarf es für die Durchführung
der verbindlichen Rechtsakte der Union jedoch einheitlicher Bedingungen, so nimmt
die Kommission ihre Durchführungsbefugnisse wahr (Artikel 291 Absatz 2 AEUV).
c. Wahl der Art des Rechtsakts
In vielen Fällen legen die Verträge die Form des erforderlichen Rechtsakts fest. In
vielen anderen Fällen wird die Art des Rechtsakts jedoch nicht vorgegeben. In diesen
Fällen sieht Artikel 296 Absatz 1 AEUV vor, dass die Organe über die Art des zu
erlassenden Rechtsakts von Fall zu Fall „unter Einhaltung der geltenden Verfahren und
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit“ entscheiden.
C. Allgemeine Grundsätze des Unionsrechts und Grundrechte
In den Verträgen wird nur am Rande auf die allgemeinen Grundsätze des
Unionsrechts Bezug genommen. Diese Grundsätze wurden im Wesentlichen
durch die Rechtsprechung des EuGH entwickelt (Rechtssicherheit, institutionelles
Gleichgewicht, Vertrauensschutz usw.). Ferner geht auch die Anerkennung der
Grundrechte als allgemeine Grundsätze des Unionsrechts auf die Rechtsprechung
des Gerichtshofs zurück. Diese Grundsätze sind inzwischen in Artikel 6 Absatz 3
EUV niedergelegt, in dem auf die Grundrechte Bezug genommen wird, wie
sie von der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten garantiert werden, sich aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen

[1]Siehe verbundene Rechtssachen C-59/18 Italien/Rat und C-182/18 Comune di Milano/Rat, verbundene
Rechtssachen C-106/19 Italien/Rat und Parlament und C-232/19 Comune di Milano/Parlament und Rat, und
Rechtssache C-743/19 Parlament/Rat).
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der Mitgliedstaaten ergeben und in der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union (4.1.2) verankert sind.
D. Von der EU nach den Artikeln 216 und 217 AEUV geschlossene internationale
Übereinkünfte
Die Union kann im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Übereinkünfte mit Drittländern
oder internationalen Organisationen schließen (Artikel 216 Absatz 1 AEUV). Diese
Übereinkünfte sind für die Union und die Mitgliedstaaten rechtsverbindlich und werden
Bestandteil der Rechtsordnung der Union (Artikel 216 Absatz 2 AEUV). Gemäß
Artikel 217 AEUV kann die EU auch Abkommen schließen, die eine Assoziierung
mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen
Verfahren herstellen. Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits wurde auf der
Grundlage dieser Bestimmung geschlossen. Am 28. April 2021 erteilte das Parlament
seine Zustimmung gemäß Artikel 218 Absatz 6a AEUV.
Gemäß der Rechtsprechung des EuGH hat das Völkerrecht Vorrang vor (sekundärem)
EU-Recht: „Die Organe der Union sind, wenn von dieser Übereinkünfte geschlossen
werden, nach Art. 216 Abs. 2 AEUV an solche Übereinkünfte gebunden; die
Übereinkünfte haben daher gegenüber den Rechtsakten der Union Vorrang“.
E. Unabhängige Expertise und bessere Rechtsetzung
Im Jahr 2004 errichtete das Parlament fünf Fachabteilungen, die auf Ersuchen
von Ausschüssen und anderen parlamentarischen Gremien unabhängige Expertise,
Analysen und politische Beratung auf hohem Niveau bereitstellen. Diese unabhängige
Forschung, durch die MdEP, Akademie und Bürger miteinander verbunden
werden, sollte mit jeder Gesetzgebungsinitiative – von der Planung bis hin zur
Bewertung ihrer Durchführung – einher gehen. Als unverzichtbarer Bestandteil der
Vorbereitungsarbeiten sollte sie zu einer hohen Qualität der Rechtsvorschriften und
ihrer Auslegung beitragen.[2]

Mit einer optimalen EU-Gesetzgebung können jährlich potenzielle Gewinne von über
2 200 Mrd. EUR verzeichnet werden. Aus den von den Fachabteilungen für das
Europäische Parlament durchgeführten Forschungsarbeiten geht hervor, dass mit
spezifischen Binnenmarktinitiativen Gewinne in Höhe von 386 Mrd. EUR für den
freien Warenverkehr, 189 Mrd. EUR für die Zollunion, 289 Mrd. EUR für den freien
Dienstleistungsverkehr und 177 Mrd. EUR für den digitalen Binnenmarkt erzielt werden
können.
Die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung deckt die jährliche
und die mehrjährige Programmplanung und sämtliche Aspekte des Politikzyklus ab.
Darüber hinaus sind darin die verschiedenen Verpflichtungen festgelegt, hochwertige
EU-Rechtsvorschriften zu verfassen, die effizient, effektiv, einfach und klar sind
und mit denen eine Überregulierung und ein unnötiger Verwaltungsaufwand für
Einzelpersonen, die Behörden und Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen, vermieden werden.

[2]Maciejewski, M., „Role of the European Parliament in promoting the use of independent expertise in
the legislative process“ (Die Rolle des Europäischen Parlaments bei der Förderung von unabhängiger
Expertise im Gesetzgebungsverfahren), Veröffentlicht von der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Dezember 2018.
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Jüngste, vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Forschungsarbeiten
zeigen jedoch, dass die Einbeziehung unabhängiger Forschung: 1) in der Phase der
Formulierung und Planung von EU-Strategien[3] verbessert werden muss, u. a. durch
Verkürzung der Fristen für die Einführung von Gesetzesreformen; 2) gleichermaßen
auf alle Gesetzesinitiativen angewandt werden muss (z. B. Ausnahmen für dringende
Dossiers senken die Qualität der EU-Gesetzgebung in wichtigen Bereichen), und
3) gleichermaßen auf die Evaluierung der Auswirkungen des EU-Rechts angewandt
werden muss, bei der es derzeit aufgrund mangelnder Datenerfassung[4] an
entscheidenden Bewertungen der quantifizierten Auswirkungen fehlt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Nach Artikel 14 Absatz 1 EUV wird das Europäische Parlament (über das „ordentliche
Gesetzgebungsverfahren“) gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig und übt
(über ein besonderes Gesetzgebungsverfahren gemäß Artikel 314 AEUV) gemeinsam
mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Darüber hinaus wirkt das Europäische
Parlament auf die Vereinfachung des Gesetzgebungsverfahrens, die Verbesserung der
redaktionellen Qualität der Rechtstexte und die Verhängung wirksamerer Sanktionen
gegen Mitgliedstaaten hin, die sich nicht an das Unionsrecht halten. Im jährlichen
Arbeits- und Legislativprogramm der Kommission werden die wichtigsten politischen
Prioritäten der Kommission dargelegt und konkrete Maßnahmen legislativer oder
nicht legislativer Art aufgeführt, mit denen die politischen Prioritäten der Kommission
praktisch umgesetzt werden sollen. Das Parlament trägt wirklich zur Schaffung neuer
Rechtsvorschriften bei, da es das jährliche Arbeitsprogramm der Kommission prüft und
kundtut, welche Rechtsvorschriften seiner Auffassung nach eingeführt werden sollten.
Nachdem die Union Rechtspersönlichkeit erlangt hat, ist sie nun in der Lage,
internationale Übereinkünfte zu schließen (Artikel 216 und 217 AEUV). Bei
Übereinkünften im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik und in sämtlichen
Bereichen, für die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt, ist die Zustimmung
des Europäischen Parlaments erforderlich (Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a AEUV).
So erteilte das Parlament am 28. April 2021 seine Zustimmung zum Handels- und
Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Das
Parlament hat bereits bei anderen Gelegenheiten gezeigt, dass es nicht davor
zurückschreckt, sein Veto einzulegen, wenn es ernste Bedenken hat. So wurde
zum Beispiel im Jahr 2012 das Übereinkommen zur Bekämpfung der Produkt- und
Markenpiraterie (ACTA) vom Parlament abgelehnt.
Als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Bessere Rechtsetzung:
Mit vereinten Kräften für bessere Rechtsvorschriften“ nahm das Parlament im Juli 2022
einen Initiativbericht an.
Eine von den Fachabteilungen des Europäischen Parlaments in Auftrag gegebene
Forschungsarbeit zeigt, dass eine Reform für eine bessere Rechtsetzung in der

[3]Jones, S. u. a., „Better regulation in the EU: Improving quality and reducing delays“ (Bessere
Rechtsetzung in der EU: Verbesserung der Qualität und Reduzierung von Verzögerungen), Veröffentlicht
von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament,
Juni 2022.
[4]Sartor, G. u. a., „The way forward for better regulation in the EU – better focus, synergies, data and
technology“ (Auf dem Weg zu einer besseren Rechtsetzung in der EU – besserer Fokus, Synergien, Daten
und Technologie), Veröffentlicht von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten,
Europäisches Parlament, August 2022.
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EU notwendig ist[5]. Aus der Forschungsarbeit geht ebenfalls hervor, dass die EU-
Gesetzgebung von einer Reform ihrer Formulierung und ihrer Struktur profitieren
könnte, um die digitale Nutzung der Rechtsvorschriften durch die Unionsbürger zu
erleichtern[6].
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023

[5]Jones, S. u. a., „Better regulation in the EU“ (Bessere Rechtsetzung in der EU),Veröffentlicht von der
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Oktober 2023.
[6]Xanthaki, H., „The “one in, one out” principle. A real better lawmaking tool?“ (Der „One-in-one-out“-
Grundsatz. Ein besseres Instrument für die Gesetzgebung?), Veröffentlicht von der Fachabteilung
Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Oktober 2023.
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1.2.2. DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP

Für die Bereiche, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen, wird
mit dem im Vertrag über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip
festgelegt, unter welchen Umständen die Union befugt ist, vor den Mitgliedstaaten
tätig zu werden.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und das
Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit.

ZIELE

Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit bestimmen die
Ausübung der Zuständigkeiten der Europäischen Union. In den Bereichen, die nicht
in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen, soll das Subsidiaritätsprinzip
die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten schützen und das
Tätigwerden der Union legitimieren, wenn die Ziele einer Maßnahme „wegen ihres
Umfangs oder ihrer Wirkungen“ von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden können, sondern auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Durch
die Aufnahme des Subsidiaritätsprinzips in die europäischen Verträge soll auch
sichergestellt werden, dass die Befugnisse im Einklang mit dem in Artikel 10 Absatz 3
EUV verankerten Grundsatz der Bürgernähe so bürgernah wie möglich ausgeübt
werden.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Ursprung und historische Entwicklung
Das Subsidiaritätsprinzip wurde durch den 1992 unterzeichneten EUV offiziell
verankert: Mit dem EUV wurde ein Verweis auf das Subsidiaritätsprinzip in den
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) aufgenommen. Durch
die 1986 unterzeichnete Einheitliche Europäische Akte war die Subsidiaritätsregel
allerdings bereits im Umweltbereich eingeführt worden, ohne dass sie ausdrücklich
als solche bezeichnet wurde. Das Gericht erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften hielt in seinem Urteil vom 21. Februar 1995, T-29/92, fest, dass
das Subsidiaritätsprinzip vor Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische Union
keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz darstellte, anhand dessen die Rechtmäßigkeit
der Gemeinschaftshandlungen zu prüfen war.
Ohne den Wortlaut des Subsidiaritätsprinzips im neu nummerierten Artikel 5 Absatz 2
des EGV zu ändern, wurde diesem Vertrag durch den 1997 unterzeichneten Vertrag
von Amsterdam das „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit“ (im Folgenden „Protokoll von 1997“) beigefügt. Die zuvor
außervertraglich im Gesamtkonzept für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
(Europäischer Rat von Edinburgh von 1992) vereinbarten Anwendungsregeln sind
damit rechtlich bindend und überprüfbar geworden.
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Durch den 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon zur Änderung des EUV und
des EGV wurde das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 Absatz 3 EUV verankert und
die entsprechende Bestimmung des EGV aufgehoben, wobei der Wortlaut jedoch
beibehalten wurde. Hinzugefügt wurde auch ein expliziter Verweis auf die regionale
und lokale Dimension des Subsidiaritätsprinzips. Zudem wurde durch den Vertrag
von Lissabon das Protokoll von 1997 durch ein neues Protokoll Nr. 2 ersetzt,
dessen wichtigste Änderung die Rolle der nationalen Parlamente bei der Kontrolle der
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips darstellt (1.3.5).
B. Begriffsbestimmung
Allgemeiner Sinn und Zweck des Subsidiaritätsprinzips ist es, einer untergeordneten
Behörde gegenüber einer ihr übergeordneten Behörde bzw. einer lokalen
Gebietskörperschaft gegenüber der Zentralgewalt ein bestimmtes Maß an
Unabhängigkeit zu sichern. Es geht also um die Aufteilung von Zuständigkeiten
zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen. Dieser Grundsatz bildet die
institutionelle Grundlage von Staaten mit föderaler Struktur.
Im Rahmen der EU dient das Subsidiaritätsprinzip als Maßgabe zur Regelung der
Ausübung der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union. Ein Tätigwerden der
Union ist damit ausgeschlossen, wenn eine Angelegenheit auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene durch die Mitgliedstaaten selbst effizient geregelt werden kann.
Die Union wird damit ermächtigt, ihre Befugnisse ausschließlich dann auszuüben,
wenn die Ziele einer in Betracht gezogenen Maßnahme von den Mitgliedstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden können und die Maßnahme auf der Ebene der Union
zu einem Mehrwert führen kann.
Nach Artikel 5 Absatz 3 EUV gelten für ein Tätigwerden der Organe der Union
unter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips drei Voraussetzungen: a) der betreffende
Bereich fällt nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union (d. h. nicht
ausschließliche Zuständigkeit), b) die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen können
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden (d. h. Notwendigkeit),
c) die Maßnahme kann aufgrund ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen durch ein
Tätigwerden seitens der Union besser verwirklicht werden (d. h. Mehrwert).
C. Geltungsbereich
1. Die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union
Das Subsidiaritätsprinzip gilt nur in jenen Bereichen, in denen die Zuständigkeit
zwischen der Union und den Mitgliedstaaten geteilt ist. Mit Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon wurden die auf die Union übertragenen Zuständigkeiten genauer
abgegrenzt: So werden in Teil 1 Titel I des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) (der 2007 unterzeichnet wurde und 2009 in Kraft
trat) die Zuständigkeiten der Union in drei Kategorien untergliedert (ausschließliche
Zuständigkeiten, geteilte Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Unterstützung) und die
Bereiche aufgeführt, die in die drei Kategorien von Zuständigkeiten fallen.
2. Die Adressaten des Subsidiaritätsprinzips
Das Subsidiaritätsprinzip gilt für alle Organe der Union. Praktische Bedeutung hat
die Regelung insbesondere im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren. Durch den
Vertrag von Lissabon wurde die Rolle der nationalen Parlamente und die Rolle des
Gerichtshofs bei der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips gestärkt. Mit
dem Vertrag von Lissabon wurde nicht nur ausdrücklich auf die subnationale Dimension
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des Subsidiaritätsprinzips verwiesen, sondern auch die Rolle des Europäischen
Ausschusses der Regionen gestärkt und den nationalen Parlamenten die Möglichkeit
eingeräumt, regionale Parlamente mit Legislativbefugnissen am „Frühwarnsystem“ zu
beteiligen.
D. Kontrolle durch die nationalen Parlamente
Gemäß den Bestimmungen in Artikel 5 Absatz 3 sowie Artikel 12 Buchstabe b
EUV sorgen die nationalen Parlamente dafür, dass das Subsidiaritätsprinzip gemäß
dem im Protokoll Nr. 2 vorgesehenen Verfahren eingehalten wird. Im Zuge dieses
Verfahrens („Frühwarnsystem“) können die nationalen Parlamente oder die Kammern
eines dieser Parlamente binnen acht Wochen nach der Übermittlung des Entwurfs
eines Gesetzgebungsaktes in einer begründeten Stellungnahme an die Präsidenten
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission darlegen, weshalb
der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Gibt
mindestens ein Drittel der nationalen Parlamente (eine Stimme je Kammer bei
Zweikammerparlamenten und zwei Stimmen bei Einkammerparlamenten) begründete
Stellungnahmen ab, muss der Entwurf überprüft werden („gelbe Karte“). Das Organ,
das den Entwurf des Gesetzgebungsaktes verfasst hat, kann beschließen, an
dem Entwurf festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen, wobei dieser
Beschluss zu begründen ist. Bei Vorschriften im Bereich der polizeilichen und
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen liegt die Schwelle niedriger (ein Viertel
der Stimmen). Bestreitet im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
mindestens die einfache Mehrheit der Stimmen aller nationalen Parlamente die
Übereinstimmung eines Legislativvorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip und
beschließt die Kommission, an ihrem Vorschlag festzuhalten, wird er den beiden
gesetzgebenden Organen (Parlament und Rat) vorgelegt, die in erster Lesung
Stellung nehmen. Sind die beiden gesetzgebenden Organe der Ansicht, dass der
Legislativvorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, können sie
ihn mit der Mehrheit von 55 Prozent der Mitglieder des Rates oder einer Mehrheit der
abgegebenen Stimmen im Europäischen Parlament ablehnen („orangefarbene Karte“).
Das Verfahren der „gelben Karte“ wurde bislang dreimal ausgelöst, während das
Verfahren der „orangefarbenen Karte“ noch nie zum Einsatz gekommen ist. Im
Mai 2012 gab es erstmals eine „gelbe Karte“ für einen Vorschlag der Kommission für
eine Verordnung betreffend die Ausübung des Rechts auf Durchführung kollektiver
Maßnahmen im Kontext der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit („Monti II“)[1]

. Insgesamt waren zwölf der 40 nationalen Parlamente oder Parlamentskammern der
Ansicht, dass der Vorschlag inhaltlich nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar
sei. Die Kommission zog schließlich ihren Vorschlag zurück, war aber dennoch der
Ansicht, dass kein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip vorlag. Im Oktober 2013
erteilten 14 nationale Parlamentskammern in 11 Mitgliedstaaten dem Vorschlag für eine
Verordnung über die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft[2] eine weitere
„gelbe Karte“. Nach Auswertung der begründeten Stellungnahmen der nationalen
Parlamente entschloss sich die Kommission dazu, den Vorschlag beizubehalten[3],

[1]Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Ausübung des Rechts auf Durchführung kollektiver
Maßnahmen im Kontext der Niederlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit, COM(2012)0130.
[2]Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft,
COM(2013)0534.
[3]Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und die nationalen Parlamente über
die Überprüfung des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über die Errichtung der Europäischen
Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Subsidiaritätsgrundsatz gemäß Protokoll Nr. 2, COM(2013)0851.
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und führte an, dass er mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei. Im Mai 2016
erteilten 14 Parlamentskammern in 11 Mitgliedstaaten dem Vorschlag zur Änderung
der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern[4] eine dritte „gelbe Karte“.
Die Kommission gab eine ausführliche Begründung[5] für die Aufrechterhaltung ihres
Vorschlags, in der sie geltend machte, dass es sich bei der Entsendung von
Arbeitnehmern definitionsgemäß um einen grenzüberschreitenden Sachverhalt handle
und daher nicht gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen werde.
Mit der Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der Parlamente
der Europäischen Union (COSAC) steht eine nützliche Plattform zur Verfügung,
über die sich die nationalen Parlamente über Informationen im Hinblick auf die
Subsidiaritätskontrolle austauschen können. Darüber hinaus wird der Austausch
von Informationen zwischen regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und den
Unionsorganen durch das Netz für Subsidiaritätskontrolle, das vom Europäischen
Ausschuss der Regionen verwaltet wird, erleichtert. Zu den Mitgliedern des Netzes
für Subsidiaritätskontrolle gehören die regionalen Parlamente und Regierungen mit
Gesetzgebungsbefugnissen, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ohne
Gesetzgebungsbefugnisse sowie die Gemeindeverbände in der EU. Zudem steht
es nationalen Delegationen des Europäischen Ausschusses der Regionen und der
Kammern der nationalen Parlamente offen.
E. Konferenz zur Zukunft Europas
Im März 2017 errichtete die Kommission im Rahmen der Agenda für bessere
Rechtsetzung und vor allem der Debatte über die Zukunft Europas, die durch
das Whitepaper von Kommissionspräsident Juncker angestoßen worden war,
eine spezielle Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber
effizienteres Handeln“. Die Taskforce soll 1. Empfehlungen für eine bessere
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit abgeben,
2. Politikbereiche ermitteln, in denen Tätigkeiten an die EU-Mitgliedstaaten delegiert
oder endgültig zurückübertragen werden könnten, und 3. Möglichkeiten finden, um
regionale und lokale Gebietskörperschaften besser in die Gestaltung und Umsetzung
der EU-Politik einzubinden.
Auf der Grundlage der Empfehlungen der Taskforce veröffentlichte die Kommission
im Oktober 2018 ihr Subsidiaritätspaket, mit dem die Rolle der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in der Politikgestaltung der EU gestärkt
werden soll. Eine der wichtigsten Empfehlungen der Taskforce, die berücksichtigt
wurden, bestand darin, ein Raster für die Bewertung der Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit in die Leitlinien der Kommission für bessere Rechtsetzung
aufzunehmen und dieses in Folgenabschätzungen, Evaluierungen und Begründungen
zur Darstellung der Erkenntnisse der Kommission zu verwenden.
Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit standen im Rahmen
der Konferenz über die Zukunft Europas im Mittelpunkt, entsprechend der von
den Präsidenten des Parlaments, des Rates und der Kommission unterzeichneten
Gemeinsamen Erklärung zur Konferenz über die Zukunft Europas.

[4]Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie
96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, COM(2016)0128.
[5]Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und die nationalen Parlamente zu
dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern –
Prüfung des Subsidiaritätsprinzips gemäß dem Protokoll Nr. 2, COM(2016)0505.
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F. Gerichtliche Überprüfung
Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips kann im Nachhinein (nach Annahme des
Gesetzgebungsaktes) im Wege einer Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen
Union überprüft werden. Das ist auch im Protokoll dargelegt. Die Organe der
Union verfügen bei der Anwendung dieses Prinzips jedoch über einen weiten
Ermessensspielraum. In seinen Urteilen in den Rechtssachen C-84/94 und C-233/94
stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips
zu den Umständen zählt, die von der Begründungspflicht gemäß Artikel 296 AEUV
erfasst werden. Die Begründungspflicht wird dann erfüllt, wenn aus den Erwägungen
hervorgeht, dass das Prinzip beachtet wurde. In einem Urteil aus der jüngeren
Vergangenheit (Rechtssache C-547/14, Philipp Morris, Rn. 218) bekräftigte der
Gerichtshof, dass er zu prüfen habe, „ob der Unionsgesetzgeber aufgrund detaillierter
Angaben davon ausgehen durfte, dass das mit der in Betracht gezogenen Maßnahme
verfolgte Ziel auf Unionsebene besser verwirklicht werden konnte“. In Bezug auf
Verfahrensgarantien und insbesondere auf die Begründungspflicht zur Subsidiarität
wies der Gerichtshof darauf hin, dass „die Einhaltung der Begründungspflicht nicht nur
anhand des Wortlauts des angefochtenen Rechtsakts, sondern auch anhand seines
Kontexts und der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist“ (Rn. 225).
Die Mitgliedstaaten können im Namen ihres nationalen Parlaments oder einer
seiner Kammern im Einklang mit ihrer Rechtsordnung eine Nichtigkeitsklage wegen
Verstoßes eines Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip erheben. Auch
der Europäische Ausschuss der Regionen kann solche Gerichtsverfahren gegen
Gesetzgebungsakte einleiten, wenn gemäß dem AEUV seine Anhörung vorgesehen
ist.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Der Vorschlag für das Subsidiaritätskonzept ging vom Parlament aus, das am
14. Februar 1984 bei der Annahme des Entwurfs des Vertrags über die Europäische
Union eine Bestimmung vorschlug, nach der in den Fällen, in denen durch den Vertrag
eine mit den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten konkurrierende Zuständigkeit auf die
Union übertragen wird, die Mitgliedstaaten dort tätig werden dürfen, wo die Union nicht
regelnd eingegriffen hat. Außerdem wurde in dem Vorschlag hervorgehoben, dass
die Union nur Aufgaben übernehmen soll, die gemeinsam wirksamer als von getrennt
handelnden Einzelstaaten bewältigt werden können.
Das Europäische Parlament griff diese Vorschläge in einer Vielzahl von
Entschließungen wieder auf (z. B. in den Entschließungen vom 23. November 1989,
14. Dezember 1989, 12. Juli 1990, 21. November 1990 und 18. Mai 1995), in denen
es sein Eintreten für das Subsidiaritätsprinzip bekräftigte.
A. Interinstitutionelle Vereinbarungen
Das Parlament hat eine Reihe von Maßnahmen angenommen, um seiner Rolle
im Rahmen der Verträge bei der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips gerecht
zu werden. In Artikel 43 seiner Geschäftsordnung ist Folgendes dargelegt:
„Bei der Prüfung eines Vorschlags für einen Rechtsakt achtet das Parlament
insbesondere darauf, dass dieser Vorschlag die Grundsätze der Subsidiarität und
der Verhältnismäßigkeit einhält.“ Der Rechtsausschuss ist der parlamentarische
Ausschuss, der mit übergreifender Zuständigkeit für die Überwachung der Einhaltung
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des Subsidiaritätsprinzips verantwortlich ist. In diesem Zusammenhang erstellt er
regelmäßig einen Bericht über die von der Kommission verfassten Jahresberichte zu
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit.
Am 25. Oktober 1993 haben der Rat, das Parlament und die Kommission eine
interinstitutionelle Vereinbarung[6] unterzeichnet, in der der Wille der drei Organe zu
einem entschlossenen Vorgehen in diesem Bereich deutlich zum Ausdruck gebracht
wird. Sie verpflichten sich damit zur Beachtung des Subsidiaritätsprinzips. In dieser
Vereinbarung werden durch Verfahren für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
die Einzelheiten der den Organen der Union durch die Verträge übertragenen
Zuständigkeiten festgelegt, damit die in den Verträgen vorgesehenen Ziele verwirklicht
werden können. Die Kommission verpflichtete sich dazu, dem Subsidiaritätsprinzip
Rechnung zu tragen und seine Beachtung zu begründen und zu rechtfertigen. Gleiches
gilt im Rahmen der ihnen übertragenen Befugnisse für das Parlament und den Rat.
Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 zwischen dem
Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen
Kommission über bessere Rechtsetzung (mit der die Vereinbarung vom Dezember
2003 und das Gemeinsame Interinstitutionelle Konzept für die Folgenabschätzung
vom November 2005 ersetzt wurden) muss die Kommission die vorgeschlagenen
Maßnahmen in der Begründung im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip rechtfertigen
und diesem Grundsatz in ihren Folgenabschätzungen Rechnung tragen. Gemäß der
Rahmenvereinbarung vom 20. November 2010[7] verpflichten sich das Parlament und
die Kommission darüber hinaus zur Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten,
um so die Ausübung der mit dem Subsidiaritätsprinzip verbundenen Kontrollbefugnis
durch die nationalen Parlamente zu erleichtern.
B. Entschließungen des Europäischen Parlaments
Bereits in seiner Entschließung vom 13. Mai 1997[8] hob das Parlament den
rechtsverbindlichen Charakter des Subsidiaritätsprinzips hervor und wies gleichzeitig
darauf hin, dass durch die Umsetzung des Prinzips weder die Ausübung der
ausschließlichen Zuständigkeiten der Union behindert noch der gemeinschaftliche
Besitzstand infrage gestellt werden darf. In seiner Entschließung vom 8. April 2003[9]

fügte das Parlament hinzu, dass die Beilegung von Streitigkeiten vorzugsweise auf
politischer Ebene erfolgen soll; Berücksichtigung sollen dabei die Vorschläge des
Konvents zur Zukunft Europas finden, für die nationalen Parlamente im Bereich der
Subsidiarität ein „Frühwarnsystem“ einzurichten. Dieses Frühwarnsystem wurde in den
Vertrag von Lissabon aufgenommen (siehe oben und 1.3.5).

[6]Interinstitutionelle Vereinbarung vom 25. Oktober 1993 zwischen dem Parlament, dem Rat und der
Kommission über die Verfahren zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips (ABl. C 329 vom 6.12.1993,
S. 135).
[7]Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der
Europäischen Kommission (ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47).
[8]Entschließung des Europäischen Parlaments zum Bericht der Kommission an den Europäischen Rat
„Eine bessere Rechtsetzung – 1997“ (ABl. C 98 vom 9.4.1999, S. 500).
[9]Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Bericht der Kommission an den Europäischen Rat
„Bessere Rechtsetzung 2000“ (gemäß Artikel 9 des Protokolls zum EG-Vertrag über die Anwendung der
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit) und zu dem Bericht der Kommission an den
Europäischen Rat „Bessere Rechtsetzung 2001“ (gemäß Artikel 9 des Protokolls zum EG-Vertrag über die
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit) (ABl. C 64E vom 12.3.2004,
S. 135).
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In seiner Entschließung vom 13. September 2012[10] begrüßte das Parlament
die verstärkte Beteiligung der nationalen Parlamente an der Kontrolle der
Legislativvorschläge unter dem Gesichtspunkt der Grundsätze der Subsidiarität und
der Verhältnismäßigkeit und schlug vor, Maßnahmen zu prüfen, mit denen etwaige
Hindernisse für die Beteiligung der nationalen Parlamente an der Kontrolle der
Subsidiarität beseitigt werden können.
Das Parlament stellte in seiner Entschließung vom 18. April 2018[11] fest, dass die
Zahl der mit Gründen versehenen Stellungnahmen der nationalen Parlamente stark
angestiegen ist, was deutlich macht, dass ihre Beteiligung am Entscheidungsprozess
der Union zunimmt. Es begrüßte auch das Interesse der nationalen Parlamente, durch
die Anwendung des Verfahrens der „grünen Karte“ eine aktivere Rolle einzunehmen.
In diesem Zusammenhang empfahl es, die bestehenden Instrumente, die es den
nationalen Parlamenten ermöglichen, am Rechtsetzungsverfahren teilzunehmen,
in vollem Umfang zu nutzen, ohne noch komplexere Verwaltungsstrukturen und
langwierige Verfahren zu schaffen.
In seiner Entschließung vom 13. Februar 2019 zum Stand der Debatte über die Zukunft
Europas[12] wies das Parlament darauf hin, dass den lokalen Gebietskörperschaften
und insbesondere den regionalen Parlamenten mit Legislativbefugnissen eine
grundlegende Rolle zukommt. Außerdem nahm es die Empfehlungen der Taskforce
für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ zur
Kenntnis, wies jedoch darauf hin, dass viele dieser Empfehlungen, insbesondere in
Bezug auf die Rolle der nationalen Parlamente und im Hinblick auf die notwendige
Reform des Frühwarnsystems, bereits vom Parlament hervorgehoben wurden.
In seiner Entschließung vom 24. Juni 2021[13] wies das Parlament darauf hin, dass etwa
70% der EU-Rechtsvorschriften von den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
umgesetzt und angewendet werden, und forderte die Kommission auf, sie besser in
ihre Konsultationsverfahren einzubeziehen und das „Modellraster“ zu integrieren, um
während des gesamten Beschlussfassungsprozesses die Anwendung der Grundsätze
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu bewerten. Zudem hob das Parlament
hervor, dass die nationalen Parlamente aufgrund der derzeitigen Struktur des
Verfahrens der Subsidiaritätskontrolle übermäßig viel Zeit für technische und rechtliche
Bewertungen mit kurzen Fristen aufbringen, was dem Ziel einer vertieften politischen
Diskussion über die europäische Politik zuwiderläuft.

Eeva Pavy
10/2023

[10]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2012 zu dem 18. Bericht zum Thema
„Bessere Rechtsetzung“ – Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (2010)
(ABl. C 353E vom 3.12.2013, S. 117).
[11]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu den Jahresberichten 2015 und
2016 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (2017/2010(INI))
(ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 94).
[12]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2019 zum Stand der Debatte über die
Zukunft Europas (2018/2094(INI).
[13]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Juni 2021 zum Thema „Regulatorische Eignung
der Unionsvorschriften und Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Bericht über bessere Rechtsetzung
2017, 2018 und 2019“ (2020/2262(INI)).
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1.2.3. BESCHLUSSFASSUNGSVERFAHREN
AUF SUPRANATIONALER EBENE

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, im
Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der EU einige ihrer Befugnisse in bestimmten
Politikbereichen an die EU-Organe abzutreten. Demgemäß werden von den
Organen der EU in den Gesetzgebungs- und Ausführungsverfahren und in
den Haushalts-, Ernennungs- und verfassungsähnlichen Verfahren verbindliche
supranationale Beschlüsse gefasst.

GESCHICHTE (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 UND 1.1.5)

Mit dem Vertrag von Rom wurden der Kommission Vorschlags- und
Verhandlungsbefugnisse –vor allem für die Gesetzgebung und die wirtschaftlichen
Außenbeziehungen – übertragen, und der Rat oder – für Ernennungen – die Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten erhielten die Befugnisse zur Beschlussfassung.
Das Parlament erhielt die Befugnis zur Konsultation. Die Rolle des Europäischen
Parlaments wurde schrittweise ausgebaut, und zwar im Haushaltsbereich mit den
Reformen von 1970 und 1975 und im legislativen Bereich durch die Einheitliche
Europäische Akte und die nachfolgenden Verträge, in erster Linie den Vertrag von
Maastricht, mit dem das Verfahren der Mitentscheidung mit dem Rat eingeführt
und auch die Aufgaben des Parlaments im Zusammenhang mit Ernennungen
erweitert wurden. Ferner erhielt das Parlament mit der Einheitlichen Europäischen
Akte die Befugnis, die Ratifizierung von Beitritts- und Assoziierungsabkommen zu
genehmigen. Diese Befugnis wurde im Vertrag von Maastricht auch auf bestimmte
andere internationale Übereinkünfte ausgedehnt. Der Vertrag von Amsterdam stellte
durch die Vereinfachung des Mitentscheidungsverfahrens, dessen Ausweitung auf
neue Bereiche und die Stärkung der Rolle des Parlaments bei der Ernennung
der Kommission einen bedeutenden Fortschritt in Richtung einer Demokratisierung
der Gemeinschaft dar. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war der Vertrag von
Nizza, mit dem die Befugnisse des Parlaments erheblich erweitert wurden. Einerseits
wurde das Mitentscheidungsverfahren, bei dem das Parlament dieselben Befugnisse
hat wie der Rat, auf fast alle neuen Bereiche ausgeweitet, in denen der Rat mit
qualifizierter Mehrheit beschließen konnte. Andererseits erhielt das Parlament die
Befugnis, den Gerichtshof unter denselben Voraussetzungen anzurufen wie ein
Mitgliedstaat. Der Vertrag von Lissabon ist ein weiterer qualitativer Schritt hin zu einer
völligen Gleichstellung mit dem Rat in Sachen EU-Rechtsetzung und Finanzen.

LEGISLATIVVERFAHREN[1]

A. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (Artikel 289 und 294 AEUV)
1. Geltungsbereich
Mit dem Vertrag von Lissabon wurden 40 weitere Rechtsgrundlagen in das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren aufgenommen, insbesondere in den Bereichen

[1]DURCH DEN VERTRAG VON LISSABON WURDE DAS 1986 IN DER EINHEITLICHEN
EUROPÄISCHEN AKTE EINGEFÜHRTE VERFAHREN DER ZUSAMMENARBEIT ABGESCHAFFT.
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Freiheit, Sicherheit und Recht sowie Landwirtschaft, sodass das Parlament nun
auch hier mit dem Rat gleichgestellt über Gesetzgebungsakte beschließen kann.
Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, vormals Mitentscheidungsverfahren, gilt
somit für 85 Rechtsgrundlagen. Zu dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
gehört eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rat (Artikel 294 AEUV). In
mehreren wichtigen Bereichen, bei denen Einstimmigkeit im Rat erforderlich ist,
wie etwa Vorschriften zur direkten Besteuerung oder grenzübergreifende Aspekte
des Familienrechts, erfolgt die Beschlussfassung hingegen nicht im Wege dieses
Verfahrens.
2. Ablauf des Verfahrens
Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren läuft in den gleichen Schritten ab wie
das frühere Mitentscheidungsverfahren. Allerdings hat sich der Wortlaut des AEUV
erheblich geändert und hebt jetzt vor allem die gleichberechtigte Stellung von Rat und
Parlament in diesem Verfahren hervor.
a. Vorschlag der Kommission
b. Erste Lesung des Parlaments
Das Parlament nimmt seinen Standpunkt mit einfacher Mehrheit an.
c. Erste Lesung des Rates
Der Rat nimmt seinen Standpunkt durch Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit
an.
In den Bereichen soziale Sicherheit und polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit
in Strafsachen kann der Vorschlag auf Antrag eines Mitgliedstaats dem Europäischen
Rat vorgelegt werden (Artikel 48 und 82 AEUV); dann wird das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt, bis der Europäische Rat das Verfahren
spätestens nach vier Monaten an den Rat zurückverweist. Kommt Artikel 82 zur
Anwendung, können mindestens neun Mitgliedstaaten beschließen, die Beratungen
im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit fortzusetzen (Artikel 20 EUV und Artikel
326-334 AEUV).
Stimmt der Rat dem Standpunkt des Parlaments zu, gilt der Rechtsakt in dem Wortlaut,
der dem Standpunkt des Parlaments entspricht, angenommen.
d. Zweite Lesung des Parlaments
Nachdem der Standpunkt des Rates übermittelt wurde, hat das Parlament drei Monate
Zeit, Stellung zu nehmen. Es kann sodann:
— den Vorschlag in der durch den Rat geänderten Fassung billigen oder sich nicht

äußern. In beiden Fällen gilt der durch den Rat geänderte Rechtsakt als erlassen;

— den Standpunkt des Rates mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder ablehnen.
Der Rechtsakt gilt dann als nicht erlassen und das Verfahren endet;

— mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen am Standpunkt des
Rates annehmen, zu denen dann die Kommission und der Rat eine Stellungnahme
abgeben.

e. Zweite Lesung des Rates
— Wenn der Rat, der über die Abänderungen des Parlaments mit qualifizierter

Mehrheit entscheidet und über Abänderungen, zu denen die Kommission eine
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ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, einstimmig beschließt, binnen drei
Monaten nach Eingang alle Abänderungen des Parlaments billigt, so gilt der
betreffende Rechtsakt als erlassen.

— Ist dies nicht der Fall, wird spätestens nach sechs Wochen der
Vermittlungsausschuss einberufen.

f. Vermittlung
— Zu dem Vermittlungsausschuss gehören jeweils gleich viele Vertreter des Rates

und des Europäischen Parlaments. Der Ausschuss wird von der Kommission
unterstützt. Er prüft die Standpunkte des Parlaments und des Rates; ihm stehen
sechs Wochen zur Verfügung, um sich auf einen gemeinsamen Entwurf zu einigen,
dem die Vertreter des Rates, die mit qualifizierter Mehrheit abstimmen, und eine
Mehrheit der Vertreter des Parlaments zustimmen.

— Das Verfahren endet und der Rechtsakt wird nicht angenommen, wenn der
Ausschuss sich bis zum Ende der Frist nicht auf einen gemeinsamen Entwurf
einigt.

— Billigt der Ausschuss einen gemeinsamen Entwurf, so wird dieser dem Rat und
dem Parlament zur Annahme vorgelegt.

g. Abschluss des Verfahrens (dritte Lesung)
— Der Rat und das Parlament müssen den gemeinsamen Entwurf innerhalb von

sechs Wochen erlassen. Der Rat stimmt dabei mit qualifizierter Mehrheit und das
Parlament mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ab.

— Der Rechtsakt gilt als angenommen, wenn Rat und Parlament den Entwurf billigen.

— Nimmt eines der beiden Organe den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht innerhalb
der vorgesehenen Frist an, so gilt er als nicht erlassen.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der auf der Grundlage informeller
Verhandlungen zwischen Rat und Parlament erzielten Einigungen in erster Lesung
erheblich gestiegen.
Einige Übergangsklauseln gestatten es dem Europäischen Rat, die Anwendung
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens auf Bereiche auszudehnen, die davon
ausgenommen sind (etwa die Sozialpolitik – Artikel 153 Absatz 2).
B. Verfahren der Konsultation
Der Rat muss vor seiner Entscheidung die Stellungnahme des Europäischen
Parlaments und gegebenenfalls Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen zu Kenntnis nehmen.
Andernfalls ist der Rechtsakt nicht gültig und kann vom Gerichtshof aufgehoben
werden (Urteil in den Rechtssachen 138 und 139/79). Wenn der Rat beabsichtigt, den
vorgeschlagenen Rechtsakt in wesentlichen Punkten zu ändern, hat er erneut das
Parlament anzuhören (Urteil in der Rechtssache 65/90).
C. Verfahren der Zustimmung
1. Geltungsbereich
Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon umfasst der Anwendungsbereich des
Verfahrens der Zustimmung insbesondere die horizontale Flexibilitätsklausel in Bezug
auf den Haushalt gemäß Artikel 352 AEUV (vormals Artikel 308 EGV). Weitere
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Beispiele sind Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung (Artikel 19 Absatz 1
AEUV) und die Unionsmitgliedschaft (Artikel 49 und 50 EUV). Außerdem ist die
Zustimmung des Parlaments zu Assoziierungsabkommen (Artikel 217 AEUV), zum
Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (Artikel 6 Absatz 2 EUV) und zu Abkommen, die einen besonderen
institutionellen Rahmen schaffen und mit erheblichen finanziellen Folgen verbunden
sind, oder zu Abkommen in Bereichen erforderlich, in denen das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren gilt (Artikel 218 Absatz 6 AEUV).
2. Ablauf des Verfahrens
Das Europäische Parlament prüft einen ihm vom Rat zugeleiteten Entwurf eines
Rechtsaktes. Es beschließt mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen
über dessen Annahme (ohne die Möglichkeit, den Rechtsakt zu ändern). In den Phasen
vor dem Verfahren (Prüfung des Vorschlags der Europäischen Kommission) sieht der
Vertrag keine formelle Rolle für das Parlament vor. Informell ist seine Beteiligung
jedoch aufgrund von Vereinbarungen zwischen den Institutionen gängige Praxis (siehe
Geschäftsordnung des Parlaments).

HAUSHALTSVERFAHREN (SIEHE 1.2.5)

ERNENNUNGSVERFAHREN

A. Das Parlament wählt den Präsidenten der Kommission (Artikel 14 Absatz 1 EUV)
(siehe auch 1.3.8).
B. Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit den Hohen Vertreter für
Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 18 Absatz 1 EUV).
C. Der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit an:
— im Einvernehmen mit dem designierten Präsidenten die Liste der weiteren

Personen, die er als Mitglieder der Kommission vorschlägt (Artikel 17 Absatz 7
EUV).

D. Der Rat nimmt an:
— die Liste der Mitglieder des Rechnungshofs (Artikel 286 AEUV) nach Anhörung

des Parlaments und gemäß den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten;

— die Liste der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses
der Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, die
entsprechend den Vorschlägen jedes Mitgliedstaates erstellt werden (Artikel 301,
302 und 305 AEUV).

E. Das Europäische Parlament wählt den Europäischen Bürgerbeauftragten
(Artikel 228 AEUV).

ABSCHLUSS INTERNATIONALER ABKOMMEN

Da die Union Rechtspersönlichkeit erlangt hat, ist sie in der Lage, internationale
Abkommen abzuschließen (Artikel 218 AEUV). Laut dem Vertrag von Lissabon
ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu allen Abkommen
erforderlich, die im Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik sowie in all den
Politikbereichen abgeschlossen werden, die innerhalb der EU unter das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren fallen würden. Außer im Falle von Assoziierungs- bzw.
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Beitrittsabkommen beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit über Abkommen,
durch die möglicherweise die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Union beeinträchtigt
werden könnte, sowie über Abkommen, bei denen zur Annahme interner Rechtsakte
Einstimmigkeit erforderlich wäre.
— Verfahren: Die Kommission oder der Hohe Vertreter der Union für Außen- und

Sicherheitspolitik legt dem Rat Empfehlungen vor, der Rat legt das Mandat für
die Verhandlungen fest und ernennt den Verhandlungsführer der Union (seitens
der Kommission bzw. des Hohen Vertreters). Das Europäische Parlament muss
in allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend unterrichtet werden
(Artikel 218 Absatz 10).

— Beschluss: Rat, mit qualifizierter Mehrheit, außer in den oben genannten
Bereichen.

— Rolle des Parlaments: Zustimmung bei den meisten Abkommen (siehe oben),
Anhörung bei Abkommen, die ausschließlich für den Bereich der Außen- und
Sicherheitspolitik gelten.

VERFASSUNGSÄHNLICHE VERFAHREN

A. System der Eigenmittel (Artikel 311 AEUV)
— Vorschlag: Kommission;

— Rolle des Parlaments: Anhörung;

— Beschluss: Der Rat beschließt einstimmig vorbehaltlich der Annahme durch die
Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.

B. Bestimmungen hinsichtlich der allgemeinen direkten Wahl des Europäischen
Parlaments (Artikel 223 AEUV)
— Vorschlag: Parlament;

— Beschluss: Der Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des Parlaments
und empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Bestimmungen gemäß ihren jeweiligen
verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen.

C. Annahme des Statuts der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Artikel 223
Absatz 2 AEUV) und des Statuts des Bürgerbeauftragten (Artikel 228 Absatz 4 AEUV)
— Vorschlag: Parlament;

— Rolle der Kommission: Stellungnahme;

— Rolle des Rates: Zustimmung (mit qualifizierter Mehrheit, ausgenommen alle
Vorschriften und Bedingungen, die steuerliche Vorschriften für Mitglieder oder
ehemalige Mitglieder betreffen, und die vom Rat einstimmig festzulegen sind);

— Beschluss: Europäisches Parlament.

D. Änderung des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes (Artikel 281 AEUV)
— Vorschlag: Gerichtshof (mit Anhörung der Kommission) oder Kommission (mit

Anhörung des Gerichtshofs);

— Beschluss: Rat und Parlament (ordentliches Gesetzgebungsverfahren).
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Auf der Regierungskonferenz im Jahr 2000 legte das Europäische Parlament
mehrere Vorschläge zur Ausweitung des Anwendungsbereichs des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens (vormals „Mitentscheidungsverfahren“) vor. Überdies
bekräftigte das Parlament wiederholt seine Auffassung, dass bei einem
Übergang von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit automatisch das
Mitentscheidungsverfahren Anwendung finden müsste. Mit dem Vertrag von Nizza
wurde dieser Standpunkt bestätigt, ohne dass jedoch Mehrheitsentscheidungen
generell an das Mitentscheidungsverfahren gekoppelt wurden. Daher war die Frage
der Vereinfachung der Verfahren eines der zentralen Elemente des Mandats
für den Konvent über die Zukunft Europas. Es wurde vorgeschlagen, das
Verfahren der Zusammenarbeit und das Verfahren der Konsultation abzuschaffen
und das Mitentscheidungsverfahren zu vereinfachen und auf den gesamten
Gesetzgebungsbereich auszuweiten sowie das Verfahren der Zustimmung auf die
Ratifizierung internationaler Abkommen zu begrenzen. Viele dieser Verbesserungen
wurden mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft gesetzt (1.1.5).
Es ist jedoch nicht gelungen, mit dem Vertrag von Lissabon der Vielfalt der Verfahren
für Ernennungen ein Ende zu bereiten, wenngleich eine gewisse Straffung erreicht
werden konnte. Noch immer ist in einigen Fällen Einstimmigkeit erforderlich, was
zu politischen Auseinandersetzungen führen kann und den Einfluss des Parlaments
schwächt. Fortschritte sind vor allem nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Nizza mit
dem Übergang von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit bei der Ernennung
des Präsidenten der Kommission erzielt worden. Zudem sieht der Vertrag von
Lissabon die Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Parlament vor. Bei
der Ernennung des designierten Präsidenten der Kommission muss zunächst das
Parlament in angemessener Weise angehört und dann das Ergebnis der Europawahlen
gebührend berücksichtigt werden. Dies unterstreicht die politische Legitimität und die
Rechenschaftspflicht der Kommission. Nach der Wahl zum Europäischen Parlament
im Jahr 2014 sind diese Regelungen zum ersten Mal angewendet worden. Der
Europäische Rat stimmte der Ernennung von Jean-Claude Juncker zum Präsidenten
der Europäischen Kommission zu, da die Europäische Volkspartei (EVP) mit der Wahl
zur größten Fraktion im Europäischen Parlament geworden war.

Martina Schonard
11/2023
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1.2.4. BESCHLUSSFASSUNGSVERFAHREN
AUF ZWISCHENSTAATLICHER EBENE

Das Beschlussfassungsverfahren für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) und einige andere Bereiche, z. B. die Verstärkte Zusammenarbeit,
bestimmte Ernennungen und Überarbeitungen der Verträge, unterscheidet
sich vom ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. In diesen Bereichen
ist die zwischenstaatliche Zusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung.
Durch die Herausforderungen der Staatsschuldenkrise kommen solche
Beschlussfassungsverfahren verstärkt zum Einsatz, insbesondere im Rahmen der
wirtschaftspolitischen Steuerung in der Union.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 20, 21 bis 46, 48 und 49 des Vertrags über die Europäische Union (EUV);
Artikel 2 Absatz 4, Artikel 31, Artikel 64 Absatz 3, Artikel 81, Artikel 89, Artikel 103
Absatz 1, Artikel 113, Artikel 115, Artikel 118, Artikel 127, Artikel 153, Artikel 191
Absatz 3, Artikel 192, Artikel 194 Absatz 2 sowie die Artikel 215, 218, 220, 221, 312,
329 und 333 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

BESCHREIBUNG

A. Verfahren zur Änderung der Verträge (Artikel 48 EUV)
— Vorschlagsrecht: jeder Mitgliedstaat, das Parlament und die Kommission;

— Rolle der Kommission: Sie wird angehört und an der Regierungskonferenz
beteiligt.

— Rolle des Parlaments: Das Parlament wird vor Einberufung der
Regierungskonferenz angehört. (Bei den Konferenzen selbst wird das Parlament
auf Ad-hoc-Basis beteiligt, hat aber einen immer größeren Einfluss. Eine Zeit lang
war es durch seinen Präsidenten oder zwei seiner Mitglieder vertreten, und an der
jüngsten Regierungskonferenz nahm es mit drei Vertretern teil.)

— Rolle des Rates der Europäischen Zentralbank: Er wird bei institutionellen
Änderungen im Währungsbereich angehört.

— Beschlussfassung: Die Regierungen vereinbaren die Vertragsänderungen, die
anschließend jedem Mitgliedstaat zur Ratifizierung im Einklang mit seinen
verfassungsrechtlichen Vorschriften vorgelegt werden. Zuvor beschließt der
Europäische Rat nach Zustimmung des Parlaments mit einfacher Mehrheit, ob er
einen Konvent einberuft.

B. Verfahren zur Anwendung von Überleitungsklauseln
— Europäischer Rat: Er veranlasst und beschließt einstimmig die Anwendung

der allgemeinen Überleitungsklausel (Artikel 48 EUV) sowie der speziellen
Überleitungsklausel für den mehrjährigen Finanzrahmen (Artikel 312 AEUV).
Im Fall der allgemeinen Überleitungsklausel hat jedes nationale Parlament ein
Vetorecht.
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— Rat: Er kann die Anwendung anderer Überleitungsklauseln beschließen. Das
erfordert Einstimmigkeit oder eine qualifizierte Mehrheit, je nachdem, welche
Vertragsbestimmungen zur Anwendung kommen (Artikel 31 EUV, Artikel 81, 153,
192 und 333 AEUV).

C. Beitrittsverfahren (Artikel 49 EUV)
— Antrag: Einen Antrag kann jeder europäische Staat stellen, der die Grundsätze

der Union achtet (Artikel 2 EUV). Die nationalen Parlamente und das
Europäische Parlament werden unterrichtet. Der Europäische Rat vereinbart die
Beitrittsvoraussetzungen.

— Rolle der Kommission: Sie wird angehört und nimmt aktiv an der Vorbereitung und
der Durchführung der Verhandlungen teil.

— Rolle des Parlaments: Zustimmung mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder;

— Beschlussfassung: Einstimmig durch den Rat; das Abkommen zwischen den EU-
Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat, in dem die Beitrittsbedingungen
und die erforderlichen Anpassungen festgelegt sind, wird allen Mitgliedstaaten zur
Ratifizierung entsprechend ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften vorgelegt.

D. Austrittsverfahren (Artikel 50 EUV)
— Antrag: Der betroffene Mitgliedstaat teilt dem Europäischen Rat seine Absicht im

Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften mit.

— Abschluss: Er erfolgt in Form eines Austrittsabkommens, das vom Rat nach
Abstimmung mit besonderer qualifizierter Mehrheit (Artikel 238 Absatz 3
Buchstabe b AEUV) und Zustimmung des Europäischen Parlaments geschlossen
wird. Als solche Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 72% derjenigen
Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten (d. h. alle
Mitgliedstaaten mit Ausnahme des betroffenen Mitgliedstaats) vertreten, sofern
die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65% der
Bevölkerung dieser Mitgliedstaaten ausmachen.

E. Sanktionsverfahren bei schwerwiegender und anhaltender Verletzung der
Grundsätze der Union durch einen Mitgliedstaat (Artikel 7 EUV)
1. Hauptverfahren
— Vorschlagsrecht für den Beschluss, mit dem festgestellt wird, dass

eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung vorliegt: ein Drittel der
Mitgliedstaaten oder die Kommission.

— Zustimmung des Europäischen Parlaments: mit der Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder (Artikel 83 Absatz 3
der Geschäftsordnung des Parlaments).

— Beschlussfassung zur Feststellung einer Verletzung: einstimmig durch den
Europäischen Rat, ohne Teilnahme des betroffenen Mitgliedstaats, aber nachdem
dieser Staat zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde.

— Beschlussfassung über die Aussetzung bestimmter Rechte des betroffenen
Mitgliedstaats: mit qualifizierter Mehrheit des Rates (ohne Teilnahme des
betroffenen Mitgliedstaats).
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2. Durch den Vertrag von Nizza ergänztes vorbeugendes Instrument für dieses
Verfahren
— Begründeter Vorschlag für den Beschluss, mit dem festgestellt wird, dass die

eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundsätze der Union
durch einen Mitgliedstaat besteht: Unterbreitung durch die Kommission, das
Parlament oder ein Drittel der Mitgliedstaaten.

— Zustimmung des Europäischen Parlaments: mit der Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

— Beschlussfassung: durch den Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner
Mitglieder nach Anhörung des betroffenen Mitgliedstaats. Bevor der Rat
einen solchen Beschluss fasst, kann er entsprechende Empfehlungen an den
Mitgliedstaat richten.

F. Verfahren zur Einleitung einer Verstärkten Zusammenarbeit
1. Allgemeine Regelungen (Artikel 20 EUV, Artikel 329 Absatz 1 AEUV)
— Vorschlagsrecht: alleiniges Vorrecht der Kommission; die Mitgliedstaaten, die

beabsichtigen, eine Verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, können einen
entsprechenden Antrag an die Kommission richten.

— Rolle des Parlaments: Zustimmung.

— Beschlussfassung: Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

2. Zusammenarbeit im Bereich der GASP (Artikel 329 Absatz 2 AEUV)
— Antrag der betroffenen Mitgliedstaaten an den Rat.

— Übermittlung des Vorschlags an den Hohen Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik, der eine Stellungnahme abgibt.

— Unterrichtung des Parlaments.

— Der Rat beschließt einstimmig.

Ein ähnliches Verfahren besteht für die Einleitung einer Strukturierten Zusammenarbeit
in der Verteidigungspolitik, die mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde (5.1.2).
G. Verfahren der Beschlussfassung in auswärtigen Angelegenheiten
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Drei-Säulen-Struktur der vorherigen Verträge
abgeschafft, doch die Außenpolitik blieb von den anderen EU-Politikbereichen
abgetrennt. Die Ziele und die Bestimmungen der GASP sind Bestandteil des Vertrags
über die Europäische Union. Sie sind jetzt besser formuliert und kohärenter als in den
früheren Verträgen.
Eine wichtige institutionelle Neuerung ist die Schaffung des Amtes des Hohen
Vertreters, der vom neuen Europäischen Auswärtigen Dienst unterstützt wird und
Initiativen im Rahmen der GASP vorschlagen kann. Die GASP ist in den Rahmen der
Union integriert worden, folgt allerdings spezifischen Regeln und Verfahren (Artikel 24
Absatz 2 EUV).
— Vorschlagsrecht: jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertreter oder die Kommission

(Artikel 22 EUV).
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— Rolle des Parlaments: regelmäßige Unterrichtung durch den Vorsitz und Anhörung
zu den wichtigsten Aspekten und grundlegenden Weichenstellungen. Gemäß der
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Finanzierung der GASP findet diese
Anhörung jährlich auf der Grundlage eines vom Rat ausgearbeiteten Dokuments
statt.

— Beschlussfassung: einstimmig durch den Europäischen Rat oder den Rat. Der
Europäische Rat legt die Prioritäten und strategischen Interessen der EU fest.
Der Rat fasst Beschlüsse bzw. ergreift Maßnahmen. Der Hohe Vertreter und die
Mitgliedstaaten setzen diese Beschlüsse mit Mitteln der Einzelstaaten oder der
EU um. Wenn internationale Entwicklungen eine außerordentliche Tagung des
Europäischen Rates erforderlich machen, kann der Präsident des Europäischen
Rates diese einberufen.

H. Sonstige Rechtsetzungsmaßnahmen (2.6.8)
Das Beschlussfassungsverfahren auf zwischenstaatlicher Ebene kommt auch in
einigen politisch sensiblen Bereichen der EU-Politik zum Einsatz, insbesondere in den
folgenden Bereichen:
— Justiz und Inneres: Maßnahmen im Hinblick auf die justizielle Zusammenarbeit in

Strafsachen, justizielle Zusammenarbeit (Artikel 89 AEUV);

— Binnenmarkt: Beschränkungen des Kapitalverkehrs (Artikel 64 Absatz 3 AEUV),
Wettbewerbspolitik (Artikel 103 Absatz 1 AEUV), Maßnahmen zur Harmonisierung
im Steuerbereich (Artikel 113 AEUV), Angleichung von Rechtsvorschriften zur
Errichtung des Binnenmarkts (Artikel 115 AEUV), Rechte des geistigen Eigentums
(Artikel 118 AEUV);

— Währungspolitik: Übertragung besonderer Aufsichtsaufgaben auf die Europäische
Zentralbank (EZB) (Artikel 127 AEUV);

— andere Politikbereiche wie Sozialpolitik und Beschäftigung (Artikel 153 AEUV),
Energie (Artikel 194 Absatz 2 AEUV) oder Umwelt (Artikel 191 Absatz 3 AEUV)

I. Bewältigung von Finanzkrisen (2.6.8)
Als einige Mitgliedstaaten 2010 in ernste finanzielle Schwierigkeiten gerieten,
musste ihnen auf unterschiedliche Weise geholfen werden. Einige Teile des
Hilfspakets werden von der EU verwaltet, beispielsweise der Europäische
Finanzstabilisierungsmechanismus. Der überwiegende Teil, insbesondere die
Beitragszahlungen zur Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), wird
direkt von den Mitgliedstaaten erbracht. Die EFSF ist eine „Zweckgesellschaft“,
die durch eine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen den dem Euro-
Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten gegründet wurde. Die für solche
zwischenstaatlichen Maßnahmen notwendigen Beschlüsse mussten daher auf der
Ebene des Europäischen Rates oder der Staats- und Regierungschefs der Euro-
Gruppe – mit Ratifizierung in den Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen
Vorschriften – gefasst werden. Zwei wichtige Gründe für diese Entwicklung
sind die Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) und der Widerstand einiger
nationaler Verfassungsgerichte gegen die Übertragung weiterer Finanz- und
Haushaltsbefugnisse an die Europäische Union.
Am 25. März 2011 wurde vom Europäischen Rat mittels des vereinfachten Verfahrens
zur Änderung der Verträge und ohne Einberufung eines Konvents eine Änderung des
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Artikels 136 AEUV (Koordinierung der Wirtschaftspolitik) angenommen (Beschluss
2011/199/EU des Europäischen Rates). Die Änderung trat im April 2013 in Kraft,
wodurch ständige Mechanismen zur Krisenvorbeugung, z. B. der Europäische
Stabilitätsmechanismus (ESM), wirksam werden konnten. Der ESM wurde durch einen
zwischenstaatlichen Vertrag zwischen den dem Euro-Währungsgebiet angehörenden
Mitgliedstaaten eingerichtet, der am 27. September 2012 in Kraft trat. Die
Abstimmungsregeln seines Direktoriums sehen ein „Dringlichkeitsverfahren“ vor, das
eine qualifizierte Mehrheit von 85% der abgegebenen Stimmen erfordert, sollten
die Kommission und die EZB zu dem Schluss gelangen, dass dringend ein
Beschluss über Finanzhilfe gefasst werden muss. Die Regierungen der Mitgliedstaaten
arbeiteten außerdem den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in
der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag) aus, der am 1. Januar 2013 in
Kraft trat, nachdem zwölf dem Euro-Währungsgebiet angehörende Vertragsparteien
ihre Ratifizierungsurkunden hinterlegt hatten. Der Vertrag enthält insbesondere
das Erfordernis einer in den nationalen Rechtsordnungen verankerten Regel des
ausgeglichenen Haushalts (fiskalpolitischer Pakt). Von den 25 Vertragsparteien
des SKS-Vertrags sind 22 formell an den fiskalpolitischen Pakt gebunden (die
19 Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sowie Bulgarien, Dänemark und
Rumänien).
J. Ernennungen
— Der Präsident, der Vizepräsident und die vier weiteren Mitglieder des Direktoriums

der Europäischen Zentralbank werden vom Europäischen Rat auf Empfehlung
des Rates und nach Anhörung des Europäischen Parlaments mit qualifizierter
Mehrheit ernannt (Artikel 283 Absatz 2 AEUV).

— Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik wird vom
Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung des Präsidenten
der Kommission ernannt (Artikel 18 Absatz 1 EUV). In seiner Eigenschaft
als Vizepräsident der Kommission unterliegt der Hohe Vertreter dennoch
zusammen mit dem Präsidenten der Kommission und den anderen Mitgliedern der
Kommission der Zustimmung des Europäischen Parlaments.

— Die Regierungen der Mitgliedstaaten ernennen die Richter und Generalanwälte
des Gerichtshofs und des Gerichts (ehemals Gericht erster Instanz) im
gegenseitigen Einvernehmen (Artikel 19 Absatz 2 EUV).

— Die Mitglieder des Rechnungshofs werden vom Rat auf Empfehlung der einzelnen
Mitgliedstaaten und nach Anhörung des Parlaments mit qualifizierter Mehrheit
ernannt (Artikel 286 Absatz 2 AEUV).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Vor der Regierungskonferenz von 1996 hatte das Europäische Parlament
bereits gefordert, die zweite und dritte Säule zu „vergemeinschaften“, damit die
gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft geltenden
Beschlussfassungsverfahren auch für diese Themengebiete zur Anwendung kommen
würden.
Nachdem sich das Parlament während des Europäischen Konvents beharrlich dafür
eingesetzt hatte, Politikbereiche der ehemaligen zweiten und dritten Säule in die
Struktur der Union zu integrieren (1.1.4), wurde nun durch den Vertrag von Lissabon
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die supranationale Beschlussfassung auf die frühere dritte Säule (Justiz und Inneres)
ausgedehnt. Es wurde auch ein in sich schlüssiger institutioneller Rahmen für die
Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen, der wichtige Neuerungen wie etwa das
dauerhafte Amt des Präsidenten des Europäischen Rates und das Amt des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik mit sich brachte.
Vor dem Hintergrund einer Wirtschafts- und Finanzpolitik, die zunehmend durch
zwischenstaatliche Zusammenarbeit gesteuert wird, setzte das Parlament sich für eine
angemessene Beteiligung der Unionsorgane an den Verhandlungen über den unter
Abschnitt I genannten internationalen Vertrag ein.
Im Februar 2019 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zur Umsetzung
der Bestimmungen des Vertrags über die Verstärkte Zusammenarbeit[1] an, in der
es Empfehlungen für die künftige Entwicklung der Verstärkten Zusammenarbeit
abgibt. Das Parlament hielt es insbesondere für notwendig, ein Verfahren für die
beschleunigte Genehmigung einer Verstärkten Zusammenarbeit in Bereichen von
herausragender politischer Bedeutung zu entwickeln, die innerhalb eines kürzeren
Zeitraums als der Dauer von zwei aufeinanderfolgenden Ratsvorsitzen verwirklicht
werden soll. Außerdem forderte das Parlament die Kommission auf, eine Verordnung
vorzuschlagen, um den Rechtsrahmen für die Verstärkte Zusammenarbeit zu
vereinfachen und zu vereinheitlichen.
Das Parlament sprach sich in seiner Entschließung vom 13. Februar 2019 zum
Stand der Debatte über die Zukunft Europas[2] für die Verwendung der allgemeinen
Überleitungsklauseln (Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und Artikel 48 Absatz 7
Unterabsatz 2 EUV) und anderer spezifischer Überleitungsklauseln aus, um die
Blockade aufgrund des Prinzips der Einstimmigkeit zu überwinden, ohne nach
zwischenstaatlichen Lösungen außerhalb des Geltungsbereichs der Verträge suchen
zu müssen. In dem Bericht über das Endergebnis der Konferenz zur Zukunft Europas,
der den Präsidenten der drei Organe am 9. Mai 2022 vorgelegt wurde, wird betont, dass
unbedingt überprüft werden sollte, bei welchen Beschlussfassungsverfahren auch
künftig der Grundsatz der Einstimmigkeit gelten sollte. Am 11. Juli 2023 nahm das
Parlament eine Entschließung[3] zur Umsetzung von Überleitungsklauseln in den EU-
Verträgen an.

Eeva Pavy
10/2023

[1]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Februar 2019 zur Umsetzung der Bestimmungen
des Vertrags über die Verstärkte Zusammenarbeit (ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 16).
[2]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2019 zum Stand der Debatte über die
Zukunft Europas (ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 90).
[3]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Juli 2023 zur Umsetzung von Passerelle-Klauseln
in den EU-Verträgen.
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1.2.5. DAS HAUSHALTSVERFAHREN

Die Rolle des Parlaments im Haushaltsverfahren wurde seit den Haushaltsverträgen
von 1970 und 1975 schrittweise erweitert. Seit Abschluss des Vertrags von Lissabon
aus dem Jahr 2009 entscheiden das Parlament und der Rat gleichberechtigt über
den gesamten EU-Haushalt.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft;

— Artikel 39 bis 55 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für
den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU)
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013,
(EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014
und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012;

— Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über
die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die
wirtschaftliche Haushaltsführung.

ZIELE

Die Ausübung der Haushaltsbefugnisse besteht sowohl in der Festlegung des
Gesamtbetrags und der Verteilung der jährlichen Ausgaben der EU und der zu ihrer
Deckung erforderlichen Einnahmen als auch in der Kontrolle über die Ausführung
des Haushaltsplans. Das Haushaltsverfahren selbst umfasst die Aufstellung und
Annahme des Haushaltsplans (1.4.1 für Einzelheiten zu den Einnahmen der EU,
1.4.2 für Einzelheiten zu den Ausgaben, 1.4.3 für Einzelheiten zum mehrjährigen
Finanzrahmen, 1.4.4 für Einzelheiten zur Ausführung und 1.4.5 für Einzelheiten zur
Kontrolle des Haushalts).

BESCHREIBUNG

A. Hintergrund
Das Europäische Parlament und der Rat bilden zusammen die Haushaltsbehörde. Vor
1970 lagen die Haushaltsbefugnisse ausschließlich beim Rat; das Parlament hatte
lediglich eine beratende Funktion inne. Mit den Verträgen vom 22. April 1970 und
22. Juli 1975 wurden die Haushaltsbefugnisse des Parlaments ausgedehnt:
— Mit dem Vertrag von 1970 wurde einerseits das Recht des Rates bestätigt,

als letzte Instanz Entscheidungen zu „obligatorischen Ausgaben“ zu treffen, die
sich aus Vertragsverpflichtungen oder aus den auf der Grundlage des Vertrags
erlassenen Rechtsakten ergeben; andererseits wurde dem Parlament das letzte
Wort bei „nichtobligatorischen Ausgaben“ eingeräumt, die sich ursprünglich auf
8% des Haushalts beliefen.
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— Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von 1975 hat das Parlament das Recht, den
Haushaltsplan in seiner Gesamtheit abzulehnen.

Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon führten der Rat und das Parlament
jeweils zwei Lesungen im Rahmen des Haushaltsverfahrens durch, an deren Ende das
Parlament den Haushaltsplan entweder annehmen oder in seiner Gesamtheit ablehnen
konnte.
Die nachfolgenden Verträge enthielten keine wesentlichen Neuerungen. Erst mit
dem Vertrag von Lissabon kam es zu größeren Änderungen, als ein einfacheres
und transparenteres Haushaltsverfahren (Haushaltsmitentscheidung) eingeführt
wurde. Die Änderungen rühren hauptsächlich daher, dass die Unterscheidung
zwischen obligatorischen Ausgaben und nichtobligatorischen Ausgaben entfiel. Damit
unterliegen seither alle Ausgaben demselben Verfahren, das auch dahin gehend
vereinfacht wurde, dass in jedem Organ nur noch eine Lesung erfolgt, die auf dem von
der Kommission vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans basiert.
B. Die einzelnen Schritte des Verfahrens
In Artikel 314 AEUV sind die Schritte und Fristen des Haushaltsverfahrens festgelegt.
Derzeit ist es jedoch üblich, dass sich die Organe jedes Jahr vor Beginn des
Haushaltsverfahrens auf einen „pragmatischen“ Zeitplan einigen.
1. Erster Schritt: Vorlage des Haushaltsentwurfs durch die Kommission
Das Parlament und der Rat legen die Leitlinien für die Prioritäten des Haushaltsplans
fest. Die Kommission stellt den Haushaltsentwurf auf und übermittelt ihn dem Rat
und dem Parlament (gemäß Artikel 314 Absatz 2 AEUV bis spätestens 1. September,
nach dem pragmatischen Zeitplan hingegen bis Ende April oder Anfang Mai). Die
Kommission kann den Haushaltsentwurf zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern, um
neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen, solange der Vermittlungsausschuss (siehe
unten) noch nicht einberufen wurde.
2. Zweiter Schritt: Annahme des Standpunkts des Rates zum Entwurf des
Haushaltsplans
Der Rat legt seinen Standpunkt zum Entwurf des Haushaltsplans fest und übermittelt
ihn dem Parlament (gemäß Artikel 314 Absatz 3 AEUV muss er spätestens am
1. Oktober vorgelegt werden, nach dem pragmatischen Zeitplan wird er jedoch bis Ende
Juli übermittelt). Der Rat muss das Parlament vollständig über die Gründe unterrichten,
aus denen er seinen Standpunkt festgelegt hat.
3. Dritter Schritt: Lesung im Parlament
Das Parlament hat 42 Tage Zeit, um zu reagieren. In dieser Zeit kann es entweder dem
Standpunkt des Rates zustimmen oder sich weigern, einen Beschluss zu fassen. In
diesem Fall gilt der Haushaltsplan als endgültig angenommen. Nimmt das Parlament
mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an, wird die abgeänderte Fassung
des Entwurfs an den Rat und die Kommission zurück übermittelt. Der Präsident bzw.
die Präsidenten des Parlaments beruft dann im Einvernehmen mit dem Präsidenten
des Rates umgehend eine Sitzung des Vermittlungsausschusses ein.
4. Vierter Schritt: Sitzung des Vermittlungsausschusses und Annahme des
Haushalts
Vom Tag seiner Einberufung an haben die Mitglieder des Vermittlungsausschusses
(der sich zu gleichen Teilen aus Vertretern des Rates und des Parlaments
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zusammensetzt) 21 Tage Zeit, um sich auf einen gemeinsamen Entwurf zu einigen.
Dazu müssen sie einen Beschluss mit der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des
Rates oder ihrer Vertreter und mit der Mehrheit der Vertreter des Parlaments fassen.
Die Kommission nimmt an den Sitzungen des Vermittlungsausschusses teil und ergreift
alle erforderlichen Maßnahmen, um eine Annäherung der Standpunkte des Parlaments
und des Rates zu bewirken.
Gelingt es dem Vermittlungsausschuss nicht, innerhalb der genannten 21 Tage
eine Einigung auf einen gemeinsamen Entwurf zu erzielen, muss die Kommission
einen neuen Entwurf für den Haushaltsplan vorlegen. Einigen sich die Mitglieder
des Vermittlungsausschusses innerhalb der gesetzten Frist auf einen gemeinsamen
Entwurf, haben das Parlament und der Rat ab dem Tag der Einigung 14 Tage Zeit,
den gemeinsamen Entwurf zu billigen. Die möglichen Ergebnisse nach Ablauf dieser
14 Tage sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Verfahren der Billigung des gemeinsamen Entwurfs des Vermittlungsausschusses

Standpunkte zum
gemeinsamen Entwurf Parlament Rat Ergebnis

+ Gemeinsamer Entwurf angenommen

− Möglicherweise Annahme des
Standpunkts des EP[1]+

keiner Gemeinsamer Entwurf angenommen
+ Gemeinsamer Entwurf angenommen

− Neuer Entwurf des Haushaltsplans
durch die Kommissionkeiner

keiner Gemeinsamer Entwurf angenommen

+ Neuer Entwurf des Haushaltsplans
durch die Kommission

− Neuer Entwurf des Haushaltsplans
durch die Kommission

+ = gebilligt
– = abgelehnt
keiner = keine
Entscheidung

−

keiner Neuer Entwurf des Haushaltsplans
durch die Kommission

Wird das Verfahren erfolgreich abgeschlossen, erklärt der Präsident bzw. die
Präsidentin des Parlaments, dass der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist. Kommt
bis zu Beginn eines Haushaltsjahres keine Einigung zustande, wird für den Zeitraum
bis zur Einigung ein System der vorläufigen Zwölftel angewandt. In einem solchen Fall
darf monatlich für jedes Haushaltskapitel nicht mehr als ein Zwölftel der Haushaltsmittel
des vorhergehenden Haushaltsjahrs ausgegeben werden. Dieser Betrag darf jedoch
ein Zwölftel der für das gleiche Kapitel im Entwurf des Haushaltsplans veranschlagten
Mittelansätze nicht überschreiten. Gemäß Artikel 315 AEUV kann jedoch der Rat
auf Vorschlag der Kommission Ausgaben genehmigen, die über das (in Artikel 16
der Haushaltsordnung geregelte) Zwölftel hinausgehen, sofern nicht das Parlament
innerhalb von 30 Tagen beschließt, die vom Rat genehmigten Ausgaben zu kürzen.

[1]Dieser Fall tritt ein, falls das Parlament einige oder sämtliche seiner bisherigen Änderungen mit einer Mehrheit seiner
Mitglieder und drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen bestätigt. Kommt im Parlament nicht die erforderliche Mehrheit
zustande, wird der im gemeinsamen Entwurf vertretene Standpunkt angenommen.
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5. Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne
Im Falle unvermeidlicher, außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Umstände
(gemäß Artikel 44 der Haushaltsordnung) kann die Kommission die Änderung
des für das laufende Jahr festgestellten Haushaltsplans in Form von
Berichtigungshaushaltsplänen vorschlagen. Diese Berichtigungshaushaltspläne
unterliegen den gleichen Regeln wie der Gesamthaushaltsplan.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

A. Befugnisse gemäß Artikel 314 AEUV
Im Jahr 1970 erhielt das Parlament das Recht, Entscheidungen zu nichtobligatorischen
Ausgaben in letzter Instanz zu treffen. Der Anteil der nichtobligatorischen Ausgaben
stieg von 8% im Haushaltsplan für 1970 auf über 60% im Haushaltsplan für
2010, dem letzten Jahr, in dem die Unterscheidung zwischen obligatorischen
und nichtobligatorischen Ausgaben getroffen wurde. Mit der Abschaffung dieser
Unterscheidung verfügt das Parlament nun zusammen mit dem Rat über gemeinsame
Befugnisse hinsichtlich der Feststellung der gesamten Haushaltsausgaben. Die
Position des Parlaments kann sogar als der des Rates übergeordnet angesehen
werden, da dieser keinen Haushalt gegen den Willen des Parlaments feststellen kann,
während das Parlament unter bestimmten Umständen das letzte Wort haben kann
und einen Haushalt auch gegen den Willen des Rates durchsetzen könnte (siehe
B.4). Ein solcher Fall ist jedoch eher unwahrscheinlich, und es wäre angemessener
zu sagen, dass das neue Haushaltsverfahren für alle Ausgaben der Union in der
Regel auf einem echten (wenn auch speziellen) Mitentscheidungsverfahren fußt, bei
dem Parlament und Rat gleichberechtigt handeln. Seit ihm 1975 ein Mitspracherecht
eingeräumt wurde, hat das Parlament bisher zweimal (im Dezember 1979 und im
Dezember 1984) von seiner Befugnis Gebrauch gemacht, den Haushalt in seiner
Gesamtheit abzulehnen. Nach den im Vertrag von Lissabon vereinbarten neuen
Regeln konnte im Vermittlungsausschuss bislang dreimal keine Einigung erzielt werden
(Haushaltspläne für 2011, 2013 und 2015). In allen drei Fällen wurde schließlich der
von der Kommission vorgelegte neue Haushaltsentwurf, der dem im Rahmen der
Vermittlung nahezu erzielten Kompromiss Rechnung trug, angenommen.
Im Fall des Haushaltsplans für 2023 erzielten das Parlament und der Rat am
14. November 2022 kurz vor Ablauf der Vermittlungsfrist eine vorläufige Einigung. Die
endgültige Einigung über den Haushaltsplan wurde vom Rat am 22. November 2022
und vom Parlament am darauffolgenden Tag im Plenum angenommen, woraufhin die
Präsidentin des Parlaments den endgültigen Text unterzeichnete.
Gemäß der Einigung von Parlament und Rat sind im Haushaltsplan für 2023 für
Verpflichtungen Mittel in Höhe von insgesamt 186,6 Mrd. EUR und Mittel in Höhe von
insgesamt 168,6 Mrd. EUR für Zahlungen vorgesehen.
Das Parlament kämpfte für mehr Unterstützung zur Bewältigung der Folgen des
Krieges in der Ukraine sowie für die Bereiche Energie und Klima und die Erholung
von der COVID-19-Pandemie, was ihm auch gelang – im EU-Haushalt für 2023
wurden über 1 Mrd. EUR mehr Mittel für diese Bereiche zur Verfügung gestellt als im
ursprünglichen Vorschlag der Kommission angesetzt.
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B. Die interinstitutionellen Vereinbarungen über die Haushaltsdisziplin (IIV) und die
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) (1.4.3)
Nachdem es zum wiederholten Male zu Streitigkeiten über die Rechtsgrundlage für
die Ausführung des Haushaltsplans gekommen war, nahmen die Organe 1982 eine
gemeinsame Erklärung mit Maßnahmen an, mit denen für einen harmonischeren
Abschluss des Haushaltsverfahrens gesorgt werden sollte. Es folgten eine Reihe
von interinstitutionellen Vereinbarungen für die Zeiträume 1988-1992, 1993-1999,
2000-2006 und 2007-2013. Die interinstitutionelle Vereinbarung für den Zeitraum
2021-2027 trat im Dezember 2020 in Kraft. Mit diesen aufeinanderfolgenden
Vereinbarungen wurde ein interinstitutioneller Bezugsrahmen für die jährlichen
Haushaltsverfahren geschaffen, der die Funktionsweise des Haushaltsverfahrens
erheblich verbessert hat.
Die derzeitige IIV zielt darauf ab, die Haushaltsdisziplin umzusetzen, den Ablauf
des jährlichen Haushaltsverfahrens und die interinstitutionelle Zusammenarbeit
im Haushaltsbereich zu verbessern und die wirtschaftliche Haushaltsführung zu
bewerkstelligen. Außerdem soll mit der IIV auch die Zusammenarbeit gefördert
und ein Fahrplan für die Einführung neuer Eigenmittel während der Laufzeit des
MFR 2021-2027 festgelegt werden, die zur Deckung der Rückzahlung des durch
die Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates geschaffenen Aufbauinstruments der
Europäischen Union ausreichen.
Obwohl die MFR das jährliche Haushaltsverfahren nicht ersetzen, wurde durch
die interinstitutionellen Vereinbarungen eine Form der Haushaltsmitentscheidung
eingeführt, die es dem Parlament ermöglicht, seine Rolle als gleichberechtigter Teil der
Haushaltsbehörde wahrzunehmen, seine institutionelle Glaubwürdigkeit zu festigen
und den Haushaltsplan im Sinne seiner politischen Prioritäten auszurichten. Im Vertrag
von Lissabon und in der Haushaltsordnung ist zudem festgelegt, dass einerseits die im
MFR festgesetzten Obergrenzen für den Jahreshaushaltsplan verbindlichen Charakter
haben und andererseits die im Eigenmittelbeschluss festgesetzten Obergrenzen im
MFR einzuhalten sind.
C. Das Europäische Semester
Am 7. September 2010 einigte sich der Rat (Wirtschaft und Finanzen) auf die
Einführung des „Europäischen Semesters“, eines Zyklus für die wirtschaftspolitische
Koordinierung auf EU-Ebene mit dem Ziel, die Ziele der Strategie Europa 2020
zu erreichen. Dabei handelt es sich um einen alljährlichen Zeitraum von sechs
Monaten, in dem die Haushalts- und Strukturpolitik der Mitgliedstaaten überprüft
wird, um Unstimmigkeiten und entstehende Ungleichgewichte aufzudecken. Anhand
der im Rahmen der wirtschaftlichen Bewertung durchgeführten Analyse gibt die
Kommission den Mitgliedstaaten politische Leitlinien für Reformen in den Bereichen
Steuern, Makroökonomie und Strukturpolitik an die Hand bzw. spricht diesbezüglich
Empfehlungen aus. Mit dem Europäischen Semester soll die Koordinierung
schon während der Vorbereitung wichtiger haushaltspolitischer Entscheidungen auf
nationaler Ebene gestärkt werden. Über die Koordinierung der nationalen Haushalte
hinaus ist das Europäische Parlament zudem bestrebt, Synergieeffekte zu nutzen
und die Koordinierung zwischen den nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt
auszubauen.
Weitere Informationen sind auf der Website des Haushaltsausschusses verfügbar.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.4.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2094
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/budg/home/highlights


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 62
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Eleanor Remo James
04/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 63
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

1.3. DIE ORGANE UND EINRICHTUNGEN
DER EUROPÄISCHEN UNION
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1.3.1. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT:
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND

Die Wurzeln des Europäischen Parlaments liegen in der Gemeinsamen
Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die
zur gemeinsamen Versammlung der drei damals bestehenden supranationalen
europäischen Gemeinschaften wurde. Die Versammlung erhielt in der Folge die
Bezeichnung „Europäisches Parlament“. Im Laufe der Zeit hat dieses Organ, dessen
Mitglieder seit dem Jahr 1979 direkt gewählt werden, tiefgreifende Veränderungen
erfahren: Aus einer Versammlung mit ernannten Mitgliedern wurde ein gewähltes
Parlament, das als politisches Gestaltungsorgan der Europäischen Union anerkannt
ist.

RECHTSGRUNDLAGE

— Die ursprünglichen Verträge (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5);

— Beschluss und Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Abgeordneten der Versammlung (20. September 1976), geändert durch die
Beschlüsse des Rates vom 25. Juni und 23. September 2002;

— Artikel 14 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV).

DREI GEMEINSCHAFTEN, EINE VERSAMMLUNG

Nach der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen
Atomgemeinschaft wurde die Gemeinsame Versammlung der EGKS auf alle drei
Gemeinschaften ausgeweitet. Sie umfasste damals 142 Abgeordnete und hielt ihre
erste Sitzung am 19. März 1958 in Straßburg als „Europäische Parlamentarische
Versammlung“ ab. Am 30. März 1962 wurde sie in „Europäisches Parlament“
umbenannt.

VON DER ERNANNTEN VERSAMMLUNG ZUM GEWÄHLTEN
PARLAMENT

Vor der Einführung der Direktwahl wurden die Mitglieder des Europäischen Parlaments
(MdEP) von den einzelnen nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten ernannt. Somit
hatten alle MdEP ein Doppelmandat inne.
Bei der Gipfelkonferenz am 9. und 10. Dezember 1974 in Paris wurde beschlossen,
dass im Jahr 1978 oder später eine Direktwahl stattfinden sollte, und das Parlament
wurde aufgefordert, neue Vorschläge zu unterbreiten, um den ursprünglichen Entwurf
eines Abkommens aus dem Jahr 1960 zu ersetzen. Im Januar 1975 nahm das
Parlament den neuen Entwurf eines Abkommens an, auf dessen Grundlage die Staats-
und Regierungschefs auf ihrer Tagung vom 12. und 13. Juli 1976 nach Klärung einer
Reihe strittiger Punkte eine Einigung erzielten.
Der Beschluss und der Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen
der Abgeordneten der Versammlung wurden am 20. September 1976 in Brüssel
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unterzeichnet. Nach der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten trat der Akt im Juli 1978
in Kraft, und die erste Wahl fand am 7. und 10. Juni 1979 statt.

ERWEITERUNGEN

Als Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich am 1. Januar 1973 der
Europäischen Gemeinschaft beitraten (erste Erweiterung), stieg die Zahl der
Abgeordneten um 198.
Aufgrund des Beitritts von Griechenland am 1. Januar 1981 im Rahmen der zweiten
Erweiterung wurden 24 vom griechischen Parlament benannte Mitglieder in das
Europäische Parlament entsandt. Sie wurden im Oktober 1981 durch direkt gewählte
Mitglieder ersetzt. Die zweite Direktwahl fand am 14. und 17. Juni 1984 statt.
Am 1. Januar 1986 erhöhte sich die Zahl der Sitze mit der Ankunft 60 spanischer und
24 portugiesischer Mitglieder im Zuge der dritten Erweiterung von 434 auf 518. Die
Mitglieder wurden von ihren nationalen Parlamenten ernannt und später durch direkt
gewählte Mitglieder ersetzt.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde die Zusammensetzung des
Parlaments an die demografische Veränderung angepasst. In Übereinstimmung
mit den vom Parlament in seiner Entschließung vom 10. Juni 1992 „zum
einheitlichen Wahlverfahren: System für die zahlenmäßige Aufteilung der Mitglieder
des Europäischen Parlaments“ formulierten Vorschlägen zur Verteilung der Sitze seiner
Mitglieder wurde die Zahl der MdEP bei der Wahl im Juni 1994 von 518 auf 567
erhöht. Nach der vierten Erweiterung der Europäischen Union stieg die Gesamtzahl
der MdEP auf 626, wobei die genannte Entschließung als Grundlage für eine gerechte
Sitzvergabe an die neuen Mitgliedstaaten diente.
Die Regierungskonferenz, die das ganze Jahr 2000 hindurch in Nizza (Frankreich)
zusammentrat, führte eine neue Sitzverteilung im Parlament ein, die bei der
Europawahl im Jahr 2004 angewandt wurde. Die Höchstzahl der Mitglieder (bislang
700) wurde auf 732 erhöht. Die Zahl der Sitze der 15 bestehenden Mitgliedstaaten
wurde um 91 verringert (von 626 auf 535). Die 197 verbleibenden Sitze wurden
anteilsmäßig auf alle bestehenden und neuen Mitgliedstaaten verteilt.
Durch den Beitritt von Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 wurde die Zahl der
Sitze im Parlament vorübergehend auf 785 erhöht, um die Mitglieder dieser Länder
willkommen heißen zu können. Nach der Wahl im Jahr 2009, die vom 4. bis 7. Juni
abgehalten wurde, verringerte sich die Zahl der Sitze auf 736. Der Vertrag von Lissabon
sah gemäß Artikel 14 Absatz 2 EUV höchstens 751 MdEP vor, wobei die Zahl bis zu der
nächsten Wahl vorübergehend auf 754 angehoben wurde. Während der Wahlperiode
von 2009 bis 2014 kamen daher zu den im Juni 2009 gewählten 736 MdEP weitere
18 hinzu, nachdem die im Rahmen der Regierungskonferenz vom 23. Juni 2010
verabschiedete Änderung des Protokolls von den Mitgliedstaaten ratifiziert wurde.
Kroatien erhielt nach seinem Beitritt am 1. Juli 2013 (gemäß Artikel 19 der Akte über die
Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien) 12 Sitze für seine MdEP, die im April
2013 gewählt wurden. Dadurch erhöhte sich die Höchstzahl der Sitze vorübergehend
auf 766.
Für die Wahl im Jahr 2014 wurde die Gesamtzahl der Sitze wieder auf 751 reduziert. Die
Verteilung der Sitze (mit 705 MdEP) wurde im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten
Königreichs, der am 1. Februar 2020 stattfand (1.3.3), erneut überarbeitet. Angesichts
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des demografischen Wandels in den Mitgliedstaaten seit der Wahl 2019 wurden dem
Parlament gemäß seinem Vorschlag in seiner Entschließung vom 15. Juni 2023 weitere
elf Sitze zugewiesen. Es obliegt dem Europäischen Rat, den endgültigen Beschluss
einstimmig zu fassen, was dann der Zustimmung des Parlaments bedarf.

ALLMÄHLICHE AUSWEITUNG DER BEFUGNISSE

Der Ersatz der Beiträge der Mitgliedstaaten durch Eigenmittel der Gemeinschaft (1.4.1)
hatte eine erste Ausweitung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments
durch den am 22. April 1970 unterzeichneten Vertrag von Luxemburg zur Folge. Ein
zweiter Vertrag mit dem gleichen Gegenstand, mit dem die Befugnisse des Parlaments
weiter ausgebaut wurden, wurde am 22. Juli 1975 in Brüssel unterzeichnet (1.1.2).
Mit der Einheitlichen Europäischen Akte vom 17. Februar 1986 wurde die
Rolle des Parlaments in bestimmten Rechtsetzungsbereichen (Verfahren der
Zusammenarbeit) gestärkt. Beitrittsverträge und Assoziierungsabkommen bedürfen
seither der Zustimmung des Parlaments.
Der Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 stellt mit der Gründung
der Europäischen Union (EU), der Einführung des Mitentscheidungsverfahrens
für bestimmte Rechtsetzungsbereiche und der Ausweitung des Verfahrens der
Zusammenarbeit auf weitere Bereiche den Beginn der Entwicklung des Parlaments
zu einem Mitgesetzgeber dar. Dem Parlament wurde mit diesem Vertrag auch die
Befugnis übertragen, die Mitglieder der Kommission endgültig zu billigen. Dies stellte
einen wichtigen Schritt dar, was die politische Kontrolle der Exekutive der EU durch
das Parlament angeht (1.1.3).
Mit dem Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997 wurde das
Mitentscheidungsverfahren auf die meisten Rechtsetzungsbereiche ausgeweitet
und reformiert. Dadurch wurde das Europäische Parlament zu einem dem Rat
gleichberechtigten Mitgesetzgeber. Indem die Ernennung des Präsidenten der
Kommission der Zustimmung des Parlaments unterworfen wurde, wurde die Kontrolle
des Parlaments über die Exekutive weiter ausgebaut. Mit dem Vertrag von Nizza wurde
der Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens erneut erweitert.
Der Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union,
der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit
zusammenhängender Rechtsakte, der am 26. Februar 2001 unterzeichnet wurde,
trat am 1. Februar 2003 in Kraft. Das Ziel dieses neuen Vertrages bestand darin,
die institutionelle Struktur der EU so zu ändern, dass sie die Herausforderungen
der bevorstehenden Erweiterung bewältigen könnte. Die Rechtsetzungs- und
Kontrollbefugnisse des Parlaments wurden erweitert und die Abstimmung mit
qualifizierter Mehrheit im Rat auf mehr Bereiche ausgeweitet (1.1.4).
Am 13. Dezember 2007 wurde der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) (1.1.5) beschlossen. Dadurch wurden sowohl die Anwendung der
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rat (seit dem 1. November 2014
nach einem neuen Verfahren – Artikel 16 EUV) als auch die Anwendung des
Mitentscheidungsverfahrens (Ausweitung auf etwa 45 neue Rechtsetzungsbereiche)
erneut umfassend erweitert. Dieses „ordentliche Gesetzgebungsverfahren“ wurde
zum am häufigsten genutzten Beschlussfassungsverfahren, das alle wichtigen
Politikbereiche des AEUV abdeckt (Artikel 294 – ehemals Artikel 250 EGV).
Darüber hinaus wurde die Rolle des Parlaments bei der Vorbereitung künftiger
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Vertragsänderungen gestärkt (Artikel 48 EUV). Außerdem wurde als Bestandteil des
Vertrags von Lissabon (und ursprünglich als Teil des erfolglosen Entwurfs des Vertrags
über eine Verfassung für Europa) die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
rechtlich verbindlich (4.1.2). Diese wurde am 7. Dezember 2000 von den Präsidenten
des Europäischen Parlaments, der Kommission und des Rates auf der Tagung des
Europäischen Rates von Nizza unterzeichnet.
Bei der Wahl zum Europäischen Parlament vom 23. bis 26. Mai 2019 wurde deutlich,
dass das Parlament in vollem Umfang von Artikel 14 EUV Gebrauch gemacht hatte,
in dem dargelegt ist: „Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat
als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Es
erfüllt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen nach Maßgabe der
Verträge. Es wählt den Präsidenten der Kommission.“
Jüngste Untersuchungen zum Beitrag des Parlaments zum Wachstum zeigen, dass
die von ihm vorbereiteten Rechtsvorschriften jährlich mehr als eine Billion Euro zum
BIP der EU beitragen, indem die Rechte der in der EU ansässigen Personen und
Unternehmen gestärkt werden[1]. Einen weiteren wichtigen Beitrag leistet der EU-
Haushalt (1.4.3)[2]. Faktengestützte und fachkundige Rechtsvorschriften werden durch
Studien und Seminare unterstützt, die von fünf Fachabteilungen durchgeführt werden,
die auf Ersuchen von Ausschüssen, Delegationen, der Präsidentin, dem Präsidium und
dem Generalsekretär unabhängiges Fachwissen, Analysen und politische Beratung
auf hohem Niveau bereitstellen.
Bei den Wahlen in den Jahren 2014 und 2019 stellten die europäischen politischen
Parteien (1.3.3) den Wählern Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten der
Kommission vor. Das System der Spitzenkandidaten erwies sich sicher insofern als
erfolgreich, als die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Europäischen Parlament stieg.
Nach der Unterzeichnung des Abkommens über den Austritt des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und
der Europäischen Atomgemeinschaft am 24. Januar 2020 gab das Parlament
seine Zustimmung zu dem Beschluss des Rates über den Abschluss des
Austrittsabkommens (Artikel 50 Absatz 2 EUV). Bei der diesbezüglichen Abstimmung
am 29. Januar 2020, bei der 621 Ja-Stimmen und 49 Nein-Stimmen abgegeben
wurden, saßen zum letzten Mal MdEP aus dem Vereinigten Königreich im Parlament,
da der Austritt am 1. Februar 2020 wirksam wurde.
Am 28. April 2021 gab das Parlament seine Zustimmung (Artikel 218 Absatz 6
Buchstabe a AEUV) zu dem Abschluss des Abkommens über Handel und
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen
Atomenergiegemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland andererseits.
Die nächste Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

[1]Maciejewski, M., Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses,
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2019.
[2]Stehrer, R. et al., How EU funds tackle economic divide in the European Union, Veröffentlichung für den
Haushaltsausschuss, Fachabteilung für Haushaltsfragen, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020.
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1.3.2. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT: BEFUGNISSE

Das Europäische Parlament füllt seine institutionelle Rolle bei der Gestaltung der
europäischen Politik aus, indem es seine verschiedenen Aufgaben wahrnimmt. Die
Einhaltung demokratischer Grundsätze auf europäischer Ebene wird durch seine
Beteiligung am Prozess der Rechtsetzung, seine Haushalts- und Kontrollbefugnisse,
seine Beteiligung an der Änderung der Verträge und sein Recht auf Anrufung des
Gerichtshofs der Europäischen Union sichergestellt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 223 bis 234 und Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Als Organ, das die Bürgerinnen und Bürger der EU vertritt, bildet das Parlament
die demokratische Grundlage der Europäischen Union. Das Parlament muss
uneingeschränkt am Gesetzgebungsverfahren der Union beteiligt werden und im
Namen der Bürger die übrigen Organe der EU einer politischen Kontrolle unterziehen,
um der EU uneingeschränkte demokratische Legitimität zu verleihen.

VERFASSUNGS- UND RATIFIZIERUNGSBEFUGNISSE (1.2.4)

Seit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) muss das Parlament allen Verträgen
über den Beitritt eines neuen Mitgliedstaates und allen Assoziierungsabkommen
zustimmen. Dieses Verfahren wird gemäß der EEA auch auf alle internationalen
Übereinkünfte mit erheblichen finanziellen Folgen für die EU angewandt (und ersetzt
das 1975 eingeführte Konzertierungsverfahren). Seit dem Vertrag von Maastricht gilt es
für alle Vereinbarungen, die einen besonderen institutionellen Rahmen schaffen oder
Änderungen von Rechtsakten bewirken, die nach dem Mitentscheidungsverfahren
angenommen wurden. Auch Rechtsakte zum Wahlverfahren erfordern (seit dem
Vertrag von Maastricht) die Zustimmung des Parlaments. Seit dem Vertrag von
Amsterdam ist seine Zustimmung erforderlich, wenn der Rat bekannt zu geben
beabsichtigt, dass ein Mitgliedstaat eindeutig Gefahr läuft, sich eines schwerwiegenden
Verstoßes gegen die Grundprinzipien der Union schuldig zu machen, bevor er
dem betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen übermittelt oder Strafen auferlegt.
Umgekehrt kann das Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments nur nach
Zustimmung des Rates abgeändert werden.
Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist das Parlament befugt, die Initiative
für eine Revision der Verträge zu ergreifen. Zudem obliegt ihm nun die endgültige
Entscheidung darüber, ob im Vorfeld einer künftigen Vertragsänderung ein Konvent
einberufen werden muss (Artikel 48 Absätze 2 und 3 des Vertrags über die Europäische
Union (EUV)).
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MITWIRKUNG AM GESETZGEBUNGSVERFAHREN (1.2.3)

Das Parlament ist entsprechend der jeweils gewählten Rechtsgrundlage in
unterschiedlichem Maße an der Verabschiedung der Rechtsakte der EU beteiligt. Seine
Rolle hat sich allmählich von einer ausschließlich beratenden hin zu einer dem Rat
gleichberechtigten Rolle mit Mitentscheidungsbefugnis entwickelt.
A. Ordentliches Gesetzgebungsverfahren
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Nizza (1.1.4) wurde das Mitentscheidungsverfahren
auf 46 Rechtsgrundlagen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EG-Vertrag) angewandt. Dadurch erfolgte im Grundsatz eine Gleichstellung des
Parlaments mit dem Rat: Waren sich die beiden Organe einig, wurde der Rechtsakt
bereits in erster oder zweiter Lesung verabschiedet. War dies jedoch nicht der Fall,
war die Verabschiedung des betreffenden Rechtsakts erst nach einer erfolgreichen
Vermittlung möglich.
Mit dem Vertrag von Lissabon (1.1.5) wurde das Mitentscheidungsverfahren zum
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (Artikel 294 AEUV). Mehr als 40 neue
Politikfelder in Bereichen wie Freiheit, Sicherheit und Justiz sowie Außenhandel,
darunter auch die Umwelt- und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), unterliegen jetzt
diesem Verfahren.
B. Anhörung
Das Anhörungsverfahren gilt weiterhin im Fall der Artikel 27, 41 und 48 EUV sowie für
das Steuerwesen, den Wettbewerb, die Harmonisierung der Rechtsvorschriften, die
nicht mit dem Binnenmarkt zusammenhängen, und einige Aspekte der Sozialpolitik.
C. Zusammenarbeit (abgeschafft)
Das sogenannte Verfahren der Zusammenarbeit (vormals Artikel 252 EGV) wurde
durch die Einheitliche Europäische Akte eingeführt und durch den Vertrag von
Maastricht auf die meisten Bereiche der Rechtsetzung ausgeweitet, in denen der Rat
Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Mitglieder fasst. Dieses Verfahren verpflichtete den
Rat, die Änderungsanträge des Parlaments, die mit absoluter Mehrheit angenommen
und von der Kommission übernommen wurden, in zweiter Lesung zu berücksichtigen.
Die Einführung des Verfahrens stellte somit den Beginn einer wirklichen legislativen
Befugnis für das Parlament dar; das Verfahren wurde jedoch später mit Inkrafttreten
des Vertrags von Lissabon abgeschafft (1.1.5).
D. Zustimmung
Das Zustimmungsverfahren wurde 1986 im Rahmen der Einheitlichen Europäischen
Akte (EEA) eingeführt. Nach Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht wurde das
Verfahren auf die wenigen Bereiche der Rechtsetzung angewendet, in denen der Rat
Beschlüsse einstimmig fällen muss. Dies trifft seit dem Vertrag von Amsterdam nur
noch auf die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds zu.
Nach dem Vertrag von Lissabon unterliegen nun einige neue Bereiche dem
Zustimmungsverfahren. Dazu zählen beispielsweise die Artikel 7, 14, 17, 27, 48 und
50 EUV und die Artikel 19, 83, 86, 218, 223, 311 und 312 AEUV sowie vom Rat zu
beschließende Maßnahmen, wenn ein Tätigwerden der EU für notwendig erachtet wird
und die Verträge nicht die erforderlichen Befugnisse vorsehen (Artikel 352 AEUV).
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E. Initiativrecht
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde dem Parlament das Recht der
gesetzgeberischen Initiative eingeräumt, das sich jedoch auf die Möglichkeit
beschränkte, die Kommission zur Vorlage eines Vorschlags aufzufordern. Dieses Recht
besteht auch nach dem Vertrag von Lissabon fort (Artikel 225 AEUV) und ist in einer
zwischen dem Parlament und der Kommission geschlossenen interinstitutionellen
Vereinbarung genauer erläutert. Darüber hinaus gibt es einige spezifische Fälle, in
denen das Parlament ein direktes Initiativrecht erhalten hat. Dieses unmittelbare
Recht gilt für die Regelungen über seine eigene Zusammensetzung, die Wahl seiner
Mitglieder und die allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben
seiner Mitglieder sowie für die Einsetzung nichtständiger Untersuchungsausschüsse
und für die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben
des Bürgerbeauftragten.
In einer im Juni 2022 angenommenen Entschließung erklärte das Parlament, dass
es „der festen Überzeugung [ist], dass die Verträge überarbeitet werden sollten, um
dem Parlament als dem einzigen direkt gewählten Organ der EU, das daher bei der
Entscheidungsfindung der EU das Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger darstellt,
ein allgemeines und direktes Recht der gesetzgeberischen Initiative zu gewähren“.

HAUSHALTSBEFUGNISSE (1.2.5)

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Unterscheidung zwischen obligatorischen
und nicht obligatorischen Ausgaben abgeschafft und das Parlament im
jährlichen Haushaltsverfahren, das heute dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
gleichkommt, auf eine Stufe mit dem Rat gestellt.
Das Parlament ist weiterhin einer der beiden Teile der Haushaltsbehörde (Artikel 314
AEUV). Es ist ab der Vorbereitungsphase am Haushaltsverfahren beteiligt,
insbesondere bei der Festlegung der allgemeinen Leitlinien und der Arten von
Ausgaben. Es nimmt den Haushaltsplan an und kontrolliert seine Ausführung
(Artikel 318 AEUV). Es erteilt die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
(Artikel 319 AEUV).
Außerdem erfordert der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) die Zustimmung des
Parlaments (Artikel 312 AEUV). Der MFR für die Jahre 2014-2020 unterlag als erster
den Bestimmungen des AEUV.

KONTROLLE DER EXEKUTIVE

Das Parlament verfügt über mehrere Kontrollinstrumente. Es erörtert insbesondere
den ihm von der Kommission vorgelegten jährlichen Gesamtbericht (Artikel 233 AEUV)
und überwacht gemeinsam mit dem Rat die Durchführungsrechtsakte und delegierten
Rechtsakte der Kommission (Artikel 290 und 291 AEUV).
A. Einsetzung der Kommission
Seit 1981 war es üblich, dass die Kommission informell vom Parlament „eingesetzt“
wurde, indem dieses ihr Programm prüfte und billigte. Erst der 1992 in Kraft getretene
Vertrag von Maastricht machte aber die Ernennung des Präsidenten sowie des
Kollegiums der Kommissionsmitglieder durch die Mitgliedstaaten von der vorherigen
Genehmigung des Parlaments abhängig. Der Vertrag von Amsterdam ging noch
weiter, da er auch die vorherige Billigung der Ernennung des Präsidenten der
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Kommission durch das Parlament noch vor der Ernennung der übrigen Mitglieder
der Kommission vorsah. 1994 führte das Parlament außerdem die Anhörung der
designierten Mitglieder der Kommission ein. Gemäß dem Vertrag von Lissabon ist
bei der Wahl des Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission das
Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament zu berücksichtigen. Daher forderte
das Parlament in seiner Entschließung vom 22. November 2012 zu den Wahlen
zum Europäischen Parlament im Jahr 2014 die europäischen politischen Parteien
nachdrücklich auf, Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission zu
nominieren, um die politische Legitimität beider Organe zu stärken. Seit 2014 gibt es
das sogenannte Spitzenkandidaten-Verfahren, bei dem die europäischen politischen
Parteien vor der Wahl zum Europäischen Parlament Spitzenkandidaten für das Amt des
Kommissionspräsidenten benennen. Obwohl es 2019 letztendlich verworfen wurde,
wird das Verfahren für die Transparenz und die politische Legitimität der EU-Organe
als wichtig erachtet (1.3.3).
B. Misstrauensantrag
Das Instrument des Misstrauensantrags (auch „Misstrauensvotum“) gegen die
Kommission gibt es seit den Römischen Verträgen. Heute sind die allgemeinen
Bestimmungen in Bezug auf das Recht des Parlaments, einen Misstrauensantrag
gegen die Kommission einzubringen, in Artikel 17 Absatz 8 EUV und Artikel 234
AEUV zu finden. Ein solcher Antrag kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit der Mitglieder des Europäischen
Parlaments angenommen werden. Ein erfolgreicher Misstrauensantrag führt dazu,
dass die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen, wobei
auch der Vizepräsident der Kommission/Hohe Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik sein im Rahmen der Kommission ausgeübtes Amt niederlegt.
Bis heute hat das Parlament mehrmals ohne Erfolg versucht, die einschlägigen
Bestimmungen der Verträge und ihrer Vorgängerverträge zu nutzen, um das Kollegium
der Kommission abzusetzen.
C. Parlamentarische Anfragen
Alle Mitglieder des Parlaments können Anfragen zur schriftlichen Beantwortung
an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder
den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik stellen. Gemäß Artikel 230 AEUV antwortet die Kommission
mündlich oder schriftlich auf die ihr vom Parlament oder von dessen Mitgliedern
gestellten Fragen; der Europäische Rat und der Rat werden nach Maßgabe der
Geschäftsordnung des Europäischen Rates und der Geschäftsordnung des Rates
hierzu vom Parlament gehört.
Daher können parlamentarische Anfragen in Form von Anfragen zur schriftlichen und
mündlichen Beantwortung (mit oder ohne Aussprache) sowie in Form von Anfragen im
Rahmen der Fragestunde gestellt werden.
D. Untersuchungsausschüsse
Gemäß Artikel 226 AEUV ist das Europäische Parlament befugt, nichtständige
Untersuchungsausschüsse einzusetzen, um behauptete Verstöße gegen das
Unionsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben zu prüfen. In demselben
Artikel ist festgelegt, dass die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts
vom Europäischen Parlament selbst festgelegt werden, das aus eigener Initiative
durch Verordnungen nach Zustimmung des Rates und der Kommission beschließt.
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Bis eine solche Verordnung angenommen worden ist, wird das Untersuchungsrecht
gemäß einer interinstitutionellen Vereinbarung aus dem Jahr 1995 ausgeübt, die
der Geschäftsordnung des Parlaments als Anhang beigefügt ist. Das Parlament hat
wiederholt darauf hingewiesen, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit
zwischen den drei Organen verbessert werden muss, damit es seinen Auftrag
gemäß Artikel 226 AEUV erfüllen kann. 2014 nahm das Parlament einen Standpunkt
zu dem Vorschlag für eine Verordnung über Einzelheiten der Ausübung des
Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments an. Doch die Verhandlungen
zwischen den drei Organen über diesen Vorschlag sind seit Längerem festgefahren.
Daher nahm das Parlament im April 2019 eine Entschließung an, in der es sich zutiefst
unzufrieden zeigte angesichts der Haltung des Rates und der Kommission, die nach
mehr als vier Jahren informeller Treffen nach wie vor verhindern, dass ein offizielles
Treffen stattfindet, um mögliche Lösungen für die festgestellten Probleme zu erörtern.
In seiner Entschließung vertritt das Parlament die Auffassung, dass der Rat und die
Kommission den Grundsatz der interinstitutionellen Zusammenarbeit nicht eingehalten
haben, und fordert die beiden Organe auf, die Verhandlungen über das Thema mit dem
neu gewählten Parlament wieder aufzunehmen.
E. Kontrolle im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
In diesem Bereich hat das Parlament Anspruch auf eine regelmäßige Unterrichtung
und kann Anfragen und Empfehlungen an den Rat richten. Es muss zu den wichtigsten
Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) angehört werden (Artikel 36 EUV). Durch die Umsetzung der
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung wurden auch die GASP-
Konsultationsverfahren verbessert, zumindest im Hinblick auf die finanziellen Fragen.
Die Einführung des Amtes des Hohen Vertreters der Union für die Außen- und
Sicherheitspolitik stärkt den Einfluss des Parlaments, da dieser gleichzeitig das Amt
eines Vizepräsidenten der Kommission innehat.

KLAGEN BEIM GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION

Das Parlament ist befugt, im Fall der Vertragsverletzung durch ein anderes Organ
Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu erheben.
Es hat das Recht, einem Verfahren beizutreten, d. h., es kann sich in einer Rechtssache
vor dem EuGH einer anderen Partei anschließen. Dieses Recht hat es beispielsweise
in der wegweisenden Rechtssache Isoglukose (Urteil vom 29. Oktober 1980,
Rechtssachen 138/79 und 139/79) wahrgenommen. In seinem Urteil hat der EuGH eine
Verordnung des Rates wegen Verstoßes gegen die Verpflichtung zur Anhörung des
Parlaments für nichtig erklärt. Im Rahmen einer Untätigkeitsklage (Artikel 265 AEUV)
kann das Parlament ein Organ beim EuGH wegen Vertragsverletzung verklagen,
wie dies z. B. bei der Rechtssache 13/83 der Fall war, in deren Rahmen der Rat
verurteilt wurde, weil er es unterlassen hatte, Maßnahmen im Zusammenhang mit der
gemeinsamen Verkehrspolitik zu erlassen.
Gemäß dem Vertrag von Amsterdam konnte das Parlament nur dann eine
Nichtigkeitsklage anstrengen, wenn es um die Wahrung seiner Vorrechte ging. Seit
dem Inkrafttreten des Vertrags von Nizza muss das Parlament kein besonderes
Interesse mehr geltend machen und kann somit ebenso wie der Rat, die Kommission
und die Mitgliedstaaten Klage erheben. Das Parlament kann im Fall einer Klage gegen
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einen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens verabschiedeten Rechtsakt oder
dann, wenn seine Maßnahmen gegenüber Dritten Rechtswirkung haben sollen, die
beklagte Partei sein. Mit Artikel 263 AEUV wird somit die Rechtsprechung des EuGH
in den Rechtssachen 320/81, 294/83 und 70/88 bestätigt.
Das Parlament kann außerdem ein vorheriges Gutachten des EuGH über
die Vereinbarkeit einer internationalen Übereinkunft mit den Verträgen einholen
(Artikel 218 AEUV).

PETITIONEN (4.1.4)

Wenn Unionsbürger von ihrem Petitionsrecht Gebrauch machen, richten sie ihre
Petitionen an den Präsidenten des Europäischen Parlaments (Artikel 227 AEUV).

EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE (4.1.5)

Das Parlament organisiert Anhörungen der Befürworter von erfolgreich registrierten
Europäischen Bürgerinitiativen unter Federführung des Petitionsausschusses. Am
17. April 2019 nahmen das Parlament und der Rat die Verordnung (EU) 2019/788 über
die Europäische Bürgerinitiative offiziell an; die Verordnung ist am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten.

ERNENNUNG DES BÜRGERBEAUFTRAGTEN

Im Vertrag von Lissabon ist festgelegt, dass der Europäische Bürgerbeauftragte vom
Europäischen Parlament gewählt wird (Artikel 228 AEUV) (1.3.16).

Eeva Pavy
04/2023
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1.3.3. ORGANISATION UND ARBEITSWEISE
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Organisation und Arbeitsweise des Europäischen Parlaments sind in der
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments geregelt. Die politischen Gremien,
Ausschüsse, Delegationen und Fraktionen leiten die Tätigkeiten des Parlaments.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 14 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die Artikel 223,
224, 226, 229, 231 und 232 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV);

— Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments.

MITGLIEDSCHAFT UND ZUSAMMENSETZUNG

Die allgemeinen Regeln für die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments sind
in Artikel 14 Absatz 2 EUV festgelegt‚ dem zufolge der Europäische Rat einstimmig
auf Initiative des Parlaments und mit dessen Zustimmung einen Beschluss über
die Zusammensetzung erlässt. Dort ist auch geregelt, dass sich das Parlament
aus höchstens 751 Vertretern der Bürgerinnen und Bürger der EU zusammensetzt
(750 Mitglieder und die Präsidentin oder der Präsident). Außerdem sieht der Vertrag
eine degressiv proportionale Vertretung der Bürgerinnen und Bürger vor, wobei jedoch
jeder Mitgliedstaat mit mindestens sechs Mitgliedern vertreten ist. Kein Mitgliedstaat
darf mehr als 96 Sitze erhalten.
Das Prinzip der degressiven Proportionalität bedeutet, dass die Gesamtzahl der
Sitze zwar auf der Grundlage der Bevölkerungszahl der Mitgliedstaaten verteilt wird,
die bevölkerungsreicheren Mitgliedstaaten jedoch hinnehmen, dass sie zugunsten
einer überproportionalen Vertretung der bevölkerungsärmeren Mitgliedstaaten
unterrepräsentiert sind. Je größer ein Land ist, desto geringer ist die Anzahl der
Sitze gemessen an seiner Bevölkerung. Dieses Prinzip wurde in aufeinanderfolgenden
Beschlüssen des Europäischen Rates, die seit dem Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon gemäß Artikel 14 Absatz 2 EUV gefasst wurden, weiter konkretisiert.
Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet vom 6. bis zum 9. Juni 2024
statt. Am 22. September 2023 nahm der Europäische Rat im Anschluss an die
legislative Entschließung des Parlaments vom 15. Juni 2023 zur Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments einen Beschluss über die Zusammensetzung des
Parlaments an, mit dem die Gesamtzahl der Sitze im Parlament von 705 auf 720
erhöht wurde. Die Anzahl der in jedem Mitgliedstaat zu wählenden Mitglieder des
Europäischen Parlaments wurde wie folgt vereinbart:

Belgien 22
Bulgarien 17
Tschechien 21
Dänemark 15
Deutschland 96
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Estland 7
Irland 14
Griechenland 21
Spanien 61
Frankreich 81
Kroatien 12
Italien 76
Zypern 6
Lettland 9
Litauen 11
Luxemburg 6
Ungarn 21
Malta 6
Niederlande 31
Österreich 20
Polen 53
Portugal 21
Rumänien 33
Slowenien 9
Slowakei 15
Finnland 15
Schweden 21

Das Parlament tritt nach jeder Wahl am ersten Dienstag nach Ablauf eines Monats
zusammen, ohne dass es einer Einberufung bedarf (Akt vom 20. September 1976).
Ferner tritt es gemäß Artikel 229 Absatz 1 AEUV am zweiten Dienstag des Monats
März zusammen, ohne dass es einer Einberufung bedarf.

ORGANISATION

A. Präsident
Gemäß der Geschäftsordnung wird der Präsident des Parlaments aus der Mitte
des Parlaments für eine verlängerbare Amtszeit von zweieinhalb Jahren gewählt
(Artikel 19 GO). Der Präsident vertritt das Parlament nach außen und in dessen
Beziehungen zu den anderen Organen der Union. Der Präsident leitet die Aussprachen
im Plenum und trägt dafür Sorge, dass die Geschäftsordnung des Parlaments
eingehalten wird. Zu Beginn einer jeden Sitzung des Europäischen Rates legt
der Präsident des Europäischen Parlaments die Sichtweise und Wünsche des
Parlaments zu den Tagesordnungspunkten und zu sonstigen Themen dar. Nach
der Verabschiedung des Haushaltsplans der EU durch das Parlament wird er vom
Präsidenten unterzeichnet, wodurch er wirksam wird. Die Präsidenten des Parlaments
und des Rates der Europäischen Union unterzeichnen alle Gesetzgebungsakte,
die gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet werden. Der
Präsident kann sich von einem der 14 Vizepräsidenten vertreten lassen (Artikel 23 GO).
B. Plenum
Das Plenum ist das Europäische Parlament im engeren Sinne. Die Plenarsitzungen
werden vom Präsidenten des Parlaments geleitet. Das Parlament tritt jeden Monat
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(außer im August) zu einer viertägigen Plenartagung in Straßburg zusammen, die
von Montag bis Donnerstag dauert. Zusätzliche Tagungen finden in Brüssel statt.
Die Tagungen sind in einzelne Sitzungstage unterteilt (Artikel 153 GO). Die Sitze
der Mitglieder im Plenarsaal werden auf der Grundlage einer Vereinbarung mit
den Fraktionsvorsitzenden nach politischer Zugehörigkeit von links nach rechts
zugewiesen. Der Präsident eröffnet die Sitzung. Er verbindet dies manchmal mit einer
Würdigung oder einer Rede zu einem aktuellen Thema. Der Präsident wird bei der
Wahrnehmung dieser Aufgabe von 14 Vizepräsidenten unterstützt, die den Vorsitz
übernehmen können. An den Sitzungen nehmen auch Vertreter der Kommission
und des Rates der Europäischen Union teil, um die Zusammenarbeit zwischen
den Organen im Beschlussfassungsverfahren zu erleichtern. Auf Ersuchen des
Parlaments können die Vertreter der beiden genannten Organe auch aufgefordert
werden, Erklärungen abzugeben oder über die Tätigkeiten des betreffenden Organs
zu berichten.
C. Politische Gremien
Die politischen Gremien des Europäischen Parlaments umfassen das Präsidium
(Artikel 24 GO – Präsident und 14 Vizepräsidenten), die Konferenz der Präsidenten
(Artikel 26 GO – Präsident und Fraktionsvorsitzende), die fünf Quästoren (Artikel 28
GO – zuständig für die die Mitglieder des Parlaments betreffenden Verwaltungs-
und Finanzaufgaben), die Konferenz der Ausschussvorsitze (Artikel 29 GO) und die
Konferenz der Delegationsvorsitze (Artikel 30 GO). Die Amtszeit des Präsidenten,
der Vizepräsidenten und der Quästoren sowie der Vorsitzenden der Ausschüsse und
Delegationen beträgt jeweils zweieinhalb Jahre (Artikel 19 GO).
D. Parlamentarische Ausschüsse und Delegationen
Die Mitglieder sitzen in 20 parlamentarischen Ausschüssen, zwei Unterausschüssen
und 39 Delegationen (interparlamentarische Delegationen und Delegationen
in gemischten parlamentarischen Ausschüssen, in den Ausschüssen
für parlamentarische Kooperation und in multilateralen parlamentarischen
Versammlungen)[1]. Zudem entsendet das Parlament eine Delegation in die
Paritätische Versammlung, die im Rahmen des Abkommens zwischen den
afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten und der EU eingerichtet wurde[2].
Darüber hinaus kann das Parlament Sonderausschüsse (Artikel 207 GO) und
Untersuchungsausschüsse (Artikel 226 AEUV und Artikel 208 GO) einsetzen.
Gemäß Artikel 213 GO wählen die Ausschüsse und Delegationen einen Vorstand, dem
ein Vorsitzender und bis zu vier stellvertretende Vorsitzende angehören.
E. Fraktionen
Die Mitglieder sind nicht in nationalen Delegationen organisiert, sondern schließen sich
gemäß ihrer politischen Ausrichtung zu Fraktionen zusammen, deren Mitglieder aus
verschiedenen Ländern kommen. Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen
Parlaments müssen jeder Fraktion Mitglieder angehören, die in mindestens einem
Viertel der Mitgliedstaaten gewählt wurden, und die Fraktion insgesamt muss aus
mindestens 23 Mitgliedern bestehen (Artikel 33 GO). Die Fraktionen halten regelmäßig

[1]Die Anzahl der Mitglieder pro Ausschuss ist in Absatz 1 des Beschlusses des Europäischen Parlaments
vom 15. Januar 2020 über die zahlenmäßige Zusammensetzung der ständigen Ausschüsse (ABl. C 270
vom 7.7.2021, S. 117) festgelegt.
[2]Siehe Artikel 17 des Abkommens von Cotonou in der in Ouagadougou am 22. Juni 2010 geänderten
Fassung.
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in der Woche vor und während der Plenartagung Sitzungen ab und veranstalten
Klausurtagungen, auf denen die wichtigsten Grundlinien ihrer Tätigkeit festgelegt
werden. Einige Fraktionen entsprechen auf Unionsebene tätigen länderübergreifenden
politischen Parteien.
F. Europäische politische Parteien und Stiftungen
Das Parlament empfiehlt die Schaffung eines Umfelds, das die Entstehung von
echten europäischen politischen Parteien und Stiftungen begünstigt, wozu auch
die Verabschiedung von Rahmenvorschriften gehören kann. Artikel 224 AEUV
enthält eine Rechtsgrundlage für die Verabschiedung eines Statuts für politische
Parteien auf europäischer Ebene und von Bestimmungen über ihre Finanzierung im
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens. 2003 wurde ein System zur
Finanzierung europäischer politischer Parteien eingerichtet, mit dem die Gründung
politischer Stiftungen auf Unionsebene ermöglicht wurde[3]. Als Reaktion auf bestimmte
missbräuchliche Praktiken wurden diese Vorschriften durch die Verordnung (EU,
Euratom) 2018/673 vom 3. Mai 2018 geändert, um die europäische Dimension der
europäischen politischen Parteien zu stärken, eine gerechtere Verteilung der Mittel
sicherzustellen und die Durchsetzung zu verbessern.
Zurzeit gibt es auf europäischer Ebene folgende Parteien: die Europäische Volkspartei,
die Sozialdemokratische Partei Europas, die Allianz der Liberalen und Demokraten
für Europa, die Europäische Grüne Partei, die Partei der Europäischen Konservativen
und Reformer, die Partei der Europäischen Linken, die Partei der Identität und
Demokratie, die Europäische Demokratische Partei, die Europäische Freie Allianz
und die Europäische Christliche Politische Bewegung. Die länderübergreifenden
Parteien arbeiten eng mit den entsprechenden Fraktionen im Europäischen Parlament
zusammen.
Zu den wichtigsten politischen Stiftungen auf europäischer Ebene gehören: das
Wilfried-Martens-Zentrum für europäische Studien, die Stiftung für progressive
europäische Studien, das Europäische Liberale Forum, die Grüne Europäische
Stiftung, das Institut Europäischer Demokraten, transform! europe und „New Direction
– Stiftung für europäische Reform“.
Am 22. November 2012 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der die
europäischen politischen Parteien dazu aufgefordert werden, Kandidaten für das
Amt des Kommissionspräsidenten zu nominieren, um die politische Legitimität des
Parlaments und der Kommission zu stärken. Dies wurde im Vorfeld der Wahl
im Jahr 2014 umgesetzt, als zum ersten Mal Spitzenkandidaten ins Rennen
geschickt wurden. Nach der Wahl wurde einer der Spitzenkandidaten, Jean-Claude
Juncker, am 22. Oktober 2014 vom Parlament zum Präsidenten der Kommission
gewählt. Das Parlament erklärte in seinem Beschluss vom 7. Februar 2018 über
die Überarbeitung der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem
Parlament und der Kommission, dass es bereit sei, jeden Kandidaten für das Amt
des Kommissionspräsidenten abzulehnen, der im Vorfeld der Wahl zum Europäischen
Parlament im Jahr 2019 nicht von einer europäischen politischen Partei als
Spitzenkandidat benannt wurde. Auch wenn das Spitzenkandidatenverfahren bei der
Wahl 2019 letztendlich nicht zur Anwendung kam, wird davon ausgegangen, dass

[3]Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2014 über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer
Stiftungen (ABl. L 317 vom 4.11. 2014, S. 1).
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mit ihm eine breitere Grundlage für die Debatte unter den Kandidaten geschaffen
würde, wodurch sowohl die Transparenz und politische Legitimität des Amtes des
Kommissionspräsidenten als auch die Art und Weise, wie die Bürgerinnen und
Bürger der EU an diesem Prozess beteiligt werden und wie sie ihn wahrnehmen,
verbessert werden könnten. Am 3. Mai 2022 nahm das Parlament seinen Standpunkt
in erster Lesung zur Reform des Wahlrechts an, in dem es die Auffassung vertrat,
dass das Spitzenkandidatenverfahren durch eine politische Einigung zwischen den
europäischen politischen Einheiten und durch eine interinstitutionelle Vereinbarung
zwischen dem Parlament und dem Europäischen Rat formalisiert werden könnte.
Außerdem forderte es die europäischen politischen Parteien, die europäischen
Wählervereinigungen und die europäischen Wahleinheiten auf, ihre Kandidaten für
das Amt des Kommissionspräsidenten mindestens zwölf Wochen vor dem Wahltag zu
benennen, und erklärte, dass es erwartet, dass die Kandidaten auf dem ersten Platz
der entsprechenden Liste des unionsweiten Wahlkreises stehen.
Die Kommission stellte 2018 in ihrer Mitteilung über institutionelle Optionen zur
Steigerung der Effizienz der Arbeit der Europäischen Union die Idee transnationaler
Listen vor, um die Legitimität der Unionsorgane in den Augen der Bürgerinnen und
Bürger zu verbessern. Die Schaffung eines unionsweiten Wahlkreises könnte die
europäische Dimension der Wahlen zum Europäischen Parlament stärken, da sie den
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben würde, in der gesamten Union mit
den Kandidatinnen und Kandidaten in Kontakt zu treten. Das Parlament war jedoch
der Ansicht, dass die Zeit für die Schaffung eines transnationalen Wahlkreises für die
Wahl zum Europäischen Parlament 2019 noch nicht gekommen war, ließ aber die
Tür für künftige Debatten offen. Das Parlament schlug in dem genannten Standpunkt
in diesem Zusammenhang vor, eine verbindliche geografische Repräsentation in den
Listen für den gemeinsamen Wahlkreis einzuführen, und forderte die europäischen
politischen Parteien, die europäischen Wählervereinigungen und die anderen
europäischen Wahleinheiten auf, in die unionsweiten Listen Kandidatinnen und
Kandidaten aus allen Mitgliedstaaten aufzunehmen. Im Rahmen dieser Wahlreform
sollten zusätzlich zu den derzeitigen 705 Sitzen 28 länderübergreifende Sitze für den
unionsweiten Wahlkreis geschaffen werden, wobei eine ausgewogene geografische
Verteilung und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu wahren sind.
G. Generalsekretariat des Parlaments
Das Generalsekretariat des Parlaments wird von einem Generalsekretär geleitet,
der vom Präsidium ernannt wird (Artikel 234 GO). Die Zusammensetzung und
Organisation des Generalsekretariats werden ebenfalls vom Präsidium festgelegt.
Gegenwärtig umfasst es 12 Generaldirektionen und den Juristischen Dienst. Es ist mit
der Koordinierung der legislativen Arbeiten und der Organisation der Plenartagungen
und Sitzungen betraut. Außerdem unterstützt es die parlamentarischen Gremien
und die Abgeordneten bei der Ausübung ihres Mandats in technischen, rechtlichen
und fachlichen Belangen. In seinen Aufgabenbereich fallen außerdem der
Dolmetscherdienst für alle Sitzungen sowie die Übersetzung der offiziellen Dokumente.

ARBEITSWEISE

Gemäß den Verträgen organisiert das Europäische Parlament seine Tätigkeit
eigenständig. Es gibt sich eine Geschäftsordnung, für deren Annahme die Stimmen
der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich ist (Artikel 232 AEUV). Soweit die
Verträge nichts anderes bestimmen, beschließt das Parlament mit der Mehrheit der

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0095
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_DE.html
https://the-secretary-general.europarl.europa.eu/en


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 80
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

abgegebenen Stimmen (Artikel 231 AEUV). Es entscheidet über die Tagesordnung
seiner Plenartagungen. In deren Mittelpunkt stehen die Annahme von Berichten (die
von den parlamentarischen Ausschüssen ausgearbeitet wurden), Anfragen an die
Kommission und an den Rat der Europäischen Union sowie Aussprachen über aktuelle
und dringliche Themen sowie Erklärungen des Ratsvorsitzes. Die Ausschuss- und
Plenarsitzungen sind öffentlich und werden per Webstream live übertragen.

SITZ UND ARBEITSORTE

Seit dem 7. Juli 1981 hat das Europäische Parlament mehrere Entschließungen zur
Frage seines Sitzes angenommen, in denen es die Regierungen der Mitgliedstaaten
aufforderte, ihrer vertraglichen Verpflichtung nachzukommen und einen einheitlichen
Sitz für die Organe zu bestimmen. Da die Mitgliedstaaten diesem Aufruf lange nicht
nachgekommen sind, fasste das Parlament eine Reihe von Beschlüssen hinsichtlich
seiner Organisation und seiner Arbeitsorte (Luxemburg, Straßburg, Brüssel). Auf der
Tagung des Europäischen Rates vom 11. und 12. Dezember 1992 in Edinburgh
erzielten die Regierungen der Mitgliedstaaten folgende Einigung über die Sitze der
Organe:
— Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg, wo die zwölf monatlichen

Plenartagungen abgehalten werden, darunter auch die Tagung, in der über den
Jahreshaushaltsplan der EU abgestimmt wird;

— zusätzliche Plenartagungen finden in Brüssel statt;

— die parlamentarischen Ausschüsse treten in Brüssel zusammen;

— das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments und die unterstützenden
Dienststellen verbleiben in Luxemburg.

Dieser Beschluss stieß im Europäischen Parlament auf Kritik. Der Gerichtshof der
Europäischen Union (Urteil vom 1. Oktober 1997 – Rechtssache C-345/95) bestätigte
jedoch, dass der Sitz des Parlaments im Einklang mit dem heutigen Artikel 341 AEUV
festgelegt wurde. Der wesentliche Inhalt dieser Entscheidung wurde in Form eines
Protokolls als Anhang zu den Verträgen in den Vertrag von Amsterdam aufgenommen.
Das Parlament kritisierte diese Entscheidungen zwar, war aber verpflichtet,
seinen jährlichen Tagungskalender auf Vorschlag seiner Konferenz der Präsidenten
entsprechend festzulegen. In der Regel hält das Parlament jährlich zwölf viertägige
Plenartagungen in Straßburg und sechs zweitägige Plenartagungen in Brüssel ab.
Von einigen Mitgliedern wurden Initiativen eingeleitet, um Tagungen in Straßburg
zu vermeiden. 2012 wurde zum Beispiel ein Sitzungskalender verabschiedet, der
zwei zweitägige Plenartagungen innerhalb derselben Kalenderwoche im Oktober in
Straßburg vorsah, wodurch sich die Gesamtanzahl der Sitzungstage in Straßburg um
vier Tage verringerte. Nachdem Frankreich dagegen geklagt hatte, entschied jedoch
der Gerichtshof der Europäischen Union, dass zwei volle Plenartagungen in Straßburg
abgehalten werden müssen, um den geltenden Beschlüssen nachzukommen
(Rechtssache C-237/11).
Gemäß Artikel 229 AEUV kann das Parlament auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder
sowie auf Antrag des Rates der Europäischen Union oder der Kommission zu einer
außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten. Am 18. Dezember 2006 hielt
das Parlament erstmals unmittelbar nach der Tagung des Europäischen Rates am
14. und 15. Dezember 2006 eine zusätzliche Plenartagung in Brüssel ab. Diese
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Plenartagungen im unmittelbaren Anschluss an die Tagungen des Europäischen Rates
sind seitdem gängige Praxis geworden.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Parlament außerdem Maßnahmen
ergriffen, die es den Mitgliedern ermöglichen, per Videokonferenz an den
Plenartagungen teilzunehmen und Fernabstimmungsverfahren zu nutzen.

ZUSAMMENSETZUNG DES PARLAMENTS NACH FRAKTIONEN UND
MITGLIEDSTAATEN

Eine Übersichtstabelle über die Fraktionen und deren Zusammensetzung kann auf der
entsprechenden Website des Parlaments abgerufen werden.

Eeva Pavy
10/2023
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1.3.4. DAS EUROPÄISCHE
PARLAMENT: WAHLMODALITÄTEN

Die Wahl zum Europäischen Parlament wird sowohl durch Unionsrechtsvorschriften
geregelt, die für alle Mitgliedstaaten gelten, als auch durch eigene nationale
Vorschriften, die von Land zu Land unterschiedlich sind. In den gemeinsamen
Vorschriften sind das Prinzip des Verhältniswahlrechts, Bestimmungen über
Schwellenwerte und bestimmte Unvereinbarkeiten mit dem Mandat als Mitglied des
Europäischen Parlaments festgelegt. Viele andere wichtige Fragen, etwa wie das
Wahlsystem genau ausgestaltet wird und wie viele Wahlkreise es gibt, sind im
nationalen Recht geregelt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 14 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 20, 22 und 223 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Artikel 39 der
Charta der Grundrechte der EU.
Akt vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Abgeordneten der Versammlung, zuletzt geändert durch den Beschluss (EU, Euratom)
2018/994 des Rates vom 13. Juli 2018.

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

A. Grundsätze
In den Gründungsverträgen (1.1.1) war vorgesehen, dass die Mitglieder des
Europäischen Parlaments zunächst von den nationalen Parlamenten benannt, später
aber durch allgemeine unmittelbare Wahlen bestimmt werden. Dies wurde vom Rat
vor der ersten unmittelbaren Wahl im Jahr 1979 mit dem Akt vom 20. September 1976
zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen
Parlaments (Wahlakt aus dem Jahr 1976) umgesetzt. Durch diesen Akt änderte sich
die institutionelle Stellung des Europäischen Parlaments grundlegend – er kann daher
als Gründungsakt einer demokratischeren Europäischen Union gelten.
1992 wurde im Vertrag von Maastricht (1.1.3) festgelegt, dass die Wahl nach einem
einheitlichen Verfahren zu erfolgen hat, das vom Rat auf der Grundlage eines vom
Europäischen Parlament ausgearbeiteten Vorschlags einstimmig beschlossen wird.
Da der Rat allerdings nicht in der Lage war, sich auf einen der Vorschläge zu
verständigen, wurde mit dem Vertrag von Amsterdam die Möglichkeit eingeführt,
stattdessen „gemeinsame Grundsätze“ anzunehmen. Mit dem Beschluss 2002/772/
EG, Euratom des Rates vom 25. Juni und 23. September 2002 wurde der Wahlakt aus
dem Jahr 1976 entsprechend geändert. Es wurde der Grundsatz der Verhältniswahl
eingeführt und es wurde festgelegt, dass bestimmte nationale Mandate mit einem
europäischen Mandat nicht vereinbar sind.
Die jüngsten Änderungen des Wahlakts aus dem Jahr 1976 wurden mit dem
Beschluss (EU, Euratom) 2018/994 des Rates vom 13. Juli 2018 angenommen,
der Bestimmungen über die Möglichkeit enthält, verschiedene Stimmabgabeformen
(vorzeitige Stimmabgabe, elektronische Stimmabgabe, Stimmabgabe über das
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Internet und Briefwahl) vorzusehen, sowie Vorschriften zu Schwellenwerten, dem
Schutz personenbezogener Daten, der Ahndung der doppelten Stimmabgabe
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, der Stimmabgabe in Drittstaaten und der
Möglichkeit, die Namen oder Logos europäischer Parteien auf den Stimmzetteln
aufzuführen.
Durch den Vertrag von Lissabon (1.1.5) wurde dem aktiven und passiven Wahlrecht
der Status eines Grundrechts verliehen (Artikel 39 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union).
B. Anwendung: geltende gemeinsame Bestimmungen
1. Aktives und passives Wahlrecht von Nichtstaatsangehörigen
Nach Artikel 22 Absatz 2 AEUV „besitzt jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem Mitgliedstaat, in
dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum
Europäischen Parlament“. Die Bestimmungen darüber, wie dieses Recht umzusetzen
ist, wurden in Artikel 6 der Richtlinie 93/109/EG des Rates, zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2013/1/EU des Rates, festgelegt, wonach jeder Unionsbürger, „der seinen
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen,
und der nach dem Recht des Wohnsitzmitgliedstaats oder nach dem Recht seines
Herkunftsmitgliedstaats infolge einer Einzelfallentscheidung einer Justizbehörde oder
einer Einzelfallentscheidung einer Verwaltungsbehörde, die vor Gericht angefochten
werden kann, des passiven Wahlrechts verlustig gegangen ist, [...] von der Ausübung
dieses Rechts bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Wohnsitzmitgliedstaat
ausgeschlossen“ ist.
2. Wahlsystem
Gemäß dem Wahlakt aus dem Jahr 1976 in der geänderten Fassung muss die
Wahl zum Parlament nach dem Verhältniswahlsystem auf der Grundlage von Listen
oder von übertragbaren Einzelstimmen erfolgen. Die Mitgliedstaaten können auch
Vorzugsstimmen auf der Grundlage von Listen zulassen.
Zusätzlich zu der optionalen Mindestschwelle für die Sitzvergabe (bis zu 5% der auf
nationaler Ebene abgegebenen gültigen Stimmen) wurde mit der jüngsten Änderung
des Wahlakts aus dem Jahr 1976 durch den Beschluss (EU, Euratom) 2018/994
des Rates für Mitgliedstaaten, in denen eine Listenwahl stattfindet – einschließlich
der Mitgliedstaaten, die einen einzigen Wahlkreis bilden – eine verpflichtende
Mindestschwelle von 2% bis 5% in Wahlkreisen mit mehr als 35 Sitzen festgelegt.
Die Mitgliedstaaten müssen diese Vorschrift spätestens bei der Wahl im Jahr 2024
umsetzen.
Nach diesem Beschluss können die Mitgliedstaaten auch die Stimmabgabe im Voraus,
per Briefwahl sowie die elektronische Stimmabgabe und die Stimmabgabe über
das Internet ermöglichen. In diesem Fall müssen sie Maßnahmen treffen, damit
insbesondere die Verlässlichkeit der Ergebnisse, die Wahrung des Wahlgeheimnisses
und der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt sind.
3. Unvereinbarkeiten
Gemäß Artikel 7 der durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom geänderten Fassung
des Wahlakts aus dem Jahr 1976 ist das Mandat als Mitglied des Europäischen
Parlaments unvereinbar mit der Ausübung eines Amtes als Mitglied der Regierung
eines Mitgliedstaats, als Mitglied der Kommission oder als Richter, Generalanwalt oder
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Kanzler des Gerichtshofs, als Mitglied des Rechnungshofs oder des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses, als Mitglied von Ausschüssen oder von Gremien,
die gemäß den Verträgen für die Verwaltung von Unionsmitteln oder für eine
dauernde unmittelbare Verwaltungsaufgabe geschaffen wurden, als Mitglied des
Verwaltungsrates oder des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank bzw.
als Bediensteter dieser Bank und ganz allgemein als Beamter oder Bediensteter
bei den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union oder den ihnen
angeschlossenen Fachgremien. Unvereinbar mit einem Mandat als Mitglied des
Europäischen Parlaments sind außerdem die Mitgliedschaft im Ausschuss der
Regionen (seit 1997) oder im Direktorium der Europäischen Zentralbank, das Amt des
Bürgerbeauftragten der Europäischen Union und vor allem ein Mandat als Mitglied
eines nationalen Parlaments (seit 2002).

MODALITÄTEN IN NATIONALER ZUSTÄNDIGKEIT

Abgesehen von diesen gemeinsamen Regeln gelten für die Wahlmodalitäten
einzelstaatliche Bestimmungen, die deutlich voneinander abweichen können. Das
Wahlsystem kann daher als polymorphes Wahlsystem bezeichnet werden.
A. Wahlsystem und Schwellenwerte
Alle Mitgliedstaaten müssen ein Verhältniswahlsystem anwenden. Zusätzlich zu dem
optionalen Schwellenwert für die Sitzvergabe, der auf nationaler Ebene bei höchstens
5% liegen kann, wurde mit dem Beschluss (EU, Euratom) 2018/994 des Rates eine
verpflichtende Mindestschwelle von 2% bis 5% in Wahlkreisen mit mehr als 35 Sitzen
(einschließlich der einen einzigen Wahlkreis bildenden Mitgliedstaaten) festgelegt.
Diese Vorschrift muss spätestens bei der Wahl im Jahr 2024 umgesetzt werden.
Zurzeit gelten in den folgenden Mitgliedstaaten Schwellenwerte: Frankreich, Belgien,
Litauen, Polen, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Kroatien, Lettland und Ungarn
(5%), Österreich, Italien und Schweden (4%), Griechenland (3%) und Zypern (1,8%).
In den anderen Mitgliedstaaten gelten keine Schwellenwerte, obwohl Deutschland
einen solchen einführen wollte. In zwei Entscheidungen von 2011 und 2014
erklärte das Bundesverfassungsgericht die damaligen deutschen Schwellenwerte (von
zunächst 5% und dann 3%) für die Wahl zum Europäischen Parlament jedoch für
verfassungswidrig.
B. Aufteilung in Wahlkreise
Bei der Wahl zum Europäischen Parlament bildet das gesamte nationale Hoheitsgebiet
in den meisten Mitgliedstaaten einen einzigen Wahlkreis. In vier Mitgliedstaaten
(Belgien, Irland, Italien und Polen) wurde das nationale Hoheitsgebiet jedoch in
mehrere regionale Wahlkreise unterteilt.
C. Stimmrecht
Das Wahlalter liegt in den meisten Mitgliedstaaten bei 18 Jahren – mit Ausnahme von
Belgien, Deutschland, Malta und Österreich, wo man bereits mit 16 wählen darf, und
Griechenland, wo man bereits mit 17 Jahren das Stimmrecht erlangt.
In fünf Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Zypern und Griechenland)
besteht Wahlpflicht, die sowohl für Inländer als auch für registrierte Unionsbürger aus
anderen Mitgliedstaaten gilt.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj?locale=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/bvg11-070.html;jsessionid=7D296134310D6C4B90AEBBF2E192559A.1_cid394
https://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg14-014.html


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 85
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

1. Aktives Wahlrecht von Nichtstaatsangehörigen in ihrem Aufnahmeland
Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit
er nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das
aktive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wobei für ihn
dieselben Bedingungen gelten wie für die Staatsangehörigen des betreffenden
Mitgliedstaats (Artikel 22 AEUV). Jedoch bestehen hinsichtlich des Begriffs „Wohnsitz“
zwischen den Mitgliedstaaten noch große Unterschiede. Einige EU-Staaten (z. B.
Deutschland, Estland, Frankreich, Polen, Rumänien und Slowenien) verlangen,
dass die Betreffenden ihren Wohnort oder ihren üblichen Aufenthaltsort in dem
Wahlgebiet haben. Andere fordern, dass die Betreffenden auf Dauer in ihrem
Staat ansässig sind (z. B. Dänemark, Griechenland, Irland, Luxemburg, Slowakei,
Schweden und Zypern) oder beim Einwohnermeldeamt gemeldet sind (z. B. Belgien
und Tschechien). In einigen Ländern (z. B. Zypern) müssen Unionsbürger zudem
eine Mindestwohnsitzdauer vorweisen, um an der Wahl teilnehmen zu können. In
allen Mitgliedstaaten müssen sich Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten vor dem
Wahltag in das Wählerverzeichnis eintragen lassen, um ihre Stimme abgeben zu
können. Die Fristen hierfür sind von Land zu Land unterschiedlich.
2. Wahlrecht von im Ausland ansässigen Staatsangehörigen in ihrem Herkunftsland
Fast alle Mitgliedstaaten räumen ihren Staatsangehörigen die Möglichkeit ein, bei
den Wahlen zum Europäischen Parlament ihre Stimme aus dem Ausland abzugeben.
In einigen Mitgliedstaaten müssen sich die Wähler im Voraus bei ihrer nationalen
Wahlbehörde eintragen lassen, damit sie per Briefwahl oder in einer Botschaft oder
einem Konsulat ihre Stimme abgeben können. In anderen Mitgliedstaaten ist die
Briefwahl nur in Botschaften oder Konsulaten möglich. In einigen Mitgliedstaaten
(z. B. Bulgarien und Italien) haben nur die Staatsangehörigen, die in einem
anderen Mitgliedstaat der EU leben, das Recht, ihre Stimme im Ausland abzugeben.
Die meisten Mitgliedstaaten treffen darüber hinaus besondere Vorkehrungen für
Diplomaten und Angehörige ihrer Streitkräfte, die ihren Dienst im Ausland leisten.
Da manche Personen sowohl als Nichtstaatsangehörige in ihrem Aufnahmeland als
auch als Staatsangehörige in ihrem Herkunftsland wählen können, ist Missbrauch
möglich, insbesondere in Gestalt einer doppelten Stimmabgabe, die in manchen
Mitgliedstaaten eine Straftat ist. Gemäß der jüngsten Änderung des Wahlakts aus
dem Jahr 1976 durch den Beschluss (EU, Euratom) 2018/994 des Rates müssen
die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass eine doppelte Stimmabgabe bei der Wahl
zum Europäischen Parlament mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden
Sanktionen geahndet wird.
D. Passives Wahlrecht
Das Recht, in dem Mitgliedstaat, in dem man seinen Wohnsitz hat, für das Europäische
Parlament zu kandidieren, auch wenn man nicht dessen Staatsangehörigkeit besitzt,
ergibt sich aus der Anwendung des Grundsatzes des Verbots der Diskriminierung
in Bezug auf inländische und ausländische Unionsbürger und aus dem Recht auf
Freizügigkeit und die freie Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der EU. Unionsbürger,
die nicht die Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzmitgliedstaats besitzen, aber die
Bedingungen erfüllen, an die gemäß den Bestimmungen dieses Mitgliedstaates
das passive Wahlrecht seiner Staatsangehörigen geknüpft ist, besitzen das passive
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Wohnsitzmitgliedstaat,
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solange sie dieses Rechts nicht verlustig gegangen sind (Artikel 3 der Richtlinie 93/109/
EG des Rates).
Für das passive Wahlrecht gelten in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche
Bedingungen, jedoch mit einer allgemein geltenden Ausnahme: Die Person muss in
jedem Fall die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen. Niemand kann bei
einer Wahl in mehr als einem Mitgliedstaat als Kandidat aufgestellt werden (Artikel 4 der
Richtlinie 93/109/EG des Rates). Das Mindestalter liegt in den meisten Mitgliedstaaten
bei 18 Jahren. Ausnahmen sind Belgien, Bulgarien, Estland, Irland, Lettland, Litauen,
Polen, die Slowakei, Tschechien und Zypern (21 Jahre), Rumänien (23 Jahre) sowie
Italien und Griechenland (25 Jahre).
E. Aufstellung von Kandidaten
In einigen Mitgliedstaaten können nur Parteien und politische Organisationen
Kandidaten aufstellen. In anderen Mitgliedstaaten können Kandidaten aufgestellt
werden, sofern eine bestimmte Zahl von Unterschriften gesammelt wurde oder sich
eine bestimmte Zahl von Wählern zusammengeschlossen hat; in einigen Fällen muss
zudem eine Kaution hinterlegt werden.
Mit dem Beschluss (EU) 2018/937 des Europäischen Rates vom 28. Juni 2018 über die
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments wurde festgelegt, wie die Sitze, die
gemäß Artikel 14 Absatz 2 EUV vorgesehen sind, nach dem Prinzip der degressiven
Proportionalität vergeben werden (1.3.3).
F. Zeitpunkt der Wahl
Gemäß Artikel 10 und 11 des Wahlakts aus dem Jahr 1976 in der geänderten
Fassung findet die Wahl des Europäischen Parlaments zu dem von jedem Mitgliedstaat
festgelegten Termin und zu den von ihm festgelegten Uhrzeiten statt, wobei der Termin
in einen für alle Mitgliedstaaten gleichen Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zu dem
unmittelbar nachfolgenden Sonntag fällt. 1976 oblag es dem Rat, den Zeitraum, in
dem die erste Wahl im Jahr 1979 stattfinden sollte, nach Anhörung des Europäischen
Parlaments einstimmig zu beschließen. Die auf die Wahl im Jahr 1979 folgenden
Wahlen fanden seitdem jeweils in dem entsprechenden Zeitraum des letzten Jahres
der in Artikel 5 des Wahlakts genannten fünfjährigen Wahlperiode statt (1.3.1).
Die Wahl im Jahr 2014, die eigentlich im Juni hätte stattfinden sollen, wurde durch
den Beschluss des Rates vom 14. Juni 2013 auf den 22. bis 25. Mai vorverlegt, damit
sie sich nicht mit den Pfingstfeiertagen überschneidet. Hierbei machte der Rat von
folgender Bestimmung gemäß Artikel 11 Gebrauch: „Erweist es sich als unmöglich, die
Wahlen während dieses Zeitraums [...] abzuhalten, so setzt der Rat mindestens ein
Jahr vor Ablauf des in Artikel 5 genannten Fünfjahreszeitraums nach Anhörung des
Europäischen Parlaments einstimmig einen anderen Zeitraum fest, der frühestens zwei
Monate vor und spätestens einen Monat nach dem sich aus vorstehendem Unterabsatz
ergebenden Zeitraum liegen darf.“ Die nächste Wahl wird voraussichtlich wieder in dem
ursprünglich festgelegten Zeitraum des letzten Jahres der fünfjährigen Wahlperiode
(und in Übereinstimmung mit Artikel 11 des Akts aus dem Jahr 1976) stattfinden.
Dementsprechend wurde die Wahl 2019 in der Woche vom 23. bis 26. Mai abgehalten.
Die Wahl zum Europäischen Parlament 2024 findet vom 6. bis 9. Juni statt.
G. Änderung der Reihenfolge der Listenkandidaten durch die Wähler
In den meisten Mitgliedstaaten können die Wähler die Reihenfolge der Namen auf
der Liste durch Vorzugsstimmen verändern. In sechs Mitgliedstaaten (Deutschland,
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Spanien, Frankreich, Portugal, Ungarn und Rumänien) können die Listen jedoch nicht
verändert werden (keine Vorzugsstimmen). In Malta und Irland führen die Wähler die
Kandidaten in der gewünschten Reihenfolge auf (übertragbare Einzelstimme).
H. Nachrücken während einer Wahlperiode
In einigen Mitgliedstaaten werden frei gewordene Sitze den nächstplatzierten nicht
gewählten Kandidaten derselben Liste zuerkannt (ggf. nach einer Umstellung in
Abhängigkeit von der Stimmenzahl, die die Kandidaten erhalten haben). In anderen
Mitgliedstaaten werden die frei gewordenen Sitze an Ersatzkandidaten („Nachrücker“)
vergeben. Gibt es keine Ersatzkandidaten, ist die Reihenfolge der Kandidaten auf
den Listen das entscheidende Kriterium. In einigen Mitgliedstaaten können Mitglieder
des Europäischen Parlaments ihr Mandat wieder aufnehmen, wenn der Grund für ihr
Ausscheiden nicht mehr besteht.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat seit den 1960er Jahren wiederholt zu
Wahlrechtsfragen Stellung genommen und gemäß Artikel 138 des EG-Vertrags
(inzwischen Artikel 223 AEUV) Vorschläge vorgelegt. Die Tatsache, dass es kein
wirklich einheitliches Verfahren für die Wahlen zum Europäischen Parlament gibt,
zeigt, wie schwierig es ist, voneinander abweichende einzelstaatliche Traditionen
miteinander in Einklang zu bringen. Durch die mit dem Vertrag von Amsterdam
geschaffene Möglichkeit, gemeinsame Grundsätze zu verabschieden, ließ sich diese
Schwierigkeit nur teilweise überwinden. Das in Artikel 223 AEUV gesetzte Ziel,
ein einheitliches Verfahren zu beschließen, wozu das Parlament seine Zustimmung
erteilen muss, wurde bislang nicht verwirklicht. 1997 wurde infolge der anhaltenden
Bemühungen des Parlaments um eine Modernisierung und „Europäisierung“ des
gemeinsamen Wahlverfahrens ein Vorschlag für ein einheitliches Wahlverfahren
vorgelegt. Sein Inhalt fand Eingang in den Beschluss des Rates aus dem Jahr 2002.
Am 11. November 2015 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu der
Reform des Wahlrechts der Europäischen Union an. Mit dieser Gesetzgebungsinitiative
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen wurden Änderungen des Wahlakts von
1976 vorgeschlagen, um die Wahlen zum Europäischen Parlament demokratischer
zu gestalten und die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Die Änderungsvorschläge des
Parlaments wurden teilweise angenommen und in den Beschluss (EU, Euratom)
2018/994 des Rates vom 13. Juli 2018 aufgenommen. Der Rat konnte sich
aber nicht darauf einigen, dem Vorschlag des Parlaments zuzustimmen, dass
ein gemeinsamer Wahlkreis eingerichtet und Spitzenkandidaten für das Amt des
Kommissionspräsidenten ernannt werden sollten.
Mit seiner Entschließung vom 7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des
Europäischen Parlaments sprach sich das Europäische Parlament dafür aus, die Zahl
seiner Sitze nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU von 751
auf 705 zu verringern und einige der Sitze, die durch den Brexit frei wurden, unter
den Mitgliedstaaten, die leicht unterrepräsentiert sind, neu zu verteilen (1.3.3). Am
13. September 2023 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es seine
Zustimmung zum Entwurf eines Beschlusses des Rates erteilte. Dieser sieht eine
Erhöhung der Zahl der Sitze im Parlament für die Wahl im Jahr 2024 von 705 auf 720
vor.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015IP0395&qid=1680612202199
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.3.3.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 88
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Am 22. November 2012 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung
an, in der die europäischen politischen Parteien dazu aufgefordert wurden, im
Zusammenhang mit der Wahl 2014 Kandidaten für das Amt des Präsidenten der
Kommission zu nominieren, um die politische Legitimität des Parlaments und der
Kommission zu stärken. Diese Bestimmungen wurden vor der Wahl im Jahr 2014
umgesetzt, für die zum ersten Mal Spitzenkandidaten aufgestellt wurden. Nach
dieser Wahl wurde am 22. Oktober 2014 mit Jean-Claude Juncker einer dieser
Kandidaten vom Parlament zum Präsidenten der Kommission gewählt. In seinem
Beschluss vom 7. Februar 2018 über die Überarbeitung der Rahmenvereinbarung
über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen
Kommission erklärte das Parlament, dass es jeden Kandidaten für das Amt des
Präsidenten der Kommission ablehnen werde, der im Vorfeld der Wahl zum
Europäischen Parlament im Jahr 2019 nicht von einer europäischen politischen Partei
als Spitzenkandidat aufgestellt worden war. Dennoch wurde nach der Europawahl
2019 Ursula von der Leyen, die nicht als Spitzenkandidatin aufgestellt worden war,
zur Präsidentin der Kommission gewählt. Am 22. November 2023 stimmte das Plenum
des Parlaments über Vorschläge zur Änderung der Verträge, einschließlich einer
Überarbeitung der Art und Weise, wie die Kommission gewählt wird, ab.
2003 wurde ein System zur Finanzierung europäischer politischer Parteien geschaffen,
das auch die Gründung politischer Stiftungen (1.3.3) auf EU-Ebene ermöglicht.
Die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 wurde aufgehoben und durch die Verordnung
(EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. Oktober 2014 über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer
Parteien und europäischer politischer Stiftungen ersetzt. Die Verordnung aus dem
Jahr 2014 wurde entsprechend der Entschließung des Europäischen Parlaments vom
15. Juni 2017 zur Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer
politischer Stiftungen geändert. In der Entschließung wurden Unzulänglichkeiten bei
der Höhe der Kofinanzierung und in Zusammenhang mit der Möglichkeit für die
Mitglieder des Parlaments, Mitglied in mehreren Parteien zu sein, hervorgehoben und
eine ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Gelder zur Finanzierung europäischer
Parteien und Stiftungen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/673 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Mai 2018 gefordert.
Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, welche Gefahren sich aus der Online-
Kommunikation für Wahlprozesse und die Demokratie als Ganzes ergeben
können (etwa durch die Manipulation von personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit Wahlen). Zur Verhinderung einer unrechtmäßigen Verwendung
von personenbezogenen Daten wurde anschließend eine neue Verordnung zur
Änderung der Verordnung aus dem Jahr 2014 über das Statut und die
Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen
angenommen (Verordnung (EU, Euratom) 2019/493 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. März 2019 zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 1141/2014 im Hinblick auf ein Überprüfungsverfahren für im Zusammenhang mit
Wahlen zum Europäischen Parlament begangene Verstöße gegen Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten). Mit den von Parlament und Rat beschlossenen
neuen Vorschriften soll das Wahlverfahren vor Desinformationskampagnen im Internet
geschützt werden, bei denen Daten von Wählern missbräuchlich genutzt werden. Es
können nun auch finanzielle Sanktionen gegen europäische Parteien und Stiftungen
verhängt werden, die mithilfe von Verstößen gegen Datenschutzvorschriften gezielt
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die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament beeinflussen oder dies
versuchen.
Im Anschluss an die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Juni 2017
zu Online-Plattformen und dem digitalen Binnenmarkt, in der es die Kommission
aufforderte, die Möglichkeit eines legislativen Eingreifens zur Eindämmung der
Verbreitung gefälschter Inhalte zu prüfen, veröffentlichte die Kommission im April
2018 außerdem ihre Mitteilung mit dem Titel „Bekämpfung von Desinformation im
Internet: ein europäisches Konzept“ und schlug einen europaweiten Verhaltenskodex
vor, der im September 2018 von drei Online-Plattformen unterzeichnet wurde. Im
Aktionsplan der Kommission gegen Desinformation vom Dezember 2018 wurden die
Online-Plattformen unter anderem aufgefordert, die eingegangenen Verpflichtungen
rasch und wirksam umzusetzen und sich auf Maßnahmen zu konzentrieren, die vor
dem Hintergrund der Wahlen zum Europäischen Parlament dringend erforderlich sind,
einschließlich der Löschung gefälschter Konten, der Kennzeichnung von durch „Bots“
verfasste Nachrichten und der Zusammenarbeit mit Faktenprüfern und Forschern,
um Desinformation aufzudecken und die Verbreitung faktengeprüfter Inhalte zu
fördern. Im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament im Mai 2019 forderte die
Kommission die drei Plattformen, die den Verhaltenskodex unterzeichnet haben, auf,
über ihre Maßnahmen zur Verbesserung der Kontrolle von Werbeplatzierungen, zur
Sicherstellung der Transparenz von politischer und themenbezogener Werbung und
zur Bekämpfung gefälschter Konten und der böswilligen Nutzung von Bots monatlich
Bericht zu erstatten.
Das Parlament empfahl in seiner Entschließung vom 26. November 2020 zur
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament, insbesondere
während der Konferenz zur Zukunft Europas, folgende Punkte zu prüfen, mit denen
das Verfahren für Wahlen zum Europäischen Parlament verbessert werden könnte:
— neue Fernabstimmungsverfahren für die Bürger bei der Wahl zum Europäischen

Parlament bei Vorliegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände,

— einheitliche Vorschriften für die Zulassung von Kandidaten zur Wahl sowie
einheitliche Wahlkampf- und Finanzierungsvorschriften,

— harmonisierte Vorschriften für das passive und aktive Wahlrecht in allen
EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der Herabsetzung des Mindestalters für
Wählerinnen und Wähler in allen Mitgliedstaaten auf 16 Jahre,

— Vorschriften für Abwesenheitszeiten der Abgeordneten aufgrund von
Mutterschaftsurlaub, Elternurlaub oder schwerer Krankheit.

Das Parlament forderte die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass alle
ihre wahlberechtigten Bürger – einschließlich Unionsbürgern, die außerhalb ihres
Herkunftsstaats leben, sowie Obdachlosen und Häftlingen, denen dieses Recht gemäß
den nationalen Rechtsvorschriften eingeräumt wird – dieses Recht auch ausüben
können.

REFORM DES EUROPÄISCHEN WAHLAKTS

Das Parlament leitete mit seinem Standpunkt vom 3. Mai 2022 zu dem Vorschlag
für eine Verordnung des Rates zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Mitglieder des Europäischen Parlaments eine Reform des Europäischen Wahlakts
ein, mit der die 27 getrennten Wahlverfahren und ihre unterschiedlichen Regeln
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in eine einheitliche Europawahl mit gemeinsamen Mindestvorschriften umgewandelt
werden sollen. Das Parlament schlägt darin ein Zweistimmensystem für die Wahl
zum Europäischen Parlament vor: eine Stimme für die Wahl der Abgeordneten in den
Wahlkreisen der Mitgliedstaaten und eine weitere für einen EU-weiten Wahlkreis, in
dem 28 zusätzliche Sitze vergeben werden. Um auf diesen Listen für geografische
Ausgewogenheit zu sorgen, sollten die Mitgliedstaaten je nach ihrer Bevölkerungszahl
in drei Gruppen eingeteilt werden. Die Listen sollten proportional mit Bewerbern
aus diesen Gruppen besetzt werden. Unionsweite Kandidatenlisten sollten von
europäischen Wahleinheiten, z. B. von Bündnissen einzelstaatlicher Parteien oder
einzelstaatlicher Wählervereinigungen bzw. von europäischen Parteien eingereicht
werden.
Weitere Vorschläge umfassen Folgendes:
— 9. Mai als unionsweiter Wahltag,

— passives Wahlrecht für alle EU-Bürger ab 18 Jahren,

— verbindliche Sperrklausel von 3,5% für Wahlkreise, in denen mindestens 60 Sitze
vergeben werden,

— gleicher Zugang zu der Wahl für alle, auch für Menschen mit Behinderungen, und
Ermöglichung der Briefwahl sowie

— verpflichtende Gleichstellung der Geschlechter durch die Verwendung von „Listen
nach dem Reißverschlusssystem“ oder Quoten,

— Recht der Bürger darauf, den Kommissionspräsidenten nach dem
Spitzenkandidatensystem über unionsweite Listen zu wählen.

Außerdem sollte eine neue Europäische Wahlbehörde eingerichtet werden, die das
Verfahren überwacht und für die Einhaltung der neuen Vorschriften sorgt.
Wie in Artikel 223 AEUV festgelegt, müsste die Gesetzgebungsinitiative des
Parlaments vom Rat einstimmig gebilligt werden. Danach würde sie wieder dem
Parlament vorgelegt, damit es seine Zustimmung erteilen kann, und anschließend
müsste sie von allen Mitgliedstaaten im Einklang mit ihrem jeweiligen Verfassungsrecht
gebilligt werden. Die Verhandlungen mit dem Rat beginnen, sobald die Mitgliedstaaten
ihre Standpunkte festgelegt haben.
Der Entwurf eines Rechtsakts wird zurzeit vom Rat „Allgemeine Angelegenheiten“
analysiert. Am 18. Oktober 2022 führte er eine erste Orientierungsaussprache über den
Vorschlag. Einige Mitgliedstaaten äußerten Vorbehalte in Bezug auf die Vorschläge
für einen EU-weiten Wahlkreis basierend auf mitgliedstaatenübergreifenden Listen
sowie in Bezug auf die vorgeschlagene Harmonisierung des bei den Wahlen zum
Europäischen Parlament verwendeten Wahlsystems.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

Mariusz Maciejewski
11/2023
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1.3.5. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT:
BEZIEHUNGEN ZU DEN NATIONALEN PARLAMENTEN

Die Rolle der nationalen Parlamente hat sich durch die Bemühungen um eine
engere europäische Integration verändert. Um für eine wirksame demokratische
Kontrolle der europäischen Rechtsetzung auf allen Ebenen zu sorgen, wurden
verschiedene Instrumente für die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen
Parlament und den nationalen Parlamenten geschaffen. Diese Entwicklung wurde
durch die Bestimmungen im Vertrag von Lissabon noch gestärkt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 12 des Vertrags über die Europäische Union, Protokoll Nr. 1 über die Rolle
der nationalen Parlamente in der Europäischen Union und Protokoll Nr. 2 über die
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.

ZIELE

A. Die Gründe der Zusammenarbeit
Die europäische Integration bedingt eine Übertragung von Zuständigkeiten, die
bisher bei den Mitgliedstaaten lagen, an gemeinsame, über Entscheidungsbefugnisse
verfügende Institutionen, wodurch die Rolle der nationalen Parlamente in ihren
Eigenschaften als Gesetzgeber, als Haushaltsbehörden und als Kontrollinstanzen
über die Exekutive gemindert wird. Während mehrere Zuständigkeiten, die von der
nationalen Ebene auf die der Europäischen Union übertragen wurden, anfangs
beim Rat lagen, hat das Europäische Parlament nach und nach eine vollständige
parlamentarische Rolle übernommen.
— Die nationalen Parlamente sehen eine wirksamere Kontrolle der Aktivitäten

ihrer Regierungen auf EU-Ebene und engere Beziehungen zum Europäischen
Parlament mittlerweile als geeignete Möglichkeit, ihren Einfluss auf die Gestaltung
der EU-Politik zu erhöhen und zugleich dafür zu sorgen, dass die EU auf
demokratischen Grundsätzen beruht.

— Das Europäische Parlament vertritt seinerseits im Allgemeinen den Standpunkt,
dass enge Beziehungen zu den nationalen Parlamenten dazu beitragen, seine
Legitimität zu stärken und die EU den Bürgern näher zu bringen.

B. Die Entwicklung des Rahmens der Zusammenarbeit
Die Bedeutung der nationalen Parlamente verringerte sich anfangs mit
dem Voranschreiten der europäischen Integration: Die Befugnisse der EU
wurden gestärkt und ihr Zuständigkeitsbereich ausgeweitet. Gleichzeitig wurden
Mehrheitsentscheidungen im Rat zur Regel, und auch die Gesetzgebungsbefugnisse
des Europäischen Parlaments wurden ausgeweitet.
Bis 1979 gab es zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen
Parlamenten eine organische Verbindung, da die Mitglieder des Europäischen
Parlaments von den nationalen Parlamenten aus dem Kreis ihrer Abgeordneten
bestimmt wurden. Mit der Einführung der Direktwahlen zum Europäischen Parlament
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wurde diese Verbindung unterbrochen, und während etwa eines Jahrzehnts gab
es praktisch keine Beziehungen mehr. Ab 1989 trat die Notwendigkeit, diese
wiederzubeleben, immer deutlicher zutage. So wurden entsprechende Gespräche
geführt, und man bemühte sich, neue Verbindungen zu schaffen, die an die Stelle der
organischen Verbindungen der Anfangsjahre treten würden. Durch den Vertrag von
Maastricht wurde dazu beigetragen, indem dieser Frage zwei Erklärungen (Nr. 13 und
Nr. 14) gewidmet wurden, die insbesondere Folgendes vorsehen:
— die Achtung der Rolle der nationalen Parlamente in der Funktionsweise der

Europäischen Union (die nationalen Parlamente müssen von den Regierungen
der Mitgliedstaaten rechtzeitig über die Vorschläge für EU-Rechtsakte informiert
werden und erforderlichenfalls müssen gemeinsame Konferenzen abgehalten
werden),

— eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den
nationalen Parlamenten (durch systematischere Zusammenarbeit, den Austausch
von Informationen, regelmäßige Zusammenkünfte und erforderlichenfalls die
gegenseitige Bereitstellung von Einrichtungen).

Außerdem haben die nationalen Parlamente schrittweise ein gewisses
Kontrollrecht über die Tätigkeit ihrer Regierungen auf EU-Ebene erhalten, und
zwar durch Verfassungsreformen, Regierungsverpflichtungen, Änderungen ihrer
eigenen Arbeitsweise sowie durch Urteile über die Auslegung einzelstaatlicher
Verfassungsvorschriften, wie sie von einigen Verfassungsgerichten in den
Mitgliedstaaten ergangen sind. Die für EU-Angelegenheiten zuständigen nationalen
Ausschüsse spielen bei dieser Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Europäischen
Parlament eine wichtige Rolle.
Im Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union im
Anhang zum Vertrag von Amsterdam wurde eine stärkere Beteiligung der nationalen
Parlamente an den Tätigkeiten der EU befürwortet und zu diesem Zweck eine
umgehende Übermittlung der Konsultationsdokumente und Legislativvorschläge der
Kommission vorgeschrieben, um den nationalen Parlamenten eine Prüfung dieser
Vorschläge vor der Beschlussfassung durch den Rat zu ermöglichen. Durch die
nationalen Parlamente beeinflusst wurden auch die Debatten im Konvent über die
Zukunft Europas (1.1.4), in deren Rahmen ihre Rolle zudem Beratungsgegenstand
einer der elf Arbeitsgruppen war. Im Mai 2006 erklärte sich die Kommission bereit,
den nationalen Parlamenten alle neuen Vorschläge und Konsultationsdokumente
zu übermitteln. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde dieser politische Dialog für
die Kommission zu einer rechtlichen Verpflichtung. Durch den Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union haben die nationalen Parlamente außerdem
ein umfassenderes Recht auf Information durch die Organe der EU erhalten, die
verpflichtet sind, alle Entwürfe von Rechtsakten an die nationalen Parlamente zu
übermitteln sowie diese über Anträge auf EU-Beitritt zu unterrichten. Durch den
Vertrag von Lissabon wurde ferner die Rolle der nationalen Parlamente weiter gestärkt,
indem sie in die Verfahren zur Änderung der Verträge sowie in die Mechanismen
zur Bewertung der Umsetzung der EU-Politik in den Bereichen Freiheit, Sicherheit
und Recht einbezogen werden. Außerdem wurde darin die interparlamentarische
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen
Parlament im Einklang mit dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in
der EU formalisiert.
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Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Rolle der nationalen Parlamente
im Legislativverfahren auf EU-Ebene beträchtlich gestärkt, indem ein
Frühwarnmechanismus zur Verfügung gestellt wurde, d. h. ein System, das es den
nationalen Parlamenten ermöglicht, über die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips
bei Legislativvorschlägen zu wachen (Protokolle Nr. 1 über die Rolle der nationalen
Parlamente in der Europäischen Union und Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit). Die nationalen Parlamente können
binnen acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines
Gesetzgebungsakts in einer begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission darlegen, weshalb der
betreffende Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.
Die Parlamente erhalten damit die Möglichkeit, Legislativvorschläge mehrheitlich zu
blockieren. Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei den Rechtsetzungsorganen
(Europäisches Parlament und Rat) (1.2.2). Dieser Mechanismus wurde seit dem
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon drei Mal angewandt: im Mai 2012 in
Bezug auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Ausübung des
Rechts auf Durchführung kollektiver Maßnahmen im Kontext der Niederlassungs-
und der Dienstleistungsfreiheit („Monti II“)[1] , im Oktober 2013 in Bezug auf den
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Errichtung der Europäischen
Staatsanwaltschaft[2] und im Mai 2016 in Bezug auf den Vorschlag für eine
Überarbeitung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern[3]. Die nationalen
Parlamente können Bedenken über die Subsidiarität äußern und die Verfahren der
orangefarbenen oder gelben Karte einleiten, wenn die notwendigen Schwellenwerte
erreicht sind. Diese Subsidiaritätsprüfung stellt eine ausschließliche Zuständigkeit
der nationalen Parlamente dar. Die Rolle der regionalen Parlamente in diesen
Verfahren ist in Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 festgelegt und hat folgenden
Wortlaut: „Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder der jeweiligen
Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit
Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren“. Demzufolge gelten im Hinblick auf die
Subsidiarität direkte Vorschläge von regionalen Parlamenten gemäß den Verträgen
nicht als Vorschläge von nationalen Parlamenten. Die Ansichten der regionalen
Parlamente sollten über die nationalen Parlamente weitergegeben werden. Erhält das
Europäische Parlament einen Vorschlag von einem regionalen Parlament, so wird
dieser allerdings zur Information an die einschlägigen Dienststellen weitergeleitet,
unter anderem an den für den Inhalt verantwortlichen Ausschuss, an den Ausschuss
für regionale Entwicklung, der für die Beziehungen zu den regionalen Behörden
verantwortlich ist, sowie an die Dokumentationsdienste und Forschungsstellen. Der
Vertrag von Lissabon enthält darüber hinaus neue Artikel, in denen die Rolle der
nationalen Parlamente im institutionellen Gefüge der Europäischen Union erläutert wird
(Artikel 10 und 12 EUV).
Aufgrund der Tatsache, dass die nationalen Parlamente des Euro-Währungsgebiets
seit Beginn der Staatsschuldenkrise in der EU im März 2010 bei der Ratifizierung
oder Änderung der Rettungspakete eine bedeutende Rolle spielen, wurde zunehmend
deutlich, wie wichtig die enge Zusammenarbeit und der stetige Informationsaustausch
zwischen ihnen und dem Europäischen Parlament sind. In Artikel 13 des im Januar

[1]COM(2012)0130.
[2]COM(2013)0534.
[3]COM(2016)0128.
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2013 in Kraft getretenen Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in
der Wirtschafts- und Währungsunion ist außerdem eine konkrete Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament zur
Ausübung der parlamentarischen Kontrolle auf dem Gebiet der wirtschafts- und
finanzpolitischen Steuerung vorgesehen.

ERFOLGE: DIE INSTRUMENTE DER ZUSAMMENARBEIT

A. Konferenzen der Präsidenten der parlamentarischen Versammlungen der
Europäischen Union
Im Anschluss an die Treffen, die 1963 und 1973 stattfanden, wurden diese Konferenzen
ab 1981 als feste Einrichtung eingeführt. Ursprünglich fanden diese Konferenzen, an
denen die Präsidenten der nationalen Parlamente und der Präsident des Europäischen
Parlaments teilnehmen, alle zwei Jahre statt. Auf diesen Zusammenkünften,
denen vorbereitende Treffen der Generalsekretäre vorausgehen, werden konkrete
Fragen der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den
nationalen Parlamenten behandelt. In den letzten Jahren fanden die Treffen der
Präsidenten jährlich statt. Ferner unterhält das Europäische Parlament seit 1995 enge
Beziehungen zu den Parlamenten der assoziierten Länder und der Bewerberländer.
Bei regelmäßigen Treffen der Präsidenten des Europäischen Parlaments und der
Parlamente dieser Länder werden Beitrittsstrategien und weitere aktuelle Fragen
erörtert.
B. Europäisches Zentrum für parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation
Auf der „großen Konferenz“ von Wien (1977) wurde die Gründung des Europäischen
Zentrums für parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation (EZPWD)
beschlossen. Dabei handelt es sich um ein Netz von Dokumentationsdiensten und
Forschungsstellen, die eng zusammenarbeiten, um den Zugang zu Informationen
(unter anderem zu nationalen und europäischen Datenbanken) zu erleichtern und die
Forschung zu koordinieren, um vor allem Doppelarbeit zu vermeiden. Das Zentrum
bündelt und verbreitet Erkenntnisse und hat eine Website zur Verbesserung des
Informationsaustauschs eingerichtet. Mit dem von ihm eingerichteten Verzeichnis wird
das Knüpfen von Kontakten zwischen den Forschungsstellen der angeschlossenen
Parlamente erleichtert. Die Leitung des EZPWD wird vom Europäischen Parlament
und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gemeinsam übernommen.
Es umfasst Parlamente aus den Mitgliedstaaten der EU und des Europarates; seine
Dienste können auch von Staaten, die in der Parlamentarischen Versammlung des
Europarates über einen Beobachterstatus verfügen, in Anspruch genommen werden.
C. Konferenz der Parlamente der Europäischen Gemeinschaft
Die Idee für diese Konferenz wurde 1990 in Rom unter der Bezeichnung „Europäische
Assisen“ umgesetzt. An der Konferenz zum Thema „Die Zukunft der Gemeinschaft –
Die Auswirkungen der Vorschläge zur Wirtschafts- und Währungsunion sowie
zur Politischen Union für die Europäische Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten
unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der nationalen Parlamente und des
Europäischen Parlaments“ nahmen 258 Teilnehmer – 173 Mitglieder der nationalen
Parlamente und 85 Mitglieder des Europäischen Parlaments – teil. Die „Europäischen
Assisen“ wurden bisher nicht wieder einberufen.
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D. Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der Parlamente der
Europäischen Union (COSAC)
Diese Konferenz, die ursprünglich vom Präsidenten der französischen
Nationalversammlung vorgeschlagen wurde, findet seit 1989 alle sechs Monate statt
und vereinigt die Ausschüsse für EU-Angelegenheiten der nationalen Parlamente
und Mitglieder des Europäischen Parlaments. Bei ihren Treffen wird jedes Parlament
von sechs Mitgliedern vertreten. Auf der Konferenz, die vom Parlament des Landes,
das den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehat, einberufen und gemeinsam
vom Europäischen Parlament und den Parlamenten des „Dreiervorsitzes“ vorbereitet
wird, werden wichtige Fragen der europäischen Integration behandelt. Die COSAC
ist kein Entscheidungsorgan, sondern dient der parlamentarischen Konsultation und
Koordination. Sie fasst ihre Beschlüsse einvernehmlich. Entsprechend dem Protokoll
über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union kann die COSAC
den Organen der Europäischen Union jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag
vorlegen. Die Beiträge der COSAC binden die nationalen Parlamente jedoch in keiner
Weise und lassen deren Standpunkte unberührt.
E. Gemeinsame Parlamentarische Treffen
Nach den Erfahrungen mit dem Europäischen Konvent hielten es die Mitglieder des
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente für sinnvoll, ein ständiges
Forum für die politische Zusammenarbeit zu schaffen, um sich mit bestimmten
Themen zu befassen. Daher kommen Mitglieder des Europäischen Parlaments
und der nationalen Parlamente seit 2005 zu Gemeinsamen Parlamentarischen
Treffen zusammen, in denen sie sich mit für die Parlamente wichtigen Fragen im
Zusammenhang mit dem Prozess der Politikgestaltung und mit dem institutionellen
Aufbau in der EU befassen.
F. Weitere Instrumente der Zusammenarbeit
Zwischen den meisten ständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments und den
entsprechenden Ausschüssen auf nationaler Ebene findet eine Konsultation entweder
bei bilateralen bzw. multilateralen Sitzungen oder über Besuche von Vorsitzenden bzw.
Berichterstattern statt.
Die Kontakte zwischen den Fraktionen des Europäischen Parlaments und den
entsprechenden Fraktionen in den nationalen Parlamenten sind je nach Partei und
Mitgliedstaat unterschiedlich stark ausgebaut.
Die Verwaltungszusammenarbeit erfolgt vor allem in Form von Praktika bei
den Dienststellen des Europäischen Parlaments und durch den Austausch von
Beamten. In dem Gebäude des Europäischen Parlaments, in dem auch die
Direktion für die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten untergebracht ist,
befinden sich die Büros der meisten Vertreter der nationalen Parlamente. Der
wechselseitige Informationsaustausch über die parlamentarische Arbeit, insbesondere
über die Rechtsetzung, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei wird auf
moderne Informationstechnologien wie z. B. das internetgestützte IPEX-Netzwerk
zurückgegriffen, das durch eine elektronische Plattform für Datenaustausch und
Kommunikation unterstützt wird: die Plattform für den Interparlamentarischen
Austausch in der EU.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Am 19. April 2018 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu der
Anwendung der die nationalen Parlamente betreffenden Bestimmungen des Vertrags[4]

an, in der es darauf hinweist, dass bei den nationalen Parlamenten Verbesserungen
zu beobachten sind und sie aktiv zur guten verfassungsrechtlichen Arbeitsweise
der Europäischen Union beitragen und so für mehr Pluralismus und demokratische
Legitimität sorgen. Es erkennt auch an, dass die Rechenschaftspflicht der nationalen
Regierungen gegenüber den nationalen Parlamenten nach wie vor „den Grundstein der
Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union bildet“. Das Europäische
Parlament weist darauf hin, dass das Frühwarnsystem seit dem Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon selten genutzt wurde, vertritt aber die Ansicht, dass es
innerhalb des Rahmens der geltenden Verträge reformiert werden könnte. In diesem
Zusammenhang fordert es die Kommission auf, eine „technische Mitteilungsfrist“
einzuführen, um den Zeitraum zwischen dem Datum des Eingangs der Entwürfe von
Rechtsakten bei den nationalen Parlamenten und dem Datum des Beginns der Frist
von acht Wochen zu verlängern. Darüber hinaus tritt das Europäische Parlament dafür
ein, dass nationale Parlamente die Möglichkeit haben, der Kommission konstruktive
Vorschläge zu unterbreiten, um die Diskussionen auf europäischer Ebene und das
Initiativrecht der Kommission positiv beeinflussen zu können. Schließlich hat es
auch einige Anregungen mit dem Ziel eingebracht, die bestehenden Instrumente
der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen
Parlamenten zu verstärken.
Die Direktion des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu den nationalen
Parlamenten veröffentlicht jährlich einen Bericht über die Beziehungen zwischen dem
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten der EU. In dem Bericht
wird ein Überblick über alle Tätigkeiten und Entwicklungen der interparlamentarischen
Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten gegeben, an der 39 nationale
Parlamente und Kammern in den 27 Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament
beteiligt sind. Dem Jahresbericht 2022 zufolge waren die wichtigsten Themen, die
bei den interparlamentarischen Treffen im Laufe dieses Jahres erörtert wurden,
die Sicherheit und das auswärtige Handeln der EU als Reaktion auf den Krieg
in der Ukraine, der Wiederaufbau nach der COVID-19-Pandemie, die Lage der
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten, NextGenerationEU und die Pläne zum
wirtschaftlichen Aufbau sowie die Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas.

Eeva Pavy
10/2023

[4]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu der Anwendung der die nationalen
Parlamente betreffenden Bestimmungen des Vertrags (ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 121).
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1.3.6. DER EUROPÄISCHE RAT

Der Europäische Rat, der sich aus den Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten zusammensetzt, gibt der Entwicklung der Europäischen Union die
erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Leitlinien fest. Der
Präsident der Kommission ist ebenfalls Mitglied, hat allerdings kein Stimmrecht.
Zu Beginn der jeweiligen Tagung des Europäischen Rates hält der Präsident des
Europäischen Parlaments eine Rede. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde der
Europäische Rat zu einem Organ der Union, und es wurde eine sich über einen
längeren Zeitraum erstreckende Präsidentschaft eingeführt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 13, 15, 26, 27 und Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union
(EUV).

GESCHICHTE

Der Europäische Rat ist heute die Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten der EU. Der erste dieser „Europäischen Gipfel“ fand 1961 in Paris
statt, ab 1969 wurden sie dann häufiger abgehalten.
Auf dem Europäischen Gipfel in Paris im Februar 1974 wurde vereinbart, diese
Treffen der Staats- und Regierungschefs nunmehr regelmäßig unter der Bezeichnung
„Europäischer Rat“ stattfinden zu lassen, um für ein umfassendes Konzept zur
Bewältigung der Probleme im Zusammenhang mit dem europäischen Aufbauwerk
und eine ordnungsgemäße Koordinierung der Tätigkeiten der Europäischen Union zu
sorgen.
Durch die Einheitliche Europäische Akte (1986) wurde der Europäische Rat
zum ersten Mal in das Vertragswerk der Gemeinschaft einbezogen, wobei seine
Zusammensetzung und ein Halbjahresrhythmus für seine Tagungen festgelegt wurden.
Durch den Vertrag von Maastricht (1992) wurde seine Rolle im institutionellen Rahmen
der Europäischen Union offiziell festgelegt.
Durch den Vertrag von Lissabon (formell als Vertrag über die Europäische Union
von 2009 bekannt) wurde der Europäische Rat zu einem vollwertigen Organ der EU
(Artikel 13). Seine Aufgaben wurden im Vertrag wie folgt definiert: „Der Europäische Rat
gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen
politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest“ (Artikel 15). Der Europäische
Rat und der Rat der Europäischen Union (im Nachfolgenden „der Rat“) haben sich
geeinigt, sich Einzelplan II des Haushaltsplans der EU zu teilen (Artikel 43 Buchstabe b
der Haushaltsordnung). Daher gibt es im Gesamthaushaltsplan statt elf nur zehn
Einzelpläne, obwohl der Europäische Rat und der Rat zwei verschiedene Organe sind.

ORGANISATION

Der Europäische Rat wird von seinem Präsidenten einberufen und besteht aus den
Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten der
Kommission (Artikel 15 Absatz 2 EUV). Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und
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Sicherheitspolitik nimmt an seinen Arbeiten teil. Dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments wird in der Regel zu Beginn der Tagung Gelegenheit gegeben, sich zu
äußern (Artikel 235 Absatz 2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV)).
Der Präsident des Europäischen Rates wird vom Europäischen Rat selbst für eine
Amtszeit von zweieinhalb Jahren gewählt, die einmal verlängert werden kann, und
vertritt die EU nach außen. Die Aufgaben des Präsidenten sind in Artikel 15 EUV
festgelegt. Der derzeitige Präsident Charles Michel trat seine erste Amtszeit am
1. Dezember 2019 an und wurde im März 2022 für eine zweite Amtszeit vom 1. Juni
2022 bis zum 30. November 2024 wiedergewählt.
Der Europäische Rat beschließt in der Regel einvernehmlich, einige wichtige
Ernennungen erfolgen jedoch mit qualifizierter Mehrheit (insbesondere die Ernennung
des Präsidenten des Europäischen Rates, die Auswahl des Bewerbers für das Amt
des Präsidenten der Kommission, die Ernennung des Hohen Vertreters der Union für
Außen- und Sicherheitspolitik und die Ernennung des Präsidenten der Europäischen
Zentralbank).
Der Europäische Rat tritt für gewöhnlich mindestens viermal jährlich zusammen. Seit
2008 ist er häufiger zusammengetreten, insbesondere während der Finanzkrise und
der anschließenden Staatsschuldenkrise im Euro-Währungsgebiet. In letzter Zeit hat
sich der Europäische Rat auch mit den Migrationsströmen in die EU und Fragen der
inneren Sicherheit befasst.
Beginnend im Jahr 2016 traten die Staats- und Regierungschefs im Format der „EU
der 27“ ohne das Vereinigte Königreich zusammen. Dabei handelte es sich zunächst
um inoffizielle Treffen, bis das Vereinigte Königreich im März 2017 gemäß Artikel 50
EUV offiziell seinen Austritt aus der EU erklärte. Nach der Austrittserklärung fanden
neben den regulären Tagungen des Europäischen Rates mehrere offizielle Tagungen
des „Europäischen Rates (Artikel 50)“ der EU der 27 statt.
Außerdem treten die Mitglieder des Europäischen Rates in Form von
„Regierungskonferenzen“ zusammen: Diese Konferenzen von Vertretern der
Regierungen der Mitgliedstaaten werden einberufen, um Änderungen der EU-
Verträge zu besprechen und zu beschließen. Vor dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon 2009 war dies das einzige Verfahren zur Vertragsänderung. Heute
wird es als „ordentliches Änderungsverfahren“ bezeichnet. Die vom Präsidenten des
Europäischen Rates einberufene Regierungskonferenz kann Vertragsänderungen nur
einstimmig beschließen.

AUFGABE

A. Stellung innerhalb des institutionellen Rahmens der EU
Gemäß Artikel 13 EUV ist der Europäische Rat Teil des „institutionellen Rahmens“
der EU. Er gibt jedoch eher allgemeine politische Impulse, als dass er als
beschlussfassendes Organ im rechtlichen Sinne handelt. Er fasst nur im Ausnahmefall
Beschlüsse mit rechtswirksamen Folgen für die EU (siehe Punkt C Absatz 2), hat
jedoch eine Reihe von institutionellen Beschlussfassungsbefugnissen erhalten. Der
Europäische Rat ist nunmehr befugt, verbindliche Rechtsakte zu erlassen, die vor dem
Gerichtshof der Europäischen Union angefochten werden können, und er kann wegen
Untätigkeit belangt werden (Artikel 265 AEUV).
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Gemäß Artikel 7 Absatz 2 EUV kann der Europäische Rat nach Zustimmung des
Parlaments das Verfahren für die Aussetzung bestimmter Rechte eines Mitgliedstaats
einleiten, wenn diesem eine schwerwiegende Verletzung der Grundsätze der
Europäischen Union nachzuweisen ist.
B. Beziehungen zu den anderen Organen
Der Europäische Rat fasst seine Beschlüsse völlig unabhängig und ist in der Regel
weder von der Initiative der Kommission noch von der Beteiligung des Parlaments
abhängig.
Nach dem Vertrag von Lissabon besteht aber weiterhin eine organisatorische
Verbindung zur Kommission, da der Kommissionspräsident Mitglied des Europäischen
Rates ohne Stimmrecht ist und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik an den Aussprachen teilnimmt. Außerdem fordert der Europäische
Rat bei der Kommission häufig vorbereitende Berichte für seine Tagungen an. Gemäß
Artikel 15 Absatz 6 Buchstabe d EUV obliegt es dem Präsidenten des Europäischen
Rates, dem Parlament im Anschluss an jede Tagung einen Bericht vorzulegen. Der
Präsident des Europäischen Rates trifft außerdem monatlich mit dem Präsidenten des
Parlaments sowie den Fraktionsvorsitzen zusammen. Im Februar 2011 hat sich der
damalige Präsident bereit erklärt, schriftliche Anfragen von Mitgliedern des Parlaments
zu seiner politischen Arbeit zu beantworten. Das Parlament kann darüber hinaus
durch die Anwesenheit seines Präsidenten bei den Tagungen des Europäischen Rates,
durch im Vorfeld der Tagungen des Europäischen Rates stattfindende Sitzungen der
Parteivorsitzenden der verschiedenen europäischen politischen Strömungen sowie
durch die Entschließungen, die es zu auf der Tagesordnung der Tagungen stehenden
Themen, zu den Ergebnissen der Tagungen und zu den offiziellen Berichten des
Europäischen Rates annimmt, informell Einfluss nehmen.
Durch den Vertrag von Lissabon wurde der neue Hohe Vertreter der Union für
Außen- und Sicherheitspolitik zu einem zusätzlichen Akteur, der im Namen des
Europäischen Rates Vorschläge zur Außenpolitik unterbreitet und die Politik umsetzt.
Der Präsident des Europäischen Rates ist unbeschadet der Befugnisse des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik für die Außenvertretung der EU
in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zuständig.
C. Befugnisse
1. Institutionelle Befugnisse
Der Europäische Rat gibt der EU „die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse“
und legt ihre „allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten“ fest (Artikel 15
Absatz 1 EUV). Außerdem entscheidet er mit qualifizierter Mehrheit über die
Zusammensetzung des Rates und den Zeitplan der turnusmäßig wechselnden
Ratsvorsitze.
2. Außen- und sicherheitspolitische Fragen (5.1.1 und 5.1.2)
Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und beschließt gemeinsame
Strategien zu ihrer Durchführung (Artikel 26 EUV). Er beschließt gemäß Artikel 42
Absatz 2 EUV einstimmig, ob er den Mitgliedstaaten empfehlen soll, auf
eine schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union
hinzuarbeiten.
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Beabsichtigt ein Mitgliedstaat aus wesentlichen Gründen der nationalen Politik, die
Annahme eines Beschlusses abzulehnen, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit
beschließen, dass die Frage zur einstimmigen Beschlussfassung an den Europäischen
Rat verwiesen wird (Artikel 31 Absatz 2 EUV). Das gleiche Verfahren kann zum Einsatz
kommen, wenn die Mitgliedstaaten die Durchführung der verstärkten Zusammenarbeit
in diesem Bereich beschließen (Artikel 20 EUV).
In der von der Konferenz zur Zukunft Europas angenommenen Bürgerempfehlung
Nr. 21 wird gefordert, dass die EU ihre Fähigkeit verbessert, rasch und wirksam
Entscheidungen zu treffen, insbesondere durch den Übergang von der Einstimmigkeit
zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Bereich der GASP und
durch die Stärkung der Rolle des Hohen Vertreters der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik. In seiner Entschließung vom 9. Juni 2022 zu der Forderung
nach einem Konvent zur Überarbeitung der Verträge legte das Parlament dem
Rat im Rahmen des ordentlichen Änderungsverfahrens nach Artikel 48 EUV
Vorschläge für Änderungen der Verträge vor. Ein wichtiger Vorschlag war, dass
der Rat Entscheidungen in relevanten Bereichen – wie der Verhängung von
Sanktionen und in Notfällen – mit qualifizierter Mehrheit anstatt einstimmig fassen
kann. Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Parlaments arbeitet außerdem
derzeit einen Bericht darüber aus, wie in den EU-Verträgen Überleitungsklauseln
(d. h. Klauseln zur Abänderung eines Gesetzgebungsverfahrens ohne formelle
Änderung der Verträge) berücksichtigt werden können. Darin wird vorgeschlagen,
Überleitungsklauseln in einigen vorrangigen Politikbereichen wie der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik zu ermöglichen.
3. Wirtschaftspolitische Steuerung und mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) (1.4.3)
Seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise im Jahr 2009 sind der Europäische Rat und
die Euro-Gipfel zu den wichtigsten Akteuren bei der Bewältigung der Auswirkungen
der weltweiten Bankenkrise geworden. Mehrere Mitgliedstaaten haben durch Ad-
hoc-Abkommen oder zeitlich begrenzte Vereinbarungen, die von den Staats- und
Regierungschefs beschlossen und später in den Mitgliedstaaten ratifiziert wurden,
finanzielle Hilfspakete erhalten. Seit 2012 wird die Finanzhilfe über den ständigen
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) bereitgestellt. Die Regierungen der
Mitgliedstaaten haben unter aktiver Beteiligung der Kommission, des Parlaments
und der Europäischen Zentralbank einen internationalen Vertrag – den Vertrag
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion
(auch „fiskalpolitischer Pakt“ genannt) – aufgesetzt, durch den eine strengere
Kontrolle der haushaltspolitischen Maßnahmen und der sozioökonomischen Politik der
Mitgliedstaaten ermöglicht wird. Dadurch werden immer häufiger Fragen zur Rolle der
Kommission und des Europäischen Parlaments in der wirtschaftspolitischen Steuerung
des Euro-Währungsgebiets aufgeworfen.
Dem Europäischen Rat kommt auch im Europäischen Semester eine wichtige
Rolle zu. Auf seinen Frühjahrstagungen veröffentlicht er politische Leitlinien
zu makroökonomischen, fiskalpolitischen und strukturellen Reformen sowie zu
wachstumsfördernden Maßnahmen. Auf den Juni-Tagungen billigt er Empfehlungen
auf der Grundlage der Bewertung der von der Kommission erstellten und im Rat
erörterten nationalen Reformprogramme.
Darüber hinaus beteiligt er sich an den Verhandlungen über den mehrjährigen
Finanzrahmen (MFR), wobei ihm eine entscheidende Rolle bei der Erzielung einer
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Vereinbarung über wichtige politische Themen in der MFR-Verordnung zukommt, wie
die Obergrenzen für die Ausgaben, die Ausgabenprogramme und die Finanzierung
(Geldmittel).
4. Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (4.2.6 und 4.2.7)
Auf Antrag eines Ratsmitglieds beschließt der Europäische Rat, ob die Durchführung
einer verstärkten Zusammenarbeit in einem hiermit zusammenhängenden Bereich
angebracht ist (Artikel 20 EUV). Durch den Vertrag von Lissabon wurden mehrere neue
Überleitungsklauseln eingeführt, durch die der Europäische Rat die Möglichkeit hat, bei
der Beschlussfassung im Rat vom Einstimmigkeitsprinzip zur Beschlussfassung nach
dem Mehrheitsprinzip überzugehen (1.2.4).

ERRUNGENSCHAFTEN

Der Europäische Rat hat eine auf fünf Jahre ausgelegte Strategische Agenda
(2019-2024) mit Prioritäten für das langfristige Handeln und die Schwerpunktbereiche
der EU festgelegt. Zusätzlich zu der Strategischen Agenda gibt es mit den sogenannten
Agenden der EU-Führungsspitzen kurzfristigere Arbeitsprogramme, in denen Themen
für die kommenden Tagungen des Europäischen Rates und internationale Gipfeltreffen
behandelt werden. In der im Februar 2023 veröffentlichten indikativen Agenda der
EU-Führungsspitzen wurden zum Beispiel die indikativen Prioritäten für den Zeitraum
Januar bis Juli 2023 dargelegt, zu denen insbesondere die fortgesetzte Unterstützung
der EU für die Ukraine in Reaktion auf den Aggression Russlands, die Wirtschaft sowie
die Förderung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und der strategischen Autonomie
der EU, auch in den Bereichen Sicherheit und Energie, gehörten.
Die Annahme der Strategischen Agenda 2023-2029 ist für Juni 2024 geplant.
Um die Beratungen bereits im Vorfeld einzuleiten, hat Präsident Michel vor
der Tagung des Europäischen Rates im Juni 2023 ein Schreiben versandt.
Darin schlug er vier Hauptbereiche für die bevorstehende Agenda vor: die
Konsolidierung der wirtschaftlichen und sozialen Basis der EU (ökologischer und
digitaler Wandel, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Gesundheit), die Bewältigung
der Herausforderungen im Energiebereich, die Stärkung der Sicherheits- und
Verteidigungsfähigkeiten der EU und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem
Rest der Welt. Ferner schlug er vor, das Gesamtkonzept der EU für die Migration zu
stärken.
A. Mehrjähriger Finanzrahmen
Um die EU beim Wiederaufbau nach der Pandemie zu unterstützen und Investitionen
in den grünen und digitalen Wandel zu fördern, verständigten sich die EU-
Führungsspitzen auf der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17.
bis 21. Juli 2020 auf ein umfassendes Paket in einem Umfang von 1 824,3 Mrd. EUR, in
dem der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) und außerordentliche Aufbaumaßnahmen
im Rahmen des Instruments NextGenerationEU (NGEU) miteinander verknüpft
werden.
B. Außen- und Sicherheitspolitik
Seit Anfang der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts ist die Außen- und Sicherheitspolitik
ein wesentlicher Bestandteil der Gipfeltreffen des Europäischen Rates. Seine in diesem
Bereich gefassten Beschlüsse betreffen insbesondere
— die internationale Sicherheit und die Bekämpfung des Terrorismus,
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— die Europäische Nachbarschaftspolitik und die Beziehungen zu Russland,

— die Beziehungen zu den Mittelmeerländern und zum Nahen Osten.

Auf seiner Tagung in Helsinki am 10. und 11. Dezember 1999 beschloss der
Europäische Rat, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik durch die Schaffung
von militärischen und zivilen Fähigkeiten zur Krisenbewältigung zu stärken.
Auf seiner Tagung am 12. Dezember 2003 billigte der Europäische Rat die Europäische
Sicherheitsstrategie.
Auf seiner Tagung am 22. und 23. Juni 2017 verständigte sich der Europäische Rat
darauf, dass zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigung Europas eine ständige
strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) ins Leben gerufen werden muss. Eingerichtet
wurde die SSZ durch den Beschluss des Rates vom 11. Dezember 2017. An der SSZ
beteiligen sich alle Mitgliedstaaten der EU außer Dänemark und Malta. Zurzeit gibt es
im Rahmen der SSZ insgesamt 46 laufende Projekte.
In der erwähnten außerordentlichen Tagung vom 17. bis 21. Juli 2020 verständigte
sich der Europäische Rat auf die Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität
als haushaltsexternes Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen auf dem Gebiet
der Sicherheit und Verteidigung. Die finanzielle Obergrenze für die Fazilität für den
Zeitraum 2021-2027 wurde auf 5 Mrd. EUR festgesetzt und wird als haushaltsexterner
Posten außerhalb des MFR durch Beiträge der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines
am Bruttonationaleinkommen (BNE) ausgerichteten Verteilungsschlüssels finanziert.
Auf seiner außerordentlichen Tagung am 30. und 31. Mai 2022 verurteilte der
Europäische Rat den Aggression Russlands gegen die Ukraine und verständigte
sich auf ein sechstes Sanktionspaket, das sich auf Rohöl und Erdölprodukte,
die aus Russland an die Mitgliedstaaten geliefert werden, bezieht. Für über
Pipelines geliefertes Rohöl wurde eine vorübergehende Ausnahme eingeführt. Die
Führungsspitzen forderten den Rat der Europäischen Union nachdrücklich auf, die
neuen Sanktionen unverzüglich fertigzustellen und anzunehmen.
In den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 23. März 2023
heißt es: „Die Europäische Union steht fest und uneingeschränkt an der Seite der
Ukraine und wird der Ukraine und ihrer Bevölkerung weiterhin starke politische,
wirtschaftliche, militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe leisten, solange dies nötig
ist.“
C. Erweiterung (5.5.1)
Der Europäische Rat legte bei jeder Erweiterungsrunde der EU die entsprechenden
Vorgaben fest. In Kopenhagen legte er 1993 den Grundstein für eine neue Beitrittswelle
(Kopenhagener Kriterien). Auf den Tagungen der folgenden Jahre wurden die
Beitrittskriterien und die vor dem Beitritt erforderlichen institutionellen Reformen
präzisiert.
Der Europäische Rat beschloss auf seiner Tagung in Kopenhagen (12. und
13. Dezember 2002) den Beitritt Estlands, Lettlands, Litauens, Maltas, Polens, der
Slowakei, Sloweniens, Tschechiens, Ungarns und Zyperns zum 1. Mai 2004. Rumänien
und Bulgarien traten der EU am 1. Januar 2007 bei.
Am 3. Oktober 2005 legte der Rat auf seiner Tagung in Luxemburg den Rahmen
für die Verhandlungen über den Beitritt Kroatiens und der Türkei zur EU fest. Der
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Beitrittsvertrag mit Kroatien wurde am 9. Dezember 2011 unterzeichnet, und Kroatien
trat am 1. Juli 2013 bei.
Am 14. Dezember 2021 hat der Rat (Allgemeine Angelegenheiten)
seine Schlussfolgerungen zur Erweiterung sowie zum Stabilisierungs- und
Assoziierungsprozess für Montenegro, Serbien, die Türkei, die Republik
Nordmazedonien, Albanien, Bosnien und Herzegowina und das Kosovo angenommen,
in denen eine Bilanz der Fortschritte gezogen wurde, die in jedem dieser
Bewerberländer und potenziellen Bewerberländer erzielt wurden.
Am 23. Juni 2022 erkannte der Europäische Rat der Ukraine auf ihr Beitrittsgesuch
vom 28. Februar 2022 hin den Status eines Bewerberlandes zu und ersuchte
die Kommission, dem Rat über die Erfüllung der in ihrer Stellungnahme zu dem
Beitrittsgesuch festgelegten Bedingungen Bericht zu erstatten. Über weitere Schritte
sollte der Rat entscheiden, sobald alle diese Bedingungen vollständig erfüllt wären
In den Schlussfolgerungen seiner außerordentlichen Tagung vom 9. Februar 2023
erkannte der Europäische Rat „die beträchtlichen Anstrengungen an, die die Ukraine
in den letzten Monaten unternommen hat, um die Ziele zu erreichen, die ihren
Status als Bewerberland für die EU-Mitgliedschaft begründen“. Ferner begrüßte er „die
Reformanstrengungen der Ukraine in derart schwierigen Zeiten“ und ermutigte „die
Ukraine, diesen Weg fortzusetzen und die in der Stellungnahme der Kommission zu
ihrem Beitrittsgesuch genannten Bedingungen zu erfüllen und so weitere Fortschritte
im Hinblick auf ihre künftige EU-Mitgliedschaft zu erzielen“.
D. Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union
Am 23. März 2018 nahm der Europäische Rat (Artikel 50), der im Format der EU
der 27 zusammentrat, die Leitlinien für den Rahmen für eine künftige Beziehung
zum Vereinigten Königreich nach dem Brexit an. Diesen Leitlinien zufolge strebt die
EU eine möglichst enge Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich an, die sich
unter anderem auf Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Sicherheit und
Verteidigung erstrecken soll.
Am 17. Oktober 2019 billigte der Europäische Rat im Format der EU der 27 das
überarbeitete Austrittsabkommen und die überarbeitete politische Erklärung, auf die
sich die Verhandlungsführer der EU und des Vereinigten Königreichs am selben
Tag verständigt hatten. Durch diese Vereinbarung sollte ein geordneter Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ermöglicht werden.
Am 29. Oktober 2019 nahm der Europäische Rat auf Ersuchen des Vereinigten
Königreichs den Beschluss an, die in Artikel 50 Absatz 3 EUV genannte Frist
bis zum 31. Januar 2020 zu verlängern, um mehr Zeit für die Ratifizierung des
Austrittsabkommens zu gestatten. Das Austrittsabkommen trat am 31. Januar 2020
in Kraft. Damit endete der Zeitraum gemäß Artikel 50 EUV, und es begann eine
Übergangsperiode, die bis zum 31. Dezember 2020 andauerte. Das Vereinigte
Königreich ist nunmehr kein EU-Mitgliedstaat mehr, sondern fortan ein Drittland.
E. Institutionelle Reformen
Der Europäische Rat beschloss auf seiner Tagung in Tampere (15. und 16. Oktober
1999) die Modalitäten für die Ausarbeitung eines Entwurfs einer Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (4.1.2). In Helsinki berief der Europäische Rat im
Dezember 1999 die Regierungskonferenz ein, die den Vertrag von Nizza vorbereitete.
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Auf seiner Tagung in Laeken (14. und 15. Dezember 2001) beschloss der
Europäische Rat, einen Konvent über die Zukunft Europas einzuberufen, der
den Verfassungsvertrag erarbeitete, welcher jedoch scheitern sollte (1.1.4). Nach
zweieinhalb Jahren des institutionellen Stillstands verabschiedete der Europäische
Rat auf seiner Tagung vom 21. und 22. Juni 2007 ein detailliertes Mandat für eine
Regierungskonferenz, auf deren Grundlage am 13. Dezember 2007 der Vertrag von
Lissabon unterzeichnet wurde, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat (1.1.5). Am
25. März 2011 nahm der Europäische Rat den Beschluss zur Änderung von Artikel 136
AEUV an und ermöglichte so die Schaffung des ESM im Jahr 2012.
Am 28. Juni 2018 nahm der Europäische Rat einen Beschluss über die
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments an, durch den es den
Mitgliedstaaten ermöglicht wird, die für die Durchführung der Wahl zum Europäischen
Parlament erforderlichen nationalen Maßnahmen für die Wahlperiode 2019-2024 zu
ergreifen[1].
Durch die aktuellen Krisen, insbesondere die COVID-19-Pandemie und der Krieg in
der Ukraine, wurde offenbar, dass institutionelle Reformen erforderlich sind, um die
Fähigkeit der EU zu verbessern, in Krisensituationen rasch und wirksam zu reagieren.
Das Parlament begrüßte in seiner Entschließung vom 4. Mai 2022 zu den
Folgemaßnahmen zu der Konferenz zur Zukunft Europas die Schlussfolgerungen und
Empfehlungen der Konferenz, stellte fest, dass Vertragsänderungen notwendig sind,
und forderte seinen Ausschuss für konstitutionelle Fragen auf, Vorschläge zur Reform
der EU-Verträge im Rahmen eines Konvents gemäß Artikel 48 EUV auszuarbeiten. Am
9. Juni 2023 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu der „Forderung
nach einem Konvent zur Überarbeitung der Verträge“ an. Ein wichtiger Vorschlag ist die
Reform der Abstimmungsverfahren und die Einführung der Beschlussfassung im Rat
mit qualifizierter Mehrheit anstelle der Einstimmigkeit in den einschlägigen Bereichen
wie der Annahme von Sanktionen und sogenannten Überleitungsklauseln sowie in
Notfällen.

Eeva Pavy
10/2023

[1]Beschluss (EU) 2018/937 des Europäischen Rates vom 28. Juni 2018 über die Zusammensetzung des
Europäischen Parlaments.
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1.3.7. DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

Der Rat der Europäischen Union nimmt gemeinsam mit dem Europäischen
Parlament die Rechtsvorschriften der EU in Form von Verordnungen und
Richtlinien an und erarbeitet außerdem Entscheidungen und nicht verbindliche
Empfehlungen. In seinen Zuständigkeitsbereichen beschließt der Rat abhängig
von der Rechtsgrundlage des zur Beschlussfassung anstehenden Rechtsakts mit
einfacher Mehrheit, mit qualifizierter Mehrheit oder einstimmig.

RECHTSGRUNDLAGE

Im einheitlichen institutionellen Rahmen der Europäischen Union nimmt der Rat die
ihm gemäß Artikel 16 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und den
Artikeln 237 bis 243 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) übertragenen Aufgaben wahr.

ROLLE

A. Rechtsvorschriften
Auf der Grundlage der von der Kommission vorgelegten Vorschläge verabschiedet
der Rat die Rechtsvorschriften der EU in Form von Verordnungen und Richtlinien,
entweder gemeinsam mit dem Parlament gemäß Artikel 294 AEUV (ordentliches
Gesetzgebungsverfahren) oder allein nach Konsultation des Parlaments (1.2.3). Der
Rat erlässt außerdem Einzelentscheidungen und nicht verbindliche Empfehlungen
(Artikel 288 AEUV) und verabschiedet Entschließungen. Der Rat und das Parlament
legen die allgemeinen Regeln für die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse
fest, die der Kommission übertragen werden oder dem Rat selbst vorbehalten sind
(Artikel 291 Absatz 3 AEUV).
B. Haushalt
Der Rat ist einer der beiden Zweige der Haushaltsbehörde (der andere Zweig ist das
Parlament). Gemeinsam nehmen sie den Haushalt der Europäischen Union an (1.2.5).
Der Rat erlässt außerdem gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und
einstimmig Beschlüsse über die Bestimmungen über das Eigenmittelsystem der EU
und den mehrjährigen Finanzrahmen (Artikel 311 und 312 AEUV). Im letzteren Fall
muss das Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder seine Zustimmung geben. Der
aktuelle mehrjährige Finanzrahmen (2021-2027) wurde vom Parlament im November
2020 angenommen. Der Rat teilt sich den Einzelplan II des Haushaltsplans der EU mit
dem Europäischen Rat (Artikel 43 Buchstabe b der Haushaltsordnung), auch wenn es
sich um zwei separate Organe handelt.
C. Weitere Befugnisse
1. Internationale Übereinkünfte
Die internationalen Übereinkünfte der Europäischen Union werden vom Rat
abgeschlossen. Sie werden von der Kommission ausgehandelt und bedürfen in den
meisten Fällen der Zustimmung des Parlaments (Artikel 289 AEUV).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.2.5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E289


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 106
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2. Ernennungen
Der Rat ernennt (seit dem Vertrag von Nizza) mit qualifizierter Mehrheit die Mitglieder
des Rechnungshofs, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des
Europäischen Ausschusses der Regionen.
3. Wirtschaftspolitik
Der Rat koordiniert die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten (Artikel 121 AEUV)
und trifft unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Zentralbank politische
Entscheidungen im Bereich der Geld- und Währungspolitik. Für die Mitglieder der Euro-
Gruppe, die für eine zweieinhalbjährige Amtszeit einen Präsidenten wählen, gelten
besondere Bestimmungen (Artikel 136 und 137 AEUV). Normalerweise treffen sich die
Finanzminister der Euro-Gruppe einen Tag vor dem Treffen des Rates (Wirtschaft und
Finanzen).
Der Rat nimmt auch einige Aufgaben der wirtschaftspolitischen Steuerung im
Rahmen des Europäischen Semesters wahr. Zu Beginn des Zyklus im Herbst
prüft er die spezifischen Empfehlungen für das Euro-Währungsgebiet auf der
Grundlage des Jahreswachstumsberichts und nimmt anschließend im Juni und Juli
die länderspezifischen Empfehlungen an, nachdem sie vom Europäischen Rat gebilligt
wurden.
Artikel 136 AEUV wurde durch den Beschluss 2011/199/EU des Europäischen Rates
geändert und trat nach Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten am 1. Mai 2013 in Kraft.
Er bildet jetzt die Rechtsgrundlage für Stabilitätsmechanismen wie beispielsweise den
Europäischen Stabilitätsmechanismus (2.6.8).
4. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (5.1.1 und 5.1.2)
Durch den Vertrag von Lissabon erhielt die Europäische Union, die an die Stelle
der Europäischen Gemeinschaft trat, eine Rechtspersönlichkeit. Außerdem wurde
durch den neuen Vertrag die Drei-Säulen-Struktur abgeschafft. Der Bereich Justiz
und Inneres wurde zu einem vollständig integrierten Politikbereich der EU, in
dem das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in fast allen Fällen zur Anwendung
kommt. Allerdings handelt der Rat bei der Annahme gemeinsamer Standpunkte und
Aktionen oder der Ausarbeitung von Übereinkommen im Bereich der Außen- und
Sicherheitspolitik weiterhin nach Maßgabe spezifischer Regeln.
Die frühere Troika-Regelung wurde durch ein neues System ersetzt: Unter dem
ständigen Vorsitz des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
arbeitet der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) nun eng mit der Kommission
zusammen. Er wird vom Generalsekretariat des Rates und vom Europäischen
Auswärtigen Dienst unterstützt.

AUFBAU

A. Zusammensetzung
1. Mitglieder
Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, „der
befugt ist, für die Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln“ (Artikel 16
Absatz 2 EUV).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.1.2.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 107
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2. Vorsitz
Mit Ausnahme des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) führt im Rat ein Vertreter
desjenigen Mitgliedstaats den Vorsitz, der den EU-Ratsvorsitz innehat. Dieser wechselt
alle sechs Monate in der Reihenfolge, die vom Rat einstimmig festgelegt wurde
(Artikel 16 Absatz 9 EUV). Der Vorsitz wird bei allen Zusammensetzungen des
Rates mit Ausnahme des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) von zuvor festgelegten
Gruppen von drei Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 18 Monaten wahrgenommen,
wobei jedes Mitglied den Vorsitz für sechs Monate innehat.
Für die nächsten fünf Jahre lautet die Reihenfolge der Ratsvorsitze wie folgt: 2023
Schweden und Spanien, 2024 Belgien und Ungarn, 2025 Polen und Dänemark, 2026
Zypern und Irland sowie 2027 Litauen und Griechenland. Der Europäische Rat ist
befugt, die Reihenfolge zu ändern (Artikel 236 Buchstabe b AEUV).
3. Vorbereitungsgremien
Ein Ausschuss, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt, bereitet die Arbeiten des Rates vor und führt die ihm vom Rat
übertragenen Aufträge aus (Artikel 240 AEUV). Den Vorsitz in diesem Ausschuss der
Ständigen Vertreter (AStV) führt ein Vertreter des Mitgliedstaats, der gerade den Vorsitz
im Rat (Allgemeine Angelegenheiten), d. h. den rotierenden Ratsvorsitz, innehat.
Dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK), das die internationale
Situation in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt,
sitzt hingegen ein Vertreter des Hohen Vertreters der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik vor.
Der AStV tritt wöchentlich zusammen, um die Arbeiten des Rates vorzubereiten und
die Tätigkeiten im Rahmen der Mitentscheidung mit dem Parlament zu koordinieren.
Er ist in zwei Gruppen untergliedert: den AStV I, der aus den Stellvertretern der
Ständigen Vertreter besteht, die die Arbeiten in eher technischen Bereichen, darunter
Landwirtschaft, Beschäftigung, Bildung und Umwelt, vorbereiten, und den AStV II,
der Themen behandelt, die eher zur „großen Politik“ gehören, insbesondere Außen-,
Wirtschafts-, Geld- und Währungspolitik sowie Justiz und Inneres. Der AStV wird bei
seinen vorbereitenden Arbeiten durch etwa zehn Fachausschüsse und rund hundert
spezialisierte Arbeitsgruppen unterstützt.
B. Arbeitsweise
Je nach Sachgebiet beschließt der Rat mit einfacher Mehrheit, mit qualifizierter
Mehrheit oder einstimmig (1.2.3 und 1.2.4). Wenn der Rat in seiner gesetzgebenden
Funktion tätig wird, sind die Tagungen öffentlich (Artikel 16 Absatz 8 EUV). Der
Generalsekretär des Rates wird vom Rat gemäß Artikel 240 AEUV ernannt. Die
Tagungen des Rates finden in Brüssel, aber auch in Luxemburg (Tagungen im
April, Juni und Oktober) statt. Derzeit gibt es zehn Ratsformationen, von denen drei
regelmäßig zusammentreten (Allgemeine Angelegenheiten, Außenbeziehungen sowie
Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)).
1. Einfache Mehrheit
Bei einfacher Mehrheit wird ein Beschluss gefasst, wenn mehr Stimmen dafür
als dagegen sind. Jedes Ratsmitglied verfügt über eine Stimme. Eine einfache
Mehrheit ist daher erreicht, wenn 14 Ratsmitglieder mit Ja stimmen. Das Verfahren
der einfachen Mehrheit findet dann Anwendung, wenn der Vertrag keine andere
Vorgehensweise vorsieht (Artikel 238 Absatz 1 AEUV). Es stellt somit das Standard-
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Entscheidungsverfahren dar. In der Praxis findet es allerdings nur bei einer geringen
Zahl von Beschlüssen Anwendung: bei der Geschäftsordnung des Rates, der
Organisation des Generalsekretariats des Rates und den Regeln für die im Vertrag
vorgesehenen Ausschüsse.
2. Qualifizierte Mehrheit
a. Mechanismus
Der Grundsatz der qualifizierten Mehrheit des Rates findet sich im Vertrag von
Lissabon, Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 EUV. Nach diesem Artikel ist eine
Zustimmung von mindestens 55% der Mitglieder des Rates erforderlich, die mindestens
65% der Bevölkerung der Union vertreten. In der Praxis bedeutet das, dass mindestens
15 der 27 Mitgliedstaaten erforderlich sind. In Fällen, in denen der Vorschlag nicht von
der Kommission oder dem Hohen Vertreter stammt, gilt die Regel der sogenannten
„verstärkten qualifizierten Mehrheit“, wonach der erforderliche Prozentsatz der mit Ja
stimmenden Ratsmitglieder 72% beträgt (mindestens 20 von 27 Mitgliedstaaten), die
wiederum mindestens 65% der Bevölkerung der Union vertreten müssen.
b. Geltungsbereich
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit
(BQM) erneut ausgeweitet. Durch den Vertrag wurde das BQM-Verfahren für
68 Rechtsgrundlagen entweder eingeführt oder ausgeweitet, zumeist in Verbindung
mit der Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (einschließlich vieler
Bereiche der früheren dritten Säule). Das BQM-Verfahren gilt auch für die Ernennung
des Präsidenten und der Mitglieder der Kommission und der Mitglieder des
Rechnungshofs, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Europäischen Ausschusses der Regionen (1.2.3 und 1.2.4).
3. Einstimmigkeit
Einstimmigkeit wird vom Vertrag nur in wenigen Bereichen wie z. B. der Steuer- und
der Sozialpolitik vorgeschrieben. Dies wurde im Vertrag von Lissabon beibehalten.
Artikel 48 Absatz 7 EUV sieht eine allgemeine Überleitungsklausel vor, die für alle
Politikbereiche der EU gilt und die Möglichkeit vorsieht, unter bestimmten Umständen
von den ursprünglich in den Verträgen vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren
abzuweichen. Dementsprechend ermöglicht sie es dem Rat, Beschlüsse zu
bestimmten Themen mit qualifizierter Mehrheit anstelle einer einstimmigen
Entscheidung zu fassen: Überleitungsklauseln ermöglichen den Wechsel vom
besonderen Gesetzgebungsverfahren zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und
von der einstimmigen Beschlussfassung zur Beschlussfassung mit qualifizierter
Mehrheit. Eine Überleitungsklausel kann jedoch immer noch nur dann in Anspruch
genommen werden, wenn ein Beschluss vom Rat oder vom Europäischen Rat
einstimmig angenommen wird. Folglich müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen, bevor
eine solche Klausel aktiviert werden kann.
In seiner Rede zur Lage der Union 2018 kündigte Präsident Juncker eine umfassende
Überprüfung der Überleitungsklauseln an. Infolgedessen hat die Kommission
bislang vier Mitteilungen veröffentlicht, nämlich zur Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (September 2018), zur Steuerpolitik (Januar 2019), zur Energie- und
Klimapolitik (April 2019) und zur Sozialpolitik (2019).
Im Allgemeinen strebt der Rat auch dann Einstimmigkeit an, wenn dies nicht
erforderlich ist. Diese Präferenz geht auf den „Luxemburger Kompromiss“ aus dem
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Jahr 1966 zurück, mit dem ein Konflikt zwischen Frankreich und den übrigen
Mitgliedstaaten beigelegt wurde, bei dem Frankreich sich geweigert hatte, den für
einige Bereiche geforderten Übergang von der einstimmigen Beschlussfassung zu
einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit zu vollziehen. Der Wortlaut des
Kompromisses lautet wie folgt: „Stehen bei Beschlüssen, die mit Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission gefasst werden können, sehr wichtige Interessen eines
oder mehrerer Partner auf dem Spiel, so werden sich die Mitglieder des Rates
innerhalb eines angemessenen Zeitraums bemühen, zu Lösungen zu gelangen, die
von allen Mitgliedern des Rates unter Wahrung ihrer gegenseitigen Interessen und der
Interessen der Gemeinschaft angenommen werden können.“
Eine ähnliche Lösung wurde im Jahr 1994 mit dem sogenannten Kompromiss von
Ioannina gefunden, durch den Mitgliedstaaten geschützt werden sollten, die die
Sperrminorität nur knapp verfehlen. Für den Fall, dass die betreffenden Mitgliedstaaten
ihre Absicht erklärten, sich dem Erlass eines Ratsbeschlusses mit qualifizierter
Mehrheit zu widersetzen, sollte der Rat gemäß diesem Kompromiss alles in seiner
Macht Stehende tun, um innerhalb einer angemessenen Zeit eine für eine große
Mehrheit der Mitgliedstaaten zufriedenstellende Lösung zu erzielen.
Gemäß Artikel 48 EUV ist bei jeder Überarbeitung der Gründungsverträge
Einstimmigkeit erforderlich, was als großes Hindernis für die Reform der Union
mit 27 Mitgliedstaaten angesehen wird. Um dem Erfordernis der Einstimmigkeit
zu begegnen, schließen Mitgliedstaaten internationale Übereinkommen außerhalb
der Rechtsordnung der EU. Dies geschah erstmals infolge der Euro-Krise mit
dem Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und
Währungsunion (Fiskalpakt) und dem Vertrag zur Einrichtung des Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM) 2012 sowie dem zwischenstaatlichen Übereinkommen
über die Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds und über
die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge (SRF-Vereinbarung) 2014. Gemäß Artikel 14
Absatz 3 des Fiskalpakts gilt dieser ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens nur für
die Staaten, die ihn ratifiziert haben. Dadurch, dass eine Ratifizierung durch nur zwölf
Länder des Euro-Währungsgebiets erforderlich war, war die Voraussetzung für das
Inkrafttreten die Zustimmung einer Minderheit der Mitgliedstaaten.
Im Zusammenhang mit der Konferenz zur Zukunft Europas und der COVID-19-
Pandemie hat das Parlament in seiner Entschließung zu abgestimmten
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen
vorgeschlagen, dass „die Union umfangreichere Befugnisse erhält, um im Falle von
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen tätig zu werden“, und gefordert, „die
allgemeine Überleitungsklausel zu aktivieren, um den Entscheidungsprozess in allen
Angelegenheiten zu erleichtern, die dazu beitragen könnten, die Herausforderungen
der derzeitigen Gesundheitskrise zu bewältigen“. In seiner Entschließung vom 9. Juni
2022 zu der Forderung nach einem Konvent zur Überarbeitung der Verträge legte das
Parlament dem Rat im Rahmen des ordentlichen Änderungsverfahrens nach Artikel 48
EUV Vorschläge für Änderungen der Verträge vor. Die vorgeschlagenen Änderungen
würden es ermöglichen, dass im Rat Entscheidungen in relevanten Bereichen – wie
der Verhängung von Sanktionen und in Notfällen – mit qualifizierter Mehrheit anstatt
einstimmig gefasst werden.
In ihrer Rede bei der Abschlussveranstaltung der Konferenz zur Zukunft Europas am
9. Mai 2022 bekräftigte die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, die
Bereitschaft der Kommission, die angenommenen Vorschläge der Bürger umzusetzen,
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um den Stillstand durch die Beschlussfassung mit Einstimmigkeit zu überwinden. Es
sei „jetzt an uns, den direkten Weg dorthin einzuschlagen, entweder indem wir alles
unternehmen, was nach den Verträgen möglich ist, oder eben, indem wir die Verträge
dort ändern, wo es nötig ist“. Das Parlament nahm am 11. Juli 2023 eine Entschließung
zur Umsetzung von Passerelle-Klauseln in den EU-Verträgen an. In der Entschließung
wird vorgeschlagen, Passerelle-Klauseln in einigen vorrangigen Politikbereichen zu
aktivieren, insbesondere in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, der
Energiepolitik und Steuerangelegenheiten mit ökologischer Dimension.

Eeva Pavy
10/2023
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1.3.8. DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION

Die Kommission ist das Organ der EU, das das alleinige Initiativrecht im Bereich
der Legislative und wichtige Exekutivbefugnisse in Politikfeldern wie Wettbewerb
und Außenhandel besitzt. Sie ist das wichtigste Exekutivorgan der Europäischen
Union und besteht aus einem Kollegium von Kommissionsmitgliedern, dem ein
Mitglied je Mitgliedstaat angehört. Die Kommission überwacht die Anwendung
des Unionsrechts und die Einhaltung der Verträge durch die Mitgliedstaaten.
Darüber hinaus führt sie den Vorsitz in den mit der Umsetzung des Unionsrechts
beauftragten Ausschüssen. Das frühere System der Ausschussverfahren wurde
durch die neuen Rechtsinstrumente ersetzt: die Durchführungsrechtsakte und die
delegierten Rechtsakte.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), die Artikel 234, 244 bis
250, 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
und der Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fusionsvertrag)[1].

GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK

Ursprünglich besaß jede Gemeinschaft ein eigenes Exekutivorgan: die Hohe Behörde
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (1951) und jeweils
eine Kommission für die beiden 1957 durch die Römischen Verträge gegründeten
Gemeinschaften: EWG und Euratom. Im Wege des Fusionsvertrags vom 8. April 1965
wurden sowohl die Exekutivstrukturen der EGKS, der EWG und der Euratom als
auch die Haushalte dieser Organe (das wichtigste unter ihnen ist die Kommission) zu
einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften fusioniert (siehe
Arbeitsblatt 1.1.2). Als der EGKS-Vertrag 50 Jahre nach Gründung der Gemeinschaft
im Jahr 2002 auslief, wurde entschieden[2], dass die Vermögenswerte der EGKS an
die Kommission zurückfließen, die dafür zuständig wäre, noch ausstehende Vorhaben
fertigzustellen, die Vermögenswerte der EGKS zu verwalten und sicherzustellen, dass
die Forschungstätigkeit in der Kohle- und Stahlindustrie finanziert werden.

ZUSAMMENSETZUNG UND RECHTSPERSÖNLICHKEIT

A. Anzahl der Mitglieder
Der Kommission gehörten lange Zeit mindestens ein, allerdings nicht mehr als zwei
Mitglieder pro Mitgliedstaat an. Im Vertrag von Lissabon war ursprünglich vorgesehen,
dass die Kommission ab dem 1. November 2014 aus einer Zahl von Mitgliedern
besteht, die zwei Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten entspricht. Zugleich sollte durch
den Vertrag ein Flexibilitätskriterium hinzukommen, sodass die endgültige Zahl der
Mitglieder der Kommission vom Europäischen Rat festgelegt werden kann (Artikel 17

[1]ABl. 152 vom 13.7.1967, S. 2.
[2]Entscheidung 2003/78/EG des Rates vom 1. Februar 2003 zur Festlegung der mehrjährigen technischen
Leitlinien für das Forschungsprogramm des Forschungsfonds für Kohle und Stahl (ABl. L 29 vom 5.2.2003,
S. 28).
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Absatz 5 EUV). Im Jahr 2009 hat der Europäische Rat beschlossen, dass die
Kommission weiterhin aus einer Zahl von Mitgliedern zusammengesetzt ist, die der
Zahl der Mitgliedstaaten entspricht.
B. Ernennungsverfahren
Im Vertrag von Lissabon ist festgelegt, dass das Ergebnis der Wahl zum Europäischen
Parlament zu berücksichtigen ist, wenn der Europäische Rat dem Parlament nach
entsprechenden Konsultationen (gemäß der dem Vertrag als Anhang beigefügten
Erklärung Nr. 11 zu Artikel 17 Absätze 6 und 7 EUV) mit qualifizierter Mehrheit den
Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vorschlägt. Das Europäische
Parlament wählt den Präsidenten mit der Mehrheit seiner Mitglieder (Artikel 17 Absatz 7
EUV).
Der Rat der Europäischen Union (im Folgenden „der Rat“) bestätigt mit qualifizierter
Mehrheit und im Einvernehmen mit dem designierten Kandidaten für das Amt
des Präsidenten die Liste der übrigen Kandidaten, die er gemäß den von den
einzelnen Mitgliedstaaten unterbreiteten Vorschlägen als Mitglieder der Kommission
zu benennen gedenkt.
Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommission – einschließlich des
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik – stellen sich als
Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments. Danach wird die
Kommission vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt.
Seit dem Vertrag von Maastricht wird die Amtszeit der Mitglieder der Kommission der
Wahlperiode des Europäischen Parlaments angepasst, d. h. sie dauert fünf Jahre und
kann verlängert werden.
C. Rechenschaftspflicht
1. Eigenverantwortung (Artikel 245 AEUV)
Die Mitglieder der Kommission
— üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus;

sie dürfen insbesondere Anweisungen von Dritten – einer Regierung oder einer
anderen externen Stelle – weder anfordern noch entgegennehmen und

— sie dürfen keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben.

Ein Mitglied der Kommission kann auf Antrag des Rates oder der Kommission durch
den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden, wenn es die genannten Pflichten
verletzt oder eine schwere Verfehlung begangen hat (Artikel 247 AEUV).
2. Gemeinsame Verantwortung
Die Kommission ist gemäß Artikel 234 AEUV gegenüber dem Parlament geschlossen
verantwortlich. Nimmt das Parlament einen Misstrauensantrag gegen die Kommission
an, müssen ihre Mitglieder geschlossen zurücktreten, einschließlich des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der sein im Rahmen der
Kommission ausgeübtes Amt niederzulegen hat.

ORGANISATION UND ARBEITSWEISE

Die Kommission arbeitet entsprechend den politischen Vorgaben ihres Präsidenten,
der über ihre interne Organisation beschließt. Der Präsident verteilt die
Tätigkeitsbereiche auf die Mitglieder. Jedes Mitglied der Kommission ist somit für ein
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bestimmtes Politikfeld verantwortlich und übt die Amtsgewalt über die entsprechenden
Verwaltungsdienststellen aus. Nach der Billigung durch das Kollegium ernennt der
Präsident die Vizepräsidenten aus den Reihen seiner Mitglieder. Der Hohe Vertreter
ist automatisch ein Vizepräsident der Kommission. Ein Mitglied der Kommission muss
zurückzutreten, sobald der Präsident nach der Zustimmung des Kollegiums darum
ersucht.
Die Kommission verfügt über ein Generalsekretariat mit 33 Generaldirektionen, die
die Politik, die Rechtsvorschriften und die Finanzierung der EU ausarbeiten, verwalten
und umsetzen. Darüber hinaus gibt es noch 20 Sonderabteilungen (Dienststellen und
Agenturen), die sich mit Ad-hoc-Fragen oder horizontalen Fragen befassen. Dazu
gehören das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, der Juristische Dienst, die
Historischen Archive, das Amt für Veröffentlichungen, das Europäische Zentrum für
politische Strategie und die Taskforce für die Vorbereitung und Durchführung der
Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich auf der Grundlage von Artikel 50
EUV. Ferner gibt es sechs Exekutivagenturen, etwa die Exekutivagentur für die
Forschung, die Aufgaben durchführen, welche ihnen von der Kommission übertragen
wurden, allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Abgesehen von einigen
Ausnahmen fasst die Kommission ihre Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer Mitglieder
(Artikel 250 AEUV).
Die Kommission trifft sich allwöchentlich, um über politisch sensible Themen zu beraten
und die Vorschläge anzunehmen, denen im mündlichen Verfahren zugestimmt werden
muss, während weniger sensible Themen im schriftlichen Verfahren angenommen
werden. Verwaltungsbezogene oder administrative Maßnahmen können durch ein
System der Ermächtigung angenommen werden, wobei das Kollegium eines seiner
Mitglieder dazu befugt, Beschlüsse in seinem Namen zu fassen (dies ist insbesondere
in Bereichen wie Agrarbeihilfen oder Antidumpingmaßnahmen von Bedeutung), oder
durch eine Weiterübertragung, bei der Beschlüsse an eine administrative Ebene
übertragen werden, in der Regel an die Generaldirektoren.

BEFUGNISSE

A. Initiativbefugnisse
Die Kommission besitzt grundsätzlich das alleinige Initiativrecht beim Erlass von
Rechtsvorschriften der EU (Artikel 17 Absatz 2 EUV). Sie arbeitet Entwürfe von
Rechtsakten aus, die von den beiden beschlussfassenden Organen (Parlament und
Rat) angenommen werden sollen.
1. Umfassende Initiativbefugnisse: Vorschlagsbefugnis
a. Initiative der Rechtsetzung
Die Vorschlagsbefugnis ist in diesem Sinne die umfassendste Form der
Initiativbefugnis, zum einen, weil es sich stets um ein ausschließliches Recht handelt,
und zum anderen, weil das beschließende Organ in seinen Handlungen stark
eingeschränkt ist, da es ohne Vorschlag keinen Beschluss fassen und auch nur auf der
Grundlage des vorgelegten Vorschlags beschließen kann.
Die Kommission arbeitet sämtliche Legislativvorschläge (für Verordnungen oder
Richtlinien) aus, die zur Durchführung der Verträge erforderlich sind, und legt sie dem
Rat und dem Parlament vor (siehe Arbeitsblatt 1.2.3).
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b. Haushaltsinitiative
Die Kommission arbeitet den Entwurf des Haushaltsplans aus, den sie gemäß
Artikel 314 AEUV dem Rat und dem Parlament vorlegt (siehe Arbeitsblatt 1.2.5). Alle
Organe mit Ausnahme der Kommission stellen alljährlich Haushaltsvoranschläge auf,
auch was die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben insgesamt betrifft, die sie der
Kommission vor dem 1. Juli (Artikel 39 Absatz 1 der Haushaltsordnung) übermitteln.
Ebenfalls übermitteln alle Einrichtungen, die nach Maßgabe der Verträge gegründet
wurden, Rechtspersönlichkeit haben und einen Beitrag zulasten des Haushalts
erhalten, der Kommission bis zum 31. Januar jedes Jahres Haushaltsvoranschläge.
Die Kommission übermittelt anschließend die Haushaltsvoranschläge der EU-
Agenturen an das Parlament und den Rat und schlägt die Höhe des Beitrags für
jede EU-Einrichtung sowie die Anzahl der Bediensteten vor, die sie für das folgende
Haushaltsjahr in der jeweiligen Einrichtung für erforderlich hält.
Im Zusammenhang mit dem Eigenmittelsystem der EU muss der Grundsatzbeschluss
über die Eigenmittel vom Rat auf Vorschlag der Kommission (Artikel 17 EUV) und
nach Anhörung des Parlaments gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren
einstimmig angenommen werden. Es ist jederzeit möglich, neue Kategorien von
Eigenmitteln einzuführen und bestehende Kategorien abzuschaffen (Artikel 311
Absatz 3 AEUV), doch dürfen solche Entscheidungen lediglich auf Vorschlag der
Kommission hin gefasst werden (Artikel 17 Absatz 2 EUV). Zudem legt der Rat
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und des Rechnungshofs die Einzelheiten und das Verfahren fest, nach denen die
Haushaltseinnahmen dem EU-Haushalt zur Verfügung gestellt werden (Artikel 322
Absatz 2 AEUV).
c. Beziehungen zu Drittstaaten
Auf der Grundlage eines Mandats des Rates handelt die Kommission gemäß
Artikel 207 und 218 AEUV internationale Abkommen aus, die dem Rat anschließend
zum Abschluss vorgelegt werden. Dazu zählen die Verhandlungen über den Beitritt
zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(Artikel 6 Absatz 2 EUV). Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik ist der Hohe
Vertreter für die Aushandlung von Abkommen zuständig. Gemäß Artikel 50 EUV und
Artikel 218 Absatz 3 AEUV legt die Kommission zudem Empfehlungen zur Aufnahme
von Verhandlungen über einen Austritt aus der EU vor.
2. Beschränkte Initiative: Befugnis zur Abgabe von Empfehlungen oder
Stellungnahmen
a. Im Kontext der Wirtschafts- und Währungsunion (2.6.2)
Die Kommission nimmt Aufgaben bei der Gestaltung der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) wahr. Sie legt dem Rat Folgendes vor:
— Empfehlungen zur Ausarbeitung eines Entwurfs für die Grundzüge der

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und Verwarnungen im Falle der Gefahr der
Unvereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit diesen Grundzügen (Artikel 121 Absatz 4
AEUV);

— Vorschläge für eine vom Rat durchgeführte Bewertung der Frage, ob in einem
Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht (Artikel 126 Absatz 6 AEUV);
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— Empfehlungen zu den bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines Mitgliedstaats,
dessen Währung nicht der Euro ist, zu ergreifenden Maßnahmen (gemäß
Artikel 143 AEUV);

— Empfehlungen zum Wechselkurs zwischen der gemeinsamen Währung und
anderen Währungen sowie zu den allgemeinen Leitlinien der Wechselkurspolitik
(gemäß Artikel 219 AEUV) und

— Bewertungen nationaler Strategiepläne und Vorstellungen länderbezogener
Entwürfe von Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters.

b. Im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
In diesem Bereich fand eine Übertragung zahlreicher Befugnisse von der Kommission
auf den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und den
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) statt. Allerdings kann die Kommission den
Hohen Vertreter dabei unterstützen, dem Rat Entscheidungen zur Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik zu unterbreiten (Artikel 30 EUV). Der Hohe Vertreter ist
gleichzeitig ein Vizepräsident der Kommission.
B. Kontrollbefugnis in Bezug auf die Umsetzung des Unionsrechts
In den Verträgen ist vorgesehen, dass die Kommission für die ordnungsgemäße
Anwendung der Verträge und der Beschlüsse zu ihrer Umsetzung Sorge trägt
(abgeleitetes Recht). Sie ist damit die „Hüterin der Verträge“. Dabei handelt es sich vor
allem um das „Vertragsverletzungsverfahren“ gegenüber den Mitgliedstaaten, das in
Artikel 258 AEUV vorgesehen ist.
C. Durchführungsbefugnisse
1. Befugnisse, die sich aus den Verträgen ergeben
Die Kommission besitzt folgende wichtige Befugnisse:
— die Ausführung des Haushaltsplans (Artikel 17 Absatz 1 EUV, Artikel 317 AEUV).

Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans leistet jeder Mitgliedstaat ab dem
1. Januar des folgenden Haushaltsjahres die fälligen Zahlungen an die EU[3] durch
monatliche Beiträge zum EU-Haushalt, die auf einem Bankkonto im Namen der
Kommission beim nationalen Finanzministerium oder der Zentralbank hinterlegt
werden;

— die Befugnis, den Mitgliedstaaten die Genehmigung zu erteilen, die
in den Verträgen vorgesehenen Schutzmaßnahmen, insbesondere in
Übergangszeiträumen, zu ergreifen (z. B. Artikel 201 AEUV) und

— Befugnisse im Bereich der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln, insbesondere
die Kontrolle über staatliche Beihilfen gemäß Artikel 108 AEUV.

Bei den finanziellen Rettungspaketen, die zur Bekämpfung der Schuldenkrise
einiger Mitgliedstaaten geschnürt wurden, trägt die Kommission zudem die
Verantwortung für die Verwaltung der vom EU-Haushalt getragenen und garantierten
Finanzmittel. Die Kommission ist darüber hinaus befugt, für das Abstimmungsverfahren
im Gouverneursrat des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) statt der
Einstimmigkeit eine außerordentliche qualifizierte Mehrheit von 85% vorzusehen,
wenn sie (im Einvernehmen mit der EZB) beschließt, dass ein Beschluss über die

[3]Dies wird in der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates (ABl. L 168 vom 7.6.2014,
S. 39) festgelegt.
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Gewährung einer Finanzhilfe gefasst werden muss, weil andernfalls die wirtschaftliche
oder finanzielle Stabilität des Euro-Währungsgebiets in Gefahr wäre (Artikel 4 Absatz 4
des ESM-Vertrags) (siehe Arbeitsblatt 2.6.8).
2. Vom Parlament und vom Rat übertragene Befugnisse
Nach Maßgabe von Artikel 291 AEUV übt die Kommission die Befugnisse aus, die ihr
für die Durchführung der vom Parlament und vom Rat verabschiedeten Rechtsakte
übertragen wurden.
Im Rahmen des Vertrags von Lissabon wurden neue Regeln und allgemeine
Grundsätze eingeführt, „nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren“ (Artikel 291
Absatz 3 AEUV und Verordnung (EU) Nr. 182/2011). Sie ersetzen die früheren
Ausschussverfahren durch zwei neue Instrumente, nämlich das Beratungsverfahren
und das Prüfverfahren. Kontrollbefugnisse des Parlaments und des Rates sind formell
vorgesehen; zudem wurde ein Berufungsverfahren für Konfliktfälle ausgearbeitet.
3. Delegierte Rechtsakte
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde zudem eine neue Kategorie von
Rechtsvorschriften eingeführt, die zwischen Gesetzgebungs- und Durchführungsakten
angesiedelt ist. Diese delegierten „Rechtsakte ohne Gesetzescharakter“ (Artikel 290
AEUV) sind „Rechtsakte […] mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung
oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden
Gesetzgebungsaktes“ (auch „Basisrechtsakt“ genannt). Grundsätzlich verfügt das
Parlament über dieselben Kontrollrechte wie der Rat.
D. Regelungs- und Anhörungsbefugnisse
Aufgrund der Verträge hat die Kommission nur in seltenen Fällen eine umfassende
Regelungsbefugnis. Eine Ausnahme dabei ist Artikel 106 AEUV, wonach die
Kommission berechtigt ist, die Anwendung der EU-Vorschriften für öffentliche
Unternehmen und öffentliche Dienstleister von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
sicherzustellen und gegebenenfalls geeignete Richtlinien oder Beschlüsse an die
Mitgliedstaaten zu richten.
Laut den Verträgen hat die Kommission das Recht, in vielen Fällen Empfehlungen zu
unterbreiten oder Berichte und Stellungnahmen vorzulegen. Bei einigen Beschlüssen
ist auch ihre Anhörung vorgesehen, so etwa bei Beschlüssen über die Aufnahme neuer
Mitglieder in die Union (Artikel 49 EUV). Die Kommission wird zudem insbesondere
bei Änderungen des Statuts anderer Organe und Einrichtungen angehört, etwa was
das Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments, das Statut des Europäischen
Bürgerbeauftragten und das Statut des Gerichtshofs betrifft.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Kommission ist der wichtigste Ansprechpartner des Parlaments in Fragen
der Rechtsetzung und des Haushalts. Eine parlamentarische Kontrolle des
Arbeitsprogramms der Kommission und seiner Ausführung wird immer wichtiger,
weil es um mehr demokratische Legitimität für das politische Handeln der EU geht.
Beim jährlichen Haushaltsentwurf handelt es sich um einen Vorschlag, in dem der
Haushaltsentwurf enthalten ist, der dem Europäischen Parlament und dem Rat bis
zum 1. September des Jahres, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorangeht,
vorgelegt wird (Jahr N−1). Die Kommission leitet diesen Vorschlag zum Zwecke
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der Information auch den nationalen Parlamenten weiter. Darüber hinaus erstellt die
Kommission ihren eigenen Haushaltsvoranschlag, den sie ebenfalls gesondert an das
Parlament und den Rat zur Genehmigung übermittelt. Im Einklang mit Artikel 319 AEUV
ist das Parlament befugt, der Kommission die Entlastung zu erteilen.
Der Eigenmittelbeschluss wird im Einklang mit einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren (Artikel 289 Absatz 2 AEUV) auf Vorschlag der Kommission
(Artikel 311 Absatz 2 AEUV) und nach Anhörung des Parlaments gefasst. Während
der Grundsatzbeschluss über die Eigenmittel im Rahmen dieses Anhörungsverfahrens
angenommen wird, werden die entsprechenden Durchführungsmaßnahmen (gemäß
Artikel 291 Absatz 2 AEUV) vom Rat nach der Zustimmung des Parlaments auf
der Grundlage eines Vorschlags der Kommission verabschiedet (Artikel 311 Absatz 3
AEUV).
Die Europäische Kommission sollte während der gesamten Mandatsdauer im
ständigen Dialog mit dem Europäischen Parlament stehen, beginnend mit den
Anhörungen des designierten Kommissionsmitglieds und im Anschluss zwecks der
spezifischen Verpflichtungen, auf die während dieser Anhörungen eingegangen wird,
der Halbzeitbewertung dieser Verpflichtungen und dem systematisch strukturierten
Dialog mit spezifischen Parlamentsausschüssen.
Gemäß dem Vertrag von Maastricht, der durch den Vertrag von Lissabon
erweitert wurde, verfügt das Europäische Parlament über ein Recht der Initiative
der Rechtsetzung, das es ihm ermöglicht, die Kommission aufzufordern, einen
Vorschlag zu unterbreiten. Das Europäische Parlament hat ebenfalls die Möglichkeit
Bestimmungen über die Berichterstattung in seinen Rechtsvorschriften einzuführen,
wodurch die Europäische Kommission dazu verpflichtet wird, Durchführungsberichte
vorzulegen.
In manchen Fällen kommt die Europäische Kommission den Aufforderungen
des Europäischen Parlaments zur Einreichung von Vorschlägen nicht nach (wie
beispielsweise in dem Fall der Empfehlung des Europäischen Parlaments vom
15. Juni 2023 an den Rat und die Kommission nach der Prüfung von behaupteten
Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben
im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und
Spähsoftware) oder verzögert die Vorlage wichtiger Durchführungsberichte (z. B. die
Vorlage des ersten Berichts über die Anwendung und Wirkungsweise der Richtlinie
zum Datenschutz bei der Strafverfolgung[4]).
Nachdem der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1250 der Kommission über die
Angemessenheit des von der EU-US-Vereinbarung gebotenen Schutzes für den
Datenaustausch durch das Urteil im Schrems-II-Fall für ungültig erklärt wurde, da
der Verdacht bestand, dass Unionsbürger beim transatlantischen Datenaustausch
nicht geschützt würden, kritisierte das Parlament, dass die Europäische Kommission
die Beziehung zu den USA über die Interessen der Unionsbürger gestellt habe
und dass die Kommission dementsprechend die Verteidigung des EU-Rechts
den einzelnen Bürgern überlassen habe[5]. Trotz dieser Kritik und einer weiteren

[4]Vogiatzoglou, P. u. a., „Assessment of the implementation of the Law Enforcement Directive“ (Bewertung
der Durchführung der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung). Veröffentlicht von
der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament,
Dezember 2022.
[5]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2021 zu dem Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union vom 16. Juli 2020 – Data Protection Commissioner gegen Facebook Ireland Limited
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Entschließung des Parlaments, in der zu dem Schluss gekommen wurde, dass der
Datenschutzrahmen EU-USA kein gleichwertiges Datenschutzniveau bietet, nahm die
Kommission am 10. Juli 2023 ihren dritten Beschluss über die Angemessenheit des
Schutzniveaus des Datenschutzrahmens EU-USA für personenbezogene Daten an.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

Mariusz Maciejewski
11/2023

und Maximilian Schrems („Schrems II“) – Rechtssache C-311/18 (ABl. C 15 vom 12.1.2022, S. 176),
Ziffer 28.
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1.3.9. DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ist eines der sieben Organe der
EU. Er umfasst zwei Gerichte: den eigentlichen Gerichtshof und das Gericht. Er ist
für die Rechtsprechung in der Europäischen Union zuständig. Die Gerichte tragen
dafür Sorge, dass das primäre und sekundäre Unionsrecht auf dem Gebiet der
Union richtig ausgelegt und angewandt werden. Sie prüfen, ob die Rechtsakte
der Unionsorgane im Einklang mit dem geltenden Recht stehen, und überwachen
die Einhaltung der sich aus dem primären und sekundären Recht ergebenden
Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten. Auf Ersuchen nationaler Gerichte legt der
Gerichtshof darüber hinaus das Unionsrecht aus.

GERICHTSHOF

A. Rechtsgrundlage
— Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 251 bis 281 des

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Artikel 136 des
Euratom-Vertrags (EAGV) und Protokoll Nr. 3 des Vertragswerks über die Satzung
des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden: „Satzung“),

— Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung
des Gerichtshofs der Europäischen Union,

— EU-Haushalt (Einzelplan 4).

B. Zusammensetzung und Satzung
1. Zusammensetzung
a. Anzahl der Mitglieder (Artikel 19 EUV und Artikel 252 AEUV)
Es gibt einen Richter je Mitgliedstaat (27). Der Gerichtshof wird von elf
Generalanwälten unterstützt. Die Richter des Gerichtshofs wählen für jeweils drei Jahre
aus ihrer Mitte einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten, wobei die Wiederwahl
zulässig ist.
b. Voraussetzungen (Artikel 19 EUV und Artikel 253 AEUV)
— Die Richter und Generalanwälte müssen in ihrem Staat die für die höchsten

richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder anerkannte
Rechtsexperten sein.

— Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.

c. Ernennungsverfahren (Artikel 253 AEUV)
Gegen Ende der Amtszeit der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs
konsultieren die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten zunächst ein Gremium,
das eine Stellungnahme zur Eignung der Bewerber abgibt, um dann die freien Stellen
im gegenseitigen Einvernehmen neu zu besetzen (Artikel 255 AEUV).
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2. Merkmale des Amtes
a. Dauer (Artikel 253 AEUV und Satzung)
Sechs Jahre. Alle drei Jahre wird jeweils die Hälfte der Richter und Generalanwälte
ausgetauscht. Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist
zulässig.
b. Vorrechte und Befreiungen (Satzung)
Die Richter und Generalanwälte sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsichtlich
ihrer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen steht ihnen diese
Befreiung auch nach Ende ihrer Amtstätigkeit zu. Sie können nur durch einstimmigen
Beschluss des Gerichtshofs ihres Amtes enthoben werden.
c. Pflichten (Satzung)
Richter und Generalanwälte
— leisten vor Aufnahme ihrer Amtstätigkeit den Eid, ihr Amt unparteiisch und

gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren;

— dürfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in der Verwaltung und auch keine
andere Berufstätigkeit ausüben;

— verpflichten sich, die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen.

C. Organisation und Arbeitsweise (Artikel 253 AEUV und Satzung)
1. Institutionelle Struktur
Die Satzung wird in einem besonderen Protokoll festgelegt, das den Verträgen
beigefügt wird (Artikel 281 AEUV). Der Gerichtshof wählt für jeweils drei Jahre aus
seiner Mitte den Präsidenten und einen Vizepräsidenten, wobei die Wiederwahl
zulässig ist (Artikel 9a von Protokoll Nr. 3). Der Präsident leitet die Arbeit des
Gerichtshofs und führt den Vorsitz in Anhörungen und Beratungen des Plenums
und der Großen Kammer. Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten bei der
Ausübung seines Amtes und vertritt ihn erforderlichenfalls. Der Gerichtshof ernennt
seinen Kanzler. Der Kanzler ist der Generalsekretär des Organs und leitet dessen
Abteilungen unter der Aufsicht des Präsidenten des Gerichtshofs.
2. Arbeitsweise
Der Gerichtshof erlässt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der Genehmigung des
Rates, der darüber mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Der Gerichtshof tagt als
Plenum mit 27 Richtern, als Große Kammer mit 15 Richtern oder in Kammern mit
drei oder fünf Richtern. Die Finanzierung des Organs erfolgt aus dem EU-Haushalt im
Rahmen eines eigenen Einzelplans (Einzelplan 4).
D. Errungenschaften
Der Gerichtshof hat sich als treibende Kraft für das europäische Aufbauwerk erwiesen.
1. Allgemeine Praxis
Das Urteil des Gerichtshofs vom 15. Juli 1964 in der Rechtssache Costa/ENEL
war von grundlegender Bedeutung für das Verständnis des Gemeinschaftsrechts als
eigenständige, den nationalen Rechtsvorschriften vorrangige Rechtsordnung, also
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für die Begründung des Grundsatzes des Primats des Unionsrechts[1]. Durch sein
Urteil vom 5. Februar 1963 in der Rechtssache Van Gend & Loos wurde zudem der
Grundsatz der unmittelbaren Geltung des Gemeinschaftsrechts vor den Gerichten der
Mitgliedstaaten etabliert. Als bedeutsam sind weiterhin bestimmte Urteile im Bereich
des Schutzes der Rechte des Einzelnen anzusehen, wie das Urteil vom 14. Mai
1974 in der Rechtssache Nold, in der der Gerichtshof unter anderem feststellte, dass
die Grundrechte wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Rechtsgrundsätze sind, für
deren Einhaltung er Sorge trägt (4.1.2).
2. Zu einzelnen Rechtsfragen
— Niederlassungsrecht: Urteil vom 8. April 1976 in der Rechtssache Royer, in

der der Gerichtshof das Recht eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats
bestätigte, sich unabhängig von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf dem
Hoheitsgebiet eines anderen Staates aufzuhalten.

— Freier Warenverkehr: Urteil vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache Cassis
de Dijon, in der der Gerichtshof befand, dass jedes in einem Mitgliedstaat
rechtmäßig hergestellte und in den Handel gebrachte Erzeugnis grundsätzlich zur
Vermarktung in jedem anderen Mitgliedstaat zugelassen werden muss.

— Außenpolitische Befugnisse der Gemeinschaft: Urteil vom 31. März 1971 in der
Rechtssache Kommission/Rat in Bezug auf das Europäische Übereinkommen
über Straßenverkehr, in der der Gemeinschaft das Recht zuerkannt wurde,
in durch gemeinschaftliche Regelungen abgedeckten Bereichen internationale
Übereinkommen zu schließen.

— In neuerer Zeit gefällte Urteile, in denen festgestellt wurde, dass Mitgliedstaaten,
die Richtlinien nicht oder nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt haben,
schadenersatzpflichtig sind.

— Verschiedene Urteile im Bereich der sozialen Sicherheit und des Wettbewerbs.

— Rechtsprechung zu Verstößen der Mitgliedstaaten gegen das Unionsrecht; diese
Rechtsprechung ist für das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Marktes
von grundlegender Bedeutung.

— Datenschutz: Urteile zur Safe-Harbor-Regelung in Schrems I (2015) und
zum EU-US-Datenschutzschild in Schrems II (2020), mit denen die
Angemessenheitsbeschlüsse der Kommission in Bezug auf die USA aufgehoben
wurden, um die Grundprinzipien des Unionsrechts zu schützen und für strenge
Datenschutzanforderungen zu sorgen.

Zu erwähnen ist auch, dass eines der Hauptverdienste des Gerichtshofs in der
Aufstellung des Grundsatzes besteht, wonach die Gemeinschaftsverträge nicht starr,
sondern vor dem Hintergrund des Standes der Integration und der in den Verträgen
selbst festgelegten Ziele auszulegen sind. Durch diesen Grundsatz ist es für die
EU möglich geworden, in bestimmten Bereichen Rechtsvorschriften zu erlassen, die
nicht durch besondere Bestimmungen der Verträge geregelt sind, wie beispielsweise
die Bekämpfung der Umweltverschmutzung (in einem Urteil vom 13. September
2005 (Rechtssache C-176/03) hat der Gerichtshof es der EU gestattet, strafrechtliche

[1]Ziller, J.: La primauté du droit de l’Union européenne. Generaldirektion Interne Politikbereiche,
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Mai 2022.
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Maßnahmen anzuordnen, wenn diese „erforderlich“ sind, um die für den Umweltschutz
gesetzten Ziele zu erreichen).
Im Jahr 2022 wurden 806 Rechtssachen beim Gerichtshof anhängig gemacht,
davon 546 Vorabentscheidungsverfahren, 37 direkte Klagen und 209 Klagen gegen
Entscheidungen des Gerichts. Es wurden 808 Rechtssachen erledigt, darunter
564 Vorabentscheidungsverfahren, 36 direkte Klagen und 196 Klagen gegen
Entscheidungen des Gerichts. Die meisten Anträge stammten aus Deutschland (98),
Italien (63), Bulgarien (43) und Spanien (41). Die durchschnittliche Verfahrensdauer
betrug 16,4 Monate[2]. Zum 31. Dezember 2022 waren 1 111 Verfahren anhängig.

GERICHT

A. Rechtsgrundlage
Artikel 254 bis 257 AEUV, Artikel 40 des Euratom-Vertrags und Protokoll Nr. 3 zum
Vertragswerk über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union
B. Zusammensetzung und Satzung (Artikel 254 AEUV)
1. Zusammensetzung
a. Anzahl (Artikel 19 EUV und Artikel 254 AEUV)
Die Zahl der Richter wird gemäß Artikel 254 AEUV in der Satzung festgelegt. Nach
Artikel 48 von Protokoll 3 dieser Satzung, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU,
Euratom) 2016/1192 vom 6. Juli 2016 setzt sich das Gericht aus zwei Richtern je
Mitgliedstaat (derzeit 54) zusammen. Die Richter werden von den Regierungen der
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung eines Ausschusses
ernannt, der die Aufgabe hat, eine Stellungnahme zur Eignung der Bewerber für die
Ausübung des Amts eines Richters abzugeben. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre und
kann verlängert werden. Die Richter können dazu bestellt werden, die Tätigkeit eines
Generalanwalts auszuüben, da das Gericht im Gegensatz zum Gerichtshof über keine
ständigen Generalanwälte verfügt.
b. Anforderungen
Entsprechend der Regelung des Gerichtshofs (Artikel 19 EUV). Um für ein Amt beim
Gericht ernannt werden zu können, müssen die Kandidaten über die Befähigung zur
Ausübung hoher richterlicher Tätigkeiten verfügen.
c. Ernennungsverfahren
Entsprechend der Regelung des Gerichtshofs.
2. Merkmale des Amtes
Entsprechend der Regelung des Gerichtshofs.
C. Organisation und Arbeitsweise
Die Richter wählen aus ihrer Mitte einen Präsidenten für eine Amtszeit von drei
Jahren und einen Kanzler für eine Amtszeit von sechs Jahren, wobei das Gericht die
Dienste des Gerichtshofs für seine verwaltungs- und sprachenbezogenen Bedürfnisse
in Anspruch nimmt.
Seine Verfahrensordnung erlässt das Gericht im Einvernehmen mit dem Gerichtshof
(Artikel 254 Absatz 5 AEUV). Das Gericht tagt in Kammern mit drei oder fünf Richtern.

[2]JEU, Jahresbericht 2022.
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Das Gericht kann als Plenum, als Große Kammer oder in Einzelrichterbesetzung
tagen. Mehr als 80% der vor dem Gericht verhandelten Fälle werden vor einer aus
drei Richtern bestehenden Kammer verhandelt. Nach den neuesten Änderungen
der Verfahrensordnung (April 2023) ist die Teilnahme an mündlichen Verhandlungen
per Videokonferenz zulässig (Artikel 107a der Verfahrensordnung). Außerdem
wurde für den Fall, dass durch beim Gericht anhängige Rechtssachen die gleiche
Rechtsfrage aufgeworfen wird, das neue Konzept der „Pilotrechtssache“ (Artikel 71a
der Verfahrensordnung) eingeführt. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann eine der
Rechtssachen zur „Pilotrechtssache“ bestimmt, während die anderen ausgesetzt
werden.
Vornehmlich werden vor dem Gericht Verfahren im ersten Rechtszug zu direkten
Klagen natürlicher oder juristischer Personen abgewickelt, wenn diese direkt oder
als Einzelperson betroffen sind, ferner zu direkten Klagen von Mitgliedstaaten
gegen Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der EU sowie zu direkten
Schadenersatzklagen in Bezug auf Schäden, die von Organen oder ihren Mitarbeitern
verursacht wurden. Gegen Entscheidungen des Gerichts können auf Rechtsfragen
beschränkte Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden. Durchschnittlich werden
rund 30% der Entscheidungen des Gerichts angefochten.
Das Parlament und der Rat können dem Gericht beigeordnete Fachgerichte bilden,
die für Entscheidungen im ersten Rechtszug über bestimmte Kategorien von Klagen
zuständig sind, die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. Bei der Bildung
dieser Gerichte handeln das Parlament und der Rat im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens.
Im Jahr 2022 wurden 904 Rechtssachen beim Gericht eingereicht und
858 Rechtssachen erledigt, von denen 792 direkte Klagen betrafen (270 zum
geistigen und gewerblichen Eigentum, 76 zu staatlichen Beihilfen und Wettbewerb,
66 zum öffentlichen Dienst der EU und 380 andere direkte Klagen). Eine Partei,
die nicht in der Lage ist, die Verfahrenskosten zu tragen, kann einen Antrag auf
unentgeltliche Prozesskostenhilfe stellen (54 Fälle im Jahr 2022). Die durchschnittliche
Verfahrensdauer betrug 16,2 Monate. Zum 31. Dezember 2022 waren 1 474 Verfahren
anhängig[3].

DAS FRÜHERE GERICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST DER
EUROPÄISCHEN UNION

Das Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (eingerichtet
2004) befasste sich mit Streitigkeiten zwischen den Organen der Union und ihren
Bediensteten, wenn hierfür kein nationales Gericht zuständig war. Im Zuge der
Erhöhung der Gesamtzahl der Richter des Gerichtshofs wurde das Gericht für den
öffentlichen Dienst am 1. September 2016 aufgelöst und mit der Verordnung (EU,
Euratom) 2016/1192 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016
über die Übertragung der Zuständigkeit für die Entscheidung im ersten Rechtszug über
die Rechtsstreitigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren Bediensteten in
das Gericht eingegliedert. Rechtssachen, die am 31. August 2016 beim Gericht für
den öffentlichen Dienst anhängig waren, wurden mit Wirkung vom 1. September 2016
auf das Gericht übertragen. Diese Rechtssachen werden vom Gericht in dem Stadium
weiterbearbeitet, in dem sie sich zu dem Zeitpunkt befanden, wobei vom früheren

[3]EuGH, Jahresbericht 2021.
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Gericht für den öffentlichen Dienst im Rahmen dieser Rechtssachen getroffene
Verfahrensmaßnahmen fortgelten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Mit seinem bereits 1990 gefällten Urteil, in dem der Gerichtshof über einen Einspruch
des Parlaments zum Rechtsetzungsverfahren zur Verabschiedung von Maßnahmen
des Gesundheitsschutzes nach dem Nuklearunfall von Tschernobyl befand, wurde
dem Parlament das Recht zuerkannt, zur Wahrung seiner Rechte im Rahmen des
Rechtsetzungsverfahrens Nichtigkeitsklage beim Gerichtshof zu erheben.
Nach Artikel 257 AEUV können das Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren dem Gericht beigeordnete Fachgerichte bilden, die
für Entscheidungen im ersten Rechtszug über bestimmte Kategorien von Klagen
zuständig sind, die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. Das Parlament und
der Rat sind gehalten, durch Verordnungen entweder auf Vorschlag der Kommission
nach Anhörung des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der
Kommission zu handeln.
Nach Artikel 281 AEUV wird die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union
vom Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (in
Form einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates) geändert. Ein
Beispiel für diese Beteiligung des Parlaments ist der eigene Vorschlag des Gerichtshofs
vom 26. März 2018 zur Änderung seiner Satzung, der die Möglichkeit bestimmter
Änderungen der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Gerichtshof und dem Gericht
in Bezug auf Vorabentscheidungen betrifft.
Das Parlament ist eines der in Artikel 263 AEUV genannten Organe, die (als Partei)
beim Gerichtshof Klage erheben können.
Gemäß Artikel 218 Absatz 11 AEUV kann das Parlament den Gerichtshof um ein
Gutachten darüber ersuchen, ob eine geplante internationale Übereinkunft mit den
Verträgen vereinbar ist. Ist das Gutachten des Gerichtshofs ablehnend, so kann die
geplante Übereinkunft nur in Kraft treten, wenn sie oder die Verträge geändert werden.
So ersuchte das Parlament beispielsweise im Juli 2019 um ein Rechtsgutachten
darüber, ob die Vorschläge für den Beitritt der EU zum Übereinkommen des Europarats
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
(Übereinkommen von Istanbul) mit den Verträgen vereinbar sind (Gutachten 1/19).
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon werden Bewerber für die Ausübung
des Amtes eines Richters oder Generalanwalts nun zunächst von einem aus sieben
Personen bestehenden Ausschuss begutachtet, von denen eine vom Parlament im
Wege einer Entschließung im Plenum vorgeschlagen wird (Artikel 255 Absatz 2 AEUV
und Artikel 128 der Geschäftsordnung des Parlaments).
Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung 2015/2422 legte der Gerichtshof dem
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission am 21. Dezember 2020
einen Bericht über die Arbeitsweise des Gerichts vor, der von einem externen Berater
erstellt wurde. Der Schwerpunkt sollte in diesem Bericht gemäß Artikel 3 Absatz 1 der
Verordnung 2015/2422 insbesondere auf die Effizienz des Gerichts, die Notwendigkeit
und Wirksamkeit der Erhöhung der Zahl der Richter auf 56, den Nutzen und die
Wirksamkeit der Mittel sowie die weitere Einsetzung von Fachkammern bzw. sonstige
strukturelle Änderungen gelegt werden.
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Am 19. September 2023 nahm der Rechtsausschuss den Entwurf eines Berichts
über den Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen
Union (EuGH) an. Der Verordnungsentwurf zielt darauf ab, die Zuständigkeit
für Vorabentscheidungen in einigen besonderen Sachgebieten vom Gerichtshof
auf das Gericht zu übertragen und die Anforderung, eine Erlaubnis für das
Einlegen von Rechtsmitteln einzuholen, im Falle von Rechtsmitteln gegen bestimmte
Entscheidungen des Gerichts auszuweiten. Der Bericht des Rechtsausschusses
wurde im Plenum am 27. September 2023 vorgelegt, das den Beschluss des
Rechtsausschusses billigte, am 4. Oktober 2023 in interinstitutionelle Verhandlungen
einzutreten.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Parlaments ausgearbeitet.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023
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1.3.10. DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DES
GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION

Im Folgenden werden die Zuständigkeiten des Gerichtshofs der Europäischen
Union (EuGH) erläutert, der sich aus dem eigentlichen Gerichtshof und dem
Gericht zusammensetzt und verschiedene Rechtsbehelfsmöglichkeiten bietet, die in
Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), in Artikel 251 bis 281 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und in Artikel 136
des Euratom-Vertrags sowie im Protokoll Nr. 3 zu den Verträgen über die Satzung
des Gerichtshofs der Europäischen Union festgelegt sind.

GERICHTSHOF

A. Direkte Klagen gegen Mitgliedstaaten oder gegen ein Organ, eine Einrichtung
oder eine sonstige Stelle der Europäischen Union
Der Gerichtshof entscheidet über Klagen gegen Mitgliedstaaten oder Organe wegen
Nichterfüllung ihrer sich aus dem Unionsrecht ergebenden Pflichten.
1. Vertragsverletzungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat
Diese Klagen werden erhoben
— entweder von der Kommission nach Durchführung eines Vorverfahrens

(Artikel 258 AEUV): Aufforderung an den Mitgliedstaat, sich zu äußern und eine
mit Gründen versehene Stellungnahme abzugeben (1.3.8);

— oder von einem Mitgliedstaat gegen einen anderen Mitgliedstaat nach vorheriger
Befassung der Kommission (Artikel 259 AEUV).

Aufgabe des Gerichtshofs:
— Feststellung, dass der Staat gegen seine Verpflichtungen verstoßen hat; in diesem

Fall hat der Staat die Zuwiderhandlung unverzüglich einzustellen.

— Stellt der Gerichtshof nach einer weiteren Anrufung durch die Kommission fest,
dass der betroffene Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, so
kann er die Zahlung einer Geldbuße (eines Pauschalbetrags und/oder eines
periodischen Zwangsgeldes) verhängen, wobei die Höhe des zu zahlenden
Betrags vom Gerichtshof auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission
festgelegt wird (Artikel 260 AEUV).

2. Nichtigkeits- oder Untätigkeitsklagen gegen die Organe der Union
Betrifft: Fälle, in denen der Kläger fordert, eine Handlung, mit der möglicherweise gegen
das Unionsrecht verstoßen wird, für nichtig zu erklären (Nichtigerklärung: Artikel 263
AEUV), oder Fälle von Verstößen gegen das Unionsrecht, in denen ein Organ, eine
Einrichtung oder eine sonstige Stelle untätig geblieben ist (Artikel 265 AEUV).
Befassung: Klagen können von den Mitgliedstaaten, den Organen selbst und von
jeder natürlichen oder juristischen Person erhoben werden, wenn die Handlung
(insbesondere eine Verordnung, eine Richtlinie oder ein Beschluss) von einem Organ,
einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU ausgeht und an sie gerichtet ist.
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Aufgabe des Gerichtshofs: Der Gerichtshof erklärt die für rechtswidrig befundene
Handlung für nichtig oder stellt die Untätigkeit fest, woraufhin das betroffene Organ
verpflichtet ist, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergebenden Maßnahmen zu
ergreifen (Artikel 266 AEUV).
3. Sonstige direkte Klagen
Da das Gericht für alle Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in den
Artikeln 263, 265, 268, 270 und 272 AEUV genannten Klagen zuständig ist, werden
beim Gerichtshof nur Klagen gegen Beschlüsse der Kommission erhoben, mit denen
Zwangsmaßnahmen gegen Unternehmen verhängt werden (Artikel 261 AEUV), sowie
die in der Satzung des Gerichtshofs (zuletzt geändert durch die Verordnung (EU,
Euratom) 2019/629 vom 17. April 2019) genannten Klagen. Artikel 51 der Satzung
des Gerichtshofs sieht vor, dass dem Gerichtshof abweichend von der in Artikel 256
Absatz 1 AEUV vorgesehenen Regelung die Klagen gemäß den Artikeln 263 und 265
AEUV vorbehalten sind, wenn sie von einem Mitgliedstaat erhoben werden und sich
gegen Folgendes richten:
— eine Handlung oder unterlassene Beschlussfassung des Europäischen

Parlaments oder des Rates oder dieser beiden Organe in den Fällen, in denen sie
gemeinsam beschließen, mit Ausnahme

— der Beschlüsse des Rates gemäß Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 3 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union;

— der Rechtsakte, die der Rat aufgrund einer Verordnung des Rates über
handelspolitische Schutzmaßnahmen im Sinne von Artikel 207 AEUV
erlässt;

— der Rechtsakte, die der Rat aufgrund einer Verordnung des Rates über
handelspolitische Schutzmaßnahmen im Sinne von Artikel 291 AEUV
erlässt;

— eine Handlung oder unterlassene Beschlussfassung der Kommission gemäß
Artikel 331 Absatz 1 AEUV.

Dem Gerichtshof sind ebenfalls die Klagen gemäß denselben Artikeln vorbehalten,
die von einem Unionsorgan gegen eine Handlung oder wegen unterlassener
Beschlussfassung des Europäischen Parlaments, des Rates, dieser beiden Organe
in den Fällen, in denen sie gemeinsam beschließen, oder der Kommission erhoben
werden, sowie die Klagen, die von einem Unionsorgan gegen eine Handlung
oder wegen unterlassener Beschlussfassung der Europäischen Zentralbank erhoben
werden.
B. Indirekte Klagen: Frage der Gültigkeit, die sich in einem Verfahren vor einem
einzelstaatlichen Gericht stellt (Artikel 267 AEUV - Vorabentscheidungen)
— Der einzelstaatliche Richter wendet in der Regel das Unionsrecht selbst an, wenn

dies in einer Rechtssache erforderlich ist. Wird jedoch einem einzelstaatlichen
Gericht eine Frage zur Auslegung des Unionsrechts gestellt, kann dieses die Frage
dem Gerichtshof in Form eines Vorabentscheidungsersuchens vorlegen. Handelt
es sich um ein in letzter Instanz entscheidendes Gericht, ist die Anrufung des
Gerichtshofs zwingend vorgeschrieben. Das nationale Gericht legt die Frage(n)
zur Auslegung oder Gültigkeit einer Bestimmung des Unionsrechts gemäß
seinen nationalen Verfahrensregeln vor, in der Regel in Form eines gerichtlichen
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Beschlusses. In seinem Urteil vom 11. Dezember 2018 in der Rechtssache
C-493/17 (Weiss) befand der Gerichtshof jedoch, dass er „die Entscheidung
über eine vom nationalen Gericht zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage
jedoch verweigern [muss], wenn die erbetene Auslegung einer Vorschrift des
Unionsrechts oder die erbetene Beurteilung ihrer Gültigkeit offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits
steht“ oder „wenn das Problem hypothetischer Natur ist“. Die Kanzlei übermittelt
das Ersuchen an die Beteiligten des nationalen Verfahrens sowie an die
Mitgliedstaaten und die Organe der Europäischen Union. Diesen wird eine
zweimonatige Frist für die Einreichung von schriftlichen Erklärungen beim
Gerichtshof eingeräumt.

C. Zuständigkeit im zweiten Rechtszug
Der Gerichtshof ist auch zuständig für auf Rechtsfragen beschränkte Rechtsmittel, die
gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden. Das Rechtsmittel hat
keine aufschiebende Wirkung.
Wird das Rechtsmittel für zulässig und begründet befunden, hebt der Gerichtshof die
Entscheidung des Gerichts auf und entscheidet den Rechtsstreit selbst oder verweist
die Sache an das Gericht zurück, das dann an die Entscheidung des Gerichtshofs
gebunden ist.

ERRUNGENSCHAFTEN

Der Gerichtshof hat sich als äußerst bedeutender Faktor - manche sprechen sogar von
einer treibenden Kraft - für die europäische Integration erwiesen.
A. Im Allgemeinen
Mit seinem Urteil vom 5. Februar 1963 in der Rechtssache C-26/62 (Van Gend &
Loos) hat er den Grundsatz der unmittelbaren Geltung des Gemeinschaftsrechts
vor den Gerichten der Mitgliedstaaten aufgestellt. Das Urteil des Gerichtshofs
vom 15. Juli 1964 in der Rechtssache C-6/64 (Costa/E.N.E.L) war von ähnlich
grundlegender Bedeutung für das Verständnis des Gemeinschaftsrechts als
eigenständige, den nationalen Rechtsvorschriften vorrangige Rechtsordnung. Der
Gerichtshof hat bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Unionsrecht
und dem innerstaatlichen Recht stets die oberste Autorität beansprucht. In den
wegweisenden Rechtssachen Van Gend & Loos und Costa gegen E.N.E.L. hat der
Gerichtshof die Grunddoktrinen des Vorrangs des EU-Rechts entwickelt. Demnach
hat das Unionsrecht absoluten Vorrang vor dem nationalen Recht, und dieser
Vorrang muss von den nationalen Gerichten in ihren Entscheidungen berücksichtigt
werden. In seinem Urteil vom 17. Dezember 1970 in der Rechtssache C-11/70
(Internationale Handelsgesellschaft) entschied der Gerichtshof, dass das Unionsrecht
auch gegenüber den in nationalen Verfassungen garantierten Grundrechten Vorrang
genießt. In Randnummer 3 seiner Entscheidungsgründe in dieser Rechtssache
erklärt der Gerichtshof: „Daher kann es die Gültigkeit einer Gemeinschaftshandlung
oder deren Geltung in einem Mitgliedstaat nicht berühren, wenn geltend gemacht
wird, die Grundrechte in der ihnen von der Verfassung dieses Staates gegebenen
Gestalt oder die Strukturprinzipien der nationalen Verfassung seien verletzt.“ Der
Gerichtshof hat dies in späteren Rechtssachen bestätigt, siehe Rechtssache
C-106/77, Simmenthal (1978), Rechtssache C-149/79, Kommission/Belgien (1980),
Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur und Factortame II (1996),
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Rechtssache C-473/93, Kommission/Luxemburg (1996) und Rechtssache C-213/07,
Michaniki (2008). In dieser Rechtsprechung hat der Gerichtshof Instrumente der
Lehrmeinung entwickelt, um den Gerichten der Mitgliedstaaten einen gewissen
Ermessensspielraum einzuräumen und ihre Interessen ernst zu nehmen. Darüber
hinaus passt der Gerichtshof bisweilen implizit seine eigene Rechtsprechung
an, um den Bedenken der Gerichte der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen.
Bekanntlich entwickelte der Gerichtshof unter dem Druck der Gerichte der
Mitgliedstaaten Rechtsprechung im Bereich der Grundrechte. Nach der Gründung der
Europäischen Gemeinschaften hatte sich der Gerichtshof zunächst der Einführung
von Grundrechten in die EG-Rechtsordnung widersetzt (Rechtssache C-36/59,
Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft (1960)). Als sich die Verfassungsgerichte der
Mitgliedstaaten jedoch dagegen widersetzten, änderte der Gerichtshof seinen
Kurs. Um Urteilen des deutschen Bundesverfassungsgerichts und des italienischen
Verfassungsgerichts zuvorzukommen, entschied der Gerichtshof in der Rechtssache
Internationale Handelsgesellschaft, dass die Grundrechte „integraler Bestandteil der
allgemeinen Rechtsgrundsätze“ sind.
B. Zu einzelnen Rechtsfragen
— Zum Schutz der Menschenrechte gehört das Urteil vom 14. Mai 1974 in

der Rechtssache C-4/73 (J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung gegen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften), in dem der Gerichtshof
feststellte, dass die grundlegenden Menschenrechte integraler Bestandteil der
allgemeinen Rechtsgrundsätze sind, für deren Einhaltung er sorgt (4.1.1).

— Freier Warenverkehr: In seinem Urteil vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache
C-120/78 (Cassis de Dijon) befand der Gerichtshof, dass jedes in einem
Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte und in den Handel gebrachte Erzeugnis
grundsätzlich in jedem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht werden darf.

— Freier Personenverkehr: In der Rechtssache C-415/93 (Bosman) vom
15. Dezember 1995 entschied der Gerichtshof, dass Profisport eine wirtschaftliche
Tätigkeit ist, die nicht durch die von Fußballverbänden erlassenen Regeln
behindert werden darf, mit denen der Transfer von Spielern geregelt oder die Zahl
der Spieler aus anderen Mitgliedstaaten begrenzt wird.

— Außenpolitische Befugnisse der Gemeinschaft: In dem Urteil Entscheidung
vom 31. März 1971 in der Rechtssache C-22/70 (Kommission/Rat) wurde der
Gemeinschaft das Recht zuerkannt, in den Bereichen, die Gegenstand von
Gemeinschaftsregelungen sind, internationale Abkommen zu schließen.

— In seinem Urteil vom 19. November 1991 in den Rechtssachen C-6/90 und
C-9/90 (Francovich u. a.) hat der Gerichtshof ein weiteres grundlegendes
Konzept entwickelt: die Haftung der Mitgliedstaaten für die einer Einzelperson
durch Verstöße des betreffenden Mitgliedstaats gegen die Verpflichtung zur
ordnungsgemäßen und fristgerechten Umsetzung einer Richtlinie in nationales
Recht entstandenen Schäden.

— Eine Reihe von Urteilen bezieht sich auf die soziale Sicherheit (Rechtssache
C-43/75, Defrenne (1976) über gleiche Entlohnung für Männer und Frauen)
und auf die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Rechtssache C-173/99,
BECTU (2001)).
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Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom
16. Juni 2015 (Rechtssache C-62/14, Gauweiler u. a.) entschieden, dass nach
ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
verlangt, dass die Handlungen der EU-Organe zur Erreichung der mit den fraglichen
Rechtsvorschriften verfolgten legitimen Ziele geeignet sein und nicht über das
hinausgehen sollten, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist. Eines der
wichtigsten Verdienste des Gerichtshofs besteht in der Aufstellung des Grundsatzes,
wonach die Verträge nicht starr, sondern vor dem Hintergrund des Standes
der Integration und der in den Verträgen selbst festgelegten Ziele auszulegen
sind.[1]Eines der wichtigsten Verdienste des Gerichtshofs besteht in der Aufstellung
des Grundsatzes, wonach die Verträge nicht starr, sondern vor dem Hintergrund des
Standes der Integration und der in den Verträgen selbst festgelegten Ziele auszulegen
sind. Durch diesen Grundsatz ist es möglich geworden, in bestimmten Bereichen,
die nicht Gegenstand besonderer Bestimmungen der Verträge sind, beispielsweise im
Bereich der Bekämpfung der Umweltverschmutzung, Rechtsvorschriften zu erlassen.
In seinem Urteil vom 13. September 2005 in der Rechtssache C-176/03 (Kommission/
Rat) hat der Gerichtshof der Europäischen Union die Befugnis zuerkannt, Maßnahmen
im Bereich des Strafrechts zu ergreifen, wenn diese „erforderlich“ sind, um die für den
Umweltschutz gesteckten Ziele zu erreichen.
Anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge wurde
2017 auf Initiative des Präsidenten des EuGH und der Präsidenten der Verfassungs-
und obersten Gerichte der EU-Mitgliedstaaten das Justizielle Netzwerk der EU (JNEU)
ins Leben gerufen.
Damit soll zwischen den teilnehmenden einzelstaatlichen Gerichten und dem EuGH
der Informationsaustausch über die Rechtsprechung gefördert werden. Auf einer
Website mit beschränktem Zugriff veröffentlichen die teilnehmenden einzelstaatlichen
Gerichte und der EuGH Informationen über ihre Rechtsprechung in Bezug auf
das Unionsrecht, über Fragen, die die einzelstaatlichen Gerichte in Form eines
Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH überwiesen hatten, und über Vermerke
und Studien.
Auf der in allen EU-Sprachen verfügbaren kollaborativen Plattform des JNEU
werden die von den Richtern des Gerichtshofs der Europäischen Union und den
innerstaatlichen Richtern im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeiten ausgeführten
Arbeiten gebündelt bereitgestellt. Die Richter haben Zugang zu einem Instrument,
mit dessen Hilfe sie ihren Amtskollegen ihre Rechtsprechung sowie Forschungs- und
Analysearbeit zugänglich machen können, um Wissen zu teilen und die Effizienz zu
verbessern.
Die Plattform hat über 2 000 Nutzer in den Verfassungs- und obersten Gerichten der
Mitgliedstaaten.

GERICHT

(1.3.9)

[1]Rechtssache C-493/17 (Weiss), Rn. 93.
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A. Zuständigkeiten des Gerichts (Artikel 256 AEUV)
Der Gerichtshof der Europäischen Union besteht aus zwei Gerichten, dem eigentlichen
Gerichtshof und dem Gericht. Angesichts der Tatsache, dass dem Gerichtshof die
ausschließliche Zuständigkeit für Streitsachen zwischen den Organen und für die
Entscheidung über von einem Mitgliedstaat gegen das Europäische Parlament bzw.
den Rat erhobene Klagen vorbehalten ist, ist das Gericht für die Entscheidung im ersten
Rechtszug über alle anderen Klagen dieser Art zuständig, insbesondere für Klagen
von Einzelpersonen und Klagen, die von einem Mitgliedstaat gegen die Kommission
erhoben werden.
Gemäß dem AEUV ist das Gericht für die Entscheidungen im ersten Rechtszug über
die in den Artikeln 263, 265, 268, 270 und 272 AEUV genannten Klagen, insbesondere
in den unten aufgeführten Bereichen, zuständig, es sei denn, die Klagen werden von
Mitgliedstaaten, Unionsorganen oder der Europäischen Zentralbank erhoben; in diesen
Fällen sind sie dem Gerichtshof vorbehalten (Artikel 51 der Satzung des Gerichtshofs
der Europäischen Union):
— Nichtigkeitsklagen gegen die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der

EU oder Untätigkeitsklagen, die von Einzelpersonen oder anderen juristischen
Personen gegen die Organe eingereicht werden (Artikel 263 und 265 AEUV);

— Klagen, die von den Mitgliedstaaten gegen die Kommission erhoben werden;

— Klagen auf Schadensersatz für von den Organen, Einrichtungen oder sonstigen
Stellen der EU bzw. deren Bediensteten verursachte Schäden (Artikel 268 AEUV);

— Streitigkeiten betreffend von der Union oder für ihre Rechnung abgeschlossene
Verträge, in denen die Zuständigkeit ausdrücklich dem Gericht übertragen wird
(Artikel 272 AEUV);

— Klagen im Zusammenhang mit den Rechten des geistigen Eigentums, die gegen
das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und gegen das
Gemeinschaftliche Sortenamt eingereicht werden;

— Rechtsstreitigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren Bediensteten,
darunter auch Rechtsstreitigkeiten zwischen allen Organen, Einrichtungen oder
sonstigen Stellen einerseits und deren Bediensteten andererseits.

In der Satzung kann die Zuständigkeit des Gerichts auf andere Sachgebiete
ausgeweitet werden.
Grundsätzlich kann gegen erstinstanzliche Entscheidungen des Gerichts beim
Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden.
B. Vorabentscheidungen
Das Gericht entscheidet im Wege der Vorabentscheidung (Artikel 267 AEUV) über
die in der Satzung festgelegten Rechtssachen (Artikel 256 Absatz 3 AEUV). Da
die Satzung hierüber jedoch keine Bestimmungen enthält, bleibt dem Gerichtshof
die ausschließliche Zuständigkeit vorbehalten, im Wege der Vorabentscheidung zu
entscheiden.
C. Zuständigkeit für Rechtsmittel
Gegen die Entscheidungen des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten beim
Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden.
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GERICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST DER EUROPÄISCHEN
UNION

Am 1. September 2016 wurde die Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten zwischen
der Union und ihren Bediensteten auf das Gericht (1.3.9) übertragen und das 2004
geschaffene Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union aufgelöst.
Mit der Verordnung (EU, Euratom) 2016/1192 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 6. Juli 2016 über die Übertragung der Zuständigkeit für die Entscheidung im
ersten Rechtszug über die Rechtsstreitigkeiten zwischen der Europäischen Union und
ihren Bediensteten auf das Gericht wurde der Beschluss 2004/752/EG, Euratom des
Rates zur Errichtung des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union
aufgehoben. Rechtssachen, die beim Gericht für den öffentlichen Dienst anhängig
waren, wurden auf das Gericht übertragen und in dem Stadium weiterbearbeitet, in
dem sie sich zum Zeitpunkt der Übertragung befanden, wobei die vom ehemaligen
Gericht für den öffentlichen Dienst vorgenommenen Verfahrensschritte ihre Gültigkeit
behielten.
Was Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts für den öffentlichen Dienst
betrifft, mit denen das Gericht zum Zeitpunkt der Übertragung der Zuständigkeit am
1. September 2016 befasst war oder die nach diesem Zeitpunkt eingelegt wurden,
wurde eine Übergangsregelung geschaffen. Für die Prüfung und Entscheidung über
das Rechtsmittel bleibt in diesen Fällen weiterhin das Gericht zuständig. Die Artikel 9
bis 12 des Anhangs I der Satzung des Gerichtshofs müssen daher für die betreffenden
Rechtsmittel weiterhin anwendbar bleiben.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Nach Artikel 257 AEUV können das Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren dem Gericht beigeordnete Fachgerichte einrichten, die für
Entscheidungen im ersten Rechtszug über bestimmte Kategorien von Klagen, die
auf besonderen Sachgebieten erhoben werden, oder Verfahren auf diesen Gebieten
zuständig sind. Das Parlament und der Rat beschließen durch Verordnungen entweder
auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Gerichtshofs oder auf Antrag des
Gerichtshofs nach Anhörung der Kommission.
Gemäß Artikel 281 AEUV wird die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union
in einem besonderen Protokoll Nr. 3 festgelegt. Das Europäische Parlament und der
Rat können die Satzung gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren[2] ändern.
Das Europäische Parlament prüft derzeit einen Vorschlag zur Änderung des Protokolls
Nr. 3.
Das Parlament ist eines der in Artikel 263 AEUV genannten Organe, die (als Partei)
beim Gerichtshof Klage erheben können.
Gemäß Artikel 218 Absatz 11 AEUV kann das Parlament den Gerichtshof um ein
Gutachten darüber ersuchen, ob eine geplante internationale Übereinkunft mit den
Verträgen vereinbar ist. Ist das Gutachten des Gerichtshofs ablehnend, so kann die
geplante Übereinkunft nur in Kraft treten, wenn sie oder die Verträge geändert werden.

[2]Verordnung (EU, Euratom) Nr. 741/2012 vom 11. August 2012, Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422
vom 16. Dezember 2015 und Verordnung (EU, Euratom) 2016/1192 vom 6. Juli 2016 des Europäischen
Parlaments und des Rates.
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Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Parlaments ausgearbeitet.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023
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1.3.11. DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK (EZB)

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die zentrale Einrichtung der Wirtschafts-
und Währungsunion und seit dem 1. Januar 1999 für die Geldpolitik im Euro-
Währungsgebiet zuständig. Die EZB bildet zusammen mit allen nationalen
Zentralbanken in der EU das Europäische System der Zentralbanken (ESZB).
Vorrangiges Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Im Rahmen
des einheitlichen Aufsichtsmechanismus ist die EZB seit 2014 für Aufgaben im
Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute zuständig.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 3 und 13 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

— Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c und in den Artikeln 119, 123, 127-134, 138-144, 219
und 282-284 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

— Protokoll Nr. 4 über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
(ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) Protokoll Nr. 16 über einige
Bestimmungen betreffend Dänemark (im Anhang zum EUV und zum AEUV),

— Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung
besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf
die Europäische Zentralbank (Verordnung über den Aufsichtsmechanismus),

— Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines
einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten
Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und
eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 (Verordnung über den einheitlichen Abwicklungsmechanismus).

STRUKTUR UND ARBEITSWEISE

Gemäß den Verträgen zählt die Gestaltung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet
zu den Hauptaufgaben der EZB. Mit der Verordnung über den Aufsichtsmechanismus
wurden der EZB ab November 2014 darüber hinaus bestimmte Aufsichtsfunktionen
über Kreditinstitute übertragen.
A. Geldpolitik
Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) besteht aus der Europäischen
Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken aller Mitgliedstaaten,
einschließlich derjenigen, die den Euro nicht eingeführt haben. Das Eurosystem
besteht wiederum aus der EZB und den nationalen Zentralbanken ausschließlich der
Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben. Im AEUV wird vorrangig das ESZB
und nicht das Eurosystem genannt, da dieser Vertrag in der Annahme verfasst wurde,
dass letztlich alle Mitgliedstaaten den Euro einführen würden. Für Mitgliedstaaten,
die den Euro noch nicht eingeführt haben (aufgrund einer Ausnahmeregelung oder
Nichtbeteiligungsklausel), gelten bestimmte Vertragsbestimmungen über das ESZB
nicht, sodass die allgemeinen Bezugnahmen im AEUV auf das ESZB in der Praxis
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hauptsächlich das Eurosystem betreffen. Die Unabhängigkeit der EZB ist in Artikel 130
AEUV verankert: „Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und die
Satzung des ESZB und der EZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten
darf weder die Europäische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein
Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen
Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder
entgegennehmen.“
1. Beschlussorgane
Die Beschlussorgane der EZB sind der EZB-Rat, das Direktorium und der Erweiterte
Rat. Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB geleitet.
a. Der EZB-Rat
Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den
Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt
haben. Er legt die Geldpolitik fest und erlässt die für ihre Ausführung notwendigen
Leitlinien. Der EZB-Rat beschließt die Geschäftsordnung der EZB, nimmt beratende
Funktionen wahr und beschließt, wie das ESZB in der internationalen Zusammenarbeit
zu vertreten ist. Er kann außerdem dem Direktorium bestimmte Befugnisse übertragen.
Der EZB-Rat tritt in der Regel zweimal im Monat zusammen und verfügt über ein
monatliches Rotationssystem für die Stimmrechte. Die Präsidenten der nationalen
Zentralbanken der fünf Staaten mit den größten Volkswirtschaften und dem größten
Finanzsektor halten zusammen vier Stimmrechte. Die übrigen 15 Länder halten
zusammen elf Stimmrechte. Neben den Präsidenten der nationalen Zentralbanken
verfügen die Mitglieder des Direktoriums der EZB über ständige Stimmrechte.
b. Das Direktorium
Das Direktorium setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und
vier weiteren Mitgliedern. Diese werden vom Europäischen Rat auf Empfehlung des
Rates, der hierzu das Parlament und den EZB-Rat anhört, mit qualifizierter Mehrheit
ernannt. Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre und kann nicht verlängert werden. Das
Direktorium führt die laufenden Geschäfte und das Tagesgeschäft der EZB. Es führt
die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und Beschlüssen des EZB-Rates aus. Außerdem
erteilt sie den nationalen Zentralbanken Weisungen und bereitet die Sitzungen des
EZB-Rates vor.
c. Der Erweiterte Rat
Der Erweiterte Rat ist das dritte Beschlussorgan der EZB und existiert nur, solange es
Mitgliedstaaten gibt, die den Euro noch nicht eingeführt haben. Er besteht aus dem
Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB sowie den Präsidenten der nationalen
Zentralbanken aller Mitgliedstaaten. Die übrigen Mitglieder des Direktoriums können
an den Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht.
2. Ziele und Aufgaben
Das vorrangige Ziel der ESZB ist gemäß Artikel 127 Absatz 1 AEUV die Gewährleistung
der Preisstabilität. Unbeschadet dieses Ziels dient das ESZB auch der allgemeinen
Wirtschaftspolitik der Union und damit der Verwirklichung der Ziele der EU, die in
Artikel 3 EUV dargelegt sind. Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz
einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb und entsprechend den in
Artikel 119 AEUV festgelegten Grundsätzen. Die grundlegenden Aufgaben, die über
das ESZB wahrgenommen werden, sind: die Geldpolitik der Union festzulegen und
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auszuführen, Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 219 AEUV durchzuführen, die
offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten und das
reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.
3. Befugnisse und Instrumente
Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Banknoten zu
genehmigen. Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Euro-Münzen,
wobei der Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die EZB bedarf (Artikel 128
AEUV). Die EZB erlässt Verordnungen und fasst Beschlüsse, die zur Erfüllung der
dem ESZB nach dem Vertrag und der Satzung übertragenen Aufgaben erforderlich
sind. Zudem gibt sie Empfehlungen und Stellungnahmen ab (Artikel 132 AEUV). Die
EZB muss zu allen Vorschlägen für EU-Rechtsakte im Zuständigkeitsbereich der EZB
sowie von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften in ihrem
Zuständigkeitsbereich gehört werden (Artikel 127 Absatz 4 AEUV). Außerdem kann
sie zu den Themen, zu denen sie konsultiert wird, Stellung nehmen. Die EZB wird
zudem zu den Beschlüssen über gemeinsame Standpunkte sowie zu Maßnahmen
für eine einheitliche Vertretung des Euro-Währungsgebiets bei den internationalen
Einrichtungen im Finanzbereich gehört (Artikel 138 AEUV). Mit Unterstützung
der nationalen Zentralbanken holt die EZB die erforderlichen statistischen Daten
entweder von den zuständigen nationalen Behörden oder unmittelbar von den
Wirtschaftssubjekten ein (Artikel 5 der Satzung). In der Satzung werden verschiedene
Instrumente aufgeführt, die der EZB für die Ausführung ihrer geldpolitischen Aufgaben
zur Verfügung stehen. Die EZB und die nationalen Zentralbanken können für
Kreditinstitute, öffentliche Stellen und andere Marktteilnehmer Konten eröffnen und
Vermögenswerte als Sicherheit hereinnehmen. Die EZB kann Offenmarkt- und
Kreditgeschäfte durchführen und Mindestreserven fordern. Die EZB kann Offenmarkt-
und Kreditgeschäfte durchführen und Mindestreserven fordern. Der EZB-Rat kann
zudem mit Zweidrittelmehrheit über andere Instrumente der Geldpolitik entscheiden,
wobei der Anwendung dieser Instrumente durch das Verbot der monetären
Finanzierung (Artikel 123 AEUV) Grenzen gesetzt sind. Um effiziente und zuverlässige
Verrechnungs- und Zahlungssysteme zu gewährleisten, kann die EZB Infrastruktur
zur Verfügung stellen und überwachungspolitische Maßnahmen festlegen. Sie kann
außerdem Beziehungen zu Zentralbanken und Finanzinstituten in Drittländern und zu
internationalen Organisationen aufnehmen.
4. Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung oder eine
Nichtbeteiligungsklausel gilt
In den Artikeln 139 bis 144 AEUV sind besondere Bestimmungen für Mitgliedstaaten
festgelegt, die laut Vertrag verpflichtet sind, den Euro einzuführen, die entsprechenden
Anforderungen jedoch noch nicht erfüllen („Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung“).
Einige Bestimmungen des AEUV gelten für diese Mitgliedstaaten nicht, beispielsweise
die Ziele und Aufgaben des ESZB (Artikel 127 Absätze 1 bis 3 und 5 AEUV) und die
Ausgabe des Euro (Artikel 128 AEUV). Dänemark wurde eine Nichtbeteiligungsklausel
eingeräumt, nach der es gemäß dem Protokoll Nr. 16 zum AEUV von der Verpflichtung
befreit ist, dem Euro-Währungsgebiet beizutreten.
B. Aufsichtsfunktion
Seit November 2014 ist die EZB für die Aufsicht aller Kreditinstitute in den
Mitgliedstaaten zuständig, die sich am einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM)
beteiligen, und zwar entweder unmittelbar für die größten Banken oder mittelbar
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für andere Kreditinstitute. Sie arbeitet in dieser Funktion eng mit den übrigen
Stellen im Europäischen Finanzaufsichtssystem zusammen. Der SSM setzt sich
aus der EZB und den zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets zusammen. Die zuständigen Behörden von Mitgliedstaaten,
die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören, können sich freiwillig an dem
Aufsichtsmechanismus beteiligen. Die EZB beaufsichtigt die größten Banken direkt,
während die einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden weiterhin über die verbleibenden
Banken wachen.
1. Mitglied des Aufsichtsrats
Das EZB-Aufsichtsgremium besteht aus einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden
Vorsitzenden, vier Vertretern der EZB (deren Zuständigkeiten nicht zwingend direkt mit
den geldpolitischen Aufgaben der EZB zusammenhängen müssen) und jeweils einem
Vertreter der zuständigen Behörden aller am einheitlichen Aufsichtsmechanismus
teilnehmenden Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament muss die von der EZB
vorgenommene Ernennung des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden
billigen. Das Aufsichtsgremium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
Das Aufsichtsgremium ist ein internes Organ, das mit der Planung, Vorbereitung
und Ausführung der der EZB übertragenen Aufsichtsaufgaben betraut ist. Es bereitet
Entwürfe von Aufsichtsbeschlüssen vor und unterbreitet dem EZB-Rat die fertigen
Entwürfe. Diese gelten als angenommen, wenn der EZB-Rat sie nicht innerhalb einer
festgelegten Frist ablehnt. Lehnt ein teilnehmender Mitgliedstaat, dessen Währung
nicht der Euro ist, einen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums ab, findet ein
besonderes Verfahren Anwendung, wobei der betroffene Mitgliedstaat auch um die
Beendigung der engen Zusammenarbeit ersuchen kann.
2. Ziele und Aufgaben
Die EZB ist als Bankenaufsichtsbehörde dafür zuständig, Kreditinstitute zuzulassen
und Zulassungen zu entziehen, die Erfüllung der Aufsichtsanforderungen
sicherzustellen, aufsichtliche Überprüfungen durchzuführen und an der zusätzlichen
Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten mitzuwirken. Die EZB hat auch die
Aufgabe, Maßnahmen zur Abwendung von Systemrisiken zu ergreifen.
3. Befugnisse und Instrumente
Die EZB verfügt zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktion über
Untersuchungsbefugnisse (Auskunftsersuchen, allgemeine Untersuchungen,
Prüfungen vor Ort) und besondere Aufsichtsbefugnisse (z. B. die Zulassung
von Kreditinstituten). Darüber hinaus ist die EZB befugt, Verwaltungssanktionen
aufzuerlegen. Sie kann auch Kreditinstitute auffordern, für eine höhere
Eigenkapitaldeckung zu sorgen.
C. Weitere Funktionen
In anderen Rechtsgrundlagen werden der EZB weitere Aufgaben übertragen. Im
Rahmen des (im September 2012 in Kraft getretenen) Vertrags zur Einrichtung
des Europäischen Stabilitätsmechanismus wurden der EZB bestimmte Aufgaben
im Zusammenhang mit der Gewährung finanzieller Unterstützung übertragen.
Dies sind hauptsächlich Aufgaben in den Bereichen Bewertung und Analyse.
Gemäß der Gründungsverordnung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken
(ESRB), der für die Makroaufsicht über das Finanzsystem in der EU zuständig
ist, stellt die EZB das Sekretariat dieses Ausschusses, und der Präsident der
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EZB fungiert auch als Vorsitzender des ESRB. Beratend tätig ist die EZB bei
der Bewertung der Abwicklungspläne der Banken, die in der Richtlinie über die
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und der Verordnung über den
einheitlichen Abwicklungsmechanismus festgelegt sind. Im Rahmen des einheitlichen
Abwicklungsmechanismus beurteilt die EZB, ob ein Kreditinstitut ausfällt oder
wahrscheinlich ausfällt, und unterrichtet die Kommission und den Einheitlichen
Abwicklungsausschuss darüber.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Der Präsident der EZB erstattet dem Parlament in einem vierteljährlichen
währungspolitischen Dialog Bericht über geldpolitische Fragen. Zudem verfasst die
EZB einen Jahresbericht über die Geldpolitik, der dem Parlament vorgelegt wird. Das
Parlament verabschiedet eine Entschließung zu diesem Jahresbericht. Die Mitglieder
des Europäischen Parlaments können der EZB Fragen zur schriftlichen Beantwortung
stellen. Außerdem wird das Parlament bei dem Verfahren zur Benennung der Mitglieder
des Direktoriums der EZB konsultiert.
Die neuen aufsichtsrechtlichen Befugnisse der EZB gehen gemäß der Verordnung
über den einheitlichen Aufsichtsmechanismus mit zusätzlichen Rechenschaftspflichten
einher. Die entsprechenden praktischen Modalitäten sind in einer Interinstitutionellen
Vereinbarung zwischen dem Parlament und der EZB geregelt. In den Bestimmungen
zur Rechenschaftspflicht ist auch vorgesehen, dass der Vorsitzende des
Aufsichtsgremiums den Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung
beiwohnt und die Fragen des Parlaments beantwortet, und dass auf Antrag
vertrauliche Gespräche mit dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden
des zuständigen Ausschusses stattfinden. Darüber hinaus verfasst die EZB
einen jährlichen Aufsichtsbericht, den der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums dem
Parlament vorstellt.

Dražen Rakić / MAJA SABOL
04/2023
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1.3.12. DER RECHNUNGSHOF

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) ist für die Prüfung der EU-Finanzen
zuständig. Als externer Prüfer der EU trägt er zur Verbesserung der
Haushaltsführung der EU bei und fungiert zugleich als unabhängiger Hüter der
finanziellen Interessen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 285 bis 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV);

— Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Union (siehe insbesondere Titel XIV zur externen Prüfung und Entlastung).

STRUKTUR

A. Mitglieder
1. Anzahl
Ein Mitglied je Mitgliedstaat (im Vertrag von Nizza wurde verankert, was bis dahin die
übliche Vorgehensweise war), grundsätzlich also 27 Mitglieder.
2. Anforderungsprofil
Die Mitglieder müssen
— in ihren Ländern externen Rechnungsprüfungsorganen angehören oder angehört

haben oder für dieses Amt besonders geeignet sein und

— jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.

3. Ernennungsverfahren
Die Mitglieder werden
— durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit,

— auf Vorschlag des jeweiligen Mitgliedstaats für den ihm zustehenden Sitz und

— nach Anhörung des Europäischen Parlaments ernannt.

B. Amtszeit
1. Dauer
Sechs Jahre, verlängerbar.
2. Rechtsstellung
Für die Mitglieder des Rechnungshofs gelten die gleichen Vorrechte und Befreiungen
wie für die Richter des Gerichtshofs.
3. Aufgaben
Die Mitglieder üben ihre Aufgaben „in voller Unabhängigkeit“ aus. Insbesondere
— dürfen sie Anweisungen von außen weder anfordern noch entgegennehmen,
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— haben sie jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist,

— dürfen sie keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben
und

— kann ein Verstoß gegen diese Pflichten zur Amtsenthebung durch den Gerichtshof
führen.

C. Aufbau
Das Kollegium der Mitglieder des Europäischen Rechnungshofs wählt aus seiner Mitte
für drei Jahre einen Präsidenten. Eine Wiederwahl ist zulässig.
Der Rechnungshof besteht aus fünf für spezifische Ausgaben- und Einnahmenbereiche
zuständigen Kammern:
— Kammer I: Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen,

— Kammer II: Investitionen für Kohäsion, Wachstum und Integration,

— Kammer III: Externe Politikbereiche, Sicherheit und Justiz,

— Kammer IV: Marktregulierung und wettbewerbsfähige Wirtschaft,

— Kammer V: Finanzierung und Verwaltung der Union.

Jede Kammer hat zwei Zuständigkeitsbereiche. Zum ersten Bereich gehört die
Annahme von Sonderberichten, besonderen Jahresberichten und Stellungnahmen,
zum zweiten die Ausarbeitung von Entwürfen von Bemerkungen für die Jahresberichte
zum Gesamthaushaltsplan der EU und zum Europäischen Entwicklungsfonds sowie
von Entwürfen von Stellungnahmen zur Annahme durch das Kollegium.
Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg und beschäftigt rund
980 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

BEFUGNISSE

A. Prüfungen des Rechnungshofs
1. Aufgabenbereich
Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der
Europäischen Union und jeder Einrichtung der Europäischen Union. Er führt seine
Prüfungen so durch, dass er Folgendes mit hinreichender Gewähr feststellen kann:
— die Zuverlässigkeit der Jahresabschlüsse der Europäischen Union (Prüfung der

Rechnungsführung),

— die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge
(Compliance-Prüfung) und

— die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung (Wirtschaftlichkeitsprüfung).

2. Prüfungsmethoden
Die Prüfung des Rechnungshofs hat fortlaufenden Charakter und kann beispielsweise
vor Abschluss des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen. Die Prüfung wird anhand der
Rechnungsunterlagen durchgeführt, kann aber auch vor Ort vorgenommen werden,
z. B. bei
— Organen und Agenturen der Union,
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— Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausgaben für Rechnung der EU verwalten,
und

— natürlichen oder juristischen Personen, die Zahlungen aus dem EU-Haushalt
erhalten.

Die Prüfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen
obersten Rechnungskontrollbehörden. Die geprüften Stellen übermitteln dem
Rechnungshof die erforderlichen zweckdienlichen Unterlagen oder Informationen.
Der Rechnungshof verfügt nicht über Untersuchungsbefugnisse. Daher meldet
er mögliche Fälle von Betrug und Korruption dem Europäischen Amt für
Betrugsbekämpfung und/oder der Europäischen Staatsanwaltschaft, die sich dann je
nach Zuständigkeit mit den Fällen befassen.
3. Prüfberichte
Im Anschluss an seine Prüfungen veröffentlicht der Rechnungshof:
— Jahresberichte über die Ausführung des EU-Haushaltsplans und zum

Europäischen Entwicklungsfonds, einschließlich der Zuverlässigkeitserklärung,
wobei die Einhaltung der Rechtsvorschriften und die Ordnungsmäßigkeit im
Mittelpunkt stehen (bis spätestens zum 15. November); seit 2022 werden
Leistungsaspekte wieder im Rahmen der Jahresberichte und in Sonderberichten
behandelt (im Gegensatz zu den Jahren 2019-2021, als es einen Jahresbericht
über die Leistung des EU-Haushalts gab),

— besondere Jahresberichte zu den Agenturen, dezentralen Einrichtungen und
gemeinsamen Unternehmen der EU,

— Sonderberichte zu speziellen Themen, insbesondere zur wirtschaftlichen
Haushaltsführung sowie zu bestimmten Politik- oder Ausgabenbereichen,

— Analysepapiere, in denen eine breite Themenpalette mit Bezug zu Politik und
Haushaltsführung behandelt wird, noch nicht geprüfte Bereiche oder Themen
untersucht werden oder eine Faktenbasis zu bestimmten Themen geschaffen wird.

B. Beratungsbefugnisse
Gemäß Artikel 287 Absatz 4 AEUV können die anderen Organe eine Stellungnahme
des Rechnungshofs einholen, wenn sie dies für zweckmäßig erachten. Die
Stellungnahme des Rechnungshofs ist obligatorisch, wenn der Rat
— eine Haushaltsordnung annimmt, in der die Modalitäten für die Aufstellung

und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und
Rechnungsprüfung geregelt sind,

— die Einzelheiten und das Verfahren festlegt, nach denen der Kommission die
Eigenmittel der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden,

— die Vorschriften über die Verantwortung der Finanzkontrolleure, der
Anweisungsbefugten und der Rechnungsführer festlegt oder

— Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung ergreift.
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JAHRESBERICHT DES RECHNUNGSHOFS FÜR 2022

A. Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs für 2022
Die Gesamtfehlerquote bei den Ausgaben stieg von 3,0% im Jahr 2021 auf 4,2% im
Jahr 2022. Bei 66% der geprüften Ausgaben handelte es sich um mit einem hohen
Risiko verbundene Ausgaben, d. h. hauptsächlich um erstattungsbasierte Zahlungen,
für die komplexe Regeln und Förderkriterien gelten. Diese Art von Zahlungen erfolgt
häufig im Rahmen der Kohäsionspolitik und der Programme zur Entwicklung des
ländlichen Raums, die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung von der Kommission
und den Mitgliedstaaten verwaltet werden.
Die Fehlerquote für diese Zahlungsart wurde auf 6% geschätzt (gegenüber 4,7%
im Jahr 2021 und 4,0% im Jahr 2020), was über der Wesentlichkeitsschwelle
liegt. Die Auswirkungen der Fehler wurden als „umfassend“ eingestuft. Somit
hat der Rechnungshof im vierten Jahr in Folge ein negatives Prüfungsurteil
zur Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Vorgänge
abgegeben (und kein modifiziertes Prüfungsurteil, wie es für die Jahre 2016 bis 2018
der Fall war) und auf anhaltende Probleme hingewiesen, die angegangen werden
müssten.
Zusätzlich zu seiner Prüfung der Ausgaben im Rahmen des regulären EU-Haushalts
gab der Rechnungshof ein gesondertes Prüfungsurteil zu den im Rahmen der
Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) getätigten Ausgaben ab. Er wird dies auch
während der Laufzeit der Fazilität tun. Die Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität
werden ausgezahlt, sobald bestimmte Etappenziele und Zielwerte erreicht sind.
Der Rechnungshof prüfte alle 13 im Jahr 2022 geleisteten Finanzhilfezahlungen
in Höhe von 46,9 Mrd. EUR, einschließlich der Abrechnung der entsprechenden
Vorfinanzierung in Höhe von 6,8 Mrd. EUR, und prüfte, ob die 281 Etappenziele
und Zielwerte im Zusammenhang mit diesen Finanzhilfezahlungen erreicht wurden,
einschließlich der vorläufigen Bewertungen der Kommission. Er stellte bei 15 der
281 Etappenziele und Zielwerte Probleme hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit fest
und befand, dass diese entweder nicht zufriedenstellend erreicht wurden oder
dass sie die Fördervoraussetzungen nicht erfüllten. Auch wenn die finanziellen
Mindestauswirkungen nahe an der Wesentlichkeitsschwelle liegen, wird keine
Fehlerquote angegeben, da die Methode der Kommission für die Aussetzung
von Zahlungen auf Urteilen beruht und daher verschiedene Auslegungen zulässt.
Der Rechnungshof empfiehlt der Kommission, die vorläufigen Bewertungen und
Ex-post-Prüfungen zu verbessern, um a) sicherzustellen, dass die Zahlungen
während der Förderzeiträume getätigt werden und dass die Finanzhilfen nicht dazu
verwendet werden, wiederkehrende nationale Haushaltsausgaben zu ersetzen, und
b) sicherzustellen, dass die bereits erreichten Zielwerte und Etappenziele nicht
rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus sollte die Kommission prüfen, ob in den
überprüften nationalen Aufbau- und Resilienzplänen alle Etappenziele und Zielwerte
klar festgelegt sind und alle Schlüsselelemente einer Maßnahme abgedeckt sind.
B. Leistung des EU-Haushalts – Kapitel 3 des Jahresberichts
Für 2019, 2020 und 2021 teilte der Rechnungshof seinen Jahresbericht im Rahmen
eines zweijährigen Pilotprojekts in zwei Teile auf: erstens seinen Jahresbericht mit
dem Schwerpunkt auf der Zuverlässigkeit der Rechnungsführung der EU sowie
der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge und
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zweitens einen Bericht zur Leistung der im Rahmen des EU-Haushalts durchgeführten
Ausgabenprogramme.
2022 stellte der Rechnungshof den jährlichen Leistungsbericht ein und nahm die
Leistungsaspekte wieder in Kapitel 3 des Jahresberichts auf. Dieses Kapitel gibt
einen Überblick über die Ergebnisse von 28 Sonderberichten des Rechnungshofs
im Jahr 2022 in fünf strategischen Bereichen, nämlich i) Maßnahmen gegen
COVID-19, ii) Wettbewerbsfähigkeit, iii) Widerstandsfähigkeit und europäische
Werte, iv) Klimawandel, Umwelt und natürliche Ressourcen und v) fiskalpolitische
Maßnahmen und öffentliche Finanzen. Im Anschluss an die Zusammenfassung der
Kernaussagen für jeden Bereich enthält der Jahresbericht Beispiele für Maßnahmen
der Kommission im Anschluss an die Sonderberichte und eine Zusammenfassung der
Reaktionen des Europäischen Parlaments und des Rates.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Der Rechnungshof wurde 1977 auf Initiative des Europäischen Parlaments
eingerichtet. Er erlangte 1993 den Rang eines Organs der Europäischen Union.
Seitdem unterstützt er das Parlament und den Rat bei der Überwachung der
Ausführung des Haushaltsplans. Hierbei bilden die Jahresberichte und Sonderberichte
die Grundlage für das jährliche Entlastungsverfahren des Parlaments.
Die Mitglieder des Rechnungshofs werden aufgefordert, ihre Berichte in
Ausschusssitzungen vorzustellen und Fragen von Mitgliedern des Parlaments zu
beantworten – in erster Linie im Haushaltskontrollausschuss (CONT) des Parlaments,
aber auch in gemeinsamen Sitzungen des CONT-Ausschusses mit einem oder
mehreren Fachausschüssen oder manchmal nur in einem Fachausschuss, wenn
das Thema für den CONT-Ausschuss von begrenztem Interesse ist. Jedes Jahr
halten der Rechnungshof und der CONT-Ausschuss Sitzungen ab, in denen
die CONT-Mitglieder mit den Mitgliedern des Rechnungshofs unter anderem ihre
politischen Prioritäten, das jährliche Arbeitsprogramm des Rechnungshofs und
detaillierte Kooperationsvereinbarungen erörtern. Einmal im Jahr nimmt der Präsident
des Rechnungshofs an einer Sitzung der Konferenz der Ausschussvorsitze des
Parlaments teil, um das jährliche Arbeitsprogramm des Rechnungshofs vorzustellen
und alle Ausschüsse aufzufordern, ihre Vorschläge für die nächste Programmplanung
vorzulegen. Außerdem gibt das Parlament in seinen jährlichen Entschließungen zur
Entlastung des Rechnungshofs Empfehlungen zu diesen Aspekten ab.
Darüber hinaus nimmt der CONT-Ausschuss Anhörungen der designierten Mitglieder
des Rechnungshofs vor. Des Weiteren können die Mitglieder des Parlaments bei der
Erstellung von Entwürfen von Rechtsvorschriften zu Finanzfragen auf das Fachwissen
des Rechnungshofs zurückgreifen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Haushaltskontrollausschusses.

Michaela Franke
10/2023
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1.3.13. EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS-
UND SOZIALAUSSCHUSS

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist eine beratende
Einrichtung der Europäischen Union in Brüssel, die aus 329 Mitgliedern besteht. Er
gibt seine Stellungnahmen nach obligatorischer Anhörung in den in den Verträgen
festgelegten Bereichen oder nach fakultativer Anhörung durch die Kommission, den
Rat oder das Parlament ab. Er kann auch auf eigene Initiative Stellungnahmen
abgeben. Seine Mitglieder sind an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre
Tätigkeit in voller Unabhängigkeit im allgemeinen Interesse der Europäischen Union
aus.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 13 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 300 bis
304 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Beschluss
(EU) 2019/853 des Rates über die Zusammensetzung des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses und spätere Beschlüsse des Rates zur Ernennung der von den
verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils vorgeschlagenen Mitgliedern des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses und Beschluss (EU) 2020/1392 des Rates zur
Ernennung der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für
die Zeit vom 21. September 2020 bis 20. September 2025.

ZUSAMMENSETZUNG

A. Zahl und nationaler Verteilungsschlüssel der Sitze (Artikel 301 AEUV und
Beschluss (EU) 2019/853 des Rates zur Festlegung der Zusammensetzung des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses)
Dem EWSA gehören derzeit 329 Mitglieder an, die sich wie folgt auf die Mitgliedstaaten
aufschlüsseln:
— je 24 für Deutschland, Frankreich und Italien,

— je 21 für Polen und Spanien,

— 15 für Rumänien,

— je zwölf für Belgien, Bulgarien, Griechenland, die Niederlande, Österreich,
Portugal, Schweden, die Tschechische Republik und Ungarn,

— je neun für Dänemark, Finnland, Irland, Kroatien, Litauen und die Slowakei,

— je sieben für Estland, Lettland und Slowenien,

— je sechs für Luxemburg und Zypern,

— fünf für Malta.

Insgesamt wurde der Ausschuss mit Wirkung vom 1. Februar 2020 (mit dem Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der EU) von 350 auf 329 Mitglieder verkleinert.
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B. Ernennungsverfahren (Artikel 302 AEUV)
Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf der
Grundlage von Vorschlägen der Mitgliedstaaten (wie in diesem Fall) ernannt. Der Rat
hört die Kommission zu diesen Ernennungen an (Artikel 302 Absatz 2 AEUV). Die
Mitgliedstaaten müssen eine angemessene Vertretung der verschiedenen Gruppen
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens sicherstellen. In der Praxis entfällt je ein
Drittel der Sitze auf die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und die übrigen Kategorien
(Landwirte, Kaufleute, freie Berufe, Verbraucher usw.).
Die im Vertrag von Lissabon erlaubte Höchstzahl für die Mitglieder des EWSA liegt bei
350 (Artikel 301 AEUV). Diese Höchstzahl wurde zwischen Juli 2013 und September
2015 aufgrund des Beitritts von Kroatien am 1. Juli 2013 kurzzeitig überschritten.
Durch Hinzufügung weiterer neun Sitze für den neuen Mitgliedstaat erhöhte sich
die Gesamtzahl der Mitglieder (von 344) auf 353. Mit Beschluss (EU) 2015/1157
des Rates wurde die Zusammensetzung des EWSA im Anschluss an den Beitritt
Kroatiens angepasst. Die Zahl der Sitze für Estland, Zypern und Luxemburg wurde
um einen verringert, um der Diskrepanz zwischen der in Artikel 301 Absatz 1 AEUV
festgelegten Höchstzahl von Mitgliedern der EWSA und der Zahl der Mitglieder nach
dem Beitritt Kroatiens Rechnung zu tragen. Deshalb verringerte sich die Zahl der
Mitglieder für Luxemburg und Zypern auf je fünf und die Zahl der Mitglieder für Estland
von sieben auf sechs. Mit Beschluss (EU) 2019/853 des Rates wurde die endgültige
Zusammensetzung des EWSA entsprechend der Verteilung der Sitze im Ausschuss
der Regionen festgelegt, der ebenfalls 329 Mitglieder hat. Berücksichtigt wurde ferner
der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, wodurch 24 Sitze frei wurden. Die
Zahl der Mitglieder aus Luxemburg und Zypern wurde deshalb erneut von je fünf auf
je sechs hinaufgesetzt und die Zahl der estnischen Mitglieder von sechs auf sieben.
C. Merkmale des Mandats (Artikel 301 AEUV)
Die Mitglieder des Ausschusses werden von den nationalen Regierungen nominiert
und vom Rat für fünf Jahre mit Möglichkeit der Wiederernennung ernannt (Artikel 302
AEUV). Sie werden aus wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen in Europa
ausgewählt. Die letzte Neubesetzung erfolgte im Oktober 2015 für das Mandat von
2015 bis 2020.
Die Mitglieder gehören einer der folgenden drei Gruppen an:
— Arbeitgeber (Gruppe I),

— Arbeitnehmer (Gruppe II),

— Vielfalt Europa (Gruppe III).

Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit im allgemeinen Interesse
der EU aus (Artikel 300 Absatz 4 AEUV). Immer wenn der Sitz eines Mitglieds oder
stellvertretenden Mitglieds im EWSA infolge des Ablaufs seiner Amtszeit frei wird, ist
ein gesonderter Beschluss des Rates erforderlich, um dieses Mitglied zu ersetzen.

STRUKTUR UND ARBEITSWEISE

Der EWSA gehört nicht zu den in Artikel 13 Absatz 1 EUV genannten Organen. In
Artikel 13 Absatz 4 heißt es jedoch, dass der EWSA das Parlament, den Rat und die
Kommission durch beratende Tätigkeiten unterstützt.
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— Er ernennt aus seiner Mitte den Präsidenten und das Präsidium für eine Amtszeit
von jeweils zweieinhalb Jahren.

— Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

— Der EWSA kann von sich aus zusammentreten, auch wenn er in der Regel auf
Antrag des Rates oder der Kommission einberufen wird.

— Für die Ausarbeitung seiner Stellungnahmen verfügt der EWSA über die folgenden
sechs Fachgruppen für die einzelnen Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union,
und er kann Unterausschüsse zur Bearbeitung bestimmter Fragen einsetzen:

— Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umwelt (NAT),

— Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhalt (ECO),

— Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft (SOC),

— Fachgruppe Außenbeziehungen (REX),

— Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion, Verbrauch (INT),

— Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft
(TEN).

Der EWSA wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das von einem
Generalsekretär geleitet wird, der dem Präsidenten unterstellt ist. Das
Generalsekretariat bietet den Mitgliedern des EWSA politische, die Kommunikation
betreffende, organisatorische, sprachliche und materielle Unterstützung. Das
Generalsekretariat besteht aus etwa 700 Bediensteten. Im Sinne der Effizienz teilt
sich der EWSA mit dem Sekretariat des Ausschusses der Regionen wiederkehrende
Sekretariatsaufgaben in Brüssel (hinsichtlich des Sitzes des EWSA in Brüssel
siehe Protokoll Nr. 6 zum Vertrag von Lissabon über die Festlegung der Sitze der
Organe). Darüber hinaus hat sich das Präsidium des Parlaments mit dem EWSA im
Rahmen des Haushaltsverfahrens 2014 darauf geeinigt, im Bereich der Übersetzung
gemeinsam Effizienzsteigerungen zu erzielen. Der Ausschuss verfügt über ein
jährliches administratives Budget, dass in Absatz VI des EU-Haushalts festgelegt ist
und sich im Jahr 2020 auf 142,5 Mio. EUR belief (eine Aufstockung um 4,22% im
Vergleich zum Haushaltsplan 2019), von denen 130,9 Mio. EUR als Verpflichtungen
ausgegeben oder auf 2021 übertragen wurden. Die Gesamtaufstockung für den
Entwurfs des Haushaltsvoranschlags 2022 im Vergleich zu 2021 beträgt 5 970705 EUR
bzw. 4,12%.

BEFUGNISSE

Der EWSA wurde durch die Römischen Verträge aus dem Jahr 1957 eingerichtet, um
wirtschaftliche und soziale Interessengruppen in die Schaffung eines gemeinsamen
Marktes einzubeziehen und institutionelle Mechanismen für die Unterrichtung der
Kommission und des Ministerrates über europäische Angelegenheiten bereitzustellen.
Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) und dem Vertrag von Maastricht
(1992) wurde das Spektrum der Fragen erweitert, die dem Ausschuss vorgelegt
werden müssen. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurden die Bereiche für die
Befassung des Ausschusses weiter erweitert und dem Parlament die Möglichkeit
eingeräumt, den Ausschuss zu konsultieren. Im Durchschnitt gibt der EWSA jährlich
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170 Beratungsdokumente und Stellungnahmen ab (von denen etwa 15% aus eigener
Initiative stammen). Die Stellungnahmen werden im Amtsblatt veröffentlicht. Der EWSA
nimmt außerdem beratende Aufgaben wahr (Artikel 300 AEUV). Seine Aufgabe besteht
darin, den für die Beschlüsse der EU zuständigen Organen die Standpunkte der
Vertreter der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppen zu übermitteln.
A. Stellungnahmen auf Antrag der EU-Organe
1. Obligatorische Anhörung
Für bestimmte Bereiche ist im AEUV vorgesehen, dass ein Beschluss erst nach
Anhörung des EWSA durch den Rat oder durch die Kommission gefasst werden kann.
Zu diesen Bereichen zählen:
— Agrarpolitik (Artikel 43),

— Freizügigkeit und freier Dienstleistungsverkehr (Artikel 46, 50 und 59),

— Verkehrspolitik (Artikel 91, 95 und 100),

— Harmonisierung indirekter Steuern (Artikel 113),

— Harmonisierung der Rechtsvorschriften im Binnenmarkt (Artikel 114 und 115),

— Beschäftigungspolitik (Artikel 148, 149 und 153),

— Sozialpolitik, allgemeine und berufliche Bildung und Jugend (Artikel 156, 165 und
166),

— öffentliche Gesundheit (Artikel 168),

— Verbraucherschutz (Artikel 169),

— transeuropäische Netze (Artikel 172),

— Industriepolitik (Artikel 173),

— wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt (Artikel 175),

— Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt (Artikel 182 und 188),

— Umwelt (Artikel 192).

2. Fakultative Anhörung
Der EWSA kann ferner auf jedem anderen Gebiet von der Kommission, dem Rat oder
dem Europäischen Parlament angehört werden, wenn die Organe dies als zweckmäßig
erachten. Wenn die EU-Organe den EWSA auf obligatorischer bzw. fakultativer
Grundlage anhören, können sie eine Frist setzen (diese beträgt mindestens einen
Monat). Nach Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt
bleiben (Artikel 304 AEUV).
B. Stellungnahme auf eigene Initiative des Ausschusses
Der EWSA kann in allen Fällen, in denen er dies für zweckmäßig hält, beschließen,
eine Stellungnahme abzugeben.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Rahmen der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Parlament
und dem EWSA vom 5. Februar 2014 verpflichteten sich beide Institutionen zur
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Zusammenarbeit, um die demokratische Legitimität der EU zu stärken. Konkret haben
sie Folgendes vereinbart:
— Der EWSA erstellt Folgenabschätzungen mit Informationen und einschlägigen

Materialien der Zivilgesellschaft über die Funktionsweise der bestehenden EU-
Rechtsvorschriften und die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Mängeln bei
der Ausarbeitung und Überarbeitung von EU-Rechtsvorschriften. Diese werden
dem Parlament rechtzeitig vor Beginn des Revisionsverfahrens übermittelt.

— In allen einschlägigen Sitzungen der parlamentarischen Ausschüsse ist ein Sitz für
ein EWSA-Mitglied reserviert. Die Berichterstatter des EWSA werden eingeladen,
wichtige Stellungnahmen in Anhörungen der zuständigen parlamentarischen
Ausschüsse vorzulegen.

— Die allgemeine legislative Zusammenarbeit und der Arbeitsplan werden zweimal
jährlich zwischen dem Vorsitzenden der Konferenz der Ausschussvorsitze des
Parlaments und dem Präsidenten des EWSA erörtert.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023
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1.3.14. DER AUSSCHUSS DER REGIONEN

Der Ausschuss der Regionen besteht aus 329 Mitgliedern, die die regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
vertreten. Er gibt in den in den Verträgen vorgesehenen Fällen obligatorischer und
fakultativer Anhörungen sowie – wenn er dies für zweckdienlich erachtet – auf eigene
Initiative Stellungnahmen ab. Seine Mitglieder sind an keine Weisungen gebunden.
Sie üben ihre Tätigkeit unabhängig im allgemeinen Interesse der Europäischen
Union aus.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 13 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 300 und
305 bis 307 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und
verschiedene Beschlüsse des Rates zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses
und ihrer Stellvertreter, die von den Mitgliedstaaten für ihre fünfjährige Amtszeit
vorgeschlagen werden.

ZIELE

Der Ausschuss der Regionen (AdR) wurde 1994 nach dem Inkrafttreten des Vertrags
von Maastricht geschaffen. Er ist ein beratendes Organ, das die regionalen und
lokalen Gebietskörperschaften in der Europäischen Union vertritt und in ihrem Namen
Stellungnahmen an den Rat und die Kommission richtet. Mitglieder können zum
Beispiel Vorsitzende regionaler Gebietskörperschaften, Bürgermeister oder gewählte
oder nicht gewählte Vertreter von Regionen und Städten der 27 EU-Mitgliedstaaten
sein.
Laut der Grundsatzerklärung zu seinen Aufgaben ist der AdR eine politische
Versammlung, der gewählte Mandatsträger der regionalen und lokalen Ebene im
Dienste der europäischen Integration angehören. Er sorgt für die institutionelle
Vertretung aller Gebiete, Regionen, Städte und Gemeinden der Europäischen Union.
Seine Aufgabe ist es, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in die
Beschlussfassung der Union einzubinden und somit eine bessere Teilhabe der
Unionsbürger zu fördern. Es handelt sich um ein politisches Gremium, das
gewählte lokale Mandatsträger in Europa zusammenbringt und stärkt, und umfasst
329 Mitglieder und 329 stellvertretende Mitglieder aus 300 Regionen, 100 000
lokalen Gebietskörperschaften und eine Million Kommunalpolitiker, die 441 Millionen
Unionsbürger vertreten.
Um dieser Rolle besser gerecht zu werden, hat sich der AdR lange um die Befugnis
bemüht, im Falle der Nichtbeachtung des Subsidiaritätsprinzips den Gerichtshof
anzurufen. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat er diese Befugnis
nun gemäß Artikel 8 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.
Gemäß den drei politischen Prioritäten des AdR für den Zeitraum 2020-2025, die im
Juli 2020 angenommen wurden, müssen alle auf EU-Ebene gefassten Beschlüsse zur
Bewältigung der großen gesellschaftlichen Veränderungen, mit denen Dörfer, Städte
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und Regionen heute konfrontiert sind, wie globale Pandemien, der ökologische und
der digitale Wandel, demografische Herausforderungen und die Migrationsströme, im
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip so bürgernah wie möglich getroffen werden.
Priorität 1: Europas Bürgernähe stärken: Demokratie und die Zukunft der EU.
Modernisierung und Stärkung der Demokratie auf allen Regierungsebenen, damit die
EU wirksamer auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen reagieren kann.
Priorität 2: Den tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel bewältigen: resiliente
regionale und lokale Gemeinschaften schaffen, um durch einen kohärenten,
integrierten und lokalen europäischen Ansatz auf globale Pandemien, den
Klimawandel, den digitalen und demografischen Wandel sowie den Migrationsstrom
zu reagieren.
Priorität 3: Zusammenhalt als unser Grundwert: ortsbezogene Maßnahmen der EU, bei
denen die EU in den Dienst ihrer Bürgerinnen und Bürger und deren Wohnorte gestellt
wird. Kohäsion bedeutet nicht nur Geld, sondern ist vielmehr ein grundlegender EU-
Wert zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts.

ORGANISATION

A. Zusammensetzung (Artikel 305 AEUV, Beschluss (EU) 2019/852 des Rates[1])
1. Anzahl der Sitze und Verteilung auf die einzelnen Mitgliedstaaten
Gemäß den Bestimmungen des Beschlusses (EU) 2019/852 des Rates vom 21. Mai
2019 besteht der Ausschuss der Regionen aus 329 Mitgliedern und einer gleichen Zahl
von Stellvertretern, die folgendermaßen auf die Mitgliedstaaten verteilt sind:
— 24 für Deutschland, Frankreich und Italien;

— 21 für Polen und Spanien;

— 15 für Rumänien;

— 12 für Belgien, Bulgarien, Griechenland, die Niederlande, Österreich, Portugal,
Schweden, die Tschechische Republik und Ungarn;

— 9 für Dänemark, Finnland, Irland, Kroatien, Litauen und die Slowakei;

— 7 für Estland, Lettland und Slowenien;

— 6 für Luxemburg und Zypern;

— 5 für Malta.

2. Ernennungsverfahren
Die Mitglieder des AdR werden in Übereinstimmung mit den Vorschlägen der
betreffenden Mitgliedstaaten vom Rat durch einstimmigen Beschluss auf fünf Jahre
ernannt (Artikel 305 AEUV). Für den Zeitraum vom 26. Januar 2020 bis zum 25. Januar
2025 hat der Rat den Beschluss (EU) 2019/2157 vom 10. Dezember 2019 zur
Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer Stellvertreter
verabschiedet. Am 20. Januar 2020 hat der Rat den Beschluss (EU) 2020/102
angenommen‚ womit er auch die Mitglieder und Stellvertreter ernannt hat, die ihm von
dem jeweiligen Mitgliedstaat nach dem 20. Dezember 2019 vorgeschlagen wurden.

[1]Beschluss (EU) 2019/852 des Rates vom 21. Mai 2019 über die Zusammensetzung des Ausschusses
der Regionen (ABl. L 139 vom 27.5.2019, S. 13).
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Eine Wiederernennung ist zulässig. Die Mitglieder müssen entweder ein auf Wahlen
beruhendes Mandat in einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft innehaben
oder gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich sein (Artikel 300
Absatz 3 AEUV). Immer wenn der Sitz eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds
des AdR infolge des Ablaufs seiner Amtszeit (z. B. bei Ablauf des regionalen oder
lokalen Mandats, auf dessen Grundlage es vorgeschlagen wurde) frei wird, bedarf es
eines gesonderten Ratsbeschlusses.
B. Struktur (Artikel 306 AEUV)
Der Ausschuss der Regionen wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein
Präsidium auf zweieinhalb Jahre. Er verabschiedet seine Geschäftsordnung auf der
Grundlage von Artikel 306 AEUV und legt sie dem Rat zur Billigung vor. Im Regelfall
finden sechs Plenartagungen im Jahr statt. Entsprechend der politischen Zugehörigkeit
seiner Mitglieder ist er derzeit in sechs Fraktionen tätig.
Die Vorsitzenden dieser Fraktionen treten als Konferenz der Präsidenten zusammen,
die die Arbeit der Plenarversammlung, des Präsidiums und der Fachkommissionen
vorbereitet und die Suche nach einem politischen Konsens über die zu fassenden
Beschlüsse erleichtert.
Zu den Hauptaufgaben des Plenums, das unter dem Vorsitz des Präsidenten der
Versammlung (Artikel 306 AEUV) zusammentritt, gehört es, Stellungnahmen, Berichte
und Entschließungen zu verabschieden, den Entwurf des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben und das politische Programm des Ausschusses zu Beginn jeder
Mandatsperiode zu verabschieden, den Präsidenten, den ersten Vizepräsidenten
und die übrigen Mitglieder des Präsidiums zu wählen, Fachkommissionen innerhalb
der Institution einzurichten sowie die Geschäftsordnung des Ausschusses zu
verabschieden und zu überarbeiten.
Die Arbeiten des AdR finden in sechs Fachkommissionen statt, die Entwürfe für
Stellungnahmen und Entschließungen erarbeiten, die anschließend dem Plenum zur
Annahme vorgelegt werden: die Fachkommission für Unionsbürgerschaft, Regieren,
institutionelle Fragen und Außenbeziehungen (CIVEX), die Fachkommission für
Kohäsionspolitik und EU-Haushalt (COTER), die Fachkommission für Wirtschaftspolitik
(ECON), die Fachkommission für Umwelt, Klimawandel und Energie (ENVE), die
Fachkommission für natürliche Ressourcen (NAT) und die Fachkommission für
Sozialpolitik, Bildung, Beschäftigung, Forschung und Kultur (SEDEC).
Aus Gründen der Effizienz teilt sich der Ausschuss einige Dienststellen seines
ständigen Sekretariats in Brüssel (siehe Protokoll Nr. 6 über die Festlegung der
Sitze der Organe und bestimmter Einrichtungen, sonstiger Stellen und Dienststellen
der Europäischen Union) mit dem Sekretariat des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses. Darüber hinaus hat sich das Präsidium des Europäischen
Parlaments mit dem AdR darauf geeinigt, im Bereich der Übersetzung gemeinsam
Effizienzsteigerungen zu erzielen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt der AdR
(Einzelplan 7 des EU-Haushaltsplans) über einen Verwaltungshaushalt von rund
101,5 Mio. EUR (2020).
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BEFUGNISSE

A. Stellungnahmen auf Ersuchen anderer Organe
1. Obligatorische Anhörung
In den folgenden Bereichen müssen der Rat oder die Kommission den Ausschuss der
Regionen anhören, bevor sie Entscheidungen treffen:
— allgemeine und berufliche Bildung und Jugend (Artikel 165 AEUV),

— Kultur (Artikel 167 AEUV),

— Gesundheitswesen (Artikel 168 AEUV),

— transeuropäische Netze für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Artikel 172
AEUV),

— wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt (Artikel 175, 177 und 178 AEUV).

2. Fakultative Anhörung
Der Ausschuss der Regionen kann darüber hinaus in allen Bereichen von der
Kommission, dem Rat und dem Parlament angehört werden, wenn diese Organe dies
für zweckmäßig erachten.
Konsultieren das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission den Ausschuss
der Regionen (obligatorisch oder fakultativ), können sie diesem für seine Antwort eine
Frist von mindestens einem Monat setzen (gemäß Artikel 307 AEUV), nach deren
Ablauf das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben kann. Ein Beispiel
für die freiwillige Zusammenarbeit: Im Dezember 2020 vereinbarten die Kommission
und der AdR eine Partnerschaft für die Integration von Migranten mit dem Ziel, die
Anstrengungen zur Integration in die Städte und Regionen der EU zu bündeln. Diese
Partnerschaft baut auf der AdR-Initiative „Städte und Regionen für Integration von
Migranten“ aus dem Jahr 2019 auf und bietet europäischen Bürgermeistern und
Regionalpolitikern eine politische Plattform, um Informationen auszutauschen und
positive Beispiele für die Integration von Migranten und Flüchtlingen aufzuzeigen.
B. Stellungnahmen auf Initiative des Ausschusses selbst
1. Jedes Mal, wenn der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss angehört
wird, wird der Ausschuss der Regionen davon unterrichtet und kann, falls er der Ansicht
ist, dass dies für die regionalen Interessen zweckdienlich ist, selbst eine Stellungnahme
zum betreffenden Thema abgeben.
2. Ganz allgemein kann der Ausschuss der Regionen jederzeit eine
Stellungnahme abgeben, wenn er dies für angebracht hält. Der Ausschuss
hat beispielsweise in den folgenden Bereichen Initiativstellungnahmen vorgelegt:
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), transeuropäische Netze, Tourismus,
Strukturfonds, Gesundheitswesen (Drogenbekämpfung), Industrie, Stadtentwicklung,
Bildungsprogramme und Umwelt.
C. Anrufung des Gerichtshofs der Europäischen Union – nachgelagerte gerichtliche
Kontrolle
Der Ausschuss kann auch eine Klage vor dem Gerichtshof erheben, um die ihm
gewährten Rechte zu wahren (Artikel 263 AEUV). Das heißt, er kann den Gerichtshof
anrufen, wenn er der Auffassung ist, er sei nicht angehört worden, obwohl dies
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erforderlich gewesen wäre, oder wenn das Anhörungsverfahren nicht ordnungsgemäß
durchgeführt wurde (Nichtigerklärung von Handlungen (1.3.10)).
Das Recht, im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Durchführung der Anhörung eine
Klage nach Artikel 8 des dem Vertrag von Lissabon beigefügten Protokolls (Nr. 2)
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
zu erheben, ermöglicht es dem Ausschuss der Regionen, sich an den Gerichtshof zu
wenden, um festzustellen zu lassen, ob ein Rechtsakt, der in den Zuständigkeitsbereich
des Ausschusses fällt, mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments (Anlage VI, Punkt XII)
ist der Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) für die Beziehungen zum AdR,
zu Organisationen der interregionalen Zusammenarbeit sowie zu den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften zuständig.
Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament
und dem AdR vom 5. Februar 2014 sieht Folgendes vor:
— Der AdR erstellt Folgenabschätzungen zu vorgeschlagenen EU-Rechtsakten,

die er dem Parlament rechtzeitig vor dem Beginn des Änderungsverfahrens
übermittelt. Diese Folgenabschätzungen enthalten genaue Angaben dazu, wie
die bestehende Gesetzgebung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene
funktioniert, sowie Stellungnahmen zu Verbesserungen des vorgeschlagenen
Rechtsakts.

— Ein Mitglied des AdR wird zu allen einschlägigen Sitzungen des zuständigen
Parlamentsausschusses eingeladen. Dieser Berichterstatter oder Sprecher stellt
die Stellungnahmen des AdR vor. Im Gegenzug können die Berichterstatter des
Parlaments an den Sitzungen des AdR teilnehmen.

— Die allgemeine legislative Zusammenarbeit und das Arbeitsprogramm
werden zweimal pro Jahr zwischen dem Vorsitzenden der Konferenz der
Ausschussvorsitzenden des Parlaments und seinem Pendant im Ausschuss der
Regionen erörtert.

Seit 2008 haben der REGI-Ausschuss und die Fachkommission COTER im Rahmen
der „Open Days – Europäische Woche der Regionen und Städte“ eine gemeinsame
jährliche Sitzung abgehalten.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Parlaments ausgearbeitet.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.3.10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M/PRO/02:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M/PRO/02:DE:HTML
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RESP-REGI_DE.html
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/cooperation-agreement-betweeen-the-eesc-the-ep-and-the-cor.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/cooperation-agreement-betweeen-the-eesc-the-ep-and-the-cor.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 154
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

1.3.15. DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Ziele der Europäischen Union
durch die Bereitstellung von langfristigen Projektfinanzierungen, Garantien und
Beratung. Sie unterstützt sowohl Projekte innerhalb als auch außerhalb der EU. Ihre
Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB ist Hauptanteilseigner des
Europäischen Investitionsfonds (EIF) und bildet mit ihm zusammen die EIB-Gruppe.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 308 und 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV). Weitere Bestimmungen hinsichtlich der EIB sind in den Artikeln 15, 126,
175, 209, 271, 287, 289 und 343 AEUV enthalten.

— Protokoll (Nr. 5) über die Satzung der Europäischen Investitionsbank und Protokoll
(Nr. 28) über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, die
dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) im Anhang beigefügt sind.

ZIELE

Gemäß Artikel 309 AEUV ist es Aufgabe der EIB, zu einer ausgewogenen und stabilen
Entwicklung des Binnenmarktes im Interesse der Europäischen Union beizutragen. Die
EIB erleichtert in allen Wirtschaftsbereichen die Finanzierung von Projekten, die
— dazu dienen, unterentwickelte Regionen zu entwickeln;

— dazu dienen, Unternehmen zu modernisieren bzw. umzubauen oder neue
Tätigkeiten zu entwickeln, die durch die einzelnen Mitgliedstaaten zur Verfügung
stehenden Mittel nicht vollständig finanziert werden können;

— Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitgliedstaaten sind.

Die EIB trägt ebenfalls dazu bei, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalt in der Union zu fördern (Artikel 175 AEUV und Protokoll Nr. 28).
Darüber hinaus unterstützt sie die Umsetzung von Maßnahmen außerhalb der
EU, die die entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Union fördern (Artikel 209
AEUV). Die Tätigkeiten der EIB konzentrieren sich vorrangig auf die folgenden sechs
Bereiche: Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Fertigkeiten, Kleingewerbe,
Infrastruktur und Kohäsion.

MITTEL UND INSTRUMENTE

A. Mittel
Zur Erfüllung ihrer Ziele bedient sich die EIB hauptsächlich ihrer Eigenmittel und der
internationalen Kapitalmärkte (Artikel 309 AEUV).
1. Eigenmittel
Die Eigenmittel werden von den Mitgliedern der EIB, d. h. den Mitgliedstaaten,
bereitgestellt (Artikel 308 AEUV). Der Anteil jedes einzelnen Mitgliedstaats am
Kapital ist in Artikel 4 der EIB-Satzung festgelegt und wird entsprechend dem

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 155
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

wirtschaftlichen Gewicht der Mitgliedstaaten festgesetzt. Die Mitgliedstaaten können
ihre Kapitalzeichnungen auf freiwilliger Basis erhöhen. Das gezeichnete Kapital der
EIB beläuft sich auf insgesamt 248,8 Mrd. EUR.
2. Kapitalmarktgeschäft
Die Beschaffung von Mitteln für die Darlehensvergabe an internationalen
Kapitalmärkten durch die Emission von Anleihen stellt die Hauptfinanzierungsquelle
der EIB dar. Sie zählt zu den wichtigsten supranationalen Darlehensgebern der Welt.
Um eine kostengünstige Mittelbeschaffung zu erreichen, ist eine ausgezeichnete
Bonitätsbewertung wichtig. Die großen Ratingagenturen stufen die EIB gegenwärtig
mit der höchsten Bewertung ein, was die Qualität des EIB-Darlehensbestandes
widerspiegelt. In der Regel finanziert die EIB jeweils ein Drittel eines Projekts, wobei
unterstützende Finanzierungsmaßnahmen jedoch bis zu 50% ausmachen können.
B. Instrumente
Die EIB nutzt eine große Bandbreite verschiedener Instrumente, hauptsächlich jedoch
Darlehen und Bürgschaften. Es sind jedoch auch zahlreiche andere innovativere
Instrumente mit einem höheren Risikoprofil entwickelt worden. Weitere Instrumente
werden auch in Zusammenarbeit mit anderen EU-Institutionen entwickelt werden.
Eine von der EIB bereitgestellte Finanzierung kann auch in einem Prozess der
sogenannten Mischfinanzierung mit Finanzierungen aus anderen Quellen der EU (u. a.
dem Unionshaushalt) kombiniert werden. Abgesehen von der Projektfinanzierung ist
die EIB auch beratend tätig.
Darlehen werden hauptsächlich in Form von Direktdarlehen oder Zwischendarlehen
bereitgestellt. Direkte Projektdarlehen unterliegen bestimmten Bedingungen.
Beispielsweise müssen die gesamten Investitionskosten 25 Mio. EUR überschreiten,
und das Darlehen kann lediglich bis zu 50% der Projektkosten abdecken.
Zwischendarlehen werden an örtliche Banken oder andere zwischengeschaltete
Stellen vergeben, die dann ihrerseits den Endbegünstigten unterstützen. Die Darlehen
werden größtenteils in der EU abgewickelt.
Zusätzlich zu ihrer traditionelleren Darlehenstätigkeit nutzt die EIB auch
Mischfinanzierungen, um ihre Darlehen mit Zuschüssen von öffentlichen Einrichtungen
oder philanthropischen Organisationen zu kombinieren.

LEITUNG UND AUFBAU

A. Leitung
Die EIB besitzt eigene Rechtspersönlichkeit gemäß Artikel 308 AEUV. Sie wird von
einem Rat der Gouverneure, einem Direktorium und einem Verwaltungsrat geleitet und
verwaltet. Ein Prüfungsausschuss prüft die Tätigkeit der Bank.
Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitgliedstaaten benannten
Ministern. Er erlässt die allgemeinen Richtlinien für die Kreditpolitik der Bank und sorgt
für deren Durchführung. Er hat unter anderem folgende Aufgaben:
— Entscheidungen über die Erhöhung des gezeichneten Kapitals;

— Festlegung der Grundsätze, die für die Finanzgeschäfte im Rahmen der Aufgaben
der Bank gelten;
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— Entscheidungen über die Gewährung von Finanzierungen für
Investitionsvorhaben, die ganz oder teilweise außerhalb der Union durchgeführt
werden sollen;

— Genehmigung des vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten Jahresberichts, der
Jahresbilanz, der Ertragsrechnung sowie der Geschäftsordnung der Bank.

Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 31 stellvertretenden Mitgliedern.
Die ordentlichen Mitglieder werden vom Rat der Gouverneure für fünf Jahre bestellt.
Jeder Mitgliedstaat und die Kommission benennen ein ordentliches Mitglied. Der
Verwaltungsrat entscheidet über: die Gewährung von Finanzierungen, insbesondere
in Form von Darlehen und Bürgschaften; die Aufnahme von Anleihen; die Festsetzung
der Darlehenszinssätze und Provisionen sowie sonstiger Gebühren. Er sorgt für den
ordnungsgemäßen Betrieb und die Verwaltung der Bank im Einklang mit den Verträgen
und der Satzung sowie den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouverneure.
Das Direktorium besteht aus einem Präsidenten und acht Vizepräsidenten, die vom
Rat der Gouverneure auf Vorschlag des Verwaltungsrates für sechs Jahre bestellt
werden. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. Das Direktorium ist unter der Aufsicht des
Präsidenten und der Kontrolle des Verwaltungsrats für das Tagesgeschäft der Bank
verantwortlich. Es bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor und sorgt für
deren Durchführung.
Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs vom Rat der Gouverneure ernannten
Mitgliedern. Er prüft jährlich die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte und der Bücher der
Bank.
B. Aufbau
Die EIB-Gruppe wurde im Jahr 2000 eingerichtet und besteht aus der EIB und
dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Der EIF wurde 1994 gegründet und als
öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) mit drei Hauptanteilseignern errichtet: der EIB,
als mehrheitliche Anteilseignerin mit 62,2%, der Kommission (30%) und verschiedenen
öffentlichen und privaten Finanzinstitutionen (7,8%). Der EIF stellt verschiedene
Formen von Risiko-Finanzierungsinstrumenten wie z. B. Risikokapital zur Verfügung.
Der Schwerpunkt der Finanzierungen des EIF liegt auf kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) und er nutzt ein breit gefächertes, innovatives Instrumentarium,
um für KMU einen leichteren Zugang zu Finanzmitteln zu erreichen.

EINE INVESTITIONSOFFENSIVE FÜR EUROPA

Seit Beginn der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise leidet die EU an einem
niedrigen Investitionsniveau. In der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine
Investitionsoffensive für Europa“ wurden Anleitungen zur Verfügung gestellt, wie
die Investitionstätigkeit in der EU wiederbelebt werden kann und wie Arbeitsplätze
geschaffen sowie langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden
können. Zu diesem Zweck wurde die Verordnung (EU) 2015/1017 zur Schaffung
des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) am 25. Juni 2015
angenommen.
Mit dem EFSI sollten durch die Mobilisierung öffentlicher Gelder private Investitionen
ausgelöst und ein investitionsfreundliches Umfeld geschaffen werden. Mithilfe einer
anfänglichen Garantiezusage der EU in Höhe von 16 Mrd. EUR gegenüber der EIB
und einer Mittelzusage der EIB selbst in Höhe von 5 Mrd. EUR wurden private Gelder
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mobilisiert. Bis Mitte 2018 hatte die EFSI ihr Ziel, in der EU zusätzliche Finanzmittel für
Investitionen in Höhe von 315 Mrd. EUR zu erwirtschaften, bereits übertroffen.
Mit der EFSI-Verordnung wurde auch die Europäische Plattform für
Investitionsberatung (EIAH) eingerichtet, die bei der Bestimmung, Vorbereitung und
Entwicklung von Investitionsvorhaben beraten und technische Unterstützung leisten
sollte.
Die EFSI-2.0-Verordnung wurde im Dezember 2017 erlassen und trat am 1. Januar
2018 in Kraft. Mit dieser Verordnung wurde die Laufzeit des EFSI (bis Ende 2020)
verlängert und weitere Verbesserungen an dem Fonds und der EIAH vorgenommen,
damit zusätzliche Finanzmittel für Investitionen in Höhe von 500 Mrd. EUR mobilisiert
werden können.

„INVESTEU“-PROGRAMM

Beim Programm InvestEU, das im März 2021 als Nachfolger der Investitionsoffensive
für Europa eingeführt wurde, werden der EFSI und 13 weitere EU-
Finanzierungsinstrumente zusammengebracht. Es konzentriert sich auf vier
Hauptpolitikbereiche (nachhaltige Infrastruktur; Forschung, Innovationen und
Digitalisierung; KMU; soziale Investitionen und Kompetenzen) und zielt darauf ab,
zwischen 2021 und 2027 zusätzliche Investitionen in Höhe von 372 Mrd. EUR zu
mobilisieren. Das Programm besteht aus dem Fonds, der Beratungsplattform und dem
Portal von InvestEU.
Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, InvestEU zur Umsetzung ihre Aufbau- und
Resilienzpläne im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität zu nutzen.

DIE „KLIMABANK“ DER EU

Im Juni 2019 ersuchte der Europäische Rat die EIB, „ihre Tätigkeiten zur Unterstützung
des Klimaschutzes zu intensivieren“. Die EIB reagierte darauf im November 2019 mit
einer neuen Klimastrategie und einer neuen Strategie für die Vergabe von Darlehen
im Energiebereich.
Die EIB verpflichtete sich, ihre gesamte Finanzierungstätigkeit auf die Ziele des Pariser
Abkommens auszurichten. Vor allem wird die EIB den Anteil der Investitionen im
Rahmen ihrer Priorität „Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit“ bis 2025 auf
50% erhöhen. Ende 2021 stellte die EIB die Finanzierung von Projekten mit fossilen
Energieträgern ein.
Die neue Strategie für die Vergabe von Darlehen im Energiebereich der EIB enthält
fünf Grundsätze, die die künftigen Aktivitäten der Bank im Energiebereich bestimmen:
— Vorrang für Energieeffizienz, um das neue Ziel der EU-Energieeffizienzrichtlinie

zu erreichen;

— Dekarbonisierung der Energieversorgung durch verstärkte Förderung
emissionsarmer oder emissionsfreier Technologien, um bis 2030 EU-weit einen
Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen von 32 Prozent zu erreichen;

— mehr Mittel für dezentrale Energieerzeugung, innovative Energiespeicherung und
E-Mobilität;
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— Förderung von Netzinvestitionen, die für neue, diskontinuierliche Energiequellen
wie Wind- und Solarkraft besonders wichtig sind, und Ausbau
grenzüberschreitender Verbundleitungen sowie

— wirksamere Investitionen in die Energiewende außerhalb der EU.

REAKTION AUF DIE COVID-19-KRISE

Als Teil der Reaktion der EU auf die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Krise
richtete die EIB im Jahr 2020 einen Garantiefonds in Höhe von 25 Mrd. EUR ein, damit
die EIB-Gruppe ihre Unterstützung für Unternehmen in allen Mitgliedstaaten durch die
Mobilisierung eines zusätzlichen Betrags von bis zu 200 Mrd. EUR aufstocken kann.
Dies kam zu einem Soforthilfepaket von bis zu 40 Mrd. EUR hinzu, das sich aus
folgenden Komponenten zusammensetzte:
— spezielle Garantiesysteme für Banken, die auf bestehenden EIB-Programmen

basierten und mit sofortiger Wirkung Finanzmittel in Höhe von bis zu 20 Mrd. EUR
mobilisierten;

— ausgewiesene Liquiditätslinien an Banken, um eine zusätzliche Unterstützung von
bis zu 10 Mrd. EUR zur Sicherung von Betriebskapital in KMU und Unternehmen
mit mittlerer Kapitalisierung sicherzustellen; sowie

— spezielle Kaufprogramme für forderungsbesicherte Wertpapiere, mit denen
Banken Risiken von KMU-Darlehensbeständen übertragen konnten, um weitere
10 Mrd. EUR an Unterstützung zu mobilisieren.

REAKTION AUF DEN EINMARSCH RUSSLANDS IN DIE UKRAINE

Die Tätigkeiten der EIB im Zusammenhang mit der Ukraine gehen bis ins Jahr 2007
zurück. Die EIB ist im Einklang mit der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der
Östlichen Partnerschaft und anderen bilateralen Abkommen der EU in der Ukraine
tätig. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sie ihre Unterstützung deutlich
aufgestockt. Mit den Mitteln aus dem Programm soll die Ukraine dabei unterstützt
werden, beschädigte Infrastruktur instand zu setzen, kommunale Dienstleistungen
wieder aufzunehmen und vor dem Winter dringende Energieeffizienzmaßnahmen
durchzuführen. Des Weiteren hat die EIB Spenden für humanitäre Hilfe koordiniert,
wobei Soforthilfen für Menschen, die vom Ukrainekrieg betroffen sind, und die
Nachbarländer Vorrang eingeräumt wurde.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Gemäß Artikel 308 AEUV wird das Parlament bei Änderungen der EIB-
Satzung konsultiert. Die EIB ist den Mitgliedstaaten gegenüber unmittelbar
rechenschaftspflichtig. Gegenüber dem Parlament hat sie weder formelle
Meldepflichten noch eine Rechenschaftspflicht. Als Geste des guten Willens nimmt der
Präsident der EIB jedoch Einladungen zu Plenarsitzungen und Sitzungen der jeweils
zuständigen parlamentarischen Ausschüsse an, und die EIB ist offen für Anfragen von
Mitgliedern des Parlaments.
Der Haushaltskontrollausschuss (CONT) prüft jedes Jahr die Tätigkeit der EIB und legt
in einer Plenarsitzung einen Bericht vor, zu der der Präsident der EIB eingeladen wird.
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Unter der bestehenden Regelung genehmigt das Parlament die Ernennung des
geschäftsführenden Direktors und des stellvertretenden geschäftsführenden Direktors
des EFSI. Die jährlichen Mittel aus dem EU-Haushalt in Bezug auf den Garantiefonds
werden vom Europäischen Parlament und vom Rat im Rahmen des jährlichen
Haushaltsverfahrens genehmigt.
Das Europäische Parlament war als Mitgesetzgeber an der Einführung der beiden
Initiativen EFSI und InvestEU beteiligt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung.

Christian Scheinert
10/2023
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1.3.16. DER EUROPÄISCHE BÜRGERBEAUFTRAGTE

Der Europäische Bürgerbeauftragte führt Untersuchungen zu Missständen in
der Verwaltungstätigkeit der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Europäischen Union durch. Er wird entweder von sich aus oder aufgrund von
Beschwerden tätig, die ihm von Unionsbürgerinnen und -bürgern oder von
natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz
in einem Mitgliedstaat zugehen. Der Europäische Bürgerbeauftragte wird vom
Europäischen Parlament für die Dauer der Wahlperiode gewählt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 20, 24 und 228 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) sowie Artikel 43 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.
Der Status und die Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten wurden nach
Stellungnahme der Europäischen Kommission und Billigung durch den Rat der
Europäischen Union in einem Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. März
1994[1] festgelegt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses nahm der Europäische
Bürgerbeauftragte die Durchführungsbestimmungen zu diesem Beschluss an. Im
Wege des gleichen Verfahrens wurde der Beschluss aufgehoben und durch eine
Verordnung[2] des Europäischen Parlaments vom 24. Juni 2021 ersetzt. Die Verfahren
für die Wahl und die Amtsenthebung des Europäischen Bürgerbeauftragten sind in den
Artikeln 231 bis 233 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments festgelegt.

ZIELE

Das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten wurde durch den Vertrag von
Maastricht (1992) geschaffen. Es wird damit beabsichtigt,
— den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern oder natürlichen oder juristischen

Personen mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat
im Zusammenhang mit Missständen in der Verwaltungstätigkeit der Organe,
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union zu verbessern und

— damit die Transparenz und die demokratische Kontrolle im
Beschlussfassungsprozess und in der Verwaltungstätigkeit der Unionsorgane zu
stärken.

A. Status
1. Wahl
a. Anforderungen
Zum Europäischen Bürgerbeauftragten können Personen gewählt werden, die
— Unionsbürger sind,

[1]ABl. L 113 vom 4.5.1994, S. 15 – abgeändert durch die Beschlüsse des Europäischen Parlaments vom
14. März 2002, ABl. L 92 vom 9.4.2002, S. 13, und vom 18. Juni 2008, ABl. L 189 vom 17.7.2008, S. 25.
[2]Verordnung (EU, Euratom) 2021/1163 des Europäischen Parlaments vom 24. Juni 2021 zur Festlegung
der Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten
(Statut des Europäischen Bürgerbeauftragten) und zur Aufhebung des Beschlusses 94/262/EGKS, EG,
Euratom (ABl. L 253 vom 16.7.2021, S. 1).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1163


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 161
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

— die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen,

— jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten,

— die Voraussetzungen erfüllen, die in ihrem Staat für die Ausübung des Richteramts
erforderlich sind, oder die anerkanntermaßen über die Befähigung und Erfahrung
zur Wahrnehmung der Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten verfügen,

— innerhalb der zwei Jahre vor der Veröffentlichung des Aufrufs zur Einreichung
von Kandidaturen weder Mitglied einer nationalen Regierung noch Mitglied
des Europäischen Parlaments, des Europäischen Rates oder der Europäischen
Kommission waren.

b. Verfahren
Der Präsident des Europäischen Parlaments ruft zu Beginn jeder Wahlperiode
oder im Fall des Todes, des Rücktritts oder der Amtsenthebung des Europäischen
Bürgerbeauftragten zur Einreichung von Kandidaturen für das Amt des Europäischen
Bürgerbeauftragten auf und legt die Frist für die Einreichung der Kandidaturen
fest. Die Kandidaturen müssen von mindestens 40 Mitgliedern des Europäischen
Parlaments aus mindestens zwei Mitgliedstaaten unterstützt werden. Sie werden
dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments zur Prüfung ihrer Zulässigkeit
unterbreitet. Der Ausschuss kann darum ersuchen, die Kandidaten anzuhören.
Anschließend wird dem Parlament eine Liste der zulässigen Kandidaten zur
Abstimmung vorgelegt. Der Europäische Bürgerbeauftragte wird mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt.
2. Mandat
a. Dauer
Der Europäische Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europäischen
Parlaments für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.
b. Pflichten
Der Europäische Bürgerbeauftragte
— übt seine Tätigkeiten gänzlich unabhängig und unparteiisch aus,

— darf von keiner Regierung, keinem Organ, keiner Einrichtung und keiner sonstigen
Stelle Weisungen einholen oder annehmen,

— enthält sich jeder Handlung, die mit seinen Tätigkeiten unvereinbar ist,

— darf keine anderen politischen oder administrativen Tätigkeiten bzw. entgeltliche
oder unentgeltliche Berufstätigkeiten ausüben.

3. Amtsenthebung
Auf Antrag des Europäischen Parlaments kann der Europäische Bürgerbeauftragte
vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) seines Amtes enthoben werden,
wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder
eine schwere Verfehlung begangen hat.
B. Funktion
1. Geltungsbereich
Der Europäische Bürgerbeauftragte befasst sich mit Missständen in der Tätigkeit der
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union.
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a. Der Europäische Bürgerbeauftragte kann es als einen Missstand betrachten,
wenn ein Organ Folgendes missachtet:
— Grundrechte,

— Rechtsvorschriften oder Grundsätze sowie

— die Grundsätze der guten Verwaltungspraxis.

Die Untersuchungen des Europäischen Bürgerbeauftragten betreffen vor allem:
— Transparenz der Entscheidungsverfahren und Lobbying/Rechenschaftspflicht,

— Zugang zu Dokumenten,

— Dienstleistungsmentalität,

— Einhaltung der Verfahrensrechte,

— angemessene Nutzung von Ermessensspielräumen,

— Achtung der Grundrechte,

— Auswahlverfahren,

— gute Verwaltung in Bezug auf Personalangelegenheiten und Ernennungen
innerhalb der EU,

— Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung,

— Ethik,

— Einbeziehung der Öffentlichkeit in Entscheidungsverfahren der EU.

Etwa ein Drittel der jedes Jahr vom Europäischen Bürgerbeauftragten durchgeführten
Untersuchungen betreffen einen Mangel an oder eine Verweigerung von Informationen.
b. Ausnahmen
Folgende Angelegenheiten kann der Europäische Bürgerbeauftragte nicht
untersuchen:
— Tätigkeiten des EuGH in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse. Die

den EuGH betreffenden Untersuchungen des Europäischen Bürgerbeauftragten
beziehen sich nur auf dessen außergerichtliche Tätigkeiten wie Ausschreibungen,
Verträge und Klagen von Beamten,

— Beschwerden über lokale, regionale oder nationale Stellen, auch wenn
diese Beschwerden im Zusammenhang mit Angelegenheiten stehen, die die
Europäische Union betreffen,

— Tätigkeiten von Gerichten oder nationalen Bürgerbeauftragten. Der Europäische
Bürgerbeauftragte ist keine Berufungsinstanz gegen Entscheidungen dieser
Einrichtungen,

— Sachverhalte, die vorher nicht Gegenstand der angemessenen administrativen
Schritte bei den betroffenen Organen oder Einrichtungen waren,

— Beschwerden über das Verhalten einzelner Beamter der EU.

2. Befassungen
Der Europäische Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags von sich aus
oder aufgrund von Beschwerden, die ihm von einer Unionsbürgerin bzw. einem
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Unionsbürger oder einer sonstigen natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz
oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat unmittelbar oder über ein Mitglied
des Europäischen Parlaments zugehen, die Untersuchungen durch, die er für
gerechtfertigt hält. Dies gilt nicht, wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand
eines Gerichtsverfahrens sind oder waren.
3. Untersuchungsbefugnisse
Der Europäische Bürgerbeauftragte kann
— die Organe und Einrichtungen ersuchen, ihm die geforderten Auskünfte zu erteilen

und ihm Zugang zu den einschlägigen Unterlagen zu gewähren; diese müssen
dem Ersuchen entsprechen, außer wenn berechtigte Gründe der Geheimhaltung
bestehen,

— die Beamten und Bediensteten der Organe und Einrichtungen ersuchen, auf
seinen Antrag hin als Zeugen auszusagen; sie bleiben dabei an die für sie
geltenden Vorschriften gebunden,

— die Behörden der Mitgliedstaaten ersuchen, alle notwendigen Informationen zu
liefern; diese müssen dem Ersuchen entsprechen, außer wenn die Weitergabe
der Informationen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften untersagt ist,
in welchem Falle der Europäische Bürgerbeauftragte diese Informationen zur
Kenntnis nehmen kann, sich aber verpflichtet, sie nicht preiszugeben.

Erhält der Europäische Bürgerbeauftragte nicht die gewünschte Unterstützung,
so unterrichtet er das Europäische Parlament, das die geeigneten Schritte
unternimmt. Der Europäische Bürgerbeauftragte kann unter Einhaltung der
nationalen Rechtsvorschriften auch mit seinen Kollegen in den Mitgliedstaaten
zusammenarbeiten. Handelt es sich um Sachverhalte, die der Europäische
Bürgerbeauftragte für strafrechtlich relevant hält, setzt er die zuständigen nationalen
Behörden sowie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) unverzüglich
davon in Kenntnis. Gegebenenfalls unterrichtet er auch das Unionsorgan, dem der
betreffende Beamte oder Bedienstete untersteht.
4. Ergebnis der Untersuchung
Im Rahmen des Möglichen geht der Europäische Bürgerbeauftragte gemeinsam
mit dem betroffenen Organ oder der betroffenen Einrichtung vor, um eine für
den Beschwerdeführer zufriedenstellende Lösung zu finden. Falls er Missstände
in der Verwaltungstätigkeit feststellt, befasst er das betreffende Organ oder
die betreffende Einrichtung, das bzw. die ihm innerhalb einer Frist von drei
Monaten eine begründete Stellungnahme übermitteln muss. Nimmt das Organ die
vorgeschlagenen Empfehlungen nicht an, kann der Europäische Bürgerbeauftragte
einen Sonderbericht erstellen, der dem Europäischen Parlament vorgelegt wird. Das
Europäische Parlament wiederum kann einen Bericht über den vom Europäischen
Bürgerbeauftragten vorgelegten Sonderbericht erstellen. Schließlich unterrichtet der
Europäische Bürgerbeauftragte den Beschwerdeführer über das Ergebnis seiner
Untersuchung, über die Stellungnahme des betreffenden Organs oder der betreffenden
Einrichtung und über seine Empfehlungen.
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C. Verwaltung
Der Europäische Bürgerbeauftragte wird von einem Sekretariat unterstützt, dessen
Mitarbeiter den geltenden Regelungen für den europäischen öffentlichen Dienst
unterliegen. Er ernennt den Leiter dieses Sekretariats.
D. Tätigkeiten
Der erste Europäische Bürgerbeauftragte, Jacob Söderman, war über zwei Amtszeiten
von Juli 1995 bis zum 31. März 2003 tätig. Während seiner Amtszeit, nämlich im
Jahr 2001, wurde vom Europäischen Parlament der Kodex für gute Verwaltungspraxis
gebilligt. Mit diesem Verfahrenskodex, der an den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
ausgerichtet ist, wird den in der Rechtsprechung des EuGH enthaltenen Grundsätzen
des EU-Verwaltungsrechts Rechnung getragen. Der Europäische Bürgerbeauftragte
verwendet den Kodex, wenn er untersucht, ob ein Missstand in der Verwaltungspraxis
vorliegt. Bei der Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion stützt er sich auf die Vorschriften
des Kodex. Der Kodex dient ferner als Leitfaden und als Referenz für Mitarbeiter
des europäischen öffentlichen Dienstes, indem er zu höchsten Verwaltungsstandards
anspornt.
Im April 2003 wurde Nikiforos Diamandouros Europäischer Bürgerbeauftragter, bis
er am 14. März 2013 mit Wirkung zum 1. Oktober 2013 zurücktrat. Am 11. Juli
2006 unterbreitete der Europäische Bürgerbeauftragte einen Vorschlag zur Anpassung
seines Statuts, der vom Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments, vom
Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union unterstützt wurde. Die
Änderung des Statuts erfolgte zum Zweck der Stärkung und Präzisierung der Rolle
des Europäischen Bürgerbeauftragten, beispielsweise im Hinblick auf den Zugang
zu Dokumenten und die Übermittlung von Informationen an das OLAF, wenn eine
Angelegenheit in dessen Zuständigkeitsbereich fallen könnte.
In seiner Plenartagung vom Juli 2013 wählte das Europäische Parlament die ehemalige
irische Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly zur Europäischen Bürgerbeauftragten. Am
1. Oktober 2013 trat sie ihr Amt an und wurde nach den Wahlen zum Europäischen
Parlament 2014 und 2019 zweimal im Amt bestätigt. Sie hat die Rolle des Europäischen
Bürgerbeauftragten stärker ins Blickfeld gerückt, indem sie sich auf die für die
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besonders wichtigen Themen konzentriert und
sich dafür einsetzt, dass die EU die höchsten Standards in Bezug auf Verwaltung,
Transparenz und Ethik einhält. Was den Beschlussfassungsprozess der EU betrifft, so
hat sie insbesondere im Rahmen von Trilogen und im Rat der Europäischen Union
sowie im Hinblick auf Lobbying, Sachverständigengruppen, Interessenkonflikte, EU-
Agenturen (z. B. die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Frontex)
und internationale Verhandlungen (etwa im Zusammenhang mit der transatlantischen
Handels- und Investitionspartnerschaft) die Transparenz gefördert. Außerdem bemüht
sie sich um eine Verbesserung der Vorschriften über die Meldung von Missständen,
über die Europäische Bürgerinitiative und über Behinderungen. Ferner hat sie
im Zusammenhang mit der Ernennung eines ehemaligen Generalsekretärs der
Kommission Fälle von Missständen in der Verwaltungstätigkeit untersucht. Der
Europäische Bürgerbeauftragte koordiniert zudem das Europäische Verbindungsnetz
der Bürgerbeauftragten und vergibt seit 2017 alle zwei Jahr eine Auszeichnung für gute
Verwaltungspraxis.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Obwohl der Europäische Bürgerbeauftragte in der Erfüllung seiner Amtspflichten
völlig unabhängig ist, hat sein Amt den Charakter eines parlamentarischen
Bürgerbeauftragten. Daher wurde Artikel 228 AEUV in den Abschnitt von Kapitel 1,
der sich mit dem Europäischen Parlament befasst, aufgenommen. Der Europäische
Bürgerbeauftragte steht in enger Verbindung mit dem Europäischen Parlament,
das allein für seine Wahl und für die Beantragung seiner Amtsenthebung durch
den Gerichtshof zuständig ist, das Statut des Bürgerbeauftragten festlegt, ihn bei
seinen Untersuchungen unterstützt und seine Berichte entgegennimmt. Auf der
Grundlage von Artikel 220 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
erstellt der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments jährlich einen Bericht
über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten. In diesen Berichten wurde
wiederholt die volle Unterstützung für die Arbeit des Europäischen Bürgerbeauftragten
zum Ausdruck gebracht und betont, dass die Unionsorgane umfassend mit
ihm zusammenarbeiten sollten, um – insbesondere durch die Umsetzung seiner
Empfehlungen – die Transparenz und Rechenschaftspflicht der EU zu erhöhen. Das
Europäische Parlament nahm am 12. Februar 2019 den Entwurf einer Verordnung
an, in dem ein aktualisiertes Statut des Europäischen Bürgerbeauftragten mit dem
Ziel vorgeschlagen wird, seine Unabhängigkeit und Befugnisse zu stärken. Nach dem
Erhalt der Stellungnahme der Europäischen Kommission und der Zustimmung des
Rates der Europäischen Union am 18. Juni 2021 nahm das Europäische Parlament
am 24. Juni 2021 die Verordnung zur Festlegung des neuen Statuts des Europäischen
Bürgerbeauftragten an, in der zahlreiche Verfahrensweisen für die Ausübung des
Amtes festgeschrieben sind, etwa im Hinblick auf die Befugnis zur Einleitung von
Initiativuntersuchungen.

Georgiana Sandu
10/2023
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1.4. FINANZIERUNG

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 167
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

1.4.1. EINNAHMEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Der Haushalt der Europäischen Union wird zu einem großen Teil (mehr als
90%) aus Eigenmitteln finanziert. Die jährlichen Einnahmen müssen die jährlichen
Ausgaben vollständig decken. Der Beschluss über das Eigenmittelsystem wird
vom Rat einstimmig unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen
Parlaments gefasst und bedarf der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten. Die
Kommission hat in den Jahren 2022 und 2023 Vorschläge für eine Reform des
Eigenmittelsystems vorgelegt, die zwei Pakete mit neuen Eigenmitteln umfassen.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 311 und Artikel 322 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union sowie Artikel 106a und Artikel 171 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft;

— Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das
Eigenmittelsystem der Europäischen Union;

— Verordnung (EU, Euratom) 2021/768 des Rates vom 30. April 2021 zur Festlegung
von Durchführungsbestimmungen für das Eigenmittelsystem der Europäischen
Union, Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai
2014 zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung der
traditionellen, der MwSt.- und der BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen
zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel, Verordnung (EU, Euratom)
2021/769 des Rates vom 30. April 2021 über die endgültige einheitliche
Regelung für die Erhebung der MwSt.-Eigenmittel und Verordnung (EU, Euratom)
2021/770 des Rates vom 30. April 2021 zur Berechnung der auf nicht recycelten
Verpackungsabfällen aus Kunststoff basierenden Eigenmittel, zur Festlegung der
Methoden und Verfahren für die Bereitstellung dieser Eigenmittel, der Maßnahmen
zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel sowie bestimmter Aspekte der
auf dem Bruttonationaleinkommen basierenden Eigenmittel.

ZIEL

Das Ziel ist die Sicherung der Finanzautonomie der Europäischen Union unter
Wahrung der Haushaltsdisziplin.

ABLAUF

Mit dem Eigenmittelbeschluss vom 21. April 1970 wurde der Übergang zur
Finanzierung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) durch Eigenmittel
vollzogen. Gemäß dem Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom
14. Dezember 2020 ist die Höhe der Eigenmittel, die jährlich abgerufen werden können,
derzeit auf höchstens 1,4% des Bruttonationaleinkommens (BNE) der Union begrenzt.
Da die Gesamtausgaben die Gesamteinnahmen nicht übersteigen dürfen, gilt diese
Obergrenze auch für die Ausgaben (1.4.3). In der Praxis wird die Obergrenze für
Ausgaben im aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 (1.4.3) in einer
Höhe festgelegt, die rund 1,4% des BNE der Union entspricht.
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ZUSAMMENSETZUNG DER EINNAHMEN

1. „Traditionelle“ Eigenmittel
Diese Eigenmittel umfassen Zölle, Agrarzölle sowie Zuckerabgaben, die seit
1970 erhoben werden. Der Anteil, der von den Mitgliedstaaten zur Deckung
der Erhebungskosten einbehalten werden darf, wurde von 20% wieder auf 25%
angehoben. Auf die „traditionellen“ Eigenmittel entfallen derzeit etwa 10 bis 15% des
Eigenmittelaufkommens[1].
2. MwSt.-Eigenmittel
Bei diesem Eigenmittel wird ein bestimmter Prozentsatz der geschätzten
Mehrwertsteuereinnahmen der Mitgliedstaaten an die Union überwiesen. Das
MwSt.-Eigenmittel war im Beschluss von 1970 zwar vorgesehen, doch musste
die Harmonisierung der Mehrwertsteuersysteme der Mitgliedstaaten im Jahr 1979
abgewartet werden, ehe diese Regelung angewandt werden konnte. Auf das MwSt.-
Eigenmittel entfallen inzwischen ebenfalls etwa 10% des Eigenmittelaufkommens.
3. BNE-Eigenmittel
Für diese Eigenmittelquelle, die durch den Beschluss 88/376/EWG des Rates
vom 24. Juni 1988 geschaffen wurde, wird ein alljährlich im Rahmen des
Haushaltsverfahrens festzulegender einheitlicher Abgabensatz auf das BNE der
Mitgliedstaaten erhoben. Ursprünglich sollte die Abgabe nur erhoben werden,
wenn die anderen Eigenmittel zur Ausgabendeckung nicht vollständig ausreichen,
derzeit stammt jedoch ein Großteil des Unionshaushalts aus dieser Quelle. Seit
den späten 1990er-Jahren hat sich das Aufkommen aus dem BNE-Eigenmittel
verdreifacht; auf das BNE-Eigenmittel entfallen inzwischen etwa 60 bis 70% des
Eigenmittelaufkommens.
4. Auf Kunststoffabfällen basierende Eigenmittel
Die auf Kunststoffabfällen basierenden Eigenmittel sind eine neue Kategorie von
Eigenmitteln, die mit dem Eigenmittelbeschluss von 2020 zum 1. Januar 2021
eingeführt wurde. Es handelt sich um einen nationalen Beitrag, der auf der
Grundlage des Gewichts der nicht recycelten Verpackungsabfälle aus Kunststoff mit
einem Abrufsatz von 0,80 EUR pro Kilogramm berechnet wird. Die Beiträge der
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE unterhalb des Unionsdurchschnitts liegt, werden
um einen jährlichen Pauschalbetrag verringert, der 3,8 Kilogramm Kunststoffabfall pro
Kopf entspricht. Die Einnahmen aus dieser Eigenmittelquelle machen rund 3 bis 4%
des Unionshaushalts aus.
5. Sonstige Einnahmen und aus dem Vorjahr übertragener Saldo
Zu den sonstigen Einnahmen gehören die Steuern, die die Bediensteten der
Union auf ihre Gehälter entrichten, Beiträge von Drittstaaten zu Programmen der
Union, Zinszahlungen sowie Geldbußen von Unternehmen, die nachweislich gegen
Rechtsvorschriften der EU verstoßen haben. Der Saldo jedes Haushaltsjahres wird
im Fall eines Überschusses als Einnahme in den Haushaltsplan des nächsten
Jahres aufgenommen. Für gewöhnlich machen die sonstigen Einnahmen, Salden und
technischen Anpassungen etwa 2 bis 8% der Gesamteinnahmen aus.

[1]Konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union – Haushaltsjahr 2021.
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6. Korrekturmechanismen
Auf das Eigenmittelsystem wurde auch zurückgegriffen, um
Haushaltsungleichgewichte zwischen den Netto-Beiträgen der Mitgliedstaaten zu
korrigieren. Zwar findet der im Jahr 1984 eingeführte Britenrabatt keine Anwendung
mehr, allerdings werden Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Österreich und
Schweden im Zeitraum 2021-2027 weiterhin Pauschalkorrekturen gewährt.
7. Kreditaufnahme
Der Unionshaushalt darf kein Defizit aufweisen, und die Finanzierung seiner Ausgaben
durch die Aufnahme von Schulden ist nicht zulässig. Zur Finanzierung der im
Rahmen des Aufbauinstruments „NextGenerationEU“ gewährten Zuschüsse und
Kredite wurde die Kommission jedoch ausnahmsweise und zeitlich befristet ermächtigt,
bis zu 750 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) an den Kapitalmärkten aufzunehmen.
Die Aufnahme neuer Nettoschulden soll Ende 2026 auslaufen; danach sind nur
Refinanzierungsgeschäfte zulässig. Die Kommission verfolgt eine diversifizierte
Mittelaufnahmestrategie, bei der langfristige Anleihen, grüne Anleihen und kurzfristige
Schuldpapiere, die durch Syndizierung und Auktionen veräußert werden, miteinander
kombiniert werden und dies mit einer offenen und transparenten Kommunikation
verknüpft wird, die auf jährlichen Mittelaufnahmebeschlüssen und halbjährlichen
Finanzierungsplänen beruht.

SCHRITTE ZUR REFORM DER EIGENMITTEL DER UNION

Im Vertrag von Lissabon wurde bekräftigt, dass der Haushalt vollständig aus
Eigenmitteln finanziert werden sollte; außerdem wurde die Befugnis des Rates
beibehalten, nach Anhörung des Parlaments einstimmig einen Beschluss über
das Eigenmittelsystem der Union[2] zu erlassen, neue Kategorien von Eigenmitteln
einzuführen und bestehende Kategorien abzuschaffen. Es wurde auch festgelegt, dass
der Rat nur mit Zustimmung des Parlaments Durchführungsmaßnahmen zu solchen
Beschlüssen erlassen kann.
Im Januar 2017 legte die hochrangige Gruppe, die 2014 eingesetzt wurde,
um eine allgemeine Überprüfung des Eigenmittelsystems vorzunehmen („Monti-
Gruppe“), ihren Abschlussbericht über transparentere, einfachere, gerechtere und
demokratisch rechenschaftspflichtige Methoden zur Finanzierung des EU-Haushalts
vor. Die wichtigste Schlussfolgerung lautete, dass der Haushaltsplan der Union und
die darin veranschlagten Ausgaben und Einnahmen überarbeitet werden müssen,
damit die aktuellen Herausforderungen bewältigt und greifbare Ergebnisse für die
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger erzielt werden können.
Am 2. Mai 2018 legte die Kommission auf der Grundlage dieses Berichts und des
anschließenden Reflexionspapiers über die Zukunft der EU-Finanzen Vorschläge[3]
für eine Vereinfachung der derzeitigen MwSt.-Eigenmittel und zur Einführung eines
Korbs neuer Eigenmittel vor. Die Kommission schlug außerdem vor, sämtliche Rabatte
abzuschaffen und den Anteil der Zolleinnahmen, die die Mitgliedstaaten zur Deckung
der Erhebungskosten einbehalten, von 20% auf 10% zu senken sowie die derzeitige
Obergrenze für die jährlichen Eigenmittel-Abrufsätze anzuheben, um dem geringeren

[2]Diese Beschlüsse bedürfen der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten.
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Gesamt-BNE der EU-27 und der vorgeschlagenen Integration des Europäischen
Entwicklungsfonds in den Unionshaushalt Rechnung zu tragen.

STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Ausgehend von den neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon hat das
Parlament seine Forderung nach einer eingehenden Reform des Eigenmittelsystems
in einer Reihe von Standpunkten und Entschließungen in den letzten Jahren wiederholt
bekräftigt[4]. Das Parlament hob Probleme in Verbindung mit dem Eigenmittelsystem
hervor, insbesondere seine übermäßige Komplexität und seine finanzielle Abhängigkeit
von den nationalen Beiträgen.
Um einen stabileren Unionshaushalt zur Unterstützung der politischen Ziele der Union
zu erreichen, forderte das Parlament wiederholt einen ehrgeizigen und ausgewogenen
Korb neuer Eigenmittel der Union, der für die Bürgerinnen und Bürger gerecht, einfach
und transparent ist und keine höhere Steuerbelastung mit sich bringt. Es drängte
auch auf Reformen, um die Erhebung der Einnahmen einfacher, transparenter und
demokratischer zu gestalten, den Anteil an BNE-Beiträgen zu senken, die MwSt.-
Eigenmittel entweder zu reformieren oder vollständig abzuschaffen und alle Arten von
Rabatten schrittweise abzuschaffen.

REFORMVORSCHLÄGE

Bei der Tagung des Europäischen Rates vom 17. bis 21. Juli 2020 einigten
sich die Staats- und Regierungschefs auf den neuen MFR, das Aufbauinstrument
„NextGenerationEU“, die Erhöhung der Obergrenze für Zahlungen sowie auf ein
neues Eigenmittel, das auf nicht recycelten Verpackungsabfällen aus Kunststoff
beruht und seit Januar 2021 zur Anwendung kommt. Grundlage hierfür war der
Vorschlag der Kommission vom 28. Mai 2020, durch die Emission von EU-Anleihen mit
Laufzeiten zwischen drei und 30 Jahren bis zu 750 Mrd. EUR an den internationalen
Kapitalmärkten aufzunehmen, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu
bewältigen. Im Hinblick auf eine Absicherung der von der Union eingegangenen
Verbindlichkeiten und die Rückzahlung der auf dem Kapitalmarkt aufgenommenen
Gelder schlug die Kommission vor, dass die Eigenmittelobergrenze zusätzlich zur
vorgeschlagenen dauerhaften Anhebung von 1,2% auf 1,4% des BNE ausnahmsweise
und vorübergehend um 0,6% des BNE der Union erhöht werden soll, um dem neuen
wirtschaftlichen Kontext Rechnung zu tragen.
In seiner Entschließung vom 23. Juli 2020 hob das Parlament hervor, dass
nur mit der Schaffung neuer Eigenmittel dazu beigetragen werden kann, dass
die Union ihre Schulden zurückzahlen kann und gleichzeitig der Unionshaushalt
stabilisiert werden kann und die Sparzwänge, die auf den nationalen Haushalten
und den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern lasten, verringert werden können.

[4]Standpunkt vom 17. Dezember 2014 zu dem System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften;
Standpunkt vom 16. April 2014 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über das Eigenmittelsystem;
Entschließung vom 6. Juli 2016 zur Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der
Wahl: Beitrag des Parlaments im Vorfeld des Kommissionsvorschlags; Entschließung vom 26. Oktober
2016 zur Halbzeitüberarbeitung des MFR 2014-2020; Entschließung vom 24. Oktober 2017 zu dem
Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen; Entschließung vom 14. März 2018 zu der Reform
des Eigenmittelsystems der Europäischen Union; Entschließung vom 30. Mai 2018 zu den Themen
„Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027“ und „Eigenmittel“; Entschließung vom 14. November 2018 zu dem
Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027, Entschließung des Parlaments vom 10. Oktober 2019 zu dem
Thema „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027 und Eigenmittel: Die Erwartungen der Bürger sollten jetzt
erfüllt werden“.
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In der im Rahmen der Anhörung des Parlaments abgegebenen Stellungnahme vom
16. September 2020 wurde erneut die Einführung neuer Eigenmittel gemäß einem
Fahrplan sowie die Abschaffung aller Rabatte gefordert.
Am 10. November 2020 erzielten die Verhandlungsführer des Parlaments, des Rates
und der Kommission eine politische Einigung mit Blick auf den MFR, die Eigenmittel
und bestimmte Governance-Aspekte des Aufbauinstruments. In einem neuen Anhang
zur Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem
Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung wurde ein Fahrplan für
die Einführung neuer Eigenmittel im Zeitraum 2021-2027 festgelegt. Die über
die neuen Eigenmittel generierten Einnahmen dürften ausreichen, um die für die
Finanzierung von „NextGenerationEU“ aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen,
wobei alle darüber hinaus gehenden Einnahmen gemäß dem Grundsatz der
Gesamtdeckung in den Unionshaushalt einfließen sollten. Gemäß dem verbindlichen
Zeitplan war die Kommission verpflichtet, bis Juni 2021 Vorschläge für neue
Eigenmittel (die bis 1. Januar 2023 eingeführt werden sollten) basierend auf
einem CO2-Grenzausgleichssystem, einer Digitalabgabe und einem überarbeiteten
Emissionshandelssystem vorzulegen, und bis Juni 2024 Vorschläge für weitere neue
Eigenmittel vorlegen, zu denen eine Finanztransaktionssteuer und ein finanzieller
Beitrag im Zusammenhang mit dem Unternehmenssektor (möglicherweise eine
neue gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage) gehören könnten.
Gemäß dem am 14. Dezember 2020 verabschiedeten Eigenmittelbeschluss wurden
bestimmten Mitgliedstaaten weiterhin Rabatte gewährt und die von den Mitgliedstaaten
bei den Zöllen einbehaltenen Erhebungskosten von 20% auf 25% angehoben.
Nachdem der Eigenmittelbeschluss bis 31. Mai 2021 von allen Mitgliedstaaten ratifiziert
worden war, fand er rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 Anwendung.
Im Anschluss an die am 14. Juli 2021 vorgelegten Vorschläge für die Überarbeitung
des EU-EHS und die Einführung eines CO2-Grenzausgleichssystems wurde am
22. Dezember 2021 ein Vorschlag für eine neue Generation von EU-Eigenmitteln
veröffentlicht. Der Vorschlag sieht vor, dass 25% der Einnahmen aus versteigerten
EHS-Zertifikaten, 75% der Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleichssystem und
15% des Anteils der Residualgewinne, die gemäß dem OECD/G20-Übereinkommen
über die internationale Unternehmensbesteuerung (Säule 1) den Mitgliedstaaten
zugewiesen werden, in den Unionshaushalt eingezahlt werden. Am 23. November
2022 nahm das Parlament Änderungen an dem Vorschlag an, zu denen ein Beschluss
des Rates noch aussteht. Das Parlament nahm außerdem am 10. Mai 2023 eine
Entschließung an, in der zusätzliche neue Eigenmittel vorgeschlagen werden.
Am 20. Juni 2023 veröffentlichte die Kommission ihre Vorschläge für ein zweites Paket
an Eigenmitteln. Dazu gehören befristete Eigenmittel auf der Grundlage von Statistiken.
Diese Eigenmittel werden als nationaler Beitrag in Höhe von 0,5% der fiktiven
Unternehmensgewinn-Bemessungsgrundlage der EU auf Unternehmensgewinne
gezahlt (basierend auf dem von Eurostat berechneten Bruttobetriebsüberschuss
für die Sektoren der finanziellen und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften). Die
neuen Eigenmittel auf der Grundlage von Statistiken zu Unternehmensgewinnen
werden eines Tages im Zusammenhang mit der künftigen Initiative „Geschäftstätigkeit
in Europa: ein Rahmen für die Unternehmensbesteuerung (BEFIT)“ durch echte
Eigenmittel auf der Grundlage der Unternehmensbesteuerung ersetzt. Im Vorschlag ist
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auch vorgesehen, den Abrufsatz der EHS-Eigenmittel aufgrund der steigenden CO2-
Preise von 25% auf 30% anzuheben. Mit dem vorgeschlagenen Paket könnten ab
2024 zusätzliche jährliche Einnahmen in Höhe von etwa 23 Mrd. EUR und ab 2028 in
Höhe von 36 Mrd. EUR erzielt werden, was etwa 18 bis 20% der Gesamteinnahmen
entspricht.

Andras Schwarcz
10/2023
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1.4.2. DIE AUSGABEN DER EU

Die Haushaltsausgaben werden gemeinsam von Rat und Parlament gebilligt.
Beim jährlichen EU-Haushaltsplan müssen die im mehrjährigen Finanzrahmen
(MFR) vereinbarten Ausgabenobergrenzen für die jeweiligen Haushaltslinien, das
heißt die Ausgabenkategorien, etwa für den Binnenmarkt, die Kohäsionspolitik
und natürliche Ressourcen, beachtet werden. Mit Flexibilitätsinstrumenten wird
sichergestellt, dass die EU reagieren kann, wenn unerwartete Ereignisse dies
erfordern. Durch den Einsatz von Haushaltsgarantien und Finanzinstrumenten ergibt
sich eine Hebelwirkung in Bezug auf die EU-Ausgaben. Zusätzlich zum MFR
umfassen die Gesamtausgaben der EU für den Zeitraum 2021-2027 das befristete
Aufbauinstrument NextGenerationEU, mit dem der Wirtschaft der EU dabei geholfen
werden soll, sich von der COVID-19-Krise zu erholen.

RECHTSGRUNDLAGEN

— Artikel 310-325 und Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) und Artikel 106a, Artikel 171-182 und Artikel 203 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft;

— Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU)
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013,
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 966/2012;

— Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 (MFR-
Verordnung);

— Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung
eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der Erholung
nach der COVID-19-Krise;

— Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) vom 16. Dezember 2020 zwischen
dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der
Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue
Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer
Eigenmittel.

ZIEL

Ziel ist die Finanzierung der Politik der Europäischen Union unter Wahrung der
Haushaltsdisziplin und im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Verfahren.
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GRUNDPRINZIPIEN

Der EU-Haushalt folgt den neun klassischen Haushaltsgrundsätzen gemäß
den Artikeln 6 bis 38 der Verordnung über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der EU, nämlich Einheit, Haushaltswahrheit, Jährlichkeit[1],
Haushaltsausgleich, Rechnungseinheit (der Euro), Gesamtdeckung, Spezialität (jeder
Mittelansatz wird einer bestimmten Ausgabe zugewiesen), Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung und Transparenz.
Der Grundsatz der Jährlichkeit muss damit in Einklang gebracht werden, dass
es Tätigkeiten zu verwalten gilt, die sich über mehrere Jahre erstrecken und
im Haushaltsplan zunehmende Bedeutung erlangt haben. Somit enthält der
Haushaltsplan getrennte Mittel, die sich wie folgt zusammensetzen:
— Mittel für Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr die Gesamtkosten der

eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen für Tätigkeiten decken, die sich über
mehrere Jahre erstrecken,

— Mittel für Zahlungen zur Deckung der Ausgaben, die bei der Erfüllung der
im laufenden Haushaltsjahr oder in früheren Haushaltsjahren eingegangenen
Verbindlichkeiten entstehen.

In der IIV vom 16. Dezember 2020 ist festgelegt, dass die Kommission einen
Jahresbericht erstellen muss, der einen Überblick über die finanziellen und
haushaltsbezogenen Folgen der verschiedenen EU-Tätigkeiten gibt, unabhängig
davon, ob sie aus dem EU-Haushalt finanziert werden oder nicht. Dieser Bericht
muss Angaben über die Aktiva und Passiva der EU, verschiedene Darlehens- und
Anleihetransaktionen – darunter auch den Europäischen Stabilitätsmechanismus
und die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (2.6.8) sowie andere mögliche
künftige Mechanismen, enthalten. Darüber hinaus muss der Bericht Angaben über
Klimaschutzausgaben, Ausgaben, die zur Eindämmung und Umkehr des Rückgangs
der biologischen Vielfalt beitragen, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
und die Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in
allen einschlägigen EU-Programmen enthalten.

STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANS NACH MITTELART

1. Operative Ausgaben, Verwaltungsausgaben und Aufstellung des Haushaltsplans
nach Tätigkeitsbereichen
Der Gesamthaushaltsplan umfasst einen Einzelplan pro Organ und Einrichtung,
das heißt insgesamt zehn. Während die Einzelpläne der anderen Organe und
Einrichtungen im Wesentlichen aus Verwaltungsausgaben bestehen, enthält der
Einzelplan der Kommission (Einzelplan III) die mit der Finanzierung der Tätigkeiten
und Programme verbundenen operativen Ausgaben sowie die für deren Umsetzung
erforderlichen Verwaltungsausgaben (technische Unterstützung, Agenturen und
Personalausstattung). Im Jahr 2022 machten die gesamten Verwaltungsausgaben
6,26% des Gesamthaushalts in Höhe von 169,52 Mrd. EUR aus.

[1]Grundsatz, wonach die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel für ein Haushaltsjahr, das am 1. Januar
beginnt und am 31. Dezember endet, bewilligt werden.
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Die Kommission arbeitet mit einem Eingliederungsplan, in dem die Mittel nach
Politikbereich und Programmen geordnet sind, wobei die Programmbereiche an
„Programmclustern“ ausgerichtet sind, sodass die Kosten und die Wirksamkeit jedes
EU-Politikbereichs leichter beurteilt werden können.
2. Der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) (1.4.3)
Seit 1988 werden die Ausgaben der Gemeinschaft bzw. EU in einen mehrjährigen
Rahmen eingeordnet, in dem der Haushaltsplan in Rubriken eingeteilt wird,
die weit gefassten Politikbereichen entsprechen, und der Ausgabenobergrenzen
aufweist. Der mehrjährige Finanzrahmen gibt die Haushaltsschwerpunkte für den
jeweiligen Zeitraum an. Der erste Programmplanungszeitraum dauerte fünf Jahre,
die darauffolgenden und der jetzige Zeitraum umfassen je sieben Jahre. In den
jährlichen Haushaltsplänen müssen die im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegten
Obergrenzen beachtet werden.
Die EU-Ausgaben für den Zeitraum 2021-2027 belaufen sich auf insgesamt
1 824,3 Mrd. EUR. Davon entfallen 1 074,3 Mrd. EUR auf den MFR und 750 Mrd. EUR
auf das Aufbauinstrument NextGenerationEU. Der MFR-Haushalt wird durch die
programmspezifische Anpassung gemäß Artikel 5 der MFR-Verordnung um weitere
11 Mrd. EUR aufgestockt.
Mit dem neuen EU-Haushaltsplan wird die Modernisierung durch einige
richtungsweisende Programme wie Horizont Europa, InvestEU und den Fonds für
integrierte Grenzverwaltung unterstützt. Der ökologische und digitale Wandel werden
durch den Fonds für einen gerechten Übergang und das Programm „Digitales Europa“
gefördert.
Die modernisierte Agrarpolitik ist nach wie vor der größte Politikbereich, was die
Mittelzuweisung betrifft, dicht gefolgt von der Kohäsionspolitik, die beide darauf
abzielen, den digitalen und den ökologischen Wandel zu unterstützen. In der
nachstehenden Tabelle ist der Haushaltsplan für das Jahr 2022 nach Politikbereichen
gemäß dem MFR für den Zeitraum 2021-2027 aufgeschlüsselt.

EU-Haushaltsplan für 2022: Aufschlüsselung der
Mittel für Verpflichtungen nach MFR-Kategorien

Rubrik des MFR in Mrd. EUR %
Binnenmarkt, Innovation und Digitales 21,78 12,9%
Zusammenhalt, Resilienz und Werte 56,04 33,1%
Natürliche Ressourcen und Umwelt 56,24 33,2%
Migration und Grenzschutz 3,09 1,8%
Sicherheit und Verteidigung 1,79 1,1%
Nachbarschaft und die Welt 17,17 10,1%
Europäische öffentliche Verwaltung 10,62 6,3%
Thematische besondere Instrumente 2,8 1,7%
Insgesamt 169,52 100,0%

3. Flexibilität und besondere thematische Instrumente
Zusätzlich zu den Ausgaben, die zur Finanzierung der EU-Politikbereiche gemäß
mehrjährigen Programmen gedacht sind, werden auch Finanzmittel im EU-
Haushaltsplan vorbehalten, um auf unvorhergesehene Krisen und Ereignisse
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reagieren zu können. Diese besonderen Flexibilitäts- und thematischen Instrumente
können im Fall von Wirtschaftskrisen (z. B. der Europäische Fonds für die Anpassung
an die Globalisierung – EGF), Naturkatastrophen, Krisen der öffentlichen Gesundheit
oder humanitären Notlagen (z. B. die Solidaritäts- und Soforthilfereserve – SEAR)
sowie bei einem anderen unerwarteten Bedarf (z. B. das Flexibilitätsinstrument) in
EU-Mitgliedstaaten, Bewerberländern oder Drittländern eingesetzt werden. Mit solchen
Finanzmitteln kann ein begrenzter außergewöhnlicher finanzieller Bedarf gedeckt
werden.

AUFBAUINSTRUMENT DER EUROPÄISCHEN UNION –
NEXTGENERATIONEU (NGEU)

Im Rahmen dieses Instruments wird die Kommission 750 Mrd. EUR zu Preisen
von 2018 mobilisieren, wovon bis zu 390 Mrd. EUR für Finanzhilfen und bis
zu 360 Mrd. EUR für die Gewährung von Darlehen zusätzlich zum langfristigen
Haushalt 2021-2027 verwendet werden können, um die Erneuerung Europas
nach der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Die Kommission wurde gemäß
Artikel 5 Absatz 1 des Eigenmittelbeschlusses[2] ermächtigt, für die EU Mittel an
den Kapitalmärkten aufzunehmen. Die Rückzahlung des Kapitalbetrags dieser für
Ausgaben verwendeten Mittel (390 Mrd. EUR zu Preisen von 2018) und die dafür
fälligen Zinsen müssen aus dem Gesamthaushaltsplan der EU finanziert werden, auch
durch ausreichende Einnahmen aus neuen Eigenmitteln, die ab 2021 schrittweise
eingeführt werden. (1.4.1)
Beim Aufbauinstrument NGEU sollte der Schwerpunkt vor allem auf folgende
Maßnahmen gelegt werden: a) Wiederherstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten
und Schaffung von Arbeitsplätzen, b) Reformen und Investitionen zur Wiederbelebung
des Potenzials für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung, um den Zusammenhalt
zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken und ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen,
c) Maßnahmen für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen,
die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Krise betroffen sind, und
Stärkung des nachhaltigen Wachstums in der EU, einschließlich Direktinvestitionen
in Unternehmen, d) Maßnahmen für Forschung und Innovation als Reaktion auf
die COVID-19-Krise, e) Verbesserung der Krisenvorsorge und Ermöglichung einer
raschen und wirksamen Reaktion der EU auf schwerwiegende Krisensituationen,
einschließlich der Bevorratung grundlegender Güter und medizinischer Ausrüstung
und die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur für eine rasche Krisenreaktion,
f) Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass ein gerechter Übergang zu
einer klimaneutralen Wirtschaft durch die COVID-19-Krise nicht untergraben wird,
g) Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die
Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums.
Um die Mitgliedstaaten bei Investitionen und Reformen zu unterstützen, wurde am
12. Februar 2021 eine neue Aufbau- und Resilienzfazilität vereinbart. Im Rahmen
der Fazilität werden den Mitgliedstaaten Darlehen und Zuschüsse in Höhe von
672,5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, die im Rahmen der nationalen Aufbau-
und Resilienzpläne umgesetzt werden sollen. Die Pläne müssen Reformen und

[2]Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der
Europäischen Union (ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1).
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Investitionen in wesentlichen Bereichen (sechs Säulen[3]) umfassen, den ökologischen
und digitalen Wandel voranbringen und auf die länderspezifischen Empfehlungen des
Europäischen Semesters eingehen.
Im Zusammenhang mit der Invasion der Ukraine durch Russland nahm die Kommission
am 18. Mai 2022 die Mitteilung zum Thema „REPowerEU“ an, in der eine Strategie
zur Verringerung der Abhängigkeit der EU von russischen Energieeinfuhren dargelegt
wird. Nach Einschätzung der Kommission würde eine solche Strategie zusätzliche
Investitionen in Höhe von 210 Mrd. EUR erfordern, damit ihr Ziel verwirklicht werden
kann. Die Kommission schlug daher neben anderen Maßnahmen[4] eine Änderung
der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität vor, um bis zu 225 Mrd. EUR
der verbleibenden Darlehen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität umzuschichten.
Diese Mittel würden verwendet, um ein neues Kapitel in den nationalen Aufbau- und
Resilienzplänen zu finanzieren, in dem konkrete Maßnahmen zur Diversifizierung der
Energieversorgung und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
festgelegt werden.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament bildet gemeinsam mit dem Rat die Haushaltsbehörde, und die
Befugnisse in diesem Bereich gehörten zu den ersten, die den Mitgliedern
des Europäischen Parlaments in den 1970er-Jahren eingeräumt wurden (1.2.5).
Die Haushaltsbefugnisse betreffen die Festlegung des Gesamtbetrags und der
Aufteilung der jährlichen EU-Ausgaben sowie die Kontrolle über die Ausführung des
Haushaltsplans.
Der Haushaltsausschuss des Parlaments ist für die Verhandlungen über den MFR
und die Annahme des jährlichen Haushaltsplans im Namen des Parlaments zuständig
und vertritt die Standpunkte des Parlaments in den Verhandlungen mit dem Rat.
Überwiegend ist es ihm gelungen, die meisten Kürzungen des Rates rückgängig zu
machen und die sich aus seinen Änderungsanträgen ergebende Aufstockung der Mittel
für prioritäre Bereiche durchzusetzen (wenn auch nicht immer in der ursprünglichen
Größenordnung).
In den Verhandlungen über den MFR 2021-2027 hat das Parlament insbesondere
Folgendes verteidigt und weitgehend sichergestellt: a) eine Anhebung der MFR-
Obergrenze und eine Stärkung einer Reihe von richtungsweisenden Programmen,
b) die Zusage der Einführung neuer EU-Eigenmittel mit dem Ziel, zumindest die mit
dem Aufbauinstrument NGEU verbundenen Kosten (Kapital und Zinsen) zu decken,
c) seine Rolle bei der Anwendung des Aufbauinstruments im Einklang mit dem
gemeinschaftlichen Vorgehen, d) die Bedeutung des Beitrags des EU-Haushalts
zur Verwirklichung der Klima- und Biodiversitätsziele und zur Gleichstellung der
Geschlechter und e) die Einführung eines neuen Mechanismus zum Schutz des EU-
Haushalts vor Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit (1.4.3).

[3]Ökologischer Wandel, digitaler Wandel, wirtschaftlicher Zusammenhalt, Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit, sozialer und territorialer Zusammenhalt, gesundheitliche, wirtschaftliche, soziale und
institutionelle Resilienz, Maßnahmen für die nächste Generation.
[4]Im Rahmen von REPowerEU sind auch neue Mittel vorgesehen. So sollen in der Marktstabilitätsreserve
befindliche Zertifikate des Emissionshandelssystems (EHS) im Wert von 20 Mrd. EUR genutzt und Mittel
aus dem Kohäsionsfonds (bis zu 12,5% der Zuweisungen der Mitgliedstaaten) und aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) übertragen werden (ebenfalls
12,5% der Zuweisungen der Mitgliedstaaten).
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Das Parlament hat auch stets auf Haushaltstransparenz und eine angemessene
Kontrolle aller aus dem EU-Haushalt finanzierten Maßnahmen und Instrumente
bestanden.
Das Parlament ist die Entlastungsbehörde (Artikel 319 AEUV), für die der
Haushaltskontrollausschuss alle Tätigkeiten zur politischen Kontrolle der Ausführung
des Haushaltsplans vorbereitet (1.4.5). Jedes Jahr werden im Rahmen des
Entlastungsverfahrens am Ende Schlussfolgerungen über die Art und Weise
gezogen, wie die Kommission und andere Organe und Einrichtungen den EU-
Haushalt verwendet haben. Dadurch soll überprüft werden, ob die Ausführung
den einschlägigen Vorschriften entsprach (Regelkonformität), einschließlich der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung (Leistungsbewertung).
Der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments organisiert jährliche Treffen mit der
Europäischen Investitionsbank (EIB) (1.3.15) zwecks Kontrolle der Finanztätigkeit der
Bank und erstellt einen Jahresbericht, in dem die Leistung und Ergebnisse der EIB des
vergangenen Jahres bewertet werden. Der Haushaltsausschuss und der Ausschuss
für Wirtschaft und Währung des Parlaments haben beschlossen, einen Jahresbericht
zu erstellen, in dem die aktuellen und künftigen Maßnahmen der EIB bewertet werden.
Dabei übernehmen sie abwechselnd die Rolle als federführender Ausschuss. Auch
wenn das Parlament der Ansicht ist, dass Finanzinstrumente wertvolle Multiplikatoren
zur Verstärkung der Wirkung von EU-Mitteln sein können, so betont es gleichzeitig,
dass sie nur unter strengen Voraussetzungen eingesetzt werden sollten, damit keine
Haushaltsrisiken entstehen. Zu diesem Zweck wurden detaillierte Regeln für den
Einsatz von Finanzinstrumenten in die Haushaltsordnung aufgenommen.
Der Haushaltsausschuss und der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des
Parlaments sind gemeinsam für die Kontrolle der Aufbau- und Resilienzfazilität
zuständig, und zwar im Rahmen einer Arbeitsgruppe und zweimonatlicher Dialoge mit
der Kommission über das Thema Aufbau und Resilienz.

Francisco Padilla Olivares
03/2023
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1.4.3. MEHRJÄHRIGER FINANZRAHMEN

Bislang gab es sechs mehrjährige Finanzrahmen (MFR), einschließlich des
derzeitigen für den Zeitraum von 2021 bis 2027. Seit dem Vertrag von
Lissabon basiert der MFR nicht mehr auf einer interinstitutionellen Vereinbarung,
sondern auf einer Verordnung. Mit dem für einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren aufgestellten MFR soll sichergestellt werden, dass die Ausgaben
der EU innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel eine geordnete Entwicklung
nehmen. Der MFR umfasst Bestimmungen für die Aufstellung des jährlichen
Haushaltsplans der EU. In der MFR-Verordnung werden Ausgabenobergrenzen für
weit gefasste Ausgabenkategorien festgelegt, die als Rubriken bezeichnet werden.
Die Kommission legte nach ihren ursprünglichen Vorschlägen vom 2. Mai 2018 und
infolge des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie am 27. Mai 2020 einen Vorschlag
für einen Aufbauplan (NextGenerationEU) vor, der überarbeitete Vorschläge für
den MFR 2012-2027 und für Eigenmittel enthielt und in dessen Rahmen ein
Aufbauinstrument mit einer Finanzausstattung von 750 Mrd. EUR (zu Preisen von
2018) eingerichtet werden sollte. Dieses Paket wurde am 16. Dezember 2020 im
Anschluss an interinstitutionelle Verhandlungen angenommen. Eine Überprüfung
der Funktionsweise des MFR und gegebenenfalls Vorschläge für eine Überarbeitung
sind zum 1. Januar 2024 fällig. Das Parlament fordert, dass diese Frist vorgezogen
wird.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

— Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027,

— Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung
eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der Erholung
nach der COVID-19-Krise,

— Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat
der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 16. Dezember
2020 über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und
die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich
eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel.

HINTERGRUND

In den 1980er-Jahren entstand aufgrund eines zunehmenden Ungleichgewichts
zwischen den zur Verfügung stehenden Mitteln und dem tatsächlichen Bedarf an
Haushaltsmitteln in den Beziehungen zwischen den Organen ein konfliktträchtiges
Klima. Mit dem Konzept einer mehrjährigen finanziellen Vorausschau sollten
die Konflikte entschärft, die Haushaltsdisziplin gestärkt und der Haushaltsvollzug
durch eine gründlichere Planung verbessert werden. Die erste interinstitutionelle
Vereinbarung (IIV) zu diesem Zweck wurde 1988 geschlossen. Sie enthielt die
Finanzielle Vorausschau für den Zeitraum von 1988 bis 1992 (auch als „Delors-
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Paket I“ bezeichnet) und war darauf ausgerichtet, die notwendigen Mittel für den
Haushaltsvollzug der Einheitlichen Europäischen Akte bereitzustellen. Am 29. Oktober
1993 wurde eine neue IIV einschließlich der Finanziellen Vorausschau für den Zeitraum
1993-1999 („Delors-Paket II“) beschlossen, in der die Mittel für die Strukturfonds
verdoppelt und die Eigenmittelobergrenze (1.4.1) erhöht werden konnten. Die dritte IIV,
die sich auf die Finanzielle Vorausschau für den Zeitraum von 2000 bis 2006 bezog
und auch als „Agenda 2000“ bezeichnet wurde, wurde am 6. Mai 1999 unterzeichnet.
Eines der Hauptziele bestand damals darin, die notwendigen Mittel zur Finanzierung
der Erweiterung bereitzustellen. Die vierte IIV, die den Zeitraum von 2007 bis 2013
umfasste, wurde am 17. Mai 2006 vereinbart.
Seit dem Vertrag von Lissabon beruht der MFR nicht mehr auf einer interinstitutionellen
Vereinbarung, sondern auf einer Verordnung des Rates, die im Rahmen eines
besonderen Legislativverfahrens einstimmig angenommen wird und für die die
Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist. Im MFR sind gemäß
Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nicht
nur die „jährlichen Obergrenzen der Mittel für Verpflichtungen je Ausgabenkategorie
und die jährliche Obergrenze der Mittel für Zahlungen“ festgelegt, sondern „auch
alle sonstigen für den reibungslosen Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens
sachdienlichen Bestimmungen“.
Der fünfte MFR, der für den Zeitraum 2014-2020 galt, war der erste, bei dem ein
realer Rückgang der Gesamtbeträge zu verzeichnen war. Eine der Vorbedingungen
des Parlaments für die Annahme des MFR war deshalb eine obligatorische
Halbzeitbewertung, um den Bedarf an Haushaltsmitteln während des MFR-Zeitraums
neu bewerten und gegebenenfalls anpassen zu können. Mit der Vereinbarung wurde
unter anderem eine größere Flexibilität gewährleistet, damit die geplanten Beträge in
vollem Umfang genutzt werden können, und eine Verständigung über den Weg zu
einem echten EU-Eigenmittelsystem. Am 20. Juni 2017 wurde ein überarbeiteter MFR
für den Zeitraum von 2014 bis 2020 angenommen, der zusätzliche Unterstützung für
migrationsbezogene Maßnahmen, Arbeitsplätze und Wachstum umfasste. Durch eine
Aufstockung des Flexibilitätsinstruments und der Soforthilfereserve können seitdem
mehr Mittel einfacher zwischen Haushaltsrubriken und Haushaltsjahren umgeschichtet
werden, sodass eine Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Prioritäten
erfolgen kann.

DER MEHRJÄHRIGE FINANZRAHMEN 2021-2027

Am 2. Mai 2018 legte die Kommission ihren Legislativvorschlag für den MFR 2021-2027
vor. Die Kommission schlug Mittel für Verpflichtungen in Höhe von 1 134,6 Mrd. EUR
(zu Preisen von 2018) vor, was 1,11% des Bruttonationaleinkommen (BNE) der EU-27
entspricht. In dem Vorschlag waren unter anderem Aufstockungen für die Bereiche
Grenzmanagement, Migration, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit
und Forschung vorgesehen. Kürzungen wurden insbesondere für die Bereiche
Kohäsion und Agrarpolitik vorgeschlagen. Die Gesamtstruktur sollte gestrafft werden
(von 58 auf 37 Ausgabenprogramme), und die Kommission schlug eine Reihe von
speziellen Instrumenten außerhalb der MFR-Obergrenzen vor, um die Flexibilität der
EU-Haushaltsplanung zu verbessern. Der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) sollte
in den MFR aufgenommen werden. Darüber hinaus schlug die Kommission vor, durch
die Einführung mehrerer neuer Kategorien an Eigenmitteln die Einnahmenseite zu
modernisieren.
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Das Parlament nahm am 14. März 2018 und am 30. Mai 2018 jeweils eine
Entschließung zum MFR 2021-2027 an. Am 14. November 2018 legte das Parlament
sein Verhandlungsmandat im Einzelnen dar, das auch Änderungen der Vorschläge für
die MFR-Verordnung und die IIV sowie vollständige, nach Rubriken und Programmen
aufgeschlüsselte Zahlen umfasste. Darin war festgelegt, dass die Obergrenze des
MFR für die Mittel für Verpflichtungen von 1,0% des BNE der EU-28 auf 1,3%
des BNE der EU-27, d. h. 1 324 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) erhöht
werden sollte, eine Erhöhung um 16,7% gegenüber dem Vorschlag der Kommission.
Die Mittelausstattung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik
sollte preisbereinigt aufrechterhalten werden, während die Mittelausstattung für
verschiedene Prioritäten aufgestockt werden sollte, darunter die Programme Horizont
Europa, Erasmus+ und LIFE. Eine neue Garantie für Kinder in Höhe von 5,9 Mrd. EUR
und ein neuer Fonds für eine faire Energiewende mit einem Umfang von 4,8 Mrd. EUR
sollten geschaffen werden. Die Finanzmittel für die dezentralen, mit Migration und
Grenzmanagement befassten Agenturen sollten um mehr als das Vierfache auf über
12 Mrd. EUR aufgestockt werden. Es sollte festgelegt werden, dass sich der Beitrag
aus dem EU-Haushalt zur Verwirklichung der Klimaziele im Zeitraum von 2021 bis 2027
auf mindestens 25% der MFR-Ausgaben belaufen muss, wobei Klimaschutzbelange
in allen relevanten Politikbereichen berücksichtigt werden sollten. Dieser Anteil sollte
spätestens im Jahr 2027 auf 30% erhöht werden. Die Halbzeitrevision des MFR sollte
verbindlich vorgeschrieben sein.
Am 30. November 2018 und 5. Dezember 2019 hat der Rat den Entwurf einer
„Verhandlungsbox“ veröffentlicht, in dem auch horizontale und bereichsspezifische
Fragen im Bereich der Ausgabenprogramme, die normalerweise unter das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren fallen, behandelt werden, was vom Parlament kritisiert
wurde[1]. Der Rat sprach sich für einen Gesamtbetrag für den MFR in Höhe von
1 087 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) für Mittel für Verpflichtungen (1,07% des BNE
der EU-27) aus und blieb damit weit hinter den Erwartungen des Parlaments zurück.
Nach der Europawahl aktualisierte das Parlament am 10. Oktober 2019 und am 13. Mai
2020 sein Mandat und forderte die Kommission auf, einen Vorschlag für einen MFR-
Notfallplan vorzulegen, in dem ein Sicherheitsnetz zum Schutz der Begünstigten von
EU-Programmen vorgesehen ist, falls der aktuelle MFR aufgrund der Uneinigkeit im
Rat verlängert werden muss.
Unterdessen legte die Kommission am 14. Januar 2020 einen Vorschlag für einen
Fonds für einen gerechten Übergang im Rahmen des europäischen Grünen Deals als
zusätzliches Element im Paket der MFR-Vorschläge vor.
Infolge der COVID-19-Krise und der schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen
der notwendigen Ausgangsbeschränkungen veröffentlichte die Kommission am 27.
und 28. Mai 2020[2] Vorschläge für einen MFR in Höhe von 1 100 Mrd. EUR und ein
zusätzliches Aufbauinstrument mit der Bezeichnung „NextGenerationEU“ (NGEU)[3]

in Höhe von 750 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018), davon 500 Mrd. EUR in
Form von Zuschüssen und 250 Mrd. EUR als Darlehen. Das Paket umfasste
Legislativvorschläge für neue Finanzierungsinstrumente sowie Änderungen an MFR-

[1]Siehe hierzu beispielsweise die Ziffern 14 bis 16 der Entschließung des Parlaments vom 10. Oktober
2019.
[2]Der EU-Haushalt als Motor für den Europäischen Aufbauplan.
[3]Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen
Union zur Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Pandemie.
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Programmen, die bereits vorgelegt wurden. Die Finanzierung des zusätzlichen Pakets
sollte durch Anleihen auf den Finanzmärkten gesichert werden. Zu diesem Zweck
hat die Kommission auch den Vorschlag für einen Eigenmittelbeschluss geändert, um
Anleihen in Höhe von insgesamt bis zu 750 Mrd. EUR zu ermöglichen. Schließlich
war im Paket der Kommission im Rahmen des MFR 2014-2020 eine Anhebung der
Obergrenze für Verpflichtungen im Jahr 2020 um 11,5 Mrd. EUR vorgesehen, um
bereits 2020 vor der Annahme des neuen MFR Unterstützung zu mobilisieren.
Am 21. Juli 2020 nahm der Europäische Rat Schlussfolgerungen[4] zu den
Aufbaumaßnahmen (NextGenerationEU), dem MFR 2021-2027 und den Eigenmitteln
an. Die Aufbaumaßnahmen in Höhe von 750 Mrd. EUR für die Jahre 2021-2023 wurden
gebilligt. Allerdings wurde das Zuschusselement von 500 Mrd. EUR auf 390 Mrd. EUR
gekürzt, und das Darlehenselement von 250 Mrd. EUR auf 360 Mrd. EUR erhöht.
Der Europäische Rat lehnte die Korrektur des bestehenden MFR für das Jahr
2020 nach oben ab. Die Gesamtobergrenze für Verpflichtungen im MFR 2021-2027
wurde auf 1 074,3 Mrd. EUR festgesetzt. Ferner wurde in den Schlussfolgerungen
festgehalten, dass eine Konditionalitätsregelung eingeführt werden soll, um den
Haushalt und das Aufbauinstrument NGEU zu schützen. Es wurde eine Einigung
über eine neue Eigenmittelquelle auf Grundlage nicht rezyklierter Verpackungsabfälle
aus Kunststoff ab 1. Januar 2021 erzielt, und es wurde der Plan gefasst, im Zuge
des MFR 2021-2027 auf die Einführung neuer Eigenmittel hinzuarbeiten, die für
die vorzeitige Rückzahlung von Krediten im Rahmen von NGEU verwendet werden
sollen. Als Rechtsgrundlage von NGEU wurde Artikel 122 AEUV vorgeschlagen,
nach dem es der EU gestattet ist, im Rat mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen
zu ergreifen, die der Wirtschaftslage angemessen sind, ohne das Parlament in das
Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen.
Das Parlament bezog in seiner Entschließung vom 23. Juli 2020 Stellung zu
diesen Schlussfolgerungen, indem es die Schaffung des Aufbauinstruments einen
historischen Schritt nannte, jedoch die Kürzungen, die an zukunftsorientierten
Programmen vorgenommen wurden bedauerte. Es wies mit Nachdruck darauf
hin, dass Programme für Klimaschutz, digitalen Wandel, Gesundheit, Jugend,
Kultur, Infrastruktur, Forschung, Grenzmanagement und Solidarität durch gezielte
Steigerungen zusätzlich zu den vom Europäischen Rat vorgeschlagenen Summen
herausgestellt werden müssen. Des Weiteren bekräftigte das Parlament, dass es
dem MFR ohne eine Vereinbarung zur Reform des Eigenmittelsystems der EU
mit dem Ziel, zumindest die Kosten für das Aufbauinstrument (Hauptforderung und
Zinsen) zu decken, um dessen Glaubwürdigkeit und Tragfähigkeit sicherzustellen,
nicht zustimmen werde. Das Parlament forderte zudem in seiner Eigenschaft als
Teil der Haushaltsbehörde, in Übereinstimmung mit der Gemeinschaftsmethode beim
Aufbauinstrument vollumfänglich einbezogen zu werden.
Trilaterale Gespräche zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission wurden
im August 2020 aufgenommen und am 10. November 2020 abgeschlossen. Die
Verordnung des Rates zur Festlegung des MFR für die Jahre 2021 bis 2027 wurde am
17. Dezember 2020 nach Einholung der Zustimmung des Parlaments angenommen.

[4]Außerordentliche Tagung des Europäischen Rates (17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020) –
Schlussfolgerungen.
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Alle 27 Mitgliedstaaten haben den Eigenmittelbeschluss bis zum 31. Mai 2021
ratifiziert, sodass die EU im Rahmen von NGEU mit der Emission von Schuldtiteln auf
den Kapitalmärkten beginnen konnte.
Ein neuer Mechanismus zum Schutz des EU-Haushalts vor Verstößen gegen die
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, eine weitere Bedingung des Parlaments für seine
Zustimmung, trat am 1. Januar 2021 in Kraft.

Mehrjähriger Finanzrahmen (EU-27) (in Mio. EUR, Preise von 2018)

Mittel für Verpflichtungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Insgesamt2021-2027
1. Binnenmarkt, Innovation
und Digitales 19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Zusammenhalt, Resilienz
und Werte 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768

2a. Wirtschaftlicher, sozialer
und territorialer
Zusammenhalt

45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilienz und Werte 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533
3. Natürliche Ressourcen
und Umwelt 55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

davon: Marktbezogene
Ausgaben und
Direktzahlungen

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594

4. Migration und
Grenzmanagement 2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Sicherheit und
Verteidigung 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185

6. Nachbarschaft und die
Welt 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419

7. Europäische öffentliche
Verwaltung 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

davon:
Verwaltungsausgaben der
Organe

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

MITTEL FÜR
VERPFLICHTUNGEN
INSGESAMT

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

MITTEL FÜR ZAHLUNGEN
INSGESAMT 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058

Die politische Einigung umfasst nicht nur den MFR 2021-2027, sondern auch
das künftige System der Eigenmittel und flankierende Maßnahmen für das neue
Aufbauinstrument NGEU. Neben der MFR-Verordnung vom 17. Dezember 2020 findet
der Kompromiss in einer Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) und einer Reihe von
gemeinsamen Erklärungen Niederschlag.
Dem Parlament ist es gelungen, insbesondere Folgendes durchzusetzen:
— Zuweisung von weiteren 15 Mrd. EUR im Vergleich zu dem Vorschlag

vom Juli 2020 für die Leitprogramme Horizont Europa, Erasmus+,
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EU4Health, InvestEU, Grenzschutzfonds, das Instrument für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI),
humanitäre Hilfe, Rechte und Werte, Kreatives Europa;

— ein rechtsverbindlicher Fahrplan für die Einführung von neuen EU-Eigenmitteln;

— eine schrittweise Steigerung der Gesamtobergrenze für den MFR 2021-2027 von
1 074,3 Mrd. EUR auf 1 085,3 Mrd. EUR zu Preisen von 2018;

— weitere 1 Mrd. EUR für das Flexibilitätsinstrument;

— ein neuer Verfahrensschritt (das „Haushaltskontrollverfahren“) zur Einrichtung
künftiger Krisenmechanismen auf der Grundlage von Artikel 122 AEUV, mit
potenziell spürbaren Auswirkungen auf den Haushalt;

— Beteiligung des Parlaments an der Nutzung von externen zweckgebundenen
Einnahmen des NGEU, eine allgemeine Neubewertung von externen
zweckgebundenen Einnahmen, Anleihen und Darlehen im Rahmen der nächsten
Überarbeitung der Haushaltsordnung sowie von Vereinbarungen für die
Zusammenarbeit in künftigen MFR-Verhandlungen;

— eine verbesserte Methode zur Verfolgung klimabezogener Ausgaben, um das
Ziel zu erreichen, mindestens 30% der Ausgaben des MFR bzw. von NGEU zur
Unterstützung von Klimazielen zu verwenden[5];

— ein neues jährliches Ziel im Hinblick auf die biologische Vielfalt (7,5% für 2024 und
10% für 2026 sowie 2027) und die Entwicklung einer Methode zur Messung von
Ausgaben, die der Gleichstellung zuträglich sind;

— eine Reform der Erhebung, Qualität und Vergleichbarkeit von Daten zu
Begünstigten, um den EU-Haushalt, einschließlich NGEU-Ausgaben, besser
schützen zu können.

Weitere Komponenten des MFR 2021-2027 im Einklang mit den Prioritäten des
Parlaments sind:
— die Integration des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in den Haushaltsplan

der EU;

— allgemeine Finanzierungsniveaus für den Bereich Landwirtschaft und
Zusammenhalt in einer Größenordnung, die mit dem Zeitraum 2014-2020
vergleichbar ist;

— die Schaffung des Fonds für einen gerechten Übergang.

Die Aufstockungen (11 Mrd. EUR) werden aus einem neuen Mechanismus finanziert,
der mit den von der EU verhängten Geldbußen verknüpft ist und im Zeitraum 2022-2027
automatisch zusätzliche Zuweisungen an die betreffenden Programme zur Folge
hat. Die Gesamtobergrenze des siebenjährigen MFR wird daher schrittweise auf
1 085,3 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 ansteigen, d. h., real um 2 Mrd. EUR höher sein
als die entsprechende Obergrenze des MFR 2014-2020 (1 083,3 Mrd. EUR zu Preisen
von 2018, ohne das Vereinigte Königreich, mit dem EEF). Weitere Aufstockungen
(2,5 Mrd. EUR) stammen aus Mitteln, die innerhalb der vom Europäischen Rat
festgelegten Obergrenzen nicht zugewiesen wurden. 1 Mrd. EUR stammen aus

[5]Am 21. Juni 2022 hat die Kommission ihren Ansatz zur durchgängigen Berücksichtigung des
Klimaschutzes im MFR für den Zeitraum 2021 bis 2027 und im Rahmen von NGEU in einer
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen veröffentlicht.
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Rückflüssen aus der AKP-Investitionsfazilität (EEF) zugunsten des NDICI/Europa in
der Welt. 0,5 Mrd. EUR stammen aus im Bereich der Forschung zugunsten von
Horizont Europa freigegebenen Mitteln (Artikel 15 Absatz 3 der Haushaltsordnung).
Gemäß der IIV sollen Rückzahlungen und Zinsen bei der Einziehung von
Schuldforderungen im Rahmen der MFR-Obergrenzen für den Zeitraum von 2021 bis
2027 aus dem EU-Haushalt finanziert werden, auch durch ausreichende Einnahmen
aus neuen Eigenmitteln, die nach 2021 eingeführt wurden. Dies erfolgt jedoch
unbeschadet der Herangehensweise an diese Thematik im Rahmen von künftigen
MFR ab dem Jahr 2028, und das Ziel besteht ausdrücklich darin, EU-Programme und
-Mittel zu schützen.
Am 22. Dezember 2021 schlug die Kommission neue Eigenmittel und eine gezielte
Änderung der MFR-Verordnung vor. Das Parlament nahm am 13. September 2022 eine
Interimsentschließung zu dieser Änderung an. Ziel der Änderung ist unter anderem
die Einführung eines neuen Mechanismus, mit dem eine automatische Anhebung
der Obergrenzen ab 2025 ermöglicht wird, damit etwaige zusätzliche Einnahmen aus
neuen Eigenmitteln für die vorzeitige Rückzahlung von NextGenerationEU-Schulden
verwendet werden können.
Die Kommission hat erklärt, dass sie bis spätestens 1. Januar 2024[6] eine Überprüfung
der Funktionsweise des MFR und gegebenenfalls Vorschläge für eine Überarbeitung
vorlegen wird. In ihrer Mitteilung vom 18. Mai 2022 zur Entlastung und zum
Wiederaufbau der Ukraine stellte sie fest, dass „dieser durch einen Krieg in Europa
entstandene unvorhergesehene Bedarf [...] die Mittel, die im derzeitigen mehrjährigen
Finanzrahmen zur Verfügung stehen, [deutlich übersteigt]“.
Mit der Verordnung (EU, Euratom) 2022/2496 des Rates wurde der MFR im
Rahmen eines vom Parlament am 24. November 2022 im Dringlichkeitsverfahren
angenommenen Pakets geändert. Damit wird die derzeit für die Darlehen an
die Mitgliedstaaten geltende Haushaltsdeckung auf Makrofinanzhilfedarlehen an
die Ukraine für die Jahre 2023 und 2024 ausgeweitet: Im Falle eines Ausfalls
würden die erforderlichen Beträge über die MFR-Obergrenzen hinaus bis zur
Eigenmittelobergrenze (aus dem sogenannten Spielraum) in Anspruch genommen. Im
Jahr 2023 sollen der Ukraine insgesamt 18 Mrd. EUR an Makrofinanzhilfe bereitgestellt
werden.
Am 19. Mai 2022 forderte das Parlament „so bald wie möglich, spätestens jedoch
im ersten Quartal 2023, einen Legislativvorschlag für eine umfassende Überarbeitung
des MFR vorzulegen“. Um die Führung zu übernehmen, nahm das Parlament am
15. Dezember 2022 eine Entschließung mit dem Titel „Verstärkung des Mehrjährigen
Finanzrahmens 2021-2027: ein für neue Herausforderungen geeigneter, resilienter EU-
Haushaltsplan“ an, in deren Rahmen es seine wesentlichen Forderungen darlegte:
— ausreichende Flexibilität und Krisenreaktionskapazität;

— zusätzliche Mittel, um neue politische Ziele zu finanzieren oder bestehende
Unterfinanzierungen auszugleichen;

— Verbuchung der Rückzahlung der Schulden im Rahmen von NGEU über die
Obergrenzen hinaus, um den Druck durch steigende Zinssätze zu verringern,

[6]Dies wurde in der Absichtserklärung der Kommission vom 14. September 2022 an das Parlament und
den Rat zur Lage der Union für 2022 bestätigt.
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Programme zu sichern und Spielraum für den Haushalt zu schaffen, um bei Bedarf
reagieren zu können.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Haushaltsausschusses.

Alix Delasnerie
04/2023
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1.4.4. AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS

Die Kommission führt den Haushaltsplan in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
und unter der politischen Kontrolle des Europäischen Parlaments aus.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 290, 291, 317, 318, 319, 321, 322 und 323 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Artikel 179 des Euratom-
Vertrags;

— die „Haushaltsordnung“: Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen
Parlaments und Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Union;

— die Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) vom 16. Dezember 2020 zwischen
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über
die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die
wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines
Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel.

ZIEL

Die Kommission ist für die Ausführung der Einnahmen und Ausgaben des
Haushaltsplans im Rahmen der bewilligten Mittel gemäß den Verträgen und den
Bestimmungen und Anweisungen der Haushaltsordnung zuständig (1.4.3).
Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, dass
die Mittel nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, d. h.
sparsam, wirtschaftlich und wirksam, verwendet werden.

BESCHREIBUNG

A. Grundlegendes Verfahren
Die Ausführung des Haushaltsplans umfasst zwei grundlegende Vorgänge:
Mittelbindungen und Zahlungen. Die Mittelbindung beinhaltet den Beschluss, einen
bestimmten Betrag einer bestimmten Haushaltslinie zur Finanzierung einer konkreten
Tätigkeit zu verwenden. Nachdem die entsprechenden rechtlichen Verpflichtungen
(z. B. Verträge) eingegangen und die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen,
Arbeiten oder Lieferungen erbracht wurden, werden die Ausgaben angewiesen und die
geschuldeten Beträge gezahlt.
B. Arten des Haushaltsvollzugs
Die Kommission kann den Haushalt nach einer der folgenden Methoden ausführen:
— direkt über ihre Dienststellen oder über Exekutivagenturen („direkte

Mittelverwaltung“),

— gemeinsam mit den Mitgliedstaaten („geteilte Mittelverwaltung“),
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— indirekt im Wege der Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an
Einrichtungen und Personen wie z. B. Drittländer und internationale
Organisationen („indirekte Mittelverwaltung“).

In der Praxis werden etwa 70% der Haushaltsmittel in „geteilter Mittelverwaltung“ (bei
der die Mitgliedstaaten die Gelder vergeben und die Ausgaben verwalten), etwa 20%
in „direkter Mittelverwaltung“ durch die Kommission oder ihre Exekutivagenturen und
die übrigen 10% in „indirekter Mittelverwaltung“[1] verausgabt.
Das Finanztransparenzsystem enthält Informationen über die Begünstigten der von
der Kommission direkt verwalteten Mittel. Für die Veröffentlichung von Daten über die
Begünstigten der Mittel, die die Mitgliedstaaten im Rahmen der indirekten und der
geteilten Mittelverwaltung verwalten, ist der jeweilige Mitgliedstaat verantwortlich.
In Artikel 317 AEUV ist geregelt, dass die Kommission den Haushaltsplan zusammen
mit den Mitgliedstaaten ausführen muss und dass in den gemäß Artikel 322 AEUV
erlassenen Vorschriften die Kontroll- und Wirtschaftsprüfungspflichten der
Mitgliedstaaten bei der Ausführung des Haushaltsplans sowie die damit verbundenen
Verantwortlichkeiten geregelt sein müssen.
Im breiteren Kontext der Umsetzung des EU-Rechts ist ferner in den Artikeln 290
und 291 AEUV die Übertragung der Befugnis zum Erlass von delegierten Rechtsakten
und Durchführungsrechtsakten an die Kommission geregelt, insbesondere die
in diesem Zusammenhang erfolgende Kontrolle der Kommission durch die
Mitgliedstaaten, den Rat und das Europäische Parlament.
Gemäß Artikel 290 AEUV kann der Kommission in Gesetzgebungsakten die Befugnis
übertragen werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter zur Ergänzung „bestimmter
nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes“ zu erlassen.
Das Parlament und der Rat haben das Recht, eine solche Befugnisübertragung an die
Kommission zu widerrufen oder Einwände dagegen zu erheben, womit ein Inkrafttreten
des Rechtsakts verhindert wird.
In Artikel 291 AEUV sind die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse
geregelt. Während nach Artikel 291 Absatz 1 die Mitgliedstaaten alle zur
Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union erforderlichen Maßnahmen
nach innerstaatlichem Recht ergreifen, muss nach Artikel 291 Absatz 2 mit diesen
Rechtsakten der Kommission oder in den Fällen gemäß den Artikeln 24 und 26
des Vertrags über die Europäische Union (EUV) dem Rat Durchführungsbefugnisse
übertragen werden, falls „es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der
verbindlichen Rechtsakte der Union“ bedarf. Gemäß Artikel 291 Absatz 3 AEUV legen
das Parlament und der Rat durch Verordnungen die Regeln fest, nach denen die
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrolliert wird.
Die Organe vereinbarten 2020 eine neue IIV über die Haushaltsdisziplin, die
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie
in Bezug auf neue Eigenmittelquellen, einschließlich des Fahrplans zur Einführung
von neuen Eigenmittelquellen. Sie wurde gleichzeitig mit der Verordnung über den
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 angenommen und soll nicht nur
die Fortführung der Zusammenarbeit zwischen den Organen in Haushaltsfragen
sicherstellen, sondern auch das jährliche Haushaltsverfahren verbessern und mit

[1]Von der Generaldirektion Haushalt der Kommission für 2021-2027 zur Verfügung gestellte Daten.
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einem im Anhang aufgeführten Fahrplan die Einführung neuer Eigenmittelquellen der
EU im Rahmen dieses MFR fördern.
Artikel 291 AEUV wurde durch die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, ergänzt. Diese
Kontrolle wird durch Ausschüsse wahrgenommen, die sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzen und in denen ein Vertreter der Kommission
den Vorsitz führt. In der Verordnung sind zwei neue Verfahren festgelegt, die
je nach Tragweite des betreffenden Rechtsakts Anwendung finden: Im Rahmen
des Prüfverfahrens darf die Kommission eine Maßnahme nicht erlassen, wenn
der Ausschuss eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat. Im Rahmen des
Beratungsverfahrens ist die Kommission verpflichtet, das Ergebnis der Beratungen
im Ausschuss „so weit wie möglich“ zu berücksichtigen, sie ist jedoch nicht an die
Stellungnahme des Ausschusses gebunden.
Eine nicht ordnungsgemäße Ausführung des Haushaltsplans durch die Mitgliedstaaten
wird über das Rechnungsabschlussverfahren und durch Überprüfungen der
Förderungsfähigkeit geahndet. Dabei werden Beträge, die die Mitgliedstaaten aus
dem EU-Haushalt erhalten haben, korrigiert, indem ohne Rechtsgrund gezahlte Mittel
nach Kontrollen durch die Kommission und den Rechnungshof wieder eingezogen
werden. Beschlüsse über solche Korrekturen werden von der Kommission gemäß den
vorgenannten Verfahren für die Wahrnehmung von Durchführungsbefugnissen gefasst
(1.4.5).
In bestimmten Bereichen war die Ausführung des Haushaltsplans Gegenstand
wiederholter Beanstandungen des Rechnungshofs (1.3.12).
C. Durchführungsbestimmungen
Die Haushaltsordnung enthält alle Grundsätze und Vorschriften für die Ausführung
des Haushaltsplans. Sie ist bereichsübergreifend angelegt und gilt für sämtliche
Ausgabenbereiche und Einnahmen. Weitere Regeln zur Ausführung des
Haushaltsplans finden sich in den jeweiligen Vorschriften für die EU-Politikbereiche.
Die erste Haushaltsordnung wurde am 21. Dezember 1977 verabschiedet.
Im September 2016 legte die Kommission einen Vorschlag für eine neue
Haushaltsordnung zur Ersetzung der bis dahin geltenden Haushaltsordnung (und
ihrer Anwendungsbestimmungen) und zur Änderung von 14 weiteren auf bestimmte
Politikbereiche bezogenen Verordnungen sowie eines Beschlusses, die alle ebenfalls
Finanzvorschriften enthalten, vor. Die erklärten Ziele dieses Vorschlags bestanden
darin, ein einheitliches Regelwerk zu schaffen sowie die Haushaltsordnung der EU zu
vereinfachen und ihr mehr Flexibilität zu verleihen. Der Haushaltsausschuss und der
Haushaltskontrollausschuss waren dabei gemeinsam im Parlament federführend. Das
Legislativverfahren dauerte bis Juli 2018, als das Parlament die vereinbarte Fassung
im Plenum annahm.[2] Die Haushaltsordnung wurde dann am 30. Juli 2018 im Amtsblatt
veröffentlicht und ist am 2. August 2018 in Kraft getreten. Nahezu alle Bestimmungen
der neuen Haushaltsordnung hinsichtlich der Ausführung der Verwaltungsmittel der
Unionsorgane gelten jedoch erst ab dem 1. Januar 2019.[3]

[2]Der Rat hat sie anschließend in demselben Monat angenommen.
[3]Artikel 282 Absatz 3 Buchstabe c der neuen Haushaltsordnung.
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Das wichtigste Instrument der Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans
und die Überwachung des Haushaltsvollzugs ist das (periodengerechte) DV-gestützte
Rechnungsführungssystem ABAC. Die Kommission hat dafür Sorge getragen, dass es
den höchsten internationalen Rechnungslegungsstandards entspricht, insbesondere
den Internationalen Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor (IPSAS)
der International Federation of Accountants (IFAC). Ein wichtiger Aspekt bei der
Ausführung des Haushaltsplans ist die Einhaltung der EU-Vorschriften im Bereich
der Vergabe öffentlicher Aufträge (Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge 2.1.10).
Außerdem trägt das Früherkennungs- und Ausschlusssystem EDES zum Schutz
der finanziellen Interessen der Union bei. Mit ihm können unzuverlässige Personen
und Unternehmen, die EU-Gelder beantragt oder rechtliche Vereinbarungen mit der
Kommission oder anderen Organen oder Einrichtungen der Union abgeschlossen
haben, frühzeitig erkannt und ausgeschlossen werden und es können finanzielle
Sanktionen gegen sie verhängt werden.[4]

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Erstens nimmt das Parlament als einer der beiden Teile der Haushaltsbehörde bereits
im Vorfeld durch die von ihm im Rahmen des Haushaltsverfahrens (1.2.5) mit Blick
auf die Mittelzuweisung vorgenommenen Abänderungen und gefassten Beschlüsse
Einfluss auf die Ausführung des EU-Haushaltsplans. Das Parlament kann beschließen,
vom Mechanismus der Haushaltsreserve Gebrauch zu machen und – sollte es
Zweifel an der Begründung für Ausgaben oder der Fähigkeit der Kommission zu
ihrer Ausführung haben – die betreffenden Mittel in die Reserve einzustellen, bis die
Kommission geeignete Nachweise erbringt. Diese Nachweise werden im Rahmen
eines Antrags auf Übertragung von Mitteln aus der Reserve vorgelegt. Die Vorschläge
für Mittelübertragungen müssen sowohl vom Parlament als auch vom Rat genehmigt
werden. Die Mittel dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie aus der Reserve auf
die entsprechende Haushaltslinie übertragen worden sind.
Zweitens gibt das Entlastungsverfahren (1.4.5) dem Parlament die Möglichkeit, die
Ausführung des Haushaltsplans für das laufende Haushaltsjahr zu kontrollieren. Auch
wenn die meisten Fragen, die thematisiert werden, den Zeitraum betreffen, für den die
Entlastung erteilt werden soll, beziehen sich viele der vom Haushaltskontrollausschuss
des Parlaments im Rahmen des Entlastungsverfahrens an die Kommission gerichteten
Fragen auf die Ausführung des Haushaltsplans für das laufende Haushaltsjahr. Die
Entlastungsentschließung, die integraler Bestandteil des Entlastungsbeschlusses ist,
enthält zahlreiche Auflagen und Empfehlungen, die sich an die Kommission und die
anderen an der Ausführung des Haushaltsplans beteiligten Organe richten.
Gemäß dem Vertrag von Lissabon erlassen das Parlament und der Rat „die
Haushaltsvorschriften, in denen insbesondere die Aufstellung und Ausführung des
Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung im Einzelnen
geregelt werden“ (Artikel 322 Absatz 1 AEUV).
Darüber hinaus nimmt das Parlament in nahezu allen Politikbereichen durch
seine legislative und nichtlegislative Tätigkeit, zum Beispiel durch Berichte und
Entschließungen oder einfach dadurch, dass es Anfragen zur mündlichen oder

[4]EDES unterliegt der Haushaltsordnung und entspricht der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Union und zum freien Datenverkehr.
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schriftlichen Beantwortung an die Kommission richtet, Einfluss auf die Ausführung des
Haushaltsplans.
In den vergangenen Jahren hat das Parlament seine politische Kontrolle über
die Kommission dadurch verstärkt, dass es Instrumente eingeführt hat, die einen
Austausch von Informationen über die Ausführung der Mittel und den Umfang der noch
abzuwickelnden Mittelbindungen (d. h. bestehender rechtlicher Verpflichtungen, die
noch nicht durch Leistung der Zahlung erfüllt wurden) ermöglichen. Letztere können
zu einem Problem werden, wenn sie über längere Zeiträume angehäuft werden; das
Parlament fordert die Kommission daher eindringlich auf, sie unter Kontrolle zu bringen.
Es werden neue Instrumente entwickelt, die eine bessere Überwachung des
Haushaltsvollzugs und ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den EU-
Programmen ermöglichen sollen. Zu diesem Zweck fordert das Parlament qualitativ
hochwertige Tätigkeitsübersichten (die von der Kommission in Arbeitsdokumenten zum
Vorentwurf des Gesamthaushaltsplans erstellt werden) und die regelmäßige Vorlage
von Kostenwirksamkeitsanalysen für EU-Programme.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Haushaltskontrollausschusses.

Stefan Schulz
04/2023
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1.4.5. HAUSHALTSKONTROLLE

Der EU-Haushalt wird von allen Organen und Mitgliedstaaten der EU kontrolliert.
Der Europäische Rechnungshof und das Europäische Parlament führen detaillierte
Kontrollen auf verschiedenen Ebenen durch. Das Europäische Parlament prüft
jedes Jahr die Ausführung des Haushaltsplans im Hinblick auf die Entlastung
der Europäischen Kommission, der anderen EU-Organe und der dezentralen EU-
Agenturen.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 287, 317, 318, 319, 322 und 325 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV);

— Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU)
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013,
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des
Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012, siehe insbesondere Titel II Kapitel 7 über den Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und der Leistungsorientierung und
Titel XIV über die externe Prüfung und Entlastung;

— Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem
Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der
Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue
Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer
Eigenmittel, Teil III;

— Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, Titel II Kapitel 6 Artikel 99, 100
und 104, Titel V Kapitel 2 Artikel 134; Anhang V.

ZIELE

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsvorgänge und Finanzkontrollsysteme sowie der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung (sparsam, effizient und wirksam), wobei der Europäische
Rechnungshof und das Europäische Parlament darüber wachen, dass die Ziele
erreicht werden (Leistungskriterien).

ERGEBNISSE

A. Kontrolle auf nationaler Ebene
Eine erste Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben erfolgt zum Großteil durch nationale
Behörden. Diese haben ihre Zuständigkeit behalten, insbesondere im Bereich der
traditionellen Eigenmittel (1.4.1), für die ihnen die erforderlichen Erhebungs- und
Kontrollverfahren zur Verfügung stehen. Die Haushaltskontrolle wird auch durch die
Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten und Betrug (1.4.6) ausgeübt. Die operativen
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Ausgaben der Instrumente mit geteilter Mittelverwaltung wie des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, des Europäischen Sozialfonds (die zusammen die
Strukturfonds bilden) sowie des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) werden in erster Linie auch von den Behörden der Mitgliedstaaten
geprüft.
B. Kontrolle auf EU-Ebene
1. Interne Kontrolle
Innerhalb eines jeden Organs wird die Kontrolle zunächst von den
Anweisungsbefugten und vom Rechnungsführer und dann vom Internen Prüfer
ausgeübt.
2. Externe Kontrolle durch den Rechnungshof (1.3.12)
Die externe Kontrolle wird von den nationalen Rechnungshöfen und vom Europäischen
Rechnungshof wahrgenommen, der der Haushaltsbehörde gemäß Artikel 287 AEUV
alljährlich ausführliche Berichte vorlegt. Dabei handelt es sich um
— eine „Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge“ (die
sogenannte „Zuverlässigkeitserklärung“ oder „DAS“),

— den Jahresbericht über die Ausführung des Gesamthaushaltsplans einschließlich
der Haushaltspläne aller Organe und dezentralen Einrichtungen,

— besondere Jahresberichte über die Agenturen und Einrichtungen der
Europäischen Union,

— Sonderberichte zu besonderen Fragen (Wirtschaftlichkeits- und Compliance-
Prüfungen),

— Stellungnahmen (zu neuen oder geänderten Rechtsvorschriften mit erheblichen
Auswirkungen auf die EU-Finanzverwaltung),

— Analysepapiere, in denen Themen mit Bezug zu Politik und Haushaltsführung
behandelt werden, noch nicht geprüfte Bereiche oder Themen untersucht werden
oder eine Faktenbasis zu bestimmten Themen geschaffen wird,

— einen Bericht über die Gesamtleistung des EU-Haushaltsplans für die
Entlastungsverfahren 2019 bzw. 2020, der im Rahmen eines zweijährigen
Pilotprojekts vom Rechnungshof veröffentlicht wird.

Der Rechnungshof erstellt auch regelmäßig Berichte über die Anleihe- und
Darlehensoperationen sowie über den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), die mit
dem MFR 2021-2027 in den EU-Haushalt integriert wurden.
3. Kontrolle auf politischer Ebene durch das Europäische Parlament
Im Europäischen Parlament ist der Haushaltskontrollausschuss für die Ausarbeitung
entsprechender Standpunkte des Parlaments und insbesondere für folgende Aufgaben
zuständig:
— die Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans der EU und des EEF (bis

einschließlich 2020),

— die Erstellung der Entlastungsbeschlüsse, einschließlich des internen
Entlastungsverfahrens,
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— den Abschluss, die Vorlage und die Prüfung der Konten und
Vermögensübersichten der EU, ihrer Organe und aller von ihr finanzierten
Einrichtungen,

— die Kontrolle der finanziellen Tätigkeiten der Europäischen Investitionsbank
(1.3.15),

— die Überwachung der Kostenwirksamkeit der verschiedenen Formen der
Finanzierung durch die EU bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen und Strategien,

— die Ernennung von Mitgliedern des Rechnungshofs unter Berücksichtigung seiner
Berichte,

— die Prüfung von Betrug und Unregelmäßigkeiten bei der Ausführung des
Haushaltsplans der EU, die Maßnahmen zur Verhütung und Verfolgung derartiger
Fälle sowie den Schutz der finanziellen Interessen der EU im Allgemeinen.

DAS ENTLASTUNGSVERFAHREN

Einmal jährlich erteilt das Parlament der Kommission auf Empfehlung des
Rates Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des vorletzten Jahres,
nachdem es die Tätigkeitsberichte der Generaldirektionen der Kommission, die
jährliche Management- und Leistungsbilanz der Kommission, den Evaluierungsbericht
(Artikel 318 AEUV), den Jahresbericht des Rechnungshofs sowie die Antworten
der Kommission und der anderen Organe auf seine eigenen Fragen geprüft hat
(Artikel 319 AEUV). Die Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses arbeiten den
Standpunkt des Parlaments in Bezug auf die Sonderberichte des Rechnungshofs
aus, im Allgemeinen in Form von Arbeitsdokumenten, die Leitlinien für den
Hauptberichterstatter für die Entlastung enthalten. Die Kommission und die anderen
Organe sind gehalten, den vom Parlament in seinen Entlastungsentschließungen
vorgebrachten Bemerkungen nachzukommen (Artikel 319 Absatz 3 AEUV und
Artikel 262 der Haushaltsordnung). Das Parlament erteilt alljährlich auch den anderen
Organen und den dezentralen Agenturen Entlastung. Der Entlastungsbeschluss und
die Entschließung des Parlaments zur Ausführung des Einzelplans I – Europäisches
Parlament des EU-Gesamthaushaltsplans sind an den Präsidenten des Parlaments
gerichtet.
In der Regel prüft das Parlament die Entlastungsberichte auf der vor dem 15. Mai
stattfindenden Plenartagung (Artikel 260 der Haushaltsordnung). Somit erfolgt, außer
im Ausnahmefall, die Abstimmung über die Erteilung der Entlastung während der
Plenartagung im Mai und im Fall einer Vertagung während der Plenartagung im
Oktober. Erhält ein Entlastungsvorschlag nicht die Stimmenmehrheit oder beschließt
das Parlament, seinen Entlastungsbeschluss aufzuschieben, so unterrichtet das
Parlament die betreffenden Organe oder Agenturen über die Gründe, die zur
Aufschiebung des Entlastungsbeschlusses geführt haben. Die betreffenden Organe
oder Agenturen sind gehalten, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die
Hindernisse zu beseitigen, die dem Entlastungsbeschluss im Wege stehen. Der
Haushaltskontrollausschuss legt dann innerhalb von sechs Monaten einen neuen
Bericht mit einem neuen Antrag auf Erteilung oder Verweigerung der Entlastung vor.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

A. Entwicklung der Befugnisse
Von 1958 bis 1970 wurde das Europäische Parlament über die Beschlüsse zur
Entlastung, die der Kommission vom Rat für die Ausführung des Haushaltsplans erteilt
wurde, unterrichtet. Im Jahr 1971 erhielt es die Befugnis, die Entlastung gemeinsam
mit dem Rat zu erteilen. Seit dem 1. Juni 1977, als der Vertrag vom 22. Juli 1975
in Kraft trat, trifft das Europäische Parlament allein den Beschluss zur Entlastung für
die Haushaltsführung, nachdem der Rat seine Empfehlung abgegeben hat. Darüber
hinaus hört das Europäische Parlament innerhalb seiner zuständigen Ausschüsse
die designierten Kommissionsmitglieder an, und der Haushaltskontrollausschuss
hält die Anhörungen der designierten Mitglieder des Rechnungshofs sowie der
auf der Auswahlliste aufgeführten Bewerber für das Amt des Generaldirektors des
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und der Mitglieder des OLAF-
Überwachungsausschusses ab. Diese Ämter können ohne diese Anhörungen im
Parlament nicht besetzt werden. Schließlich wird der Generaldirektor des OLAF von der
Kommission nach Abstimmung mit dem Europäischen Parlament und dem Rat ernannt,
und die Mitglieder des Überwachungsausschusses des Amtes werden einvernehmlich
vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission benannt.
B. Tragweite der Entlastung
Das Europäische Parlament kann den Aufschub der Entlastung beschließen, wenn
es der Auffassung ist, dass die Haushaltsführung der Kommission in bestimmten
Punkten Mängel aufweist. Die Verweigerung der Entlastung kann mit der Forderung
nach dem Rücktritt der Kommission gleichgesetzt werden. Diese Drohung wurde im
Dezember 1998 wahrgemacht: Im Anschluss an eine Abstimmung im Plenum, bei der
der Entlastungsantrag abgelehnt wurde, wurde eine Gruppe von fünf unabhängigen
Sachverständigen eingesetzt, die einen Bericht über die gegen die Kommission
erhobenen Vorwürfe des Betrugs, der Misswirtschaft und der Vetternwirtschaft
vorlegte. Das Kollegium der Kommissionsmitglieder trat daraufhin am 16. März 1999
geschlossen zurück.
Im Hinblick auf die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans
der Europäischen Union durch die Kommission hat das Europäische Parlament
im Rahmen des Entlastungsverfahrens für die Jahre 2011 und 2012 zwei neue
Elemente eingeführt: die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
der Ausgaben, die mit einer Leistungsbewertung einhergeht (Artikel 318 AEUV);
einen Evaluierungsbericht über die Finanzen der EU auf der Grundlage der erzielten
Ergebnisse und die Bestimmung, dass ein Entlastungsbeschluss durch Vorbehalte
in Bezug auf bestimmte Politikbereiche „ausgeglichen“ werden kann. Im Zuge des
Entlastungsverfahrens für 2019 musste der Rechnungshof erstmals seit vier Jahren
ein negatives Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der
Jahresrechnung zugrunde liegenden Ausgaben abgeben. In seinem ersten Bericht
über die Gesamtleistung des EU-Haushalts stellte der Rechnungshof jedoch fest,
dass die Verfahren zufriedenstellend waren. Das Parlament stimmte der Empfehlung
des Rechnungshofs zu, dass die Kommission die Qualität ihrer Informationen weiter
verbessern sollte, und betonte, dass Ergebnis- und Wirkungsindikatoren für die
Leistungsmessung besser geeignet sind als Input- und Outputindikatoren.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 196
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Obwohl im Vertrag lediglich auf die Entlastung der Kommission Bezug genommen
wird, erteilt das Europäische Parlament aus Gründen der Transparenz und
der demokratischen Kontrolle auch den anderen Organen und Einrichtungen
sowie allen Agenturen und ähnlichen Einrichtungen getrennt Entlastung (die
Entlastungsbestimmungen für die dezentralen Agenturen und die öffentlich-privaten
Partnerschaften sind in deren Gründungsverordnungen festgelegt). Das Parlament
verweigert den Generalsekretären des Rates seit dem Jahr 2009 aufgrund der
mangelnden Kooperationsbereitschaft des Rates beim Entlastungsverfahren die
Entlastung.
Während des Entlastungsverfahrens für 2019 untersuchte das Parlament auch
Mängel in der Haushaltsführung und Finanzverwaltung der Europäischen Agentur
für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) und befand die Erklärungen der Agentur
für unzureichend. Das Parlament beschloss, die Entlastung von Frontex vom
Frühjahr 2021 auf den 21. Oktober 2021 zu verschieben. Das Plenum stimmte
an dem Tag dann für die Entlastung der Agentur, stellte aber 90 Mio. EUR –
d. h. rund 12% des Gesamtetats der Agentur – in die Reserve ein. Diese Mittel
können nur freigegeben werden, wenn Frontex bestimmte Bedingungen erfüllt,
nämlich die Einstellung von 20 bislang fehlenden Grundrechtsbeobachtern und
drei stellvertretenden Exekutivdirektoren, die ausreichend qualifiziert sein müssen,
um diese Funktion zu übernehmen, sowie die Einrichtung eines Mechanismus
zur Meldung schwerwiegender Vorfälle an den Außengrenzen der EU und
eines funktionierenden Systems zur Überwachung der Grundrechte. Während des
anschließenden Entlastungsverfahrens (für den Haushaltsplan 2020) vertagte das
Parlament seinen Beschluss über den Rechnungsabschluss von Frontex, da es der
Ansicht war, dass Frontex die vom Parlament im Oktober 2021 gestellten Bedingungen
nicht erfüllt habe. Darüber hinaus musste sich die Agentur noch mit den Ergebnissen
einer Untersuchung des Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) der EU in Bezug auf
Belästigung, Fehlverhalten und Zurückweisungen von Migranten befassen und dem
Parlament über ihre Fortschritte Bericht erstatten.
Wie bereits erläutert, erstatten die Kommission, die anderen Organe und die
dezentralen Agenturen Bericht über die Maßnahmen, die von ihnen im Anschluss an
die Bemerkungen, die den Entlastungsentschließungen des Europäischen Parlaments
beigefügt sind, ergriffen wurden. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die im Anschluss an die Bemerkungen des Parlaments ergriffenen Maßnahmen, und
die Kommission berücksichtigt dies in ihrem eigenen Bericht über Folgemaßnahmen
(Artikel 262 der Haushaltsordnung).
Die Fachausschüsse des Parlaments tragen ebenfalls dazu bei, dass die Mittel
der EU effizient ausgegeben werden, um die Interessen der europäischen
Steuerzahler zu wahren. Bei mehreren Gelegenheiten haben die Mitglieder
des Haushaltskontrollausschusses darüber hinaus Gespräche mit Vertretern der
entsprechenden Ausschüsse der Parlamente der Mitgliedstaaten, mit den nationalen
Rechnungsprüfungsbehörden und mit Vertretern der Zollbehörden geführt.
Mit dem Vertrag von Lissabon wurden die Möglichkeiten der Kontrolle anhand
der Ergebnisse, die mittels der EU-Programme erreicht wurden, verstärkt und die
Kommission verpflichtet, dem Parlament und dem Rat – anknüpfend an deren
Empfehlungen – im Rahmen des jährlichen Entlastungsverfahrens einen umfassenden
Evaluierungsbericht vorzulegen.
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Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Haushaltskontrollausschusses.

Diána Haase
10/2023
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1.4.6. BETRUGSBEKÄMPFUNG UND SCHUTZ DER
FINANZIELLEN INTERESSEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Das Handeln der Europäischen Union im Bereich Haushaltskontrolle beruht auf zwei
Grundsätzen: einerseits dafür zu sorgen, dass die Mittel der EU ordnungsgemäß
verwendet werden, und andererseits die finanziellen Interessen der EU zu schützen
und Betrug zu bekämpfen. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ist
befugt, Betrug zulasten des EU-Haushalts, Korruption und schweres Fehlverhalten
zu untersuchen und arbeitet eine Betrugsbekämpfungspolitik aus. Die Europäische
Staatsanwaltschaft (EUStA) führt im Fall von Straftaten zulasten des EU-Haushalts
Ermittlungen, verfolgt die Täter strafrechtlich und bringt sie vor Gericht.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 310 Absatz 6 und Artikel 325 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) betreffend die Betrugsbekämpfung,

— Artikel 287 AEUV betreffend den Europäischen Rechnungshof,

— Artikel 86 AEUV betreffend die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft,

— Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU)
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013,
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 966/2012, Titel XIII und XIV,

— Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem
Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der
Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue
Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer
Eigenmittel, Teil III,

— Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, Titel II Kapitel 6 Artikel 92, 93
und 94, Titel V Kapitel 1 Artikel 129, Kapitel 2 Artikel 134, Kapitel 4 Artikel 142
und Anlage V.

ZIELE

Die Europäische Union muss gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die finanziellen
Interessen der Union schützen, da die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen
können müssen, dass ihr Geld ordnungsgemäß verwendet wird. In diesem
Zusammenhang ist es auch wichtig, die Tätigkeit des OLAF und der EUStA zu
beobachten und zu beaufsichtigen. Sie müssen zudem bei der Bekämpfung von
Betrug und Unregelmäßigkeiten unterstützt werden, da sich diese nachteilig auf die
Ausführung des Haushaltsplans der Union auswirken.
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HINTERGRUND

Der Kampf gegen Betrug und Korruption und der Schutz der finanziellen Interessen
der EU wurden 1988 mit der Gründung der Taskforce „Einheit für die Koordinierung
der Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung“ formalisiert. Das Übereinkommen über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften wurde mit dem
Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995 eingeführt. Das OLAF wurde 1999 eingerichtet.
Mit der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 wurde die EUStA
errichtet, die im Juni 2021 ihre Arbeit aufnahm.
In den vergangenen Jahren wurden verstärkt Rechtsakte und Empfehlungen zum
Schutz der finanziellen Interessen der EU vorgelegt. Mit diesen Texten soll
hauptsächlich Folgendes erreicht werden:
— Gewährung des Schutzes der finanziellen Interessen durch strafrechtliche

Vorschriften und verwaltungsrechtliche Untersuchungen im Zuge einer
Gesamtstrategie für den Schutz des Geldes der Steuerzahler und der
Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission,

— Verbesserung der Führung des OLAF und Stärkung der Verfahrensgarantien bei
Untersuchungen,

— Unterstützung der EUStA,

— Reform von Eurojust und besserer Schutz der finanziellen Interessen der EU.

RECHTSVORSCHRIFTEN

A. Bessere Verfahren zur Betrugsbekämpfung
Im Jahr 2004 wurde das erste Hercule-Programm auf den Weg gebracht, mit dem
die finanziellen Interessen der EU geschützt werden sollten, indem Maßnahmen
zur Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten, Betrug und Korruption zulasten des
EU-Haushalts ergriffen werden. Auf Hercule I folgten Hercule II (2007-2013) und
Hercule III (2014-2020). Alle Hercule-Programme wurden vom OLAF verwaltet.
Im Zusammenhang mit dem mehrjährigen Finanzrahmen (2021-2027) wurde ein
neues Betrugsbekämpfungsprogramm der EU eingeführt. Es soll an das Programm
Hercule III anknüpfen und dieses verbessern. Darüber hinaus soll es mit dem
Informationssystem für die Betrugsbekämpfung (AFIS) – der technischen Infrastruktur
für den Informationsaustausch zwischen den nationalen Verwaltungen und der
EU-Verwaltung in Bezug auf Betrug – und dem Berichterstattungssystem für
Unregelmäßigkeiten – dem System für den Datenaustausch für die EU-Organe mit
Blick auf Ermittlungen des OLAF – kombiniert werden, die vom OLAF betrieben
werden.
Das Parlament unterstützt den Aktionsplan der Kommission zur verstärkten
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, der als Teil eines Pakets
für eine faire und einfache Besteuerung vorgeschlagen wurde. Dies würde eine
Strategie für eine bessere, multidimensionale Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen den Mitgliedstaaten einerseits sowie zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission andererseits umfassen. Besondere Aufmerksamkeit sollte der
Ausarbeitung von Verfahren zur Prävention und frühzeitigen Aufdeckung von
Betrug und zur Überwachung im Bereich der Versandverfahren gewidmet werden.
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Die Kommission hat zwei neue Systeme zur Betrugsbekämpfung eingeführt. Das
erste ist das AFIS, durch das die Anwendung der Zoll- und Agrarvorschriften
durch die Bereitstellung von Instrumenten zum Informationsaustausch und zur
Unterstützung der operativen Tätigkeiten gefördert wird. Das zweite Programm ist
das Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten, ein elektronisches System, mit
dem die Meldung von Unregelmäßigkeiten in verschiedenen Bereichen erleichtert wird.
Dieses System wird den Mitgliedstaaten und den Begünstigten zur Verfügung gestellt.
Das Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten ist Teil des AFIS und wird derzeit
von 35 Ländern genutzt.
Am 18. Februar 2020 wurden im Rahmen der Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug
im elektronischen Geschäftsverkehr neue Maßnahmen bezüglich der Übermittlung
und des Austauschs von Zahlungsdaten angenommen, zu denen die Errichtung
eines zentralen elektronischen Zahlungsinformationssystems (CESOP) gehört, in dem
ab 2024 Aufzeichnungen der Informationen über grenzüberschreitende Zahlungen
innerhalb der EU sowie Zahlungen an Drittstaaten oder Gebiete außerhalb der
EU gespeichert werden. Damit werden die Steuerbehörden in die Lage versetzt,
die korrekte Erfüllung der mehrwertsteuerlichen Pflichten bei grenzüberschreitenden
Lieferungen von Waren und Dienstleistungen von Unternehmen an Verbraucher
ordnungsgemäß zu überwachen. In den letzten Jahren hat das Parlament die
Kommission bereits dazu aufgefordert, für vollständige Transparenz bezüglich
sämtlicher Begünstigter von EU-Mitteln in allen Mitgliedstaaten zu sorgen. Die
Kommission sollte eine Liste aller Begünstigten auf ihrer Website veröffentlichen.
Das Parlament hat die Mitgliedstaaten ferner aufgefordert, mit der Kommission
zusammenzuarbeiten und umfassende und zuverlässige Informationen über die
Begünstigten der von den Mitgliedstaaten verwalteten EU-Mittel bereitzustellen.
Am 1. Januar 2016 führte die Kommission das Früherkennungs- und
Ausschlusssystem (EDES) ein. Das System dient dem Schutz der finanziellen
Interessen der EU, indem es unzuverlässige Personen und Einrichtungen
ermittelt, die EU-Mittel beantragen oder rechtliche Verpflichtungen gegenüber den
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU haben. In Artikel 135 der
Haushaltsordnung sind die Vorschriften für das EDES festgelegt.
Arachne ist ein IT-Instrument zur Datensuche und zur Datenanreicherung. Es dient den
administrativen Kontrollen und Prüfungen im Bereich der Strukturfonds. Durch Arachne
wird es ermöglicht, Projektbegünstigte, Verträge und Auftragnehmer zu ermitteln, bei
denen möglicherweise Betrug, Interessenkonflikte und andere Unregelmäßigkeiten
auftreten.
B. Neue europäische Politik und Programme zur Betrugsbekämpfung
Anfang 2019 betonte der Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht
Nr. 01/2019 mit dem Titel „Bekämpfung von Betrug bei den EU-Ausgaben: Es
muss gehandelt werden“, dass die EU ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von
Betrug verstärken müsse und dass die Kommission in diesem Zusammenhang
eine führende Rolle einnehmen und die Rolle und Zuständigkeiten ihres Amtes für
Betrugsbekämpfung überprüfen solle.
Im April 2019 legte die Kommission eine neue Strategie (Betrugsbekämpfungsstrategie
der Kommission – CAFS) vor, mit der die Betrugsbekämpfungsstrategie von 2011
aktualisiert wird. Die neue Strategie zielte auf mehr Kohärenz und eine bessere
Koordinierung bei der Betrugsbekämpfung zwischen den verschiedenen Abteilungen
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der Kommission ab. Mit dieser Strategie sollte ferner der Weg für stärker datenbasierte
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen in den kommenden Jahren geebnet werden.
Obwohl die CAFS selbst nach wie vor gültig ist, wurde der dazugehörige Aktionsplan
2023 aktualisiert, um die Probleme im Zusammenhang mit der Inflation, der Erholung
nach der Pandemie, dem Klimawandel und dem Angriffskrieg Russlands gegen die
Ukraine anzugehen. Der Aktionsplan umfasst nun 44 Maßnahmen, die in sieben Kapitel
unterteilt sind.
Die Einführung des Aufbauplans NextGenerationEU führte zu einer neuen Maßnahme
zum Schutz der finanziellen Interessen der EU unter der Aufsicht von Europol. Mit
der Operation Sentinel wird insbesondere Betrug im Zusammenhang mit den EU-
Aufbaufonds für die Erholung von der COVID-19-Krise bekämpft. In der am 15. Oktober
2021 eingeleiteten Operation arbeiten Europol, die EUStA, Eurojust, das OLAF und
19 Mitgliedstaaten zusammen.
Mit der Annahme der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 wurde eine
Konditionalitätsregelung für die Rechtsstaatlichkeit zum Schutz des EU-Haushalts
eingeführt. Die Verordnung wurde eingeführt, um gegen die anhaltenden Verstöße
gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit vorzugehen. Sie trat am 1. Januar 2021
in Kraft.
C. Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen
Interessen der Union gerichtetem Betrug
Die Mitgliedstaaten[1] mussten die Richtlinie (EU) 2017/1371 über die strafrechtliche
Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug in
einzelstaatliches Recht umsetzen. Mit den neuen Vorschriften wird der Schutz der
Mittel der EU erhöht, indem die Definitionen, Sanktionen und Verjährungsfristen von
Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU harmonisiert werden.

EINRICHTUNGEN

A. Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
Das OLAF übt seine Funktion unabhängig von der Kommission aus und ist befugt,
Betrug zulasten des EU-Haushalts, Korruption und schweres Fehlverhalten innerhalb
der Organe der EU zu untersuchen. Darüber hinaus arbeitet es die politische Strategie
zur Betrugsbekämpfung für die Kommission aus. Das Parlament, der Rat und die
Kommission unterzeichneten 1999 eine Interinstitutionelle Vereinbarung über die
internen Untersuchungen, mit der für einen reibungslosen Ablauf der Untersuchungen
des OLAF gesorgt werden soll. Mit einigen dieser Regeln, die nun zudem in das für die
Organe der EU geltende Statut der Beamten aufgenommen wurden, wird das Personal
zur Zusammenarbeit mit dem OLAF verpflichtet. Zudem ist ein gewisser Schutz für
Beamte vorgesehen, die Informationen über eventuelle Betrugs- oder Korruptionsfälle
weitergeben.
Die neue OLAF-Verordnung wurde 2013 angenommen und im Juli 2016 geändert.
Der neue Text brachte zahlreiche Verbesserungen mit sich, was zur Folge hat, dass
das OLAF nunmehr erfolgreich und effizient arbeiten kann, rechenschaftspflichtig ist
und zugleich bei seinen Untersuchungen unabhängig ist. So wurde insbesondere

[1]Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem AEUV beigefügten
Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks war Dänemark nicht verpflichtet, diese Richtlinie
anzunehmen, die damit für diesen Staat weder bindend noch ihm gegenüber anwendbar ist.
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der Rechtsrahmen klarer gefasst, der für Untersuchungen im Bereich der
Betrugsbekämpfung gilt. Darüber hinaus wurden die Begriffe „Unregelmäßigkeit“,
„Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der
finanziellen Interessen der Union“ sowie „Wirtschaftsteilnehmer“ definiert. Daneben
nimmt sie Bezug auf die Charta der Grundrechte und wahrt die Verteidigungsrechte
und die damit verbundenen Verfahrensgarantien, die Rechte der Zeugen und der
Hinweisgeber, das Recht auf Akteneinsicht und Einsicht in sonstige einschlägige
Unterlagen im Zuge einer Untersuchung des OLAF.
Mit der jüngsten Fassung der Verordnung werden die Untersuchungen des OLAF
im Hinblick auf die Errichtung der EUStA geregelt, um eine größtmögliche
Komplementarität sicherzustellen; damit geht auch eine bessere Wirksamkeit der
Untersuchungstätigkeit des OLAF, unter anderem in Hinblick auf Kontrollen vor Ort,
Überprüfungen, die Unterstützung der nationalen Behörden, Bankkontoinformationen,
die Zulässigkeit der vom OLAF gesammelten Beweise, Koordinierungsstellen für die
Betrugsbekämpfung und Koordinierungstätigkeiten, einher.
Die Kommission veröffentlicht einen Jahresbericht über den Schutz der finanziellen
Interessen der EU, in dem die Erfolge des Jahres bei der Betrugsbekämpfung und dem
Schutz der finanziellen Interessen der EU bewertet werden.
B. Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA)
Die Errichtung der EUStA ist in Artikel 86 AEUV vorgesehen, in dem es heißt: „Zur
Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union kann
der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen
ausgehend von Eurojust eine Europäische Staatsanwaltschaft einsetzen.“
Die Verordnung zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft wurde im
Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit am 12. Oktober 2017 angenommen und
trat am 20. November 2017 in Kraft. Derzeit nehmen 22 Länder teil.
Die EUStA ist eine im Bereich der Strafverfolgung tätige dezentrale EU-Einrichtung,
die ausschließlich dafür zuständig ist, im Falle von Straftaten zulasten des EU-
Haushalts Ermittlungen zu führen und die Täter strafrechtlich zu verfolgen und vor
Gericht zu bringen. Sie verfügt in den teilnehmenden Mitgliedstaaten über einheitliche
Ermittlungsbefugnisse auf der Grundlage ihrer nationalen Rechtssysteme, in die sie
integriert werden soll.
Der Sitz der EUStA ist in Luxemburg. Das Parlament und der Rat verständigten
sich im September 2019 darauf, Laura Codruța Kövesi zur ersten Europäischen
Generalstaatsanwältin zu ernennen. Sie wird dieses Amt für eine nicht erneuerbare
Amtszeit von sieben Jahren wahrnehmen. Sie wurde am 28. September 2020
zusammen mit den 22 Europäischen Staatsanwälten vor dem Gerichtshof vereidigt.
Die EUStA hat ihre Tätigkeit am 1. Juni 2021 aufgenommen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament ist eines der gesetzgebenden Organe für das
Betrugsbekämpfungsprogramm der EU 2021-2027, das am 29. April 2021
angenommen wurde. Zudem war es eines der gesetzgebenden Organe für die
Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen
der Union gerichtetem Betrug, die am 5. Juli 2017 vom Parlament und vom Rat
angenommen wurde.
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Jedes Jahr prüft das Parlament den Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen
der EU und kommentiert ihn im Wege einer Entschließung. Die aktuelle Entschließung
wurde am 19. Januar 2023 angenommen.
Der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments hält Anhörungen für
designierte Mitglieder des Rechnungshofs sowie die auf der Auswahlliste aufgeführten
Bewerber für das Amt des Generaldirektors des OLAF durch. Diese Ämter können
ohne derartige Anhörungen im Parlament nicht besetzt werden.
Der Generaldirektor des OLAF wird von der Kommission nach Abstimmung mit
dem Europäischen Parlament und dem Rat ernannt, und die Mitglieder des
Überwachungsausschusses des OLAF werden einvernehmlich vom Europäischen
Parlament, dem Rat und der Kommission benannt.
Das Parlament und der Rat verständigen sich auch auf die Ernennung für das Amt des
Europäischen Generalstaatsanwalts der EUStA, mit dessen Aufgaben Laura Codruța
Kövesi am 14. Oktober 2019 betraut wurde.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Haushaltskontrollausschusses.

Alexandra Cynthia Jana Pouwels
10/2023
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